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§ 19 Abs. 3 BImSchG (Antrag, die öffentliche Bekanntmachung und Auslegung des Antrages und der
Antragsunterlagen bei Anlagen mit der Kennzeichnung „V“ in Spalte c des Anhangs 1 der 4. BImSchV 
durchzuführen) 

1.1.4 

Änderungsgenehmigung nach § 16 Abs. 1 BImSchG in Verbindung mit 

§ 8 BImSchG1 (Antrag auf Teilgenehmigung)

§ 8a BImSchG2 (Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Beginns)

§ 16 Abs. 2 BImSchG (Antrag, von der öffentlichen Bekanntmachung und Auslegung des An-trags und
der Antragsunterlagen abzusehen; Begründung siehe Seite  des Antrags) 

§ 19 Abs. 3 BImSchG (Antrag, die öffentliche Bekanntmachung und Auslegung des Antrags und der
Antragsunterlagen bei Anlagen mit der Kennzeichnung „V“ in Spalte c des Anhangs 1  der 4. BImSchV 
durchzuführen) 

1.1.5 

Störfallrelevante Änderungsgenehmigung nach § 16a BImSchG in Verbindung mit 

§ 8 BImSchG1 (Antrag auf Teilgenehmigung)

§ 8a BImSchG2 (Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Beginns)

1.1.6 

Störfallrechtliche Genehmigung nach § 23b BImSchG in Verbindung mit 

§ 8 BImSchG1 (Antrag auf Teilgenehmigung)

§ 8a BImSchG2 (Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Beginns)

1.1.7  Veröffentlichung des Antrages / Bescheides nach § 9 Abs. 1 der 9. BImSchV 

Veröffentlichung im Staatsanzeiger des Landes Hessen und 

im Internet 

in den Tageszeitungen (keine Veröffentlichung im Internet) 

1.1.8  Antrag auf Durchführung einer UVP, unabhängig vom Ergebnis der Vorprüfung 

nach § 7 Abs. 3 UVPG (Neuvorhaben) 

nach § 9 Abs. 4 UVPG (Änderungsvorhaben) 

1.2 Folgende Genehmigungen/Erlaubnisse/Ausnahmen sollen gemäß § 13 bzw. 23b Abs. 1 BImSchG 
eingeschlossen werden: 

§ 74 HBO § 63 WHG § BNatSchG

§ 3a ArbStättV § 78 Abs. 5 WHG § 11  20. BImSchV

§ 18 (1) Nr.  BetrSichV § 26  13. BImSchV § 12 HWaldG

§ 24  17. BImSchV § 4 Abs. 1 TEHG

§ 11  31. BImSchV § 17 SprengG

1.3 Angaben zu folgenden Anzeigen / Mitteilungen sind im Genehmigungsantrag enthalten: 

  Anzeige nach § 7 12. BImSchV   Anzeige nach § 40 AwSV 

1.4 Folgende Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmen etc., die mit dem Vorhaben im Zusammenhang 
stehen, werden/wurden bei anderen Behörden beantragt: 
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3 Kurzbeschreibung 

3.1 Beschreibung der vorhandenen Anlage 

Die Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG betreibt südöstlich des Ortsteils 

Müs der Gemeinde Großenlüder einen Kalksteintagebau. Der aus den Muschelkalk-

Serien gewonnene Rohstoff wird u.a. in Anlagen zum Brennen von Kalk, zum 

Herstellen von Zementen und zur Herstellung von Werktrockenmörtel sowie im 

Rahmen weiterer Verarbeitungsschritte veredelt. Als einzigartig integriertes Kalk-, 

Zement- und Mörtelwerk wird ein höchstmöglicher Grad der Nutzung und Veredlung 

der vor Ort gewonnen Kalksteinressourcen zu über 100 verschiedenen 

Qualitätsprodukten für unterschiedlichste Anwendungsfelder realisiert. Dadurch wird 

die Versorgung der regionalen Wertschöpfungs- und Lieferketten und von vielen 

verschiedenen Kundengruppen sichergestellt (bspw. ökologisch-bewusste Bauherren, 

Handwerksbetriebe, Denkmalpflege, Land-, Forst- und Teichwirtschaft, Kläranlagen, 

Umweltschutzprodukte zur Trinkwasseraufbereitung und Luftreinhaltung, 

Straßenbaufirmen, Gartenlandschaftsbaubetriebe, Betonwerke, Baustoffhändler, 

Baumärkte u.v.m.). 

Mit Blick auf den Fokus des vorliegenden Genehmigungsantrags wird im Folgenden 

näher auf die Anlage zum Herstellen von Zement eingegangen.  

Verfahrensbeschreibung 

Die Herstellung von Zement gliedert sich in die Hauptproduktionsabschnitte 

Rohmaterialgewinnung, Vorzerkleinerung der Rohstoffe, Rohmehlerzeugung, 

Brennen des Klinkers im Drehofen, Klinkermahlung und Versand. Der überwiegende 

Anteil des Rohmaterials wird im Steinbruch durch Sprengen gewonnen, mittels 

Schwerlastkraftwagen zu einem Brecher transportiert und auf Korngrößen von kleiner 

6 cm vorzerkleinert. 

In der folgenden Abbildung 3.1 ist der Zementherstellungsprozess schematisch 

dargestellt. 
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Abbildung 3.1: Beispielhafte Darstellung des Zementherstellungsverfahrens 

Das vorzerkleinerte Material wird in der Trocknungsanlage unter Nutzung von 

Ofenabgas und Kühlerabluft getrocknet. Nach Zwischenlagerung in 

Trockenschotterbunkern wird das Material in der Rohmehlmahlanlage zu einem 

Rohmehl vermahlen. Das Rohmehl wird in Silos zwischengelagert und anschließend 

über ein Becherwerk in den Zyklonvorwärmer der Ofenanlage transportiert und dort 

aufgegeben. Das Rohmehl erwärmt sich im Gegenstrom mit den Ofenabgasen, 

während sich die Ofenabgase abkühlen. Hierbei beginnt das Material zu entsäuern, 

d. h. der Kalkstein verwandelt sich in Calciumoxid (CaO) unter Abgabe von 

Kohlendioxid (CO2). Aus dem Zyklonvorwärmer gelangt das bereits teilentsäuerte 

Mehl in den Drehrohrofen, in dem es bei Temperaturen von ca. 1.450 °C zu Klinker 

gebrannt wird. Der Drehrohrofen wird derzeit entsprechend der aktuell geltenden 

Genehmigung mit fossilen Brennstoffen (z. B. Braunkohlenstaub, Gas) und im Umfang 

von bis zu 60% der Feuerungswärmeleistung mit Ersatzbrennstoffen (z. B. Fluff, 

Tiermehl) über einen entsprechenden Brenner befeuert.  

Durch die Neigung der Ofenachse und die Rotation des Ofens wird das Brenngut durch 

den 42 m langen Drehrohrofen zum Klinkerkühler transportiert. Im Klinkerkühler erfolgt 

die Abkühlung des Klinkers mit Luft. Die vom heißen Klinker erwärmte Kühlluft wird 

dem Brennprozess als Verbrennungsluft zugeführt, gleichzeitig wird der Klinker auf 

eine Temperatur von ca. 70 °C gekühlt. Die überschüssige, nicht für den Drehrohrofen 

benötigte Kühlluft wird zur Trocknung des Rohmaterials verwendet.  
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Der Zementklinker wird in Silos gefördert, dort zwischengelagert und anschließend in 

einer Zementmahlanlage zu den verschiedenen Zementsorten vermahlen. Alle 

Zemente enthalten als wesentlichen Bestandteil Zementklinker sowie geringe Mengen 

Gips und Anhydrit als Erstarrungsregler. Zemente können außerdem weitere 

Hauptbestandteile wie Hüttensand, Trass oder Kalkstein enthalten. Der Zement wird 

in den Fertiggutsilos gelagert. Aus diesen Silos erfolgt der Versand lose per Silo-LKW 

oder der Zement wird als Sackware per LKW ausgeliefert.  

3.2 Beschreibung der beantragten Änderungen 

Die Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & CO. KG betreibt auf ihrem 

Werksgelände in Großenlüder-Müs u.a. eine Drehofenanlage zur Herstellung von 

Zementklinker mit einer genehmigten Klinkerkapazität von 650 t/d. Dabei handelt es 

sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage nach Anh. Nr. 2.3.1, Spalte 1, der 4. 

BImSchV. 

Die Feuerungswärmeleistung (FWL) der Drehofenanlage wurde bisher zu mindestens 

mit 40 % Primärbrennstoffe gedeckt. Außerdem ist der Einsatz von Ersatzbrennstoffen 

bis zu 60 % der Feuerungswärmeleistung genehmigt. Im Bereich der 

Zementherstellung ist der Einsatz von Hüttensand und Hüttensandmehl zur 

Herstellung von klinkereffizienten Zementen mit geringerem CO2-Fußabdruck 

genehmigt. 

Entsprechend der in Kapitel 6.1 skizzierten Megatrends im Bereich des Umwelt- und 

Klimaschutzes sowie der Ressourcenschonung beantragen wir mit dem vorliegenden 

Antrag folgende Vorhaben: 

Umweltschutz 

 Errichtung und Betrieb einer innovativen „HGF-SCR-Anlage“ (Heißgasfilter-

Selective Catalytic Reduction-Anlage) zur prozessintegrierten Staubabscheidung

im Heißgasbereich und katalytischen Abgasreinigung zur Emissionsminderung.

 Verzicht auf die rohstoffbedingten Ausnahmen bei den Emissionsgrenzwerten für

SO2 und NH3.
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Klimaschutz 

 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Kreislaufentlastung zur geplanten

Erhöhung des Anteils von Ersatzbrennstoffen aus Biomasse, einschl. Förderung

und Lagerung des Vorwärmekalks in bestehenden betrieblichen Silos.

 Ersatzbrennstoffe:

o Minderung der fossilen Energieträger bei gleichzeitiger Erhöhung der EBS-

Rate: Erhöhung der EBS-Rate von 60 % auf bis zu 100 % der

Feuerungswärmeleistung, um den Klinkerbrand mit EBS an der

Drehofenanlage bis zu 100 % zu decken. Die beantragte Erhöhung der EBS-

Rate wird frühestens nach Inbetriebnahme der HGF-SCR-Anlage und der

Anlage zur Kreislaufentlastung erfolgen.

o Brennstoffmix: Veränderung der bisher genehmigten Arten von

Ersatzbrennstoffen: auf den genehmigten Einsatz von Flugasche sowie

ölverunreinigter Bleicherde wird verzichtet. Stattdessen beantragen wir neben

den genehmigten Brennstoffen Fluff, Tiermehl und Trockenklärschlamm

zukünftig Holzspäne als nahezu vollständig biomassehaltigen und damit CO2-

freien Brennstoff einzusetzen. Ferner wird beantragt, die unter der

Ersatzbrennstoffart „Fluff“ subsumierten bereits genehmigten

Abfallschlüsselnummern um die Abfallschlüsselnummer 191212 zu ergänzen.

Die beantragte Ausdehnung des Tiermehl-Einsatzes zur Einsparung von CO2-

Emissionen bedingt die Erschließung neuer Lieferanten / Lieferquellen,

wodurch eine Anpassung der Maximalwerte für die Spurenelemente Nickel und

Blei erforderlich wird.

 Errichtung und Betrieb einer zusätzlichen Anlage, die die aktuelle

Brennstoffdosierung komplettiert (sog. Walking-Floor-Station), inkl. Blasleitung bis

Ofenkopf, um die Brennstoffe mit der notwendigen Präzision in den Prozess

einbringen zu können, und somit der Regelung der Kreislaufentlastung gerecht zu

werden. Die vorhandenen Lager- und Dosiereinrichtungen für den Einsatz von

Kohlenstaub, Tiermehl und Trockenklärschlamm (bestehende Silos) sowie Fluff

(bestehende Walking-Floor-Station) werden nicht verändert.
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• Ingenieurbüro Bernd Petersen mit der gutachterlichen Bewertung der 

Anlagensicherheit und des Arbeitsschutzes, 

• das Ingenieurbüro für Brandschutz und Bauwesen GmbH Neumann Krex und 

Partner mit der Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes,  

• das Sachverständigenbüro für Elektroanlagen JANZ mit einer Stellungnahme 

zum Erfordernis einer Blitzschutzanlage,  

• das Architekturbüro Lerg mit der Erstellung der Bauantragsunterlagen 

einschließlich Statik,  

• UCL Umwelt Control Labor GmbH. mit einer Vorprüfung zum 

Ausganszustandsbericht für Boden und Grundwasser.  

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

• Die innovative HGF-SCR-Anlage wird zu einer weiteren signifikanten 

Minderung von Stickstoffemissionen (NOx und NH3) führen. Zudem wird der 

freiwillige Verzicht auf die gegenwärtig genehmigten rohmaterialbedingten 

Ausnahmen bei den Emissionsgrenzwerten für NH3 und SO2 an der 

Drehofenanlage beantragt. Für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische 

Vielfalt gemäß UVPG bedeutet dies eine deutliche Verringerung der Stickstoff- 

und Säureeinträge.  

• Durch die beantragte Anlage zur Kreislaufentlastung sowie die Veränderungen 

im Bezug auf Ersatzbrennstoffrate und Brennstoffmix ist zukünftig eine stärkere 

Substitution von Kohle durch klimafreundliche Biomasse vorgesehen. Zudem 

erlaubt der verstärkte Hüttensandeinsatz die Ausweitung der Produktion von 

leistungsfähigen CO2-reduzierten Zementen. Auf diesem Weg trägt das 

Vorhaben zu einer Schonung natürlicher Ressourcen sowie zu einer 

erheblichen Senkung der CO2-Emissionen bei und leistet einen wichtigen 

Beitrag zum Klimaschutz.  

• Die hohen Temperaturen im Zementdrehofen und die hohen 

Qualitätsanforderungen für die alternativen Brennstoffe stellen dabei sicher, 

dass deren Einsatz umweltverträglich und schadlos erfolgt. Ebenso wie beim 

Einsatz von Kohle sind keine negativen Auswirkungen auf Menschen, Tiere, 

Umwelt, Gesundheit und die Qualität des Zementes beim Einsatz von 

Sekundärbrennstoffen zu erwarten.  

• Alle geplanten Anlagen entsprechen dem Stand der Technik oder gehen weit 

über diesen hinaus, erfüllen alle relevanten Normen sowie höchste Standards 
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für Lärm-, Staub- und Emissionsschutz. Somit ist sichergestellt, dass in den 

angrenzenden Ortslagen keinerlei negative Auswirkungen zu erwarten sind.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Zusammenfassung der gutachterlichen 

Bewertung des Vorhabens.  

Abbildung 3.2: Zusammenfassung der gutachterliche Bewertung von Auswirkungen 

auf die Schutzgüter durch den Antragsgegenstand. 

Quelle: VDZ Technology gGmbH, Umweltverträglichkeitsvorprüfung A-2020/2379,

S.116

24





5 Standort und Umgebung der Anlage 

Die Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG betreibt südöstlich von Müs 

einen Kalksteintagebau. Der aus den Muschelkalk-Serien gewonnene Rohstoff wird 

u.a. in Anlagen zum Brennen von Kalk und zum Herstellen von Zementen verarbeitet.

Der Standort ist in der beiliegenden topographischen Karte gekennzeichnet. 

Der Abstand des Betriebsgeländes zur Bebauungsgrenze des nordwestlich gelegenen 

Ortsteil Müs beträgt ca. 400 m. Nordöstlich der Betriebsgebäude schließt sich der 

Kalksteintagebau an. östlich des Tagebaus beginnt in ca. 1.300 m Entfernung die 

Wohnbebauung von Großenlüder. Die Bebauungsgrenze von Uffhausen liegt ca. 

1.200 m südöstlich der Betriebsgebäude.  

Südöstlich des Betriebsgeländes sowie nördlich und nordöstlich des Kalksteinbruchs 

befindet sich das FFH-Gebiet „Kalkberge bei Großenlüder'' (Gebiets-Nr.: 5423-303). 

Das FFH-Gebiet ist auch als Naturschutzgebiet ausgewiesen.  

Die Schutzzone III eines Wasserschutzgebietes (WSG-ID: 631-081) beginnt westlich 

des Betriebsgeländes in ca. 700 m Entfernung. In einer Entfernung von ca. 1,5 km 

östlich des Betriebsgeländes befindet sich ebenfalls ein Wasserschutzgebiet (WSG-

ID: 631-030).  

Die Entfernung zu einem nördlich des Betriebsgeländes gelegenen 

Heilquellenschutzgebietes (Zone D; WSG-ID: 631-130) beträgt ca. 600 m. 

Das Betriebsgelände ist allseitig von landwirtschaftlichen Flächen umgeben. Nach 

Süden und Südosten gehen die landwirtschaftlichen Flächen in Wald über.  

Das Firmengelände ist über die Georg-Otterbein-Straße an die Bundesstraße B 254 

angebunden.
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Abbildung 5.1: Auszug aus dem Liegenschaftsregister
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Abbildung 5.2: Lageplan 
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6 Anlagen- und Verfahrensbeschreibung, Betriebsbeschreibung 

6.1 Einordnung des Vorhabens 

In der deutschen Zementindustrie nehmen hohe Nachhaltigkeitsstandards im Sinne 

einer ausgewogenen Balance zwischen ökologischen, sozialen sowie ökonomischen 

Ziel- und Handlungsfeldern einen zentralen Stellenwert ein. Wichtige 

Tätigkeitsschwerpunkte sind in diesem Zusammenhang der Umwelt- und Klimaschutz 

sowie die Schonung natürlicher Ressourcen. 

Im Bereich des Umweltschutzes wurden zur Emissionsminderung industrieweit in den 

vergangenen Jahrzehnten vielzählige technologische und verfahrenstechnische 

Entwicklungen vorangetrieben und erfolgreich umgesetzt. Von besonderer Bedeutung 

ist dabei die in den letzten Jahren großtechnisch eingeführte katalytische Technologie 

zur Abgasreinigung (sog. SCR = Selektive katalytische Reduktion), die in der sog. 

High-Dust und Low-Dust-Ausführungen im Rahmen von zwei Pilotprojekten in 

deutschen Zementwerken demonstriert und in den letzten Jahren in einigen Werken 

der deutschen Zementindustrie implementiert wurden. Die Betriebserfahrungen zeigen 

eine grundsätzliche Wirksamkeit und Verfügbarkeit der beiden Technologien, wobei 

mit beiden Ausführungen spezifische Einschränkungen verbunden sind, die mit dem 

geplanten Vorhaben überwunden werden sollen. 

Im Bereich des Klimaschutzes sind die Senkung von CO2-Emissionen durch die 

Steigerung der Energieeffizienz und durch die Substitution von Primärbrennstoffen 

zentrale Stellhebel. Bei der Primärbrennstoffsubstitution werden fossile Brennstoffe, 

vor allem Braun- und Steinkohle, zunehmend durch alternative Brennstoffe (u.a. 

Tiermehl, Fluff oder Trockenklärschlamm) ersetzt. Diese weisen einen geringen 

Kohlenstoffanteil und meist hohe Biomassegehalte auf, wodurch sie signifikant zur 

Minderung klimarelevanter CO2-Emissionen beitragen. Die Zementindustrie ist damit 

ein wichtiger Partner der Kreislaufwirtschaft und gewährleistet eine hochwertige, 

reststofffreie Verwertung von einer Vielzahl an Stoffströmen. Die Branche strebt an, 

den Einsatz alternativer Brennstoffe zur Deckung des thermischen Energiebedarfs 

weiter zu steigern und damit einen zusätzlichen Beitrag zu CO2-Minderung und 

Ressourcenschonung zu leisten. 

Ein weiterer Hebel zur CO2-Minderung in der Zementindustrie sind klinkereffiziente 

Zemente. Hierbei werden durch die Verwendung weiterer Einsatzstoffe bei der 
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Zementmahlung nicht nur natürliche Rohstoffe geschont, sondern vor allem der 

Klinkergehalt im Zement reduziert und sowohl der Brennstoffverbrauch als auch 

prozessbedingte CO2-Emissionen verringert. Eine wichtige Bedeutung nimmt 

hierzulande vor allem Hüttensand bei der Verringerung des Klinkergehalts im Zement 

ein. Die große Bedeutung von Hüttensand im Rohstoffmix der Zementherstellung steht 

dabei beispielhaft für die enge Verzahnung branchenübergreifender, industrieller 

Wertschöpfungsketten. Im Sinne des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung 

wird es auch in Zukunft darauf ankommen, diese Potenziale zu nutzen und neue 

Stoffkreisläufe im Sinne einer zirkulären, klimaneutralen Wirtschaft zu entwickeln. 

Das im folgenden vorgestellte Vorhaben ist eingebettet in alle der vorgenannten 

Megatrends im Bereich Umweltschutz, Klimaschutz sowie Ressourcenschonung und 

leistet damit einen wichtigen Beitrag für die zukunftsgerichtete Ausrichtung der 

Zementproduktion an unserem Standort. 

6.2 Überblick über das Vorhaben 

Die Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & CO. KG betreibt auf ihrem 

Werksgelände in Großenlüder-Müs u.a. eine Drehofenanlage zur Herstellung von 

Zementklinker mit einer genehmigten Klinkerkapazität von 650 t/d. Dabei handelt es 

sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage nach Anh. Nr. 2.3.1, Spalte 1, der 4. 

BImSchV. 

Die Feuerungswärmeleistung (FWL) der Drehofenanlage wurde bisher zu mindestens 

mit 40 % Primärbrennstoffe gedeckt. Außerdem ist der Einsatz von Ersatzbrennstoffen 

bis zu 60 % der Feuerungswärmeleistung genehmigt. Im Bereich der 

Zementherstellung ist der Einsatz von Hüttensand und Hüttensandmehl zur 

Herstellung von klinkereffizienten Zementen mit geringerem CO2-Fußabdruck 

genehmigt. 

Entsprechend der in Kapitel 6.1 skizzierten Megatrends im Bereich des Umwelt- und 

Klimaschutzes sowie der Ressourcenschonung beantragen wir mit dem vorliegenden 

Antrag folgende Vorhaben: 

Umweltschutz 

 Errichtung und Betrieb einer innovativen „HGF-SCR-Anlage“ (Heißgasfilter-

Selective Catalytic Reduction-Anlage) zur prozessintegrierten Staubabscheidung

im Heißgasbereich und katalytischen Abgasreinigung zur Emissionsminderung.
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 Verzicht auf die rohstoffbedingten Ausnahmen bei den Emissionsgrenzwerten für

SO2 und NH3.

Klimaschutz 

• Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Kreislaufentlastung zur geplanten

Erhöhung des Anteils von Ersatzbrennstoffen aus Biomasse, einschl. Förderung

und Lagerung des Vorwärmekalks in bestehenden betrieblichen Silos.

• Ersatzbrennstoffe:

o Minderung der fossilen Energieträger bei gleichzeitiger Erhöhung der EBS-

Rate: Erhöhung der EBS-Rate von 60 % auf bis zu 100 % der

Feuerungswärmeleistung, um den Klinkerbrand mit EBS an der

Drehofenanlage bis zu 100 % zu decken. Die beantragte Erhöhung der EBS-

Rate wird frühestens nach Inbetriebnahme der HGF-SCR-Anlage und der

Anlage zur Kreislaufentlastung erfolgen.

o Brennstoffmix: Veränderung der bisher genehmigten Arten von

Ersatzbrennstoffen: auf den genehmigten Einsatz von Flugasche sowie

ölverunreinigter Bleicherde wird verzichtet. Stattdessen beantragen wir neben

den genehmigten Brennstoffen Fluff, Tiermehl und Trockenklärschlamm

zukünftig Holzspäne als nahezu vollständig biomassehaltigen und damit CO2-

freien Brennstoff einzusetzen. Ferner wird beantragt, die unter der

Ersatzbrennstoffart „Fluff“ subsumierten bereits genehmigten

Abfallschlüsselnummern um die Abfallschlüsselnummer 191212 zu ergänzen.

Die beantragte Ausdehnung des Tiermehl-Einsatzes zur Einsparung von CO2-

Emissionen bedingt die Erschließung neuer Lieferanten / Lieferquellen,

wodurch eine Anpassung der Maximalwerte für die Spurenelemente Nickel und

Blei erforderlich wird.

• Errichtung und Betrieb einer zusätzlichen Anlage, die die aktuelle

Brennstoffdosierung komplettiert (sog. Walking-Floor-Station), inkl. Blasleitung bis

Ofenkopf, um die Brennstoffe mit der notwendigen Präzision in den Prozess

einbringen zu können, und somit der Regelung der Kreislaufentlastung gerecht zu

werden. Die vorhandenen Lager- und Dosiereinrichtungen für den Einsatz von

Kohlenstaub, Tiermehl und Trockenklärschlamm (bestehende Silos) sowie Fluff

(bestehende Walking-Floor-Station) werden nicht verändert.
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6.3 Detaillierte Beschreibung des Vorhabens 

6.3.1 Umweltschutz 

6.3.1.1 Anlage zur Abluftreinigung HGF-SCR 

Mit diesem Vorhaben soll im Zementwerk OTTERBEIN weltweit erstmalig ein 

prozessintegriertes Gasreinigungs-System installiert werden, wobei sich das für die 

Zementindustrie neuartige Verfahren durch eine Heißgasentstaubung mittels 

keramischer Filterkerzen mit systemintegrierter SCR-Technologie zur Minderung der 

NOx- und NH3-Emissionen auszeichnet. Das sog. Heißgasfilter-SCR-System (HGF-

SCR-System) bestehend aus Filtration und Katalysator in einer technischen Einheit 

erlaubt den Einsatz unmittelbar nach Zyklonvorwärmer, wodurch erhebliche Vorteile 

gegenüber dem Stand der Technik generiert werden. Das so gewählte Anlagendesign 

bewirkt hohe Verfügbarkeiten bzgl. der Emissionsreduzierung und eine signifikante 

Energie- und CO2-Einsparung gegenüber dem bekannten „End of Pipe“-Low-Dust-

SCR-Verfahren, welches eine Wiederaufheizung der Abgase systembedingt 

notwendig macht. Weiterhin führt das Vorhaben zu einer deutlich längeren Standzeit 

der Katalysatoren im Vergleich zur High-Dust-SCR-Technologie und somit zu einer 

Einsparung wertvoller Metalle und der damit verbundenen Energieaufwendungen. Mit 

der Technologie werden erhebliche Vorteile im Hinblick auf die Anlagenverfügbarkeit/-

sicherheit sowie einer weiteren energetischen Optimierung der Produktionslinie 

erschlossen werden. 

Die technische Funktionsweise des Vorhabens ist gekennzeichnet durch das 

Zusammenspiel der nachfolgend aufeinander abgestimmten Hauptkomponenten, 

wobei das System Heißgasfilter in konstruktiver Einheit mit dem Katalysator direkt 

nach Vorwärmer der Ofenanlage die wesentliche Innovation darstellt. 

(1) Reduktionsmitteleindüsung

Um Stickstoffoxide im Katalysator mindern zu können, ist die Zugabe eines 

Reduktionsmittels erforderlich, in diesem Fall 40 %-ige Harnstofflösung. Zur 

Sicherstellung einer möglichst hohen Anlagenverfügbarkeit soll die Eindüsung des 

Harnstoffs wahlweise an der obersten Zyklonstufe (bevorzugt) und / oder im 

Steigschacht des Wärmetauschers erfolgen. Bei Zugabe im Steigschacht kann die 
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Eindüsung über die bereits vorhandene SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction)-

Anlage erfolgen. Für die Eindüsung an der obersten Zyklonstufe werden neue 

Eindüselanzen inklusive Pumpstation und Leckageüberwachung neu gebaut und 

installiert. Die Lagerung der Harnstofflösung erfolgt wie bisher auch in einem bereits 

vorhandenen Tank. Im Falle einer betriebsbedingten Ausfallzeit der HGF-SCR-Anlage 

wird die Fahrweise der heutigen SNCR-PLUS-Anlage aktiviert. In diesem Falle erfolgt 

die alleinige Eindüsung des Harnstoffs im Steigschacht des Wärmetauschers.  

(2) Abgaskonditionierung

Für den effizienten Betrieb des Katalysators wird ein Temperaturfenster von ca. 350 °C 

– 400 °C angestrebt. Durch die Konditionierung der Abgastemperatur wird der

Katalysator am Betriebspunkt mit der höchsten Abscheideleistung (Aktivität) betrieben 

und negative Effekte, die die Deaktivierungsrate verringern, können dadurch 

weitestgehend reduziert werden. Die Konditionierung des Abgases erfolgt durch 

Eindüsung von Wasser in der Fallleitung nach dem Vorwärmerturm und vor dem 

Ofengebläse.  

Bereits heute findet eine Wassereindüsung zur Abgaskonditionierung vor dem 

Gewebefilter statt. Zukünftig erfolgt im Wesentlichen eine Verschiebung der 

Wassereindüsung von der Position „in der Trockentrommel“ zur Position „vor 

Heißgasfilter“. 

(3) Heißgasfilter

Unmittelbar nach dem Ofengebläse werden die zu behandelnden Ofenabgase durch 

den (5) Stützventilator durch das HGF-SCR-System gesaugt, beginnend mit der 

vollständigen Entstaubung des Abgases durch die spezielle Heißgasfiltration 

(Spezifikation und Funktionsbeschreibung s. Kapitel 6.3.5.1). Um dieses Filter bei 

Temperaturen von >300 °C betreiben zu können, werden keramische Filterkerzen als 

Filtermedium installiert. Nach der Heißgasfiltration werden die Abgase im 

unmittelbaren Verbund dem Katalysator mit einem geringen Pitch-Maß zugeführt. Das 

Abreinigungssystem des Heißgasfilters ist für eine sehr hohe Abreinigungsleistung 

dimensioniert und somit kann auch bei schwierigen Staub- und Abgaseigenschaften 
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eine funktionierende Abreinigung mit nachfolgender Entstickung gewährleistet 

werden. 

Der im HGF abgeschiedene Staub wird mittels Schnecken, Schneckenpumpe und 

Wiegezellen in das System zurückgeführt oder wahlweise zur Weiterverwendung zur 

in der Produktion gefördert. 

(4) SCR-Katalysator

Wie aus jüngsten Industrieanwendungen bestätigt, zeichnet sich ein SCR-Katalysator 

durch eine hohe Wirksamkeit der NOx- und NH3-Reduktion sowie eine deutliche 

Verminderung organischer Verbindungen (TOC) aus.  

Nach der Entstaubung wird das heiße Abgas über den Wabenkatalysator geleitet. Der 

Einsatz eines 40 Zellers erlaubt es im Vergleich zu einer High-Dust-SCR-Anlage das 

Katalysatorvolumen stark zu reduzieren. Auch gegenüber der „End of Pipe“-Low-Dust-

Anlage zeichnet sich der Wabenkatalysator durch ein geringeres Volumen infolge der 

höheren Temperatur und damit höheren Aktivität aus.  

Das innovative Anlagendesign bietet zentrale Vorteile, die zu einer wesentlich 

effizienteren Ressourcennutzung und geringen laufenden Betriebskosten führen: 

Durch die vorgeschaltete Heißgasfiltration wird der Katalysator im entstaubten 

Reingas betrieben, wodurch die Deaktivierung des Katalysators vermindert wird. 

Zusätzlich erlaubt die konstruktive Anordnung von Filtration und Entstickung, dass bei 

Bedarf jeweils das Filtermedium oder der Katalysator gezielt ausgetauscht werden 

können.  

Das Anlagendesign ist so gewählt, dass der Katalysator vor der Beaufschlagung mit 

Ofenabgas aufgeheizt bzw. beim Abfahren mit Frischluft gespült werden kann. Durch 

den Aufheizkreis werden Ammoniumsulfat-Ablagerungen und eine mögliche 

Deaktivierung, verursacht durch die Kondensation von Alkalien, verhindert. 

(5) Stützventilator

Zur Überwindung des zusätzlichen Gesamt-Druckverlustes wird ein zusätzliches 

Gebläse installiert. 
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Nach Durchströmen der HGF-SCR-Anlage werden die gereinigten, heißen Abgase zur 

vorhandenen Anlage zur Trocknung von Rohmaterialien geleitet. Das Gas aus dem 

Trockner wird vor Ableiten über den Kamin in einem bestehenden Schlauchfilter 

entstaubt. 

 

Das Heißgasfilter-Katalysator System ist in Abbildung 6.1 dargestellt. Abbildung 6.2 

zeigt eine Visualisierung an der Zement-Drehofenanlage der Fa. Otterbein. Im 

Hintergrund ist der Wärmetauscherturm zu erkennen. Im Zuge der Umbaumaßnahmen 

wird im vorhandenen Aufzugschacht des Wärmetauschers im Drehrohrofen ein neuer 

Aufzug installiert. Der bislang genutzte außenliegende Aufzug wird demontiert. 

Abbildung 6.3 zeigt den Anlagenplan der HGF-SCR. Das Flow Sheet der HGF-SCR 

ist in Abbildung 6.4 dargestellt. 
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Abbildung 6.1: vorl. Visualisierung der HGF-SCR, Quelle: Fa. Scheuch  
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Abbildung 6.2: vorl. Visualisierung der HGF-SCR, Quelle: Fa. Scheuch 
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Lagerung und Förderung des Heißgasfilter-Staubes 

Im Heißgasfilter wird das noch heiße Abgas (Temperatur ~350-400 °C) des 

Wärmetauschers mit Hilfe temperaturbeständiger, keramischer Filterelemente 

entstaubt. Bei diesem Prozessschritt fällt ein Staub an („Heißgasfilter-Staub“ / „HGF-

Staub“). Der abgeschiedene Staub wird in Kühlschnecken mit geschlossenem 

Kühlmittelkreislauf gekühlt. Er wird zum einen zurück zum Wärmetauscher geleitet und 

dort dem Ofenmehl zugeführt werden. Wahlweise wird der Staub auch anteilig oder 

vollständig in bestehende betriebliche Siloanlagen geleitet werden. Von diesen Silos 

aus erfolgt die Dosierung auf die Produktionsanlagen.  

Die Förderung erfolgt mit Hilfe von sog. „Schneckenpumpen“, welche eine 

energieeffiziente Förderung erlaubt. Der HGF-Staub wird vollständig betriebsintern 

genutzt. Die Darstellung des beantragten Lagerungs- und Förderungskonzepts für 

sämtliche in diesem Antrag behandelten betrieblichen Materialströme erfolgt in Kap. 

6.3.4.1. 
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6.3.1.2 Beantragung von Emissionsgrenzwerten 

In Bezug auf die in Tabelle 6.1 aufgeführten Emissionsparameter werden folgende 

Änderungen beantragt. 

Tabelle 6.1: Derzeitige und beantragte Emissionsgrenzwerte 

Parameter Genehmigt [mg/Nm3] Geplant [mg/Nm3] 

SO2 TMW 2001 50 

SO2 HMW 3501 200 

NOx JMW  2002 200 

NOx TMW  2002 2003  

NOx HMW 8002 4003  

NH3 TMW  602 303  

NH3 HMW 1202 603 

Alle Angaben beziehen sich auf den Normzustand bei einem 

Bezugssauerstoffgehalt von 10 %. 
1 Gemäß Genehmigungsbescheid mit dem Aktenzeichen 33/Ks-53e 621-4.12 

Otterbein-we vom 21.10.2008 

2 Gemäß Genehmigungsbescheid mit dem Aktenzeichen 33.2 53e620 Otterbein-

NH3/Aug vom 12.02.2016, zuletzt verlängert im Bescheid mit dem Aktenzeichen 

RPKS-33.2-53 e 05 11/1 vom 17.12.2020 

3 Bei betriebsbedingten Ausfallzeiten der HGF-SCR werden Grenzwerte für NOx und 

NH3 in Anlehnung an die TA Luft in der Fassung vom 14. September 2021 beantragt. 

Die betriebsbedingten Ausfallzeiten dürfen maximal 5 % der Ofenlaufzeit betragen. 

Während dieser Zeiten wird die Abgasreinigung mittels SNCR-PLUS-Technologie 

gewährleistet. Es gelten abweichende Grenzwerte: NOx TMW: 350 mg/Nm3, NH3 

TMW: 50 mg/Nm3  

 

Die rohmaterialbedingten Ausnahmen für die Emissionsgrößen SO2 und NH3 gemäß 

§17 BImSchG, welche erteilt wurden aufgrund der Genehmigungsbescheide mit den 

Aktenzeichen 

 33/Ks-53e 621-4.12 Otterbein-we vom 21.10.2008 (SO2) bzw.  

 33.2 53e620 Otterbein-NH3/Aug vom 12.02.2016; zuletzt verlängert im Bescheid 
mit dem Aktenzeichen RPKS-33.2-53 e 05 11/1 vom 17.12.2020 (NH3) 

werden zukünftig nicht mehr in Anspruch genommen. 
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Für den Fall von betriebsbedingten Ausfallzeiten der HGF-SCR-Anlage erfolgt die 

Abgasreinigung mittels SNCR-PLUS-Technologie. Die SNCR-Anlage wurde erstmals 

genehmigt durch den Bescheid mit dem Aktenzeichen 33/Hef 53e 621 4.11.8 

Otterbein/we von 14.11.2007. Die Erweiterung der SNCR-Anlage wurde 12.06.2018 

genehmigt durch den Bescheid mit dem Aktenzeichen 33.2 53e621-4.13.5 

Otterbein/Aug. 

In der Umweltverträglichkeitsvorprüfung der VDZ Technology gGmbH (siehe 

Abschnitt 20.1 dieses Antrags) erfolgt u.a.  

• die Darstellung von möglichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die

Schutzgüter (Abschnitt 4 des Technischen Berichts);

• eine detaillierte Bewertung der zukünftigen Emissionssituation am Standort -

(Abschnitt 5 des Technischen Berichts) sowie

• eine detaillierte Bewertung der zukünftigen Immissionssituation am Standort

(Abschnitt 6 des Technischen Berichts).

6.3.2 Klimaschutz 

6.3.2.1 Bau und Betrieb einer Anlage zur Kreislaufentlastung 

Geplant ist, im Rahmen der Zementklinkerherstellung den Einsatz von sog. 

biomassenhaltigen Ersatzbrennstoffen (z. B. Tiermehl, Fluff) zu erhöhen, um verstärkt 

fossile Brennstoffe (v. a. Kohle, Gas) zu schonen und CO2-Emissionen weiter zu 

reduzieren. Biomassehaltige Ersatzbrennstoffe enthalten typischerweise mehr Chlor 

als fos-sile Brennstoffe. Erhöhte Konzentrationen von Chlor und Schwefel können sich 

im Inneren des Ofensystems anreichern (Kreislaufbildung) und bei gleichzeitigem 

Vorhandensein von Alkalien durch sogenannte Ansatzbildung (Anbackungen 

/Verkrustungen an den Wänden) die Stabilität und Anlagenverfügbarkeit nachteilig 

beeinflussen. Aus diesem Grund muss das Kreislaufverhalten von Chlor und Schwefel 

bei der Herstellung von Zementklinker überwacht und kontrolliert werden. 

ZKW Otterbein plant dies durch die Errichtung einer Anlage zur Kreislaufentlastung zu 

erreichen. Hierbei wird ein Teilluftstrom (ca. 3-4% im Normalbetrieb) aus dem 

Übergangsbereich Drehrohr-Wärmetauscher abgeführt. In diesem Bereich ist das 

Chlor noch dampfförmig. In einer Mischkammer wird dieser Teilluftstrom dann mit Hilfe 

von Kühlluft zügig auf rund 200 °C abgekühlt („gequencht“). Das mitgeführte Mehl dient 
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dabei als Kondensations- und Kristallisationsoberfläche für die dampfförmigen 

Chloride. In einem nachgeschalteten hochwirksamen Gewebestaubfilter wird dann der 

entstandene Staub (sog. „Vorwärmerkalk“) vom Gas getrennt. Die genaue Regelung 

des Systems erfolgt auf Grundlage der Analysen der Heißmehlproben. Damit wird die 

Anreicherung von Chloriden und Schwefel (Kreislaufbildung) im Wärmetauscher 

begrenzt und es wird ein stabiler Ofengang ermöglicht, auch bei höherem Einsatz von 

biomassenhaltigen Ersatzbrennstoffen. Durch die Kontrolle des Chlor- und 

Schwefelkreislaufs mittels Systems zur Kreislaufentlastung wird es für ZKW Otterbein 

in Zukunft möglich sein, mehr biomassenhaltige Ersatzbrennstoffe einzusetzen, ohne 

Änderung der quantitativen oder qualitativen Eigenschaften vom Produktionsoutput, 

und dadurch den Bedarf an fossiler Energie im Unternehmen stark zu reduzieren. 

Das System zur Kreislaufentlastung besteht aus folgenden Komponenten / 

Subsystemen: 

• Eine Kombination aus Abzugshaube, Mischkammer mit Frischluftgebläse, 

Gasleitungen, relevante Klappen und Filter sowie Kreislaufentlastungsventilator 

• Eine Anlage zum Staubtransport (Zellenradschleuse, Schneckenförderer, 

pneumatisches Fördersystem) sowie -Lagerung (Staubsilo / Verladeeinrichtung)  

• Die relevante EMSR- bzw. Automatisierungstechnik  

• Eine Kombination aus Abzugshaube, Mischkammer mit Frischluftgebläse, 

Gasleitungen, relevante Klappen und Filter sowie Kreislaufentlastungsventilator 

• Eine Anlage zum Staubtransport (Zellenradschleuse, Schneckenförderer, 

pneumatisches Fördersystem) sowie -Lagerung (Staubsilo / Verladeeinrichtung)  

• Die relevante EMSR- bzw. Automatisierungstechnik  
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Abbildung 6.5: vorl. Abbildungen aus der Angebotsphase „Kreislaufentlastung“ der 

Fa. ThyssenKrupp Polysius  

 

Abbildung 6.6: vorl. Abbildungen aus der Angebotsphase „Kreislaufentlastung“ der 

Fa. ThyssenKrupp Polysius 
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Abbildung 6.7: vorl. Abbildungen aus der Angebotsphase „Kreislaufentlastung“ der 

Fa. ThyssenKrupp Polysius  

 

 

Abbildung 6.8: vorl. Abbildungen aus der Angebotsphase „Kreislaufentlastung“ der 

Fa. ThyssenKrupp Polysius  
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Abbildung 6.9: vorl. Abbildungen aus der Angebotsphase „Kreislaufentlastung“ der 

Fa. ThyssenKrupp Polysius 
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Die Inbetriebnahme der „Anlage zur Kreislaufentlastung“ soll erst nach erfolgter 

Inbetriebnahme der HGF-SCR-Anlage erfolgen. 

Die Darstellung des beantragten Lagerungs- und Förderungskonzepts für sämtliche 

in diesem Antrag behandelten betrieblichen Materialströme erfolgt in Kap. 6.3.4.1. 
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6.3.2.2 Ersatzbrennstoffe 

6.3.2.2.1 EBS-Rate 

Der thermische Bedarf des Drehrohrofens wird mittels Verbrennung von Brennstoffen 

abgedeckt. Hierzu werden neben Primärbrennstoffen wie Kohle und Erdgas auch 

Ersatzbrennstoffe verwendet. Die Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG 

betreiben eine Drehofenanlage zur Herstellung von Zementklinker und Zementen. Die 

genehmigte Klinkerkapazität beträgt 650 t/d. Es handelt sich hierbei nach Anh. 

Nr 2.3.1, Spalte 1 der 4. BImSchV um eine genehmigungsbedürftige Anlage. Die 

Feuerwärmeleistung wird bislang, wie in der Genehmigung vom 12.06.2018 mit dem 

Aktenzeichen 33.2 53e621-4.13.5 Otterbein/Aug beschrieben, aus bis zu 60% 

Ersatzbrennstoffen und 40% aus Kohlenstaub und Erdgas gewonnen. Als genehmigte 

Ersatzbrennstoffe dürfen zurzeit Tiermehl, Flugasche, Fluff, Trockenklärschlamm und 

ölverunreinigte Bleicherde verwendet werden. 

Im Sinne des Klimapfades der Bundesrepublik Deutschland wird eine vollständige 

Substitution von fossilen Primärbrennstoffen zur Einsparung von CO2-Emissionen 

angestrebt. Ersatzbrennstoffe werden durch Aufbereitung von geeigneten Reststoffen 

gewonnen und müssen bestimmte Eigenschaften aufweisen. Durch die energetische 

und stoffliche Verwertung wird unter anderem Deponieraum geschont und auf 

Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes gehandelt. 

Die Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH und Co. KG beantragen die Erhöhung 

der Ersatzbrennstoffquote von derzeit 60% auf zukünftig bis zu 100% der 

Feuerungswärmeleistung (FWL) der Drehofenanlage.  

Zur Lagerung und Dosierung soll neben der bestehenden noch eine weitere Walking-

Floor-Anlage mit 2 Andockstationen erbaut werden. Diese beschickt durch diverse 

Fördereinrichtungen, einem Rohrwaagensystem und einer Zellenradschleuse direkt 

den Drehofen mit Ersatzbrennstoff. 

Die Aufgabe der Primär- und Ersatzbrennstoffe in den Drehofen erfolgt am Ofenkopf. 

Ein stabiler Ofengang hängt eng mit den Temperaturen im Ofen zusammen. Die 

Gastemperatur im Drehofen beträgt am Brenner circa 2.000°C und am Ofeneingang 

circa 1.000°C. Durch diese vorherrschenden Bedingungen werden sämtliche 

Brennstoffe bei einer Verweilzeit von 3 bis 4 Sekunden vollständig verbrannt. 
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Der Einsatz und die Verbrennung von Ersatzbrennstoffen erfolgt ausschließlich bei 

konstantem Ofengang, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden:  

• Mindesttemperatur am Ofeneinlauf > 850°C und 

• Mindestleistung des Drehofens: mindestens 22,5 t/h Rohmehlaufgabe 

 

Die Einhaltung dieser Parameter ist sicher gewährleistet. Bei nicht konstanten 

Ofenbedingungen verhindert eine Verriegelung der Prozesssteuerung den Einsatz von 

Ersatzbrennstoffen. Somit wird Ersatzbrennstoff nur bei optimalen prozesstechnischen 

Voraussetzungen eingesetzt.  

 

Die Anforderungen der 17. BImSchV an die Verbrennungsbedingungen (Verweilzeit 

des Brennstoffs für mind. 2 Sekunden bei > 850°C) werden aufgrund des 

Anlagendesigns der Drehofenlinie sowie des Prozessleitsystems stets sicher 

eingehalten. 

6.3.2.2.2 Brennstoffmix 

Die Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & CO. KG beantragt in der 

Drehofenanlage des Werkes Großenlüder-Müs zukünftig neben den bisher 

genehmigten Brennstoffen Gas, Kohlenstaub, Fluff, Tiermehl, und 

Trockenklärschlamm auch Holzspäne einzusetzen.  

Die Ersatzbrennstoffart „Fluff“, die sog. Flugfähige Feststofffraktion, beschreibt 

Materialien, welche aus der Aufbereitung von definierten Reststoffströmen bestehen. 

Zur Verbesserung der lieferantenbezogenen Materialverfügbarkeit wird beantragt, die 

unter der Ersatzbrennstoffart „Fluff“ subsumierten bereits genehmigten 

Abfallschlüsselnummern (191208 u. 191210) um die Abfallschlüsselnummer 191212 

zu ergänzen. Daneben wird beantragt, die Ersatzbrennstoffart „Fluff“ anhand des 

Heizwertes in eine hochkalorische sowie eine mittelkalorische Fraktion zu 

differenzieren. 

 

Auf den bislang genehmigten Einsatz von Flugasche sowie ölverunreinigter Bleicherde 

wird zukünftig verzichtet. 
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Tabelle 6.1 zeigt im Überblick den bisherigen bzw. derzeit genehmigten Einsatz von 

Ersatzbrennstoffen im Vergleich zum geplanten Einsatz. 

Tabelle 6.1: Massenströme der Brennstoffe (genehmigt/geplant) 

Brennstoff Genehmigt Geplant 
Ofenkapazität 650 t Klinker / Tag 650 t Klinker / Tag 

EBS-Einsatzrate max. 60% der 

Feuerungswärmeleistung 

bis zu 100% der 

Feuerungswärmeleistung 

Massenströme der Brennstoffe 

Regelbrennstoff 
(Kohlenstaub, Gas) 

100 % der FWL 100 % der FWL 

Fluff max. 60% der FWL, 
entspr. max. 2,955 t/h 

- 

Fluff hochkalorisch - max. 100% FWL,  

entspr. max. 4,92 t/h 

Fluff mittelkalorisch - max. 60% FWL,  

entspr. max. 4,06 t/h 

Tiermehl max. 30% FWL,  

entspr. max. 1,47 t/h 

max. 50% FWL, 

entspr. max. 2,90 t/h 

Trockenklärschlamm max. 10% FWL,  

entspr. max. 0,89 t/h 

max. 20% FWL, 

entspr. max. 1,97 t/h 

Holzspäne - max. 20% FWL,  

entspr. max. 1,28 t/h 

Flugasche max. 2% FWL,  

entspr. max. 1,47 t/h 

entfällt 

Ölverunreinigte Bleicherde max. 5,6 % FWL,  

entspr. max. 0,5 t/h 

entfällt 

Die nachfolgende Tabelle 6.2 beschreibt die Charakteristika und Massenströme der 

beantragten Ersatzbrennstoffe sowie die beantragten Einsatzraten. Die 

Abfallschlüsselnummern für die Brennstoffe Trockenklärschlamm und Tiermehl 

bleiben unverändert. Für Fluff wird ergänzend die Abfallschlüsselnummer 191212 

sowie für Holzspäne werden zwei Abfallschlüsselnummern für unbelastete, nicht 

gefährliche Qualitäten beantragt. 
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Tabelle 6.2: Ersatzbrennstoffe 

Fluff* Trocken-
klärschlamm 

Tiermehl** Holzspäne 

mittelkalorisch hochkalorisch 

Abfallschlüsselnummer 

191208 191208 190805 020203 030105 

191210 191210 191207 

191212 191212 

Mengen 
Min. t/h 0 0 0 0 0 

Max. t/h 4,06 4,92 1,97 2,90 1,28 

Max. Anteil der FWL in% 60 100 20 50 20 

Heizwert 

Min MJ/kg 16 22 8 12 17 

Max. MJ/kg 25 35 20 24 20 

Mittelwerte MJ/kg 
in der Praxis 

11*** 18,7****

Schadstoffgehalte 

Maximalwerte 

PCB***** 
(polychlorierte 

Biphenyle) mg/kg 

PCP***** 
(Pentachlorphenol) 

mg/kg 

Chlor %M <1 <1 <1 <1 <1 

Fluor %M <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Schwefel %M <2 <2 <2 <2 <2 

Schwermetalle 

Maximalwerte 

In mg/kg 

Hg 1,2 1,2 1,5 0,1 0,3 

Cd 9 9 4 0,5 1,6 

Tl 2 2 2 2 1 

As 13 13 13 5 3 

Co 140 140 12 3 5,2 

Ni 160 160 100 40 15,2 

Sb 200 200 100 10 4,8 

Pb 400 400 200 10 310 

Cr 250 250 100 10 51 

Cu 700 700 500 30 32 

Mn 500 500 750 45 170 

V 25 25 83 4 4,5 

Sn 70 70 500 3 4,8 

*: Die aufgeführten Charakteristika sollen für alle drei Abfallschlüsselnummern gelten: 
19 12 08; 19 12 10; 19 12 12. Hinsichtlich der Schadstoff- und Schwermetallgehalte 
wird für die neubeantragte 19 12 12 die identische bereits genehmigte Gehaltslage der 
Fluffe mit 19 12 08 sowie 19 12 10 beantragt. 

**: Beantragte Ausdehnung des Tiermehl-Einsatzes zur Einsparung von CO2-
Emissionen bedingt die Erschließung neuer Lieferanten / Lieferquellen, wodurch eine 
Anpassung der Maximalwerte für die Spurenelemente Nickel auf 40 mg/kg 
(ursrprünglich 7 mg/kg) und Blei 10 mg/kg (ursprünglich 5 mg/kg) erforderlich wird. Alle 
anderen Gehalte bleiben unverändert.  

***: Mittelwert aus VDZ-Analysen 

****: Mittelwert aus mehrjähriger Betriebserfahrung 
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*****: Angaben entfallen wegen niedriger Fracht und der vollständigen Verbrennung 

bei hohen Temperaturen 

Die beantragte Erhöhung EBS-Rate sowie die beantrage Veränderung von 

Brennstoffmix und -charakteristika sollen erst nach erfolgter Inbetriebnahme der HGF-

SCR-Anlage und der Anlage zur Kreislaufentlastung wirksam werden, damit das 

bestmögliche Abgasreinigungskonzept vorher umgesetzt sowie ein stabiler und 

energieeffizienter Ofenbetrieb gewährleistet ist. 

Lagereinrichtungen und -volumen für Brennstoffe 

Alle Brennstoffe werden in geeigneten Lagereinrichtungen gelagert. Die 

Anforderungen des Brand- und Explosionsschutzes werden auf 

Grundlage von Gefährdungsbeurteilungen adressiert. 

Die bestehenden Silos zur Lagerung von Kohlenstaub, PC-Staub und den 

Ersatzbrennstoffen bleiben unverändert.  

Zusätzlich zur bestehenden Walking-Floor-Anlage mit zwei Andock-Stationen soll eine 

zweite Anlage mit zwei weiteren Andock-Stationen errichtet werden. Über die 

Andockstationen können LKW-Auflieger angeschlossen werden, aus denen die 

Ersatzbrennstoffe in die Dosiertechnik gefördert werden. Eine detaillierte 

Beschreibung findet sich in Kap. 6.3.2.3. 

Die Spezifika der bisherigen sowie der geplanten Lagereinrichtungen sind in der 

nachstehenden Tabelle 6.5 aufgeführt.  

Tabelle 6.5: Lagereinrichtungen und -volumen für Brennstoffe 

Lagereinrichtung genehmigt geplant 

Kohlenstaubsilo 360 m3 360 m3 

PC-Staubsilo 100 m3 100 m3 

Ersatzbrennstoffsilo  

(Tiermehl, Trockenklärschlamm) 

200 m3 200 m3 

Walking-Floor-Anlagen 

(Holzspäne, Fluff)* 

2x90 m3 4x90 m3 

*: Typische LKW-Auflieger besitzen ein Volumen von rd. 90 m³ 
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In der Umweltverträglichkeitsvorprüfung der VDZ Technology gGmbH (siehe 

Abschnitt 20.1 dieses Antrags) werden verschiedene Brennstoffszenarien detailliert 

betrachtet. Dabei erfolgt u.a.

• die Darstellung von möglichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die

Schutzgüter (Abschnitt 4 des Technischen Berichts);

• eine detaillierte Bewertung der zukünftigen Emissionssituation am Standort -

(Abschnitt 5 des Technischen Berichts) sowie

• eine detaillierte Bewertung der zukünftigen Immissionssituation am Standort

(Abschnitt 6 des Technischen Berichts).
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6.3.2.3 Bau und Betrieb einer Walking-Floor-Anlage 

Zusätzlich zu der bereits bestehenden „Walking-Floor-Anlage“ wird die Errichtung und 

der Betrieb einer weiteren Anlage mit 2 LKW-Andockstationen beantragt. Die 

Förderleistung der hier beantragten Walking-Floor-Anlage wird bis zu 5 t/h betragen. 

Der Walking-Floor-Trailer dockt an die Annahmebox an. Diese ist seitlich mit 

elastischen Gummiabdichtungen verkleidet, wodurch der Auflieger formdicht 

abgeschlossen wird. Durch eine Einfahrbreite von 2,5 m dichtet die elastische 

Gummiabdichtung ab und verhindert somit Staubaustritt.  

Durch den Trogkettenförderer wird das in die Annahmebox geschobene Material in 

das Rohrwagensystem gebracht. Dieses ist mit dem Prozessleitsystem des Drehofens 

verbunden, somit kann die benötigte Menge an Ersatzbrennstoff durch die 

Injektorzellenradschleuse in den Hauptbrenner des Drehofens gelangen.  

Die Anlage wird von drei Seiten eingehaust. Durch das dichte Anliegen des Aufliegers 

tritt während ordnungsgemäßen Gebrauchs kein Ersatzbrennstoff aus. 

Die Anlage besteht aus 

1. LKW Walking-Floor Andockstation für zwei Sattelauflieger

2. Doppeltes Hydraulikaggregat für den Antrieb der Walking-Floor-Anlage

3. Trogkettenförderer zur Übergabe

4. Dosierbandwaage

5. Injektorzellenradschleuse

6. Hochleistungsgebläse?

7. Systemsteuerung

Abbildung 6.11 zeigt beispielhaft eine Walking-Floor-Anlage. 
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Abbildung 6.11: Beispiel einer Walking-Floor-Andockstation 
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6.3.3 Ressourcenschonung 

6.3.3.1 Erhöhung des Einsatzes von Hüttensand und Hüttensandmehl aus externer Lieferung 

einschließlich der Lagerung in Summe auf bis zu 25.000 t/a. 

Die Herstellung von klinkereffizienten Zementen ist ein wichtiger Hebel zur CO2-

Minderung in der Zementindustrie. Hierbei werden durch die Verwendung weiterer 

Einsatzstoffe bei der Zementmahlung nicht nur natürliche Rohstoffe geschont, sondern 

vor allem der Klinkergehalt im Zement reduziert, wodurch sowohl der 

Brennstoffverbrauch als auch prozessbedingte CO2-Emissionen verringert werden.  

Eine wichtige Bedeutung nimmt seit vielen Jahren Hüttensand bei der Verringerung 

des Klinkergehalts im Zement ein. Im Sinne des Klimaschutzes und der 

Ressourcenschonung wird es auch in Zukunft darauf ankommen, diese Potenziale 

weitergehend zu nutzen. 

Mit Bescheid vom 29.05.2013, Aktenzeichen 33 53e621 -4.13 Otterbein/Bai, wurde der 

Einsatz von 10.000 t/a Hüttensandmehl sowie 5.000 t/a Hüttensand genehmigt. 

Um der zunehmenden Fokussierung der Betonindustrie hin zu leistungsstarken 

Zementen mit reduzierter CO2-Last nachkommen zu können, nimmt die Bedeutung 

hüttensandhaltiger Zemente zu. Daher wird beantragt, zukünftig bis zu 25.000 t/a 

Hüttensand und Hüttensandmehl einzusetzen. 

6.3.3.2 Trocknung und Vermahlung von Hüttensand zu Hüttensandmehl 

Es wird beantragt, auf der bestehenden Trockentrommel im thermischen Verbund mit 

der Drehofenanlage Hüttensand in einer Menge bis zu 10.000 t/a mit der verfügbaren 

Abwärme zu trocknen. Anschließend soll der getrocknete Hüttensand über geeignete 

Förder- und Dosiertechnik auf die Zementmühle aufgegeben werden und wahlweise 

alleinig zu Hüttensandmehl oder gemeinsam mit weiteren Materialien zu 

hüttensandhaltigen Zementen vermahlen werden. 

Die Verfahrensweise wird wie folgt umgesetzt: 

 Lagerung des angelieferten Hüttensands in überdachten Boxen gemäß Bescheid

mit dem Aktenzeichen 33 53e621 -4.13 Otterbein/Bai.

 Umschlag mit Radlader und Aufgabe auf vorhandenen Trichter
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 Förderung vom Trichter zur Trockentrommel auf Förderbändern. Die Übergaben

sind eingehaust und werden mittels Staubfilter entstaubt.

 Trocknung in Trockentrommel während des Verbundbetriebs mit Ofenabgasen

 Modifikation von Förderwegen an der Trockentrommel

 Zwischenlagerung wahlweise in den TrTr Silos 1, 2 oder 3.

 Förderung von den TrTr-Silos über die bestehenden Band-Förderanlagen zum

Vorratssilo an der Zementmühle.

 Lagerung des Mahlguts in den vorhandenen betrieblichen Silos.

Gemäß den bestehenden Genehmigungen wird bereits heute Hüttensand (feucht) und 

Hüttensandmehl an der Zementmühle eingesetzt. Die Erfahrungen zur 

Qualitätssicherung und dem Materialumschlag liegen im Betrieb vor.  
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6.3.4 Sonstiges 

6.3.4.1 Lagerungs- und Förderungskonzept für betriebliche Materialien 

Nach erfolgter Inbetriebnahme der vorgenannt beantragten Anlagen HGF-SCR und 

Kreislaufentlastung werden zwei Materialströme gewonnen, welche vollständig im 

Rahmen der Produktion eingesetzt werden: 

 Heißgasfilterstaub aus der HGF-SCR-Anlage

 Vorwärmerkalk aus der Anlage zur Kreislaufentlastung

Das abgefilterte Material der Heißgasfiltratration kann zum einen über eine 

pneumatische Förderleitung in den Wärmetauscher und zum anderen in das 

„TrTr Silo 4“ geleitet werden. Die beiden Förderwege sollen je nach Bedarf mit 0 bis 

100 % Filterstaub beaufschlagt werden. 

Der Vorwärmerkalk wird über über Schnecken in die bestehende Aufgabeschurre zum 

bestehenden Becherwerk ins „TrTr-Silo 4“ transportiert.  

Die Mengen beider Stoffströme werden sortenrein über geeignete Messeinrichtungen 

quantifiziert.  

Im TrTr Silo 4 werden neben dem „Gewebefilterstaub TrTr“ (Bestand) zukünftig auch 

der „HGF-Staub“ sowie der „Vorwärmerkalk“ zwischengelagert. Über eine bereits 

bestehende pneumatische Fördereinrichtung können die Materialien in vorhandene 

Silos in der Produktion geleitet werden.  
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In Abbildung 6.12 sind die bestehenden (graue Markierung) sowie geplanten (rote 

Markierung) Förderwege sowie bestehende (grau) und geplante (rot) Produktions- und 

Lagereinrichtungen dargestellt.  

HGF-Staub 

Im Heißgasfilter wird das noch heiße Abgas (Temperatur ~350-400 °C) des 

Wärmetauschers mit Hilfe temperaturbeständiger, keramischer Filterelemente 

entstaubt. Bei diesem Prozessschritt fällt ein Staub an („Heißgasfilter-Staub“ / „HGF-

Staub“). Der abgeschiedene Staub wird zum einen zurück zum Wärmetauscher 

geleitet und dort dem Ofenmehl zugeführt werden. Wahlweise wird der Staub auch 

anteilig oder vollständig in bestehende betriebliche Siloanlagen geleitet werden. Von 

diesen Silos aus erfolgt die Dosierung auf die Produktionsanlagen.  

Beantragt wird die Förderung mit Hilfe von sog. „Schneckenpumpen“, welche eine 

energieeffiziente Förderung erlauben sowie der vorstehend beschriebene Einsatz an 

Wärmetauscher und Zementmühle.  

Vorwärmerkalk 

In dem hochwirksamen Gewebefilter der Anlage zur Kreislaufentlastung wird das 

abgeschiedene und teilentsäuerte Vorwärmermehl gewonnen (sog. Vorwärmerkalk). 

Dieser wird zur Zwischenlagerung in ein bestehendes Silo (TrTr Silo 4) gefördert und 

dort gemeinsam mit anderen betrieblichen Materialströmen gelagert. Im Anschluss 

erfolgt die Förderung mittels bestehenden Förderanlagen zur Produktion. Es ist die 

vollständige Nutzung des Vorwärmerkalks im Rahmen der Produktion vorgesehen. 
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6.3.4.2 Eisenoxid-Träger 

Gemäß Bescheid vom 29.07.2009, Aktenzeichen 33/53e 621 4.12.2 Otterbein/schm, 

ist der Einsatz von Eisenoxid-Träger an der Rohmühle in der Größenordnung von max. 

2,5 Masse-% der Rohmehlmenge, bzw. max. 3.500 t/a genehmigt.  

Aus Qualitätsgründen wird beantragt, die maximal zulässige Jahresmenge an 

Eisenoxid-Träger auf 6.000 t/a zu erhöhen. Die maximale Konzentration von 

2,5 Masse-% der Rohmehlmenge bleibt hierbei unverändert.  

Durch den Einsatz von Eisenoxid-Trägern im Rohmehl wird positiver Einfluss auf die 

Brennbarkeit des Klinkers im Drehrohr genommen. Die Viskosität der Klinkerschmelze 

wird vermindert, wodurch eine gleichmäßigere Sinterung erzielt werden kann. Dies hat 

zur Folge, dass Schwankungen entgegengewirkt wird, wodurch die Energieeffizienz 

gesteigert werden kann. Der thermische Energieeinsatz und somit die 

brennstoffbezogenen CO2-Emissionen können somit vermindert werden.  

6.3.4.3 Tägliche Annahmemenge von Klinker und Zement im Falle von Betriebsstörungen 

Aus Gründen der Betriebssicherheit und mit dem Ziel der Sicherstellung der 

Lieferfähigkeit im Falle von Anlagenausfällen wurde im Bescheid vom 29.05.2013, 

Aktenzeichen 33 53e621 -4.13 Otterbein/Bai, die externe Anlieferung und Lagerung 

von Klinker und Zement von jeweils maximal 300 t/d sowie 21.600 t/a genehmigt. Der 

genehmigte Zeitraum ist auf maximal drei Monate pro Jahr, entsprechend 72 Tagen, 

fixiert.  

In Anlehnung an die genehmigte Ofenleistung (650 t/d Klinkerproduktion) wird zur 

verbesserten Sicherstellung der Liefersicherheit im Falle von Anlagenausfällen 

beantragt, die Maximalmengen der täglichen externen Anlieferung im Falle einer 

Betriebsstörung auf jeweils bis zu 600 t/d Klinker bzw. Zement zu erhöhen. Der 

Zeitraum soll unverändert auf maximal 3 Monate pro Jahr, entsprechend 72 Tagen 

fixiert werden. Die maximale Jahresmenge soll unverändert jeweils 21.600 t/a Klinker 

bzw. Zement betragen.  
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6.3.4.4 Neuregelung des genehmigten anlagenbezogenen LKW-Verkehrs 

Entsprechend dem Genehmigungsbescheid für die Anlage zur Herstellung von 

Zementklinker und Zement (Aktenzeichen 33 53e 621-4.13 Otterbein) vom 29.5.2013 

des Regierungspräsidiums Kassel sind alle Anlagen laut Nebenbestimmung 3.2.1, 

3.2.2 und 3.2.3 so zu betreiben, dass tagsüber (6-22 Uhr) die maximale Anzahl von 

LKW mit 81 LKW (162 Bewegungen) und nachts (22 bis 6 Uhr) mit 10 LKW (20 

Bewegungen) nicht überschritten wird. Die ursprünglichen Berechnungen basieren auf 

der theoretischen Annahme einer durchschnittlichen Auslastung des Gesamtwerks 

und einer Arbeitswoche von sechs Tagen. 

Im Rahmen des vorliegenden Antrags erfolgt eine gutachterliche Erfassung und 

Prognose der Lärmimmissionen für den Antragsgegenstand. Diese gutachterliche 

Stellungnahme bildet die lärmbezogenen Auswirkungen des Antragsgegenstandes ab. 

Weiterhin ist eine ganzheitliche, anlagenübergreifende Betrachtung im Rahmen eines 

neu anzufertigenden Lärmkatasters für den gesamten Standort vorgesehen. Es wird 

deshalb eine Neufassung der lärmbezogenen Regelungen für die Anlage zur 

Herstellung von Zementklinker und Zement an der Stelle der bisherigen 

Nebenbestimmungen 3.2.1, 3.2.2 und 3.2.3 des Genehmigungsbescheids vom 

29.5.2013 beantragt (Aktenzeichen 33 53e 621-4.13 Otterbein).  

6.3.4.5 Streichung der Nebenbestimmung „Radionuklide“ 

Es wird beantragt die Nebenbestimmung 3.1.3 aus dem Genehmigungsbescheid vom 

29.05.2013, Aktenzeichen 33 53e621 -4.13 Otterbein/Bai, welche die Untersuchung 

von Hüttensand und Hüttensandmehl auf Radionuklide beschreibt, ersatzlos zu 

streichen.  

In Anhang 6.3.5.4 ist ein Fachbeitrag des Forschungsinstituts für 

Eisenhüttenschlacken, FEhS, aus Duisburg-Rheinhausen aufgeführt, welche zum 

Ergebnis kommt, dass Hüttensand keine relevante Radioaktivität aufweist:  

Die gemessene Radionuklid-Konzentration in Hüttensanden war weitaus geringer als 

in natürlichen Rohstoffen, wie bspw. Sand und Natursteinen vulkanischen Ursprungs. 

Diese weisen mehrheitlich deutlich höhere Konzentrationen der drei Radionuklide 

(Kalium-40, Radium-226 sowie Thorium-232) auf. Eine kontinuierliche Beprobung und 
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Untersuchung des Hüttensandes und Hüttensandmehls im Hinblick auf Radionuklide 

bringt daher keine neuen Erkenntnisse. 

6.3.4.6 Streichung der Nebenbestimmung „Niederschlagswasser“ 

Es wird beantragt, die im Bescheid vom 07.06.1982, Aktenzeichen III/2 - 53e 621 

(675), beschriebene Nebenbestimmung Nr. 10 (Einleitung von Niederschlagswasser 

der betrieblichen Flächen und Dachflächen in die örtliche Kanalisation), zu streichen.  

Der Umgang mit Niederschlagswasser wurde zuletzt mit der bestehenden 

wasserrechtlichen Erlaubnis vom 22.07.2016, Aktenzeichen 31.6-79 f 12-11.5-E 2016 

(D-Nw)-Otterbein, nach aktueller Gesetzeslage übergeordnet neu geregelt.  
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6.3.5 Anhänge 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die technischen Daten und 

Beschreibungen der Lieferanten der geplanten Anlagen HGF-SCR (Kap. 6.3.5.1.), 

Kreislaufentlastung (Kap. 6.3.5.2.) sowie Walking-Floor-Anlage (Kap. 6.3.5.3.) 

dargestellt. In Kapitel 6.3.5.4 ist ein Fachbeitrag des Forschungsinstituts für 

Eisenhüttenschlacken, FEhS, zu Untersuchungen von Hüttensand aufgeführt.

Bei den technischen Beschreibungen handelt es sich um BETRIEBS- und 

GESCHÄFTSGEHEIMNISSE.
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6.3.5.1 Anhang zum Kapitel 6.3.1.2: HGF-SCR 
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6.3.5.2 Anhang zum Kapitel 6.3.2.1: Kreislaufentlastung (Angaben gemäß Fa. ThyssenKrupp 

Industrial Solutions)
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7 Stoffe, Stoffmengen, Stoffdaten 

7.1 Einsatzstoffe 

7.1.1 Eingesetzte genehmigte Rohstoffe 

Beim Erreichen der maximalen genehmigten Anlagenleistung von 650 t/h an Klinker 

werden ca. 398580 t/a Rohmehl benötigt. Dieses Rohmehl besteht grundsätzlich aus 

mehreren Rohstoffkomponenten wie: 

 Kalkstein

 Siliziumoxidträger (z. Bsp. Grubensand, Gießereialtsand, Quarzsandfüller)

 Eisenoxidträger (z. Bsp. Eisenerz, technisches Eisenoxid)

 Gips (falls erforderlich)

Bei dem Einsatzstoff Eisenoxidträger wird eine Erhöhung der Einsatzmenge auf 

6.000 t/a beantragt. 
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7.1.2 Eingesetzte genehmigte Brennstoffe 

Beim Erreichen der maximalen genehmigten Anlagenleistung von 650 t/d an Klinker 

und einem Wärmeverbrauch von 108 GJ/h wird ein Massenstrom von ca. 38.739 t/a 

an Regelbrennstoffen benötigt.  

Der Einsatz von Sekundärbrennstoffen ist bis zum Anteil von 60% der FWL begrenzt 

und die Jahreseinsatzmenge darf 42.223 t nicht überschreiten. 

Tabelle 7.1: Brennstoffmengengerüst 

Brennstoff Genehmigt Geplant 
Ofenkapazität 650 t Klinker / Tag 650 t Klinker / Tag 

EBS-Einsatzrate max. 60% der 

Feuerungswärmeleistung 

bis zu 100% der 

Feuerungswärmeleistung  

Massenströme der Brennstoffe  

Regelbrennstoff 
(Kohlenstaub, Gas) 

100 % der FWL 100 % der FWL 

Fluff max. 60% der FWL, 
entspr. max. 2,955 t/h 
entspr. max. 25.886 t/a 

- 

Fluff hochkalorisch - max. 100% FWL,  
entspr. max. 4,92 t/h 
entspr. max. 43.099 t/a 

Fluff mittelkalorisch - max. 60% FWL,  
entspr. max. 4,06 t/h 
entspr. max. 35.566 t/a 

Tiermehl max. 30% FWL,  
entspr. max. 1,47 t/h 
entspr. max. 12.877 t/a 

max. 50% FWL, 
entspr. max. 2,90 t/h 
entspr. max. 25.404 t/a 

Trockenklärschlamm max. 10% FWL,  
entspr. max. 0,89 t/h 
entspr. max. 7.796 t/a 

max. 20% FWL, 
entspr. max. 1,97 t/h 
entspr. max. 17.257. t/a 

Holzspäne - max. 20% FWL,  
entspr. max. 1,28 t/h 
entspr. max. 11.213 t/a 

Flugasche max. 2% FWL,  
entspr. max. 1,47 t/h 
entspr. max. 12.877 t/a 

entfällt 

Ölverunreinigte Bleicherde max. 5,6 % FWL,  
entspr. max. 0,5 t/h 
entspr. max. 4.380 t/a 

entfällt 
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Die gleichzeitige Inanspruchnahme der oben genannten maximalen Einsatzmengen 

ist nicht möglich. Zum Brennen von Zementklinker sind sehr hohe Temperaturen mit 

stabilen Temperaturgradienten erforderlich, um Klinker zu brennen und anschließend 

Zement herzustellen, der den heutigen Marktanforderungen entspricht. 

Erfahrungsgemäß wird das nur mit Brennstoffgemischen erreicht (potenzielle 

Ausnahmen: Betrieb mit Regelbrennstoffen sowie Betrieb mit Fluff hochkalorisch). 

7.2 Stoffdaten 

Da sich beim Fluff, dem Tiermehl und dem Trockenklärschlamm um bereits 

genehmigte Sekundärbrennstoffe handelt, wird auf die Erstellung der weiteren 

Formblätter verzichtet. 

Beim Einsatz von Holzspänen handelt sich um eine thermische Verwertung eines 

Ersatzbrennstoffs mit einem Biomasseanteil bis zu 100%. Antragsgegenstand sind 

zwei Abfallschlüsselnummern für ausschließlich unbelastete, nicht gefährliche 

Qualitäten. 

7.3 Zwischen-, Neben- und Endprodukte 

Die genehmigte Produktionsleistung von max. 650 t/d Klinker wird durch die 

beantragte Änderung der Anlage nicht verändert. 

Die beantragte Erhöhung der Einsatzmengen von Einsatzstoffen wie Hüttensand und 

Hüttensandmehl dient zur vermehrten Herstellung klinkereffizienter Zemente mit 

reduzierter CO2-Last. Je nach Zementsorte und zulässigen Einsatzmengen gemäß der 

Zementnormen kann durch Hüttensand und Hüttensandmehl Klinker im Rahmen der 

Zementherstellung substituiert werden. Das führt zu Reduzierung des spezifischen 

Rohstoff- und Energieverbrauchs wie auch des CO2-Fußabdrucks unseres 

Zementsortiments. 

Die bisher genehmigten Einsatzmengen von Hüttensand und Hüttensandmehl sollen 

in der Summe auf 25.000 t/a erhöht werden.   

Zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit im Falle von Anlagenausfällen sind im Rahmen 

von Krisenmanagement und als Vorsorgemaßnahme der Zukauf von jeweils bis zu 

300 t/d Zement und Klinker über einen Zeitraum von 3 Monaten bereits genehmigt. Die 

Mengenangaben beziehen sich sowohl auf den Klinker- wie auch Zementzukauf, 

allerdings ohne kumulative Geltung. Es wird beantragt, die Zukaufsmenge je Stoff auf 

bis zu 600 t/d zu erhöhen. Die jährlichen Gesamtmengen ändern sich nicht (Klinker 

21.600 t/a und Zement 21.600 t/a).  
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7.4 Abfälle 

Bei den vorstehend beschriebenen Materialien und Stoffen handelt sich um 

sortenreine Einsatzstoffe bzw. zugekaufte Zwischenprodukte oder Fertigprodukte.  

Die Produktion von Zementklinker und Zementen erfolgt grundsätzlich reststofffrei.  

Die Entsorgung von bspw. Verpackungen (u.a. Folien) sowie von verbrauchten 

Betriebsstoffen erfolgt über qualifizierte Entsorgungsfachbetriebe. In Bezug hierauf 

ergeben sich durch das beantragte Vorhaben keine Veränderungen. Daher wird auf 

das Ausfüllen des Formulars 7/4 verzichtet. 

 

7.5 Formulare 
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8 Luftreinhaltung 

8.1 Art und Ausmaß von Emissionen 

Die Zementdrehofenanlage der Zement- und Kalkwerke Otterbein wird auf Grundlage 

der 17. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 

17. BImSchV, betrieben. In §9 sowie in Anlage 3, Nummer 2 der 17. BImSchV sind die

Grenzwerte für Anlagen zur Herstellung von Zementklinker geregelt, in denen eine 

Abfallmitverbrennung erfolgt.  

Die zuständige Behörde kann auf Antrag des Betreibers Ausnahmen für einige 

Komponenten genehmigen, sofern diese Ausnahmen aufgrund der 

Zusammensetzung der Rohstoffe erforderlich sind und ausgeschlossen werden kann, 

dass durch die Verbrennung von Abfällen zusätzliche Emissionen dieser 

Komponenten entstehen. 

In Tabelle 8.1 sind die Emissionsgrößen aufgeführt, für die gegenüber dem aktuell 

genehmigten Stand geänderte Grenzwerte beantragt werden.  

Tabelle 8.1: Grenzwerte für Emissionsgrößen mit Änderungen 

Parameter Genehmigt [mg/Nm3] Geplant [mg/Nm3] 

SO2 TMW 2001 50 

SO2 HMW 3501 200 

NOx JMW 2002 200 

NOx TMW 2002 2003 

NOx HMW 8002 4003 

NH3 TMW 602 303 

NH3 HMW 1202 603 

Alle Angaben beziehen sich auf den Normzustand bei einem 

Bezugssauerstoffgehalt von 10 %. 
1 Gemäß Genehmigungsbescheid mit dem Aktenzeichen 33/Ks-53e 621-4.12 

Otterbein-we vom 21.10.2008 

2 Gemäß Genehmigungsbescheid mit dem Aktenzeichen 33.2 53e620 Otterbein-

NH3/Aug vom 12.02.2016, zuletzt verlängert im Bescheid mit dem Aktenzeichen 

RPKS-33.2-53 e 05 11/1 vom 17.12.2020 
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3 Bei betriebsbedingten Ausfallzeiten der HGF-SCR werden Grenzwerte für NOx und 

NH3 in Anlehnung an die TA Luft in der Fassung vom 14. September 2021 beantragt. 

Die betriebsbedingten Ausfallzeiten dürfen maximal 5 % der Ofenlaufzeit betragen. 

Während dieser Zeiten wird die Abgasreinigung mittels SNCR-PLUS-Technologie 

gewährleistet. Es gelten abweichende Grenzwerte: NOx TMW: 350 mg/Nm3, NH3 

TMW: 50 mg/Nm3  

In Tabelle 8.2 sind die Emissionsgrößen aufgeführt, für die gegenüber dem aktuell 

genehmigten Stand keine geänderten Grenzwerte beantragt werden.  

Tabelle 8.2: Grenzwerte für Emissionsgrößen ohne Änderungen 

Parameter Genehmigt [mg/Nm3] Geplant [mg/Nm3] 

kontinuierliche Messungen 

Staub TMW 10 10 

Staub HMW 30 30 

CO TMW 3.000 3.000 

CO HMW 4.500 4.500 

Hg TMW 0,05 0,05 

Hg HMW 0,03 0,03 

wiederkehrende Messungen 

Gruppe 1 

Cd, Tl Grenzwert 

0,05 0,05 

Gruppe 2 

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, 

Mn, Ni, V, Sn Grenzwert 

0,50 0,50 

Gruppe 3 

As, Benzo(a)pyren, Cd, 

Co, Cr Grenzwert 

0,05 0,05 

Tl Grenzwert 0,048 0,048 

PCDD/F Grenzwert 0,1 0,1 

gasf. anorg. 

Fluorverbindungen TMW 

1 1 

gasf. anorg. 

Fluorverbindungen HMW 

4 4 

gasf. anorg. 

Chlorverbindungen TMW 

10 10 
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Parameter Genehmigt [mg/Nm3] Geplant [mg/Nm3] 

gasf. anorg. 

Chlorverbindungen HMW 

60 60 

Σ C organischer TMW 10 10 

Σ C organischer HMW 20 20 

Benzol 51 51 

Alle Angaben beziehen sich auf den Normzustand bei einem 

Bezugssauerstoffgehalt von 10 %. 
1 Zielwert: 1 mg/Nm3

Bezugnehmend auf die vorgestehend dargestellten Aspekte erfolgt in der 
Umweltverträglichkeitsvorprüfung der VDZ Technology gGmbH (siehe Abschnitt 20.1 

dieses Antrags) u.a.  

• die Darstellung von möglichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die

Schutzgüter (Abschnitt 4 des Technischen Berichts);

• eine detaillierte Bewertung der zukünftigen Emissionssituation am Standort -

(Abschnitt 5 des Technischen Berichts) sowie

• eine detaillierte Bewertung der zukünftigen Immissionssituation am Standort

(Abschnitt 6 des Technischen Berichts).

8.2 Emissionsminderungsmaßnahmen 

Die vorhandenen und geplanten Einrichtungen zur Emissionsminderung sind detailliert 

in der Umweltverträglichkeitsvorprüfung in Kapitel 20 (Abschnitte 2.2.1 sowie 2.2.2. 

des Technischen Berichts) dargelegt.  

8.3 Emissionsquellenplan 

Der Emissionsquellenplan ist mit den Emissionsquellen an das Kapitel angefügt. Die 

Quellen auf diesem Plan sind mittels „EQ“ gekennzeichnet. Im Genehmigungsantrag 

sind die zementspezifischen Emissionsquellen mit der Bezeichnung ZQ beschrieben. 

Die im Emissionsquellenplan mit EQ gekennzeichneten Quellen sind in Tabelle 8.3 

den zementspezifischen Emissionsquellen zugeordnet.  

Tabelle 8.3: Zuordnung der Emissionsquellen (EQ) zu den zementspezifischen 

Emissionsquellen (ZQ) 
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Emissionsquellen-

plan Nummer (EQ) 

Quellbezeichnung 

Umweltverträglichkeits-

vorprüfung 

EQ30  

EQ195  

EQ65 ZQ2 

EQ66 ZQ3 

EQ67 ZQ4 

EQ68 ZQ5 

EQ106 ZQ9 

EQ105 ZQ10 

EQ104 ZQ11 

EQ107 ZQ12 

EQ101 ZQ13 

EQ103 ZQ14 

EQ73 ZQ15 

EQ74 ZQ16 

EQ82 ZQ19 

EQ78 ZQ20 

EQ76 ZQ21 

EQ77 ZQ22 

EQ91 ZQ23 

EQ90 ZQ24 

EQ87 ZQ25 

EQ88 ZQ26 

EQ85 ZQ27 

EQ12 ZQ28 

EQ13 ZQ28a 
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EQ19 ZQ29 

EQ22 ZQ30 

EQ102 ZQ33 

EQ14 ZQ35 

EQ15 ZQ35a 

EQ24 ZQ36 

EQ26 ZQ37 

EQ69 ZQ39 

EQ72 ZQ40 

EQ79 ZQ42 

EQ83 ZQ43 

8.4 Luftschadstoffimmissionen 

Die Emissionsgrenzwerte werden auch in Zukunft sicher eingehalten werden. Durch 

die Installation der geplanten Anlagen (HGF-SCR-Anlage sowie Anlage zur 

Kreislaufentlastung) kommt es zu einer Verringerung von Luftschadstoffemissionen 

(NOx, SO2, NH3).  

In der Umweltverträglichkeitsvorprüfung der VDZ Technology gGmbH 

(siehe Abschnitt 20.1 dieses Antrags) werden die diesbezüglich relevanten 

Aspekte adressiert. Es erfolgt u.a. eine detaillierte Bewertung der 

zukünftigen Immissionssituation am Standort (Abschnitt 6 des Technischen 

Berichts).  

8.5 Emissionen und Immissionen von Gerüchen 

Durch das beantragte Vorhaben kommt es zu keiner zusätlichen Geruchsemmission 

bzw Immission. Nähere Angaben zu Emissionen und Immissionen von Gerüchen sind 

in der Umweltverträglichkeitsvorprüfung in Kapitel 20 (Abschnitt 4.2.2. des 

Technischen Berichts) dargestellt. 
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Abbildung 8.1: Emissionsquellenplan 
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ZQ27 3536161 / 5605527 72 20,8 D 90 17869 Staub 10 0,17869 24 365 

ZQ26 3536124 / 5605508 65 20,8 D 60 10551 Staub 10 0,10551 24 365 

ZQ28 3536125 / 5605475 12*18 33,8 B 20 1384 Staub 10 0,01384 24 365 

ZQ28a 3536125 / 5605475 8 6,2 B 20 2029 Staub 10 0,02029 24 365 

ZQ29 3536099 / 5605518 15*16,5 21,1 B 20 1107 Staub 10 0,01107 24 365 

ZQ30 3536115 / 5605530 15*16,5 20,7 B 80 1107 Staub 10 0,01107 24 365 

ZQ33 3536148 / 5605537 10*20 17,1 B 80 919 Staub 10 0,00919 24 365 

ZQ35 3536115 / 5605468 13*20 34,1 B 20 1384 Staub 10 0,01384 24 365 

ZQ35a 3536092 / 5605461 15 6,2 B 20 1384 Staub 10 0,01384 24 365 

ZQ36 3536123 / 5605466 4*14 28,8 B 20 2029 Staub 10 0,02029 24 365 

ZQ37 3536118 / 5605463 4*14 28,2 B 20 2029 Staub 10 0,02029 24 365 

ZQ39 3536274 / 5605545 20*25 6,4 B 20 2029 Staub 10 0,02029 24 365 

ZQ40 3536233 / 5605520 12,5 12 D 20 1107 Staub 10 0,01107 24 365 

ZQ42 3536170 / 5605479 12,5*12,
5

3,4 D 80 1684 Staub 10 0,01684 24 365 

ZQ43 3536239 / 5605587 17*20 5,2 B 40 1036 Staub 10 0,01036 24 365 

ZQ5 3536261 / 5605549 20*26 17 B 20 2767 Staub 10 0,02767 24 365 

ZQ9 3536183 / 5605555 13,5 10,8 D 80 1838 Staub 10 0,01838 24 365 

AVN 3536094 / 5605519 68,5 16,8 D 20 15497 Staub 10 0,15497 24 365 

Eimera 3536110 / 5605646 10 4,5 D 20 830 Staub 10 0,0083 24 365 

ZQ2 3536260 / 5605538 22*18 23 B 30 2676 Staub 10 0,02676 24 365 

ZQ3 3536269 / 5605540 22*18 23 B 30 2676 Staub 10 0,02676 24 365 

ZQ4 3536272 /5605543 22*18 23 B 30 2676 Staub 10 0,02676 24 365 

Besondere anlagenspezifische Betriebsvorgänge (Spalte 7): 
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X1:       

X2:       

X3:       
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1. Jede Emissionsquelle ist mit einer Nr. (z. B. E 3) zu versehen, die einheitlich in Fließbildern, 
Emissionsquellenplänen, Gebäudebezeichnungen und auch in Emissionserklärungen gemäß 11. 
BImSchV zu verwenden ist. Jede Nummer darf pro Anlage nur einmal vergeben werden. Soweit Stoffe 
nach den Anhängen II-IV der Störfall-Verordnung emittiert werden könnten, sind auch 
Sicherheitseinrichtungen wie Sicherheitsventile und Berstscheiben (S 1, S 2, S 3 etc.) in die Tabelle 
einzubeziehen. 

2. Die genaue Lage jeder Emissionsquelle soll im Gauß-Krüger-Koordinatensystem als 7-stellige Ziffer in 
Form von Rechtswerten (R-Werte) und Hochwerten (H-Werte) angegeben werden. Alternativ können 
auch die East/North-Werte des Lagebezugssystems ETRS89/UTM verwendet werden. Der East-Wert ist 
achtstellig. Die ersten beiden Stellen (Zonenkennziffer) lauten in Hessen immer „32“. 

3. Innendurchmesser des Auslasses oder äquivalenter Innendurchmesser der Querschnittsfläche in cm 

4. Höhe der Emissionsquelle über dem Gelände (die Höhe über dem Gebäude muss aus dem 
Emissionsquellenplan ersichtlich sein) 

5. Berechnung der Quellenhöhe: 

A       = Mindesthöhe oder Anwendung der 20°-Regel gemäß 5.5.2 Abs. 1 TA Luft 
B       = Antragsunterlagen ist eine nachvollziehbare Schornsteinhöhenberechnung gemäß 

5.5.3/5.5.4 TA Luft beigefügt 
C       = Mindesthöhe nach TA Luft 86 für bestehende Anlagen gemäß 5.5.5 TA Luft 
D       = Abschnitt 8 der Antragsunterlagen enthält Erläuterungen des hier vorliegenden Sonderfalls 

 

6. Wird beantragt, daß ein zusätzlicher Abgasstrom über eine bereits vorhandene Emissionsquelle bzw. 
Abgasreinigungseinrichtung geleitet werden soll, so sind in aufeinanderfolgenden Zeilen die zusätzlichen 
Emissionen des beantragten Projektes (Kennbuchstabe Z) und die gesamten resultierenden und übrigen 
Emissionen (Kennbuchstabe G) aufzuführen. Letzteres dient der Prüfung, ob die Abgasreinigung nach 
Aufnahme des zusätzlichen Abgases insgesamt dem Stand der Emissionsminderungstechnik entspricht 
bzw. ob Wechselwirkungen zwischen den emittierten Stoffen möglich sind (z. B. Aerosolbildung). 

7. Die Betriebsvorgänge, die zu den Emissionen an der betreffenden Emissionsquelle führen, sind soweit 
möglich wie folgt zu typisieren: 
D = bestimmungsgemäßer Dauerbetrieb der angeschlossenen Betriebseinheit(en) (100 % 

Auslastung) 
AA = Abfahremission bei Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung 
An = Anfahren 
Ab = Abfahren 
AT = Atmung aufgrund von Temperaturschwankungen 
B = Befüllen, Entleeren, Entspannen, Evakuieren, Fördern 
RA = Regeneration der Abgasreinigungseinrichtung 
X1/2 = Besondere Anlagenspezifische Betriebsvorgänge 

Die besonderen anlagenspezifische Betriebsvorgänge X1, X2 und X3 (z. B. Rußblasen, 
Abblasen von Sicherheitsventilen oder Berstscheiben) sind ggf. unterhalb der Tabelle 
des Formulars 8/1 zu erläutern. 

8. Mittlere Temperatur des Abgases an der Übertrittsstelle zur Atmosphäre 

9. Volumenstrom des Abgases umgerechnet auf 273,15 K und 101,3 kPa und nach Abzug des 
Feuchtegehaltes (soweit nicht anders vermerkt) 

10. Alle relevanten im Abgas enthaltenen Stoffe sind geordnet nach den Stoffklassen der TA Luft 
aufzuführen. Die Stoffnummern der Komponenten (vergl. Formulare 7/1, 7/2, 7/3, 7/4) sollen der 
Stoffbezeichnung in Klammern nachgestellt werden 

11. Zählnummer der Abgasreinigungseinheit gemäß Formular 8/2. 

12. Abscheidegrad in Prozent für den emittierten Stoff bzw. die Stoffklasse 

13. Für jeden Betriebsvorgang ist die maximal zu erwartende Massenkonzentration als 
Halbstundenmittelwert und bezogen auf das Abgasvolumen bei 273,15 K und 101,3 kPa nach Abzug 
des Feuchtegehaltes an Wasserdampf anzugeben. Es sollen realistische Prognosen auf der Basis der 
beantragten Technologie abgegeben werden. Bei Verbrennungsanlagen ist der Bezugswert für 
Sauerstoff in Volumenprozent anzugeben. 

14. Masse der emittierten Stoffe pro Betriebsstunde. 
Die angegebenen Werte müssen mit dem Produkt aus Spalte 9 und Spalte 13 übereinstimmen. Ferner 
müssen sie mit den Mengenbilanzen im Abschnitt 7 zusammenpassen. Abweichungen sind in Abschnitt 
7 zu erläutern (z. B. Differenz zwischen Mittel- und Maximalwerten). 
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15. Emissionsdauer pro Tag in Stunden 

16. Anzahl der Tage pro Jahr, an denen mit Emissionen zu rechnen ist 
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X1:       

X2:       

X3:       
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Beiblatt zu Formular 8/1: Erläuterungen 

6. Jede Emissionsquelle ist mit einer Nr. (z. B. E 3) zu versehen, die einheitlich in Fließbildern,
Emissionsquellenplänen, Gebäudebezeichnungen und auch in Emissionserklärungen gemäß 11.
BImSchV zu verwenden ist. Jede Nummer darf pro Anlage nur einmal vergeben werden. Soweit Stoffe
nach den Anhängen II-IV der Störfall-Verordnung emittiert werden könnten, sind auch
Sicherheitseinrichtungen wie Sicherheitsventile und Berstscheiben (S 1, S 2, S 3 etc.) in die Tabelle
einzubeziehen.

7. Die genaue Lage jeder Emissionsquelle soll im Gauß-Krüger-Koordinatensystem als 7-stellige Ziffer in
Form von Rechtswerten (R-Werte) und Hochwerten (H-Werte) angegeben werden. Alternativ können
auch die East/North-Werte des Lagebezugssystems ETRS89/UTM verwendet werden. Der East-Wert ist
achtstellig. Die ersten beiden Stellen (Zonenkennziffer) lauten in Hessen immer „32“.

8. Innendurchmesser des Auslasses oder äquivalenter Innendurchmesser der Querschnittsfläche in cm

9. Höhe der Emissionsquelle über dem Gelände (die Höhe über dem Gebäude muss aus dem
Emissionsquellenplan ersichtlich sein)

10. Berechnung der Quellenhöhe:

E   = Mindesthöhe oder Anwendung der 20°-Regel gemäß 5.5.2 Abs. 1 TA Luft 
F       = Antragsunterlagen ist eine nachvollziehbare Schornsteinhöhenberechnung gemäß 

5.5.3/5.5.4 TA Luft beigefügt 
G   = Mindesthöhe nach TA Luft 86 für bestehende Anlagen gemäß 5.5.5 TA Luft 
H     = Abschnitt 8 der Antragsunterlagen enthält Erläuterungen des hier vorliegenden Sonderfalls 

8. Wird beantragt, daß ein zusätzlicher Abgasstrom über eine bereits vorhandene Emissionsquelle bzw.
Abgasreinigungseinrichtung geleitet werden soll, so sind in aufeinanderfolgenden Zeilen die zusätzlichen
Emissionen des beantragten Projektes (Kennbuchstabe Z) und die gesamten resultierenden und übrigen
Emissionen (Kennbuchstabe G) aufzuführen. Letzteres dient der Prüfung, ob die Abgasreinigung nach
Aufnahme des zusätzlichen Abgases insgesamt dem Stand der Emissionsminderungstechnik entspricht
bzw. ob Wechselwirkungen zwischen den emittierten Stoffen möglich sind (z. B. Aerosolbildung).

9. Die Betriebsvorgänge, die zu den Emissionen an der betreffenden Emissionsquelle führen, sind soweit
möglich wie folgt zu typisieren:
D = bestimmungsgemäßer Dauerbetrieb der angeschlossenen Betriebseinheit(en) (100 % 

Auslastung) 
AA = Abfahremission bei Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung 
An = Anfahren 
Ab = Abfahren 
AT = Atmung aufgrund von Temperaturschwankungen 
B = Befüllen, Entleeren, Entspannen, Evakuieren, Fördern 
RA = Regeneration der Abgasreinigungseinrichtung 
X1/2 = Besondere Anlagenspezifische Betriebsvorgänge 

Die besonderen anlagenspezifische Betriebsvorgänge X1, X2 und X3 (z. B. Rußblasen, 
Abblasen von Sicherheitsventilen oder Berstscheiben) sind ggf. unterhalb der Tabelle 
des Formulars 8/1 zu erläutern. 

17. Mittlere Temperatur des Abgases an der Übertrittsstelle zur Atmosphäre

18. Volumenstrom des Abgases umgerechnet auf 273,15 K und 101,3 kPa und nach Abzug des
Feuchtegehaltes (soweit nicht anders vermerkt)

19. Alle relevanten im Abgas enthaltenen Stoffe sind geordnet nach den Stoffklassen der TA Luft
aufzuführen. Die Stoffnummern der Komponenten (vergl. Formulare 7/1, 7/2, 7/3, 7/4) sollen der
Stoffbezeichnung in Klammern nachgestellt werden

20. Zählnummer der Abgasreinigungseinheit gemäß Formular 8/2.

21. Abscheidegrad in Prozent für den emittierten Stoff bzw. die Stoffklasse

22. Für jeden Betriebsvorgang ist die maximal zu erwartende Massenkonzentration als
Halbstundenmittelwert und bezogen auf das Abgasvolumen bei 273,15 K und 101,3 kPa nach Abzug
des Feuchtegehaltes an Wasserdampf anzugeben. Es sollen realistische Prognosen auf der Basis der
beantragten Technologie abgegeben werden. Bei Verbrennungsanlagen ist der Bezugswert für
Sauerstoff in Volumenprozent anzugeben. 

23. Masse der emittierten Stoffe pro Betriebsstunde.
Die angegebenen Werte müssen mit dem Produkt aus Spalte 9 und Spalte 13 übereinstimmen. Ferner
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müssen sie mit den Mengenbilanzen im Abschnitt 7 zusammenpassen. Abweichungen sind in Abschnitt 
7 zu erläutern (z. B. Differenz zwischen Mittel- und Maximalwerten). 

24. Emissionsdauer pro Tag in Stunden

25. Anzahl der Tage pro Jahr, an denen mit Emissionen zu rechnen ist
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Konzentration NOx und NH3 vor und nach der SCR 

3.2 Abnahmemessungen (5.3.2. TA Luft) sind für folgende Parameter und Massenkonzentrationen folgender 
Stoffe vorgesehen: 

      

3.3 Maßnahmen bei Teil- oder Totalausfall der ARE: 

 Abfahren der angeschlossenen Betriebseinheit(en) (Abfahremissionen sind auf Formular 8/1 
dargestellt) 

 Umschalten auf folgende Ersatzapparate: SNCR-PLUS 

 Erläuterung in Abschnitt 6.3.1.1 
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Gesamtstaub 

3.2 Abnahmemessungen (5.3.2. TA Luft) sind für folgende Parameter und Massenkonzentrationen folgender 
Stoffe vorgesehen: 

3.3 Maßnahmen bei Teil- oder Totalausfall der ARE: 

 Abfahren der angeschlossenen Betriebseinheit(en) (Abfahremissionen sind auf Formular 8/1 
dargestellt) 

 Umschalten auf folgende Ersatzapparate: 

 Erläuterung in Abschnitt   
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3.3 Maßnahmen bei Teil- oder Totalausfall der ARE: 

 Abfahren der angeschlossenen Betriebseinheit(en) (Abfahremissionen sind auf Formular 8/1 
dargestellt) 

 Umschalten auf folgende Ersatzapparate: 

 Erläuterung in Abschnitt   

202



203



NH3 

3.2 Abnahmemessungen (5.3.2. TA Luft) sind für folgende Parameter und Massenkonzentrationen folgender 
Stoffe vorgesehen: 

Anlage bereits im Betrieb 

Messungen der Parameter erfolgen kontinuierlich 

3.3 Maßnahmen bei Teil- oder Totalausfall der ARE: 

 Abfahren der angeschlossenen Betriebseinheit(en) (Abfahremissionen sind auf Formular 8/1 
dargestellt) 

 Umschalten auf folgende Ersatzapparate: 

 Erläuterung in Abschnitt 6.3.1.1 
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9 Abfallvermeidung, Abfallentsorgung 

Durch die seit der letzten Umweltverträglichkeitsstudie durchgeführten 

Anlageninstallationen und das geplante Vorhaben entstanden und entstehen keine 

zusätzlichen Abfälle. Die eingesetzten alternativen Roh- und Brennstoffe werden nicht 

nur energetisch, sondern auch stofflich verwertet, d. h. die Verbrennungsrückstände 

(Aschen) werden zu Bestandteilen des Produkts, den so genannten Klinkerphasen. 

Die Entsorgung von anfallendem Verpackungsmaterial (z. B. Folien) sowie von 

verbrauchten Betriebsstoffen erfolgt über qualifizierte Entsorgungsfachbetriebe. 
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10 Abwasser 

Beim Umgang mit Abwasser ergeben sich durch das beantragte Vorhaben keine 

Veränderungen.  

Durch die Produktion von Zement entsteht kein Abwasser, das entsorgt werden 

müsste.  

Das Niederschlagswasser von befestigten, gewerblich genutzten Betriebsflächen wird 

gemäß der wasserrechtlichen Erlaubnis nach WHG gesammelt, in Sandfängen 

gereinigt (übersteigt das Wasseraufkommen die zulässigen Ablaufmengen wird es in 

drei Rückhaltebecken zurückgehalten) und in den Holzerbach abgeleitet.  

Auf das Ausfüllen des Formularsatzes 10 wird verzichtet. 

206



11 Abfallentsorgungsanlagen 

Eine Abfallentsorgungsanlage wird am Standort nicht betrieben. 

Daher wird auf das Ausfüllen des Formulars 11 verzichtet. 
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12 Abwärmenutzung 

Bei Nutzung der im Produktionsprozess entstehenden Abwärme ergeben sich durch 

Umsetzung des geplanten Vorhabens keine Veränderungen.  
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13 Lärm, Erschütterungen und sonstige Immissionen 

13.1 Geräuschemissionen und –Immissionen 

Schallpegelmessungen am Standort Otterbein wurden zuletzt im Herbst 2020 durch 

die Fa. Wölfel Engineering GmbH + Co. KG durchgeführt. Dabei wurden an sechs 

Messorten in der Ortslage Müs über einen Zeitraum von 22 Stunden Dauermessungen 

durchgeführt. Die Wahl der Messorte berücksichtigte eine freie Schalleinwirkung aus 

dem Zementwerk ohne relevante Schallreflexionen in Obergeschosshöhe. Die 

Richtwerte gemäß Genehmigungsbescheid und die Anforderungen der TA Lärm für 

Immissionsorte in Allgemeinen Wohngebieten wurden dabei an allen Messorten sicher 

eingehalten. 

Es ist zukünftig nicht zu erwarten, dass sich mit den geplanten Maßnahmen die 

Lärmemissions- und  Lärmimmissionssituation verschlechtern wird. Die neuen 

Maschinen und Aggregate befinden sich in Gebäuden und sind nach dem Stand der 

Technik eingehaust bzw. mit entsprechenden Schalldämpfern versehen. Die Fa. 

Wölfel Engineering GmbH + Co. KG hat die Auswirkungen des geplanten Vorhabens 

entsprechend untersucht und gutachterlich bewertet. Dabei wurden die 

Lärmeinwirkungen auf die folgenden sechs Immissionsorte, die zum Teil im 

Genehmigungsbescheid festgelegt sind, rechnerisch untersucht:  

IO 1: Wohnhaus, Am Stempel 21, Müs (Allgemeines Wohngebiet)  

IO 2: Wohnhaus Georg-Otterbein-Straße 5, Müs (Allgemeines Wohngebiet) 

IO 3.1: Wohnhaus Kirchweg 13, Müs (Allgemeines Wohngebiet)  

IO 3.2: Wohnhaus Kirchweg 13, Müs (Allgemeines Wohngebiet)   

IO 4: Wohnhaus Am Rasen 8, Müs (Allgemeines Wohngebiet)  

IO 5: Wohnhaus Am Kalkwerk 4, Großenlüder (Gewerbegebiet)  

IO 6: Gebiet Zum Sesselsgraben, Uffhausen (Allgemeines Wohngebiet)  

Die Geräuschemissionen der neuen Anlagenaggregate wurden auf Basis vorliegender 

Planunterlagen berechnet und als Summenschalleistungspegel für Dauerbetrieb in die 

Berechnungen übernommen. Der im Zusammenhang mit der neuen Walking-Floor-

Anlage zusätzliche Lieferverkehr wurde als Anlagenverkehr mit den entsprechenden 

Wechselvorgängen berücksichtigt. Insgesamt erhöht sich der Anlagenverkehr 
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zukünftig um maximal bis zu 3 LKW täglich (= 6 Bewegungen) aufgrund der 

unterschiedlichen Lagerorte (Walking-Floor-Anlage, Anlieferung Eisenerz und 

Hüttensand). Weitere zusätziche Fahrzeugbewegungen ergeben sich am Standort 

nicht, da sich die für die Klinker- und Zementproduktion bei Vollauslastung benötigten 

Gesamtroh- und -brennstoffmengen nicht verändern und das Vorhaben nicht mit einer 

Steigerung der Produktionskapazität der Anlage verbunden ist.  

Für die Geräuscheinwirkungen an den maßgeblichen Immissionsorten wurden die zu 

erwartenden Beurteilungspegel mit dem Programm IMMI durch eine 

Schallimmissionsprognose ermittelt und nach den Vorgaben der TA Lärm beurteilt. Bei 

gleichmäßiger Verteilung über einen Tageszeitraum von 16 Stunden berechnet sich 

eine Erhöhung der Beurteilungspegel um 1,9 dB an Werktagen und um 3,6 dB an 

Sonn- und Feiertagen. Insgesamt unterschreiten die ermittelten Beurteilungspegel für 

Anlagendauerbetrieb an den Immissionsorten den Immissionsrichtwert „Nacht“ der TA 

Lärm für Allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) aber um mindestens 10 dB(A). Da der 

Betrieb auch tagsüber nur unwesentlich höhere Geräuschimmissionen verursacht, 

ergeben sich Unterschreitungen des „Tag“Richtwertes von 55 dB(A) um mindestens 

25 dB(A). Am Immissionsort (5) werden die Richtwerte für Gewerbegebiete ebenfalls 

deutlich unterschritten. Der betrachtete Anlagenteilbetrieb ist damit gemäß TA Lärm 

als irrelevant einzustufen, da aufgrund der Unterschreitung der Immissionsrichtwerte 

um mindestens 10 dB die Immissionsorte gemäß TA Lärm nicht mehr im 

Einwirkungsbereich der (Teil)Anlage liegen. 

Eine ausführliche Untersuchung und Bewertung der mit dem Vorhaben verbundenen 

Auswirkungen auf die Lärmemissions- und Immissionssituation am Standort wurde 

durch die Fa. Wölfel Engineering GmbH + Co. KG vorgenommen (siehe hierzu Kapitel 

13.4). Darüber hinaus ist die Erstellung eines Lärmkatasters in Arbeit. 

13.2 Erschütterungen 

Bei dem beantragten Vorhaben sind Erschütterungen nicht vorhanden. 

13.3 Sonstige Immissionen 

Geruchsstoffe, die bei technischen oder biologischen Prozessen gebildet werden, 

stellen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes eine Luftverunreinigung dar. 

Von einer Geruchsbelästigung kann aber erst dann gesprochen werden, wenn die 
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Wahrnehmung der Geruchsstoffe zu einer allgemeinen Störung des Wohlbefindens 

und damit einer deutlichen Belästigung der Betroffenen führt. 

Am Standort Otterbein existieren keine definierten Quellen mit relevanten 

Geruchsemissionen. Transport, Anlieferung und Lagerung der alternativen 

Brennstoffe erfolgen in geschlossenen Systemen mit entsprechender Abluftreinigung 

über Filter, so dass hierdurch keine Geruchsbelästigungen in der Umgebung des 

Zementwerks auftreten. Die LKW-Auflieger sind dicht verschlossen und beim 

Andocken an die Walking-Floor-Station schließt die Rückwand mit den vorhandenen 

Gummilippen an der Andockstation entsprechend dicht ab. Auch für die bislang nicht 

eingesetzten Ersatzbrennstoffe Trockenklärschlamm und Holzspäne werden 

vorhandene, geschlossene Lager- und Dosiereinrichtungen genutzt. Die beim Befüllen 

des Silos für Tiermehl und Trockenklärschlamm entweichende Förderluft wird 

entstaubt und der Drehofenanlage zur Verbrennung zugeführt. 

Durch die Verbrennungsbedingungen beim Klinkerbrennprozess selbst werden 

potenzielle geruchsträchtige organische Verbindungen sicher zerstört. 

Geruchsemissionen, die aus dem 47 Meter hohen Kamin in die Atmosphäre abgeleitet 

werden, sind somit nicht zu erwarten. 
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1 Aufgabenstellung 

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), u.a. zum Neu-
bau eines Heißgas-Filters und selektiver katalytischer Reduktion (HGF-SCR), einer Anlage zur Kreislauf-
entlastung, einer Walking-Floor-Andockstation sowie der Erhöhung der Ersatzbrennstoffrate und des 
Ersatzbrennstoffmixes am Zementdrehrohrofen sind die Geräuscheinwirkungen in der Nachbarschaft 
infolge der Umsetzung des Antragsgegenstands durch eine Schallimmissionsprognose zu ermitteln und 
nach TA Lärm zu beurteilen. 

Dabei ist auf das Irrelevanzkriterium der TA Lärm – Einwirkungsbereich einer Anlage – mit Unterschrei-
tung der zulässigen Immissionsrichtwertanteile der Gesamtanlage "ZKW Otterbein" um mindestens 10 dB 
abzustellen. Damit trägt die untersuchte Teilanlage auch bei einer evtl. Richtwertausschöpfung nicht zu 
maßgeblichen Erhöhungen / Überschreitungen bei. 

Darüber hinaus soll die schalltechnische Aufnahme der gesamten Anlage "ZKW Otterbein" – Bestand und 
geplante Änderungen – durchgeführt werden. Die Wölfel Engineering GmbH & Co. KG ist auch mit der 
Durchführung dieser Untersuchungen beauftragt. 

Ggf. erforderliche Maßnahmen zur Geräuschminderung genehmigungsbedürftiger Anlagen gemäß 
Betreiberpflichten im Sinne der Nrn. 2.5 und 3.1 der TA Lärm sind zu bestimmen. 
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2 Unterlagen 

Nr. Dokument/Quelle Bezeichnung/Beschreibung 

/1/ Zement- und Kalkwerke 
Otterbein GmbH & Co. KG 

Anlagenbeschreibungen, Betriebsangaben, Genehmigungen 

Auszüge aus dem Liegenschaftskataster, Hessische Verwaltung für 
Bodenmanagement und Geoinformation 

Abstimmungsgespräch und Anlagenbegehung am 16.11.2021 mit 
Herrn Dirk Meuser, RP Kassel 

weitere Anlagenbegehungen mit schalltechnischen Aufnahmen zum 
Bestandsbetrieb am 18.01. und 08.02.2022 

/2/ Scheuch GmbH 
Aurolzmünster, Österreich 

Schallquellenplan AT-01251925-5, Rev. A 29.11.2021 

/3/ thyssenkrupp  
Industrial Solutions 

Anlagenplan , Anlage zur Kreislaufentlastung 
61015705, 14.01.2022 

/4/ VDZ Technology gGmbH, 
Düsseldorf 

Geometrie von Anlagengebäuden im georeferenzierten 
"shape-Format" 

/5/ TA Lärm, 1998-08 
geändert 2017-06 

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) 

/6/ DIN ISO 9613-2: 1999-10 
und Entwurf 1997-09 

Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, 
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren 

/7/ DIN EN 12354-4 
2017-11 

Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften 
von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften 
Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie 

/8/ Bayerisches Landesamt für 
Umwelt, Augsburg 

Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage August 2007 

/9/ Hessisches Landesamt für 
Umwelt u. Geologie 

Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen 
durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, 
Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie 
weiterer typischer Geräusche von Verbrauchermärkten 
Heft 3, 2005 

/10/ Bayerisches Landesamt für 
Umweltschutz 

Schalltechnische Hinweise für die Aufstellung von 
Wertstoffcontainern (Wertstoffsammelstellen), Januar 1993 

/11/ Hessisches Landesamt für 
Umwelt 

Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen 
von Baumaschinen, Heft 247, 1998 

/12/ Wölfel Engineering 
GmbH + Co. KG 

„IMMI“ Release 20211206,  
Programm zur Schallimmissionsprognose, geprüft auf Konformität 
gemäß den QSI-Formblättern zu VDI 2714:1988-01, VDI 2720 
Blatt1:1997-03, DIN ISO 9613-2:1999-10, Schall 03:1990/2015, 
RLS-90:1990 und gemäß TEST-20 der BAST für RLS-19:2019 
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3 Örtliche Situation, Anforderungen zum Schallimmissionsschutz 

Die Anlagen des Zement- und Kalkwerks Otterbein (ohne Kalksteintagebau) liegen ca. 400 – 450 m 
südöstlich des Ortsrands der Gemeinde Müs und sind durch die östlich von Müs verlaufende Georg-
Otterbein-Straße an die nördlich in ca. 1,2 km Entfernung verlaufende Bundesstraße 254 angebunden. 

Weitere Ortschaften in der Umgebung sind in ca. 1,5 km Entfernung nordöstlich Großenlüder und in ca. 
1,3 km Abstand in südöstlicher Richtung Uffhausen. 

Als maßgebliche Immissionsorte – teils per Genehmigungsbescheid festgesetzt – werden untersucht: 

          Schutzanspruch 
 IO 1 Wohnhaus Am Stempel 21, Müs 1. Obergeschoss WA*) - Allgemeines 
 IO 2 Whs. Georg-Otterbein-Str. 5, Müs 1. Obergeschoss WA*)    Wohngebiet 
 IO 3.1 Whs. Kirchweg 13, Müs  Erdgeschoss Südost WA*) 
 IO 3.2 Whs. Kirchweg 13, Müs  Dachgeschoss Südwest WA*) 
 IO 4 Whs. Am Rasen 8, Müs   1. Obergeschoss WA*) 
 IO 5 Whs. Am Kalkwerk 4, Großenlüder Dachgeschoss  GE     - Gewerbegebiet 
 IO 6 Gebiet Zum Sesselsgraben, Uffhausen 1. Obergeschoss WA 

*) Die Immissionsorte in Müs sind mit dem Schutzgrad Allgemeines Wohngebiet einzustufen. 
   Aufgrund der langjährig gewachsenen Nachbarschaft zum ZKW Otterbein wurde die Gemengelage 
   nach TA Lärm Nr. 6.7 festgestellt und für den Beurteilungszeitraum lauteste Nachtstunde ein über dem 
   Immissionsrichtwert WA liegender Zwischenwert festgesetzt, der den Richtwert für Mischgebiete noch 
   um 2 dB unterschreitet. In der vorliegenden Untersuchung wird zur Komponentenauslegung jedoch auch 
   für diese Immissionsorte der reguläre Nachtrichtwert zugrunde gelegt. 

 

Für die Beurteilungspegel aus dem Gesamtbetrieb aller einwirkenden Anlagengeräusche gelten entsprech-
end der Gebietseinstufung (Schutzanspruch) gemäß TA-Lärm Nr. 6.1 die Immissionsrichtwerte (IRW): 

Beurteilungszeiträume 
Schutzanspruch 

TA-Lärm 
IRW  /  dB(A) 

Beurteilungs- 
zeit / h 

Tageszeiten mit 
erhöhter Empfindlichkeit 

tagsüber, 6 – 22 Uhr,       GE 65 16 werktags 6 – 7, 20 – 22 Uhr 
MI 60  sonntags 6 – 9, 13 – 15, 20 – 22 Uhr 

WA 55    

nachts, 22 – 6 Uhr,           GE 50 lauteste   
MI 45 Stunde   

WA 40    
 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als 
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Zusätzlich ist nach Nr. 6.5 der TA Lärm für Immissionsorte in Wohngebieten (WA, WR) sowie Kur- und 
Krankenhausgebieten (KR) die besondere Störwirkung von Geräuschen in Tageszeiten mit erhöhter 
Empfindlichkeit bei der Ermittlung der Beurteilungspegel durch einen Zuschlag von 6 dB (energetisch 
Faktor 4) zu berücksichtigen. 

 

Die Immissionsrichtwerte sind durch die Geräuscheinwirkungen aller gewerblichen Anlagen (Summen-
wirkung) einzuhalten. Gemäß TA-Lärm Nr. 3.2.1 ist eine zu beurteilende Anlage auch ohne die Ermitt-
lung der Geräuschvorbelastung genehmigungsfähig, wenn die Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte 
um mindestens 6 dB unterschreiten. 
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Im vorliegenden Fall sind die schalltechnischen Festsetzungen im rechtsgültigen Genehmigungsbescheid 
für die Immissionsorte IO 1 bis 4 bindend. Am Immissionsort IO 5 liegt eine relevante gewerbliche 
Geräuschvorbelastung vor. Der nordwestliche Ortsrand von Uffhausen ist durch Wohnbebauung geprägt 
und offensichtlich keinen weiteren gewerblichen Geräuschimmissionen ausgesetzt, sodass hier auch ein 
geringerer Abschlag als 6 dB in Erwägung gezogen kann. Aus gutachterlicher Sicht erscheint ein um 3 dB 
reduzierter Richtwertanteil ausreichend. Dies ist noch im Zuge der Anlagengesamtbeurteilung mit der 
Genehmigungsbehörde abzustimmen. 

Für den vorab zu beurteilenden Anlagenteilbetrieb wird die Einhaltung folgender Immissionsrichtwert-
anteile zugrunde gelegt: 

IO 1 Am Stempel 21, Müs tags 45 dB(A) nachts 30 dB(A) 
IO 2 Georg-Otterbein-Str. 5, Müs 45 30 
IO 3.1 Kirchweg 13, Müs, SO 45 30 
IO 3.2 Kirchweg 13, Müs, SW 45 30 
IO 4 Am Rasen 8, Müs 45 30 
IO 5 Am Kalkwerk 4, Großenlüder 49 34 
IO 6 Zum Sesselsgraben, Uffhausen 39 24 

An den v.g. Immissionsorten werden die Geräuschimmissionen in den angegebenen Geschossen ermittelt 
und detailliert dokumentiert. An ggf. weiteren möglichen Immissionsorten können die Beurteilungspegel 
anhand der farbgrafischen Darstellung der Isophonen in Anhang B bewertet werden. 

Gemäß TA Lärm, Nr. 7.4, sollen Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrs-
wegen bis zu einer Entfernung von 500 m vom Betriebsgrundstück außerhalb von Industrie- und Gewer-
begebieten durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, wenn durch 
diese Geräuscheinwirkungen: 

- die Beurteilungspegel für Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB erhöht werden
- keine Vermischung mit dem übrigen Straßenverkehr erfolgt ist
- und die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV

erstmals oder weitergehend überschritten werden.

Der An- und Abfahrtverkehr führt ausschließlich über die Georg-Otterbein-Straße zur B 254. Zwischen 
der südlichen Ortsanbindung von Müs und dem ZKW Otterbein (Länge ca. 400 m) liegt keine relevante 
Vermischung mit dem übrigen Straßenverkehr vor. Im weiteren Verlauf ist hinsichtlich des Schwerver-
kehrs von einem hohen Anteil durch den anlagenbezogenen An- und Abfahrtverkehr des ZKW auszu-
gehen. Der zusätzliche Schwerverkehr durch den zu beurteilenden Anlagenteilbetrieb des Antragsgegen-
stands führt gegenüber dem übrigen Schwerverkehr zu keiner relevanten Erhöhung der Geräuschimmis-
sionen und wird im Zuge des künftig geplanten Verkehrsaufkommens bei der Beurteilung des Anlagen-
gesamtbetriebs untersucht. So beträgt die rechnerische Erhöhung der Geräuschimmissionen gegenüber 
dem Vergleichswert bei 81 LKW (jeweils 2 Bewegungen für An- und Abfahrt) durch die täglich bis zu 3 
zusätzlichen Fahrzeuge: 

10 lg (84 / 81)  =  0,16 dB 

und ist als irrelevant zu bewerten. 
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4 Anlagenbeschreibung, Ermittlung der Geräuschemissionen 

Am südöstlich von Müs gelegenen Anlagenstandort der Zement- und Kalkwerke Otterbein sind unter 
anderem Änderungen in Bezug auf eine zusätzliche Abgasreinigung, eine Anlage zur Kreislaufentlastung 
zur Sicherstellung der Verfügbarkeit und Energieeffizienz der Drehofenanlage bei gesteigertem Einsatz 
von Biomasse statt Kohle, sowie in Bezug auf die Versorgung des Drehofens mit klimafreundlichen 
Brennstoffen geplant. Die Abgasführung wird am Ende des Vorwärmers (Abgaswärmetauscher) um einen 
Heißgasfilter und Katalysator "HGF-SCR" innerhalb des bestehenden Abgaswegs ergänzt. Zusätzlich sind 
betriebsbedingte Ergänzungen durch eine Kreislaufentlastungsstrecke unmittelbar ab Drehofen mit 
eigenem hocheffizienten Gewebefilter erforderlich. In den v.g. Abgasführungen sind auch bauliche 
Komponenten (Stahlbau) und Förder- / Regelkomponenten enthalten. Die vorhandene Andockstation für 
Brennstoffe (östlicher Anlagenbereich) wird um eine weitere sog. Walking Floor Anlage westlich der 
Kalkschachtöfen mit zwei Andockstellen für LKW-Auflieger erweitert. Durch die Erhöhung der Einsatz-
mengen an Eisenerz und Hüttensand ist gegenüber dem aktuellen Bestand jeweils mit einer zusätzlichen 
Lieferung zu rechnen, die jedoch nicht kumulativ am selben Arbeitstag zu den v.g. Lieferungen erfolgen. 

Die Geräuschemissionen basieren auf den vorliegenden Planunterlagen und Angaben zum Stand KW 
07/2022 und werden als Summenschallleistungspegel für Dauerbetrieb in die Berechnungen übernommen. 
Der im Zusammenhang mit der neuen Walking Floor Anlage zusätzliche Lieferverkehr wird als Anlagen-
verkehr und den entsprechenden Wechselvorgängen berücksichtigt. 

 

4.1 Betriebszeiten 

Der Anlagenbetrieb erfolgt als Dauerbetrieb an allen 7 Wochentagen und Nächten, Lieferverkehr zur 
neuen Walking Floor Anlage nur tagsüber. 

 

4.2 Schallabstrahlung aus Gebäuden 

Maßgebliche Schallemissionen aus Gebäuden resultieren aus dem neuen Betriebsraum für Pumpen, 
Gebläse und Drucklufterzeugung, der im Erdgeschoss des Vorwärmturms (Wärmetauscher) eingerichtet 
werden soll. Dieser Raum ist in Massivbauweise errichtet und verfügt an der Südfassade über eine mit 
Metallpaneelen verschlossene Toröffnung. Der Innenpegel der Walking Floor Anlage wird entsprechend 
der Aufnahme der Bestandsanlage als aufgerundeter oberer Grenzwert gewählt. 

Maschinenaufstellraum  LInnen  =  LInnen,r   ≤  95 dB(A) 
Walking Floor Anlage  LInnen  =  LInnen,r   ≤  80 dB(A) 

 

Die Schalldämmungen der Außenbauteile werden angesetzt mit: 

  Maschinenaufstellraum EG Außenwände  Rw  ≥  45 dB 
      Dachfläche massiv und überbaut, nicht relevant 
      Tor verschlossen Rw  ≥  15 dB 
      Zugangstür Ost  Rw  =    0 dB = ständig geöffnet 
  Walking Floor Anlage  Außenwände + Dach Rw  ≥  25 dB 
      Andockseite West vollständig offen 
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4.3 Lieferverkehr, Anlagenverkehr 

Die Erhöhung des Anlagenverkehrs um bis zu 3 LKW täglich wird aufgrund der unterschiedlichen Lager-
orte (Walking-Floor, Eisenerz, Hüttensand) auf der sicheren Seite mit Fahrweg über das gesamte Anlagen-
gelände von der Waage bis zu den nordöstlichen Lagerflächen abgebildet. 

An der neuen Andockstation werden 2 Aufliegerwechsel tagsüber berücksichtigt und auf der sicheren 
Seite analog zu jeweils 2 Containerwechselvorgängen angesetzt. An den Lagerorten für Eisenerz und 
Hüttensand wird jeweils ein Abkippvorgang und die Aufhaldung sowie eine höhere Beschickungsquote 
mit zusätzlicher Einsatzdauer eines Radladers berücksichtigt. Die v.g. Vorgänge bilden damit ein worst 
case Szenario über alle Verladeorte ab. Alle Lieferfahrzeuge werden bei der Ein- und Ausfahrt verwogen. 

 

Waage – Parkbewegungen nach Parkplatzlärmstudie /8/, getrenntes Verfahren 

 Lw,r = LW0 + KPA + KI + 10lg (B · N)    

 LW0 = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung 
je Stunde auf einem P+R Parkplatz 

 
= 

 
63,0 

 
dB(A) 

 KPA = Zuschlag für die Parkplatzart    
   Abstellplätze / Autohöfe für Lastkraftwagen = 14,0 dB 
 KI = Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren    
   Abstellplätze / Autohöfe für Lastkraftwagen = 3,0 dB 
 B ∙ N = Parkbewegungen je Stunde im Beurteilungszeitraum    
   3 LKW je 2 Verwiegungen 10 lg (3 ∙ 2 / 16) = - 4,3 dB 

   LW,r  = 63 + 14 + 3 – 4,3 = 75,7 dB(A) 
 
LKW Fahrverkehr nach Studie Heft 3 /9/ Kap. 8.1.1 

 L´w,r = L´W,1h + KR + 10 lg (n) + 10lg (1h / Tr)    

 L´W,1h = zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 LKW 
> 105 kW pro Stunde auf einer Strecke von 1 m 

 
= 

 
63,0 

 
dB(A) 

 KR = Zuschlag für besondere Fahrzustände 
alle Fahrten mit Rangierzuschlag, sichere Seite 

 
= 

 
3,0 

 
dB 

 n = Anzahl der Fahrzeuge in der Beurteilungszeit Tr    
   3 LKW, An- und Abfahrt 10 lg (3 · 2) = 7,8 dB 
 Tr = Beurteilungszeitraum Tag 16 Stunden 10 lg (1 / 16) = - 12,0 dB 

   L´W,r  = 63 + 3 + 7,8 – 12,0 = 61,8 dB(A) 
 

Aufliegerwechsel analog Containerwechsel nach Studie Wertstoffsammelstellen /10/ Tab. 3.5 

 LW,r = LW + 10 lg (n) + 10 lg (T / Tr)    

 LW = Schallleistungspegel für einen Containerwechsel    
   Stahlabrollcontainer = 114,0 dB(A) 
 n = Anzahl, 2 Wechsel je Auflieger 10 lg (2 · 2) = 6 dB 
 T = Wirkzeit / Vorgangsdauer eines Wechsels, 175 s    
 Tr = Beurteilungszeitraum 16 Stunden     
    10 lg ((175/ 3600) / 16)) = - 25,2 dB 

   LW,r  = 114 + 6 – 25,2 = 94,8 dB(A) 
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Abkippen Hüttensand / Eisenerz in Anlehnung an Studie Heft 247 /11/ Nr. 70 
 

  Muldenkipper kippt Kies ab    
 Schallleistungspegel LWAeq =  107,3 dB(A) 
 Impulszuschlag KI =  4,2 dB 
 Maximalpegel Lmax =  115,1 dB(A) 
 Vorgangsdauer T =  1 Minute 
 zeitbezogen 1 Vorgang / h LW,1h = 107,3 + 4,2 + 10 lg (1 / 60)  ≈  94 dB(A) 
 2 Vorgänge / Tag LW,r = 94 + 10 lg (2 / 16) = 85 dB(A) 

 

Radladerbetrieb für Aufhaldung und Beschickung Hüttensand / Eisenerz 

 LW,r = LW + KI + 10 lg (T / Tr)    

 LW = Schallleistungspegel Radlader L 556    
   Herstellerangabe nach Richtlinie 2000/14/EG = 104,0 dB(A) 
 KI = Zuschlag für Impulshaltigkeit, "weiches" Material = 3 dB 
 T = Wirkzeit Arbeitsbetrieb < 1 Stunde    
 Tr = Beurteilungszeitraum 16 Stunden     
    10 lg (1 / 16)) = - 12,0 dB 

   LW,r  = 104 + 3 – 12 = 95,0 dB(A) 
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4.4 Anlagenkomponenten HGF-SCR, Kreislaufentlastung 

 

HGF-SCR auf Basis Schallquellenplan Firma Scheuch: 

 vkd56 = Stützluftventilator, Stahlbaubühne Südost unten    
   Gesamtemission Ventilator mit Antrieb     
   Anforderung LWau abweichend zur Planung LW  =  LW,r ≤ 96,0 dB(A) 
        
 vmb45 = Ventilator Aufheizleitung, Stahlbaubühne Nordost unten    
   Gesamtemission Ventilator mit Antrieb     
   Anforderung LWau abweichend zur Planung LW  =  LW,r ≤ 94,0 dB(A) 
        
 vml25 = Siloentstaubung, Stahlbaubühne Nord unterhalb Filter    
   Anforderung LWau wie Planung LW   = 90,0 dB(A) 
   Impulszuschlag Abreinigung KI   = 6,0 dB 
    LW,r   ≤ 96,0 dB(A) 
        
 HGF = Schallabstrahlung Penthouse / Filterabreinigung    
   Schallleistungspegel gemäß Planung LW   = 85,0 dB(A) 
   Impulszuschlag Abreinigung KI   = 7,0 dB 
    LW,r   ≤ 92,0 dB(A) 
        
 SchP = 2 Schneckenpumpen, Stahlbaubühne Süd unterhalb Filter    
   keine relevanten Geräuschemissionen, dennoch Vorhaltung    
   für evtl. kleinere Vorgänge / Apparaturen     
   Schallleistungspegel = Anforderung jeweils LW  =  LW,r ≤ 90,0 dB(A) 
        
 Kühler = Freistehender Kühler am Boden, Vorwärmturm Nordwest    
   Schallleistungspegel = Anforderung LW  =  LW,r ≤ 90,0 dB(A) 
        

 
Anlage zur Kreislaufentlastung, Abstimmung Firma Polysius: 

 Kühlluft = Kühlluftgebläse auf Stahlbaubühne Drehofen, Nordost    
   Gesamtemission Ventilator mit Antrieb     
   Schallleistungspegel = Anforderung LW  =  LW,r ≤ 90,0 dB(A) 
        
 Vent. = Stützluftventilator neben Filter, bodennahe Aufstellung    
   Gesamtemission Ventilator mit Antrieb     
   Schallleistungspegel = Anforderung LW  =  LW,r ≤ 95,0 dB(A) 
        
 Filter = Gewebefilter in der Kreislaufentlastung     
   Schallabstrahlung Filterabreinigung    
   Schallleistungspegel = Anforderung LW   = 85,0 dB(A) 
   Impulszuschlag Abreinigung KI   = 7,0 dB 
    LW,r   ≤ 92,0 dB(A) 
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4.5 Spitzenpegel 

Bei den vorliegenden Entfernungen zu den maßgeblichen Immissionsorten von deutlich mehr als 400 m 
sind Spitzenpegelereignisse durch den zu beurteilenden Antragsgegenstand unkritisch. 

 

5 Berechnung der Schallimmissionen, Beurteilungspegel 

Für die Geräuscheinwirkungen aus dem geplanten Antragsgegenstand werden die zu erwartenden Beur-
teilungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten in der Umgebung des ZKW Otterbein mit dem PC-
Programm IMMI /12/ durch eine Schallimmissionsprognose ermittelt und nach TA Lärm beurteilt.  

Die Schallabschirmung bzw. mögliche Schallreflexionen durch die Anlagengebäude werden berück-
sichtigt. Die Geländetopografie ist durch Höhenlinien modelliert. Eine Anlagenübersicht mit Eintrag der 
Immissionsorte und die Berechnungsgeometrie mit Zuordnung der Schallquellen zeigen die Seiten B-1 bis 
B-3. Die Eingabedaten des Berechnungsmodells sind, teilweise in Auszügen, auf den Seiten C-1 bis C-17 
aufgelistet. 

Die Beurteilungspegel sind auf den Seiten B-4 und B-5 in Höhe 6,0 m über Gelände flächenhaft farb-
grafisch dargestellt. 

Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen für die gewählten Immissionsorte sind mit den maßgeb-
lichen Anteilen aller Geräuschquellen auf den Seiten B-6 bis B-12 tabellarisch zusammengefasst. 

 

Immissionsort Beurteilungspegel Lr  /  dB(A) 
 Tag Nacht 

IO 1 – Müs, Am Stempel 24 27 27 

IO 2 – Müs, Georg-Otterbein Str. 5 26 26 

IO 3.1 – Müs, Kirchweg 13, EG Südost 29 29 

IO 3.2 – Müs, Kirchweg 13, DG Südwest 30 30 

IO 4 – Müs, Am Rasen 8 28 27 

IO 5 – Großenlüder, Am Kalkwerk 3 15 14 

IO 6 – Uffhausen, Zum Sesselsgraben 25 24 

 
Die Ergebnisse enthalten noch nicht den Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit nach TA 
Lärm Nr. 6.5 für Immissionsorte mit Schutzanspruch WA. Bei gleichmäßiger Verteilung über den gesam-
ten Tageszeitraum von 16 Stunden ergibt sich eine Erhöhung der Beurteilungspegel um 1,9 dB an Werk-
tagen und um 3,6 dB an Sonn- und Feiertagen. 
 
Die Qualität der Ergebnisse entspricht dem Standard der detaillierten Prognose der TA Lärm mit A-bewer-
teten Schallpegeln. Bei den angegebenen Beurteilungspegeln handelt es sich um Mitwind-Mittelungspegel 
LAT(DW). 
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6 Bewertung der Ergebnisse 

Der Antragsgegenstand wurde auf ein räumliches Berechnungsmodell abgebildet. Dabei sind die 
Anlagengebäude zunächst auf Basis von "Shape Daten" des VDZ berücksichtigt. 

Die Schallemissionsdaten basieren auf Planungsangaben und im Zuge dieses Gutachtens festgesetzten 
zulässigen Werten, siehe Kap. 4. 

Die ermittelten Beurteilungspegel für Anlagendauerbetrieb unterschreiten an den per gültigem Genehmi-
gungsbescheid festgesetzten Immissionsorten in Müs den Immissionsrichtwert Nacht der TA Lärm für 
Allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) um mindestens 10 dB. Da der Betrieb auch tagsüber nur 
unwesentlich höhere Geräuschimmissionen verursacht, ergeben sich Unterschreitungen des Tagrichtwerts 
von 55 dB(A) um mindestens 25 dB, sodass sich die gesonderte Berücksichtigung des Beurteilungs-
zuschlags für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit erübrigt. 

Am nordwestlichen Ortsrand von Uffhausen (IO 5) liegt der Beurteilungspegel nachts um 10 dB unter 
dem um 6 dB verminderten Immissionsrichtwert von 34 dB(A), sodass auch eine mögliche – offensicht-
lich aber nicht vorliegende – relevante Geräuschvorbelastung durch weitere Gewerbeanlagen sicher 
abgedeckt wäre. Am Kalkwerk 3 mit Schutzgrad Gewerbegebiet ergibt sich die noch deutlichere Unter-
schreitung des Richtwerts für Gewerbegebiete. 

Mit Einhaltung der in Kap. 4 definierten / zulässigen Schallleistungspegel erfüllt der beurteilte Anlagen-
teilbetrieb das Irrelevanzkriterium nach Nr. 2.2.a) der TA Lärm. Mit Unterschreitung der Immissions-
richtwerte um mindestens 10 dB liegen die Immissionsorte damit nicht mehr im Einwirkungsbereich 
dieser (Teil-) Anlage. Nach dem Stand der Lärmminderungstechnik vermeidbare Geräuschemissionen 
werden durch die Aufstellung schalltechnisch relevanter Komponenten innerhalb des Technikraums im 
Erdgeschoss des Vorwärmturms (Wärmetauscher) und lokale Minderungsmaßnahmen an Ventilatoren und 
Antrieben auf ein weitestgehend unvermeidbares Maß reduziert. 

Die Aufnahme des Anlagengesamtbetriebs mit Erstellung eines sog. Lärmkatasters für die Zement- und 
Kalkwerke Otterbein am Anlagenstandort Müs ist beauftragt und aktuell in Bearbeitung. Aufgrund der 
dazu umfangreichen Arbeiten ist ein hoher zeitlicher Aufwand erforderlich. Die vorliegende Beurteilung 
erbringt den Nachweis der Einhaltung der Anforderungen des Schallimmissionsschutzes nach TA Lärm 
durch den Antragsgegenstand. 

My / DH 
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Anhang A Planunterlagen, Daten 

Planunterlagen 

Schallquellenplan HGF-SCR, Stand 14.01.2022 

 

 
Quelle: Scheuch GmbH, Aurolzmünster - Österreich 
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Planunterlagen 

Schallquellenplan HGF-SCR, Stand 14.01.2022 

 

 
Quelle: Scheuch GmbH, Aurolzmünster - Österreich 
 

Planunterlagen 
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Schallquellenplan HGF-SCR, Stand 14.01.2022 

 

 
Quelle: Scheuch GmbH, Aurolzmünster - Österreich 
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Planunterlagen 

Schallquellenplan HGF-SCR, Stand 14.01.2022 

 

  

  

 
Quelle: Scheuch GmbH, Aurolzmünster - Österreich 
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Planunterlagen 

Übersicht Kreislaufentlastung, Stand 14.01.2022 

 

 
Quelle: thyssenkrupp Industrial Solutions 
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Planunterlagen 

Übersicht Kreislaufentlastung, Stand 14.01.2022 

 

 
Quelle: thyssenkrupp Industrial Solutions 
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Genehmigungsbescheid ZKW Otterbein 

Az. 33 – 53 e 621-4.13 Otterbein/Bai, 29.05.2013 

Auszug Immissionsschutz 
 
 

 

 
 
Quelle: ZKW Otterbein 
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Berechnungsmodell 

Räumliche Darstellung 

Ansicht aus Süden 

 

 

Ansicht aus Osten 
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Ergebnisse – Flächenhafte Darstellung der Beurteilungspegel, Höhe 6 m über GOK 

Beurteilungszeitraum Tag 

 

 
Quelle Hintergrundbild: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, www.opentopomap.org 
 
Die Allgemein auch als "Lärmkarte" bezeichnete v.g. Darstellung der Beurteilungspegel zeigt die räum-
liche Schallausbreitung unter Berücksichtigung natürlicher und künstlicher Hindernisse (Gelände, Gebäu-
de und Abschirmungen). Damit können ergänzend zu den detailliert ausgewiesenen Immissionsorten die 
Geräuscheinwirkungen auch an anderen Orten eingeschätzt werden. 
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 Berichtsnummer 

R0060.004.01.001 

Datum 

02.03.2022 
Seite 

B-5 

 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

 

Ergebnisse – Flächenhafte Darstellung der Beurteilungspegel, Höhe 5 m über GOK 

Beurteilungszeitraum lauteste Nachtstunde 

 

 
Quelle Hintergrundbild: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, www.opentopomap.org 
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 Berichtsnummer 

R0060.004.01.001 

Datum 

02.03.2022 
Seite 

B-6 

 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

 

Einzelpunktberechnungen, Beurteilungspegel / dB(A) 

Immissionsort IO 1, Müs Wohnhaus Am Stempel 24 

 
 Beurteilungspegel  /  dB(A) 

 Tag Nacht 

Schallquellen Lr,i Lr Lr,i Lr 

PRKL001 »  LKW Waage  -4.4  -4.4      

EZQi002 »  Vkd56 Stützluft  23.3  23.3  23.3  23.3  

EZQi003 »  Vmb45 Aufheiz  8.0  23.5  8.0  23.5  

EZQi004 »  Vml25 Siloentstaub  2.7  23.5  2.7  23.5  

EZQi005 »  Schneck 1 HGF  0.6  23.5  0.6  23.5  

EZQi006 »  Schneck 2 HGF  0.2  23.5  0.2  23.5  

EZQi009 »  HGF-SCR Kühler  -4.3  23.5  -4.3  23.5  

EZQi008 »  Kühl Entlastung  21.2  25.5  21.2  25.5  

EZQi001 »  Ventilator  4.4  25.6  4.4  25.6  

LIQ 001 »  LKW Fahren  11.4  25.7    25.6  

LIQ 002 »  Radlader  11.8  25.9    25.6  

FLQi020 »  WT/ EG-W1  -22.9  25.9  -22.9  25.6  

FLQi021 »  WT/ EG-W2  -32.2  25.9  -32.2  25.6  

FLQi022 »  WT/ EG-W3  -32.4  25.9  -32.4  25.6  

FLQi023 »  WT/ EG-W4  -25.5  25.9  -25.5  25.6  

FLQi023 /1  Tür  5.2  25.9  5.2  25.6  

FLQi024 »  WT/ EG-W5  -26.1  25.9  -26.1  25.6  

FLQi024 /1  Tor verschl  -4.4  25.9  -4.4  25.6  

FLQi001 »  WalkingFloor 2022/ W1  -23.6  25.9  -23.6  25.6  

FLQi002 »  WalkingFloor 2022/ W2  -29.4  25.9  -29.4  25.6  

FLQi003 »  WalkingFloor 2022/ W3  -22.3  25.9  -22.3  25.6  

FLQi004 »  WalkingFloor 2022/ W4  -8.8  25.9  -8.8  25.6  

FLQi005 »  WalkingFloor 2022/ D  -19.4  25.9  -19.4  25.6  

FLQi006 »  HGF 2022/ W1 Pent  10.5  26.1  10.5  25.7  

FLQi007 »  HGF 2022/ W2 Pent  9.2  26.1  9.2  25.8  

FLQi008 »  HGF 2022/ W3 Pent  3.9  26.2  3.9  25.9  

FLQi009 »  HGF 2022/ W4 Pent  8.6  26.2  8.6  25.9  

FLQi010 »  HGF 2022/D Pent  18.7  26.9  18.7  26.7  

FLQi033 »  Filter/ W1  -4.1  26.9  -4.1  26.7  

FLQi034 »  Filter/ W2  -3.3  27.0  -3.3  26.7  

FLQi035 »  Filter/ W3  -7.4  27.0  -7.4  26.7  

FLQi036 »  Filter/ W4  -8.7  27.0  -8.7  26.7  

FLQi037 »  Filter/ D  -4.8  27.0  -4.8  26.7  

FLQi041 »  Auflieger WFneu  3.8  27.0    26.7  

FLQi044 »  LKW Abkippen  11.7  27.1    26.7  

Beurteilungspegel, gerundet  27  27 
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 Berichtsnummer 

R0060.004.01.001 

Datum 

02.03.2022 
Seite 

B-7 

 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

 

Einzelpunktberechnungen, Beurteilungspegel / dB(A) 

Immissionsort IO 2, Müs Wohnhaus Georg-Otterbein-Straße 5 

 
 Beurteilungspegel  /  dB(A) 

 Tag Nacht 

Schallquellen Lr,i Lr Lr,i Lr 

PRKL001 »  LKW Waage  6.0  6.0      

EZQi002 »  Vkd56 Stützluft  5.2  8.6  5.2  5.2  

EZQi003 »  Vmb45 Aufheiz  8.1  11.4  8.1  9.9  

EZQi004 »  Vml25 Siloentstaub  2.9  12.0  2.9  10.7  

EZQi005 »  Schneck 1 HGF  0.3  12.2  0.3  11.1  

EZQi006 »  Schneck 2 HGF  18.9  19.8  18.9  19.6  

EZQi009 »  HGF-SCR Kühler  -4.3  19.8  -4.3  19.6  

EZQi008 »  Kühl Entlastung  21.4  23.7  21.4  23.6  

EZQi001 »  Ventilator  8.6  23.8  8.6  23.7  

LIQ 001 »  LKW Fahren  11.6  24.0    23.7  

LIQ 002 »  Radlader  10.4  24.2    23.7  

FLQi020 »  WT/ EG-W1  -32.5  24.2  -32.5  23.7  

FLQi021 »  WT/ EG-W2  -32.1  24.2  -32.1  23.7  

FLQi022 »  WT/ EG-W3  -32.2  24.2  -32.2  23.7  

FLQi023 »  WT/ EG-W4  -24.9  24.2  -24.9  23.7  

FLQi023 /1  Tür  5.7  24.3  5.7  23.8  

FLQi024 »  WT/ EG-W5  -23.2  24.3  -23.2  23.8  

FLQi024 /1  Tor verschl  0.5  24.3  0.5  23.8  

FLQi001 »  WalkingFloor 2022/ W1  -25.1  24.3  -25.1  23.8  

FLQi002 »  WalkingFloor 2022/ W2  -27.6  24.3  -27.6  23.8  

FLQi003 »  WalkingFloor 2022/ W3  -22.4  24.3  -22.4  23.8  

FLQi004 »  WalkingFloor 2022/ W4  -10.2  24.3  -10.2  23.8  

FLQi005 »  WalkingFloor 2022/ D  -20.0  24.3  -20.0  23.8  

FLQi006 »  HGF 2022/ W1 Pent  11.5  24.5  11.5  24.1  

FLQi007 »  HGF 2022/ W2 Pent  15.2  25.0  15.2  24.6  

FLQi008 »  HGF 2022/ W3 Pent  4.2  25.0  4.2  24.6  

FLQi009 »  HGF 2022/ W4 Pent  9.4  25.2  9.4  24.8  

FLQi010 »  HGF 2022/D Pent  18.8  26.1  18.8  25.7  

FLQi033 »  Filter/ W1  -0.6  26.1  -0.6  25.7  

FLQi034 »  Filter/ W2  -4.2  26.1  -4.2  25.7  

FLQi035 »  Filter/ W3  -13.5  26.1  -13.5  25.7  

FLQi036 »  Filter/ W4  -5.4  26.1  -5.4  25.8  

FLQi037 »  Filter/ D  -3.1  26.1  -3.1  25.8  

FLQi041 »  Auflieger WFneu  2.3  26.1    25.8  

FLQi044 »  LKW Abkippen  7.4  26.2    25.8  

Beurteilungspegel, gerundet  26  26 

  

237



 

 

 Berichtsnummer 

R0060.004.01.001 

Datum 

02.03.2022 
Seite 

B-8 

 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

 

Einzelpunktberechnungen, Beurteilungspegel / dB(A) 

Immissionsort IO 3.1, Müs Wohnhaus Kirchweg 13, EG Südost 

 
 Beurteilungspegel  /  dB(A) 

 Tag Nacht 

Schallquellen Lr,i Lr Lr,i Lr 

PRKL001 »  LKW Waage  6.0  6.0      

EZQi002 »  Vkd56 Stützluft  25.5  25.5  25.5  25.5  

EZQi003 »  Vmb45 Aufheiz  23.0  27.4  23.0  27.4  

EZQi004 »  Vml25 Siloentstaub  4.7  27.5  4.7  27.4  

EZQi005 »  Schneck 1 HGF  -3.4  27.5  -3.4  27.4  

EZQi006 »  Schneck 2 HGF  -3.4  27.5  -3.4  27.4  

EZQi009 »  HGF-SCR Kühler  -3.9  27.5  -3.9  27.5  

EZQi008 »  Kühl Entlastung  8.2  27.5  8.2  27.5  

EZQi001 »  Ventilator  4.4  27.6  4.4  27.5  

LIQ 001 »  LKW Fahren  12.4  27.7    27.5  

LIQ 002 »  Radlader  12.8  27.8    27.5  

FLQi020 »  WT/ EG-W1  -31.9  27.8  -31.9  27.5  

FLQi021 »  WT/ EG-W2  -33.7  27.8  -33.7  27.5  

FLQi022 »  WT/ EG-W3  -9.6  27.8  -9.6  27.5  

FLQi023 »  WT/ EG-W4  -23.2  27.8  -23.2  27.5  

FLQi023 /1  Tür  7.7  27.9  7.7  27.6  

FLQi024 »  WT/ EG-W5  -26.4  27.9  -26.4  27.6  

FLQi024 /1  Tor verschl  -3.3  27.9  -3.3  27.6  

FLQi001 »  WalkingFloor 2022/ W1  -27.0  27.9  -27.0  27.6  

FLQi002 »  WalkingFloor 2022/ W2  -27.6  27.9  -27.6  27.6  

FLQi003 »  WalkingFloor 2022/ W3  -24.6  27.9  -24.6  27.6  

FLQi004 »  WalkingFloor 2022/ W4  -10.4  27.9  -10.4  27.6  

FLQi005 »  WalkingFloor 2022/ D  -21.3  27.9  -21.3  27.6  

FLQi006 »  HGF 2022/ W1 Pent  12.6  28.0  12.6  27.7  

FLQi007 »  HGF 2022/ W2 Pent  8.2  28.0  8.2  27.8  

FLQi008 »  HGF 2022/ W3 Pent  3.8  28.1  3.8  27.8  

FLQi009 »  HGF 2022/ W4 Pent  16.6  28.4  16.6  28.1  

FLQi010 »  HGF 2022/D Pent  18.3  28.8  18.3  28.5  

FLQi033 »  Filter/ W1  -12.6  28.8  -12.6  28.5  

FLQi034 »  Filter/ W2  -3.9  28.8  -3.9  28.5  

FLQi035 »  Filter/ W3  4.0  28.8  4.0  28.6  

FLQi036 »  Filter/ W4  -6.8  28.8  -6.8  28.6  

FLQi037 »  Filter/ D  -0.4  28.8  -0.4  28.6  

FLQi041 »  Auflieger WFneu  0.4  28.8    28.6  

FLQi044 »  LKW Abkippen  10.0  28.9    28.6  

Beurteilungspegel, gerundet  29  29 
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 Berichtsnummer 

R0060.004.01.001 

Datum 

02.03.2022 
Seite 

B-9 

 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

 

Einzelpunktberechnungen, Beurteilungspegel / dB(A) 

Immissionsort IO 3.2, Müs Wohnhaus Kirchweg 13, DG Südwest 

 
 Beurteilungspegel  /  dB(A) 

 Tag Nacht 

Schallquellen Lr,i Lr Lr,i Lr 

PRKL001 »  LKW Waage  6.1  6.1      

EZQi002 »  Vkd56 Stützluft  26.9  26.9  26.9  26.9  

EZQi003 »  Vmb45 Aufheiz  24.9  29.0  24.9  29.0  

EZQi004 »  Vml25 Siloentstaub  8.7  29.1  8.7  29.1  

EZQi005 »  Schneck 1 HGF  2.5  29.1  2.5  29.1  

EZQi006 »  Schneck 2 HGF  4.4  29.1  4.4  29.1  

EZQi009 »  HGF-SCR Kühler  -2.2  29.1  -2.2  29.1  

EZQi008 »  Kühl Entlastung  10.0  29.2  10.0  29.1  

EZQi001 »  Ventilator  4.1  29.2  4.1  29.1  

LIQ 001 »  LKW Fahren  14.4  29.3    29.1  

LIQ 002 »  Radlader  16.9  29.6    29.1  

FLQi020 »  WT/ EG-W1  -31.4  29.6  -31.4  29.1  

FLQi021 »  WT/ EG-W2  -33.4  29.6  -33.4  29.1  

FLQi022 »  WT/ EG-W3  -8.3  29.6  -8.3  29.1  

FLQi023 »  WT/ EG-W4  -20.7  29.6  -20.7  29.1  

FLQi023 /1  Tür  8.0  29.6  8.0  29.2  

FLQi024 »  WT/ EG-W5  -26.4  29.6  -26.4  29.2  

FLQi024 /1  Tor verschl  -2.9  29.6  -2.9  29.2  

FLQi001 »  WalkingFloor 2022/ W1  -28.3  29.6  -28.3  29.2  

FLQi002 »  WalkingFloor 2022/ W2  -27.9  29.6  -27.9  29.2  

FLQi003 »  WalkingFloor 2022/ W3  -24.0  29.6  -24.0  29.2  

FLQi004 »  WalkingFloor 2022/ W4  -11.3  29.6  -11.3  29.2  

FLQi005 »  WalkingFloor 2022/ D  -21.1  29.6  -21.1  29.2  

FLQi006 »  HGF 2022/ W1 Pent  15.7  29.8  15.7  29.4  

FLQi007 »  HGF 2022/ W2 Pent  9.8  29.8  9.8  29.4  

FLQi008 »  HGF 2022/ W3 Pent  3.8  29.8  3.8  29.4  

FLQi009 »  HGF 2022/ W4 Pent  16.5  29.9  16.5  29.7  

FLQi010 »  HGF 2022/D Pent  18.4  30.1  18.4  30.0  

FLQi033 »  Filter/ W1  -11.1  30.1  -11.1  30.0  

FLQi034 »  Filter/ W2  -3.0  30.1  -3.0  30.0  

FLQi035 »  Filter/ W3  7.2  30.1  7.2  30.0  

FLQi036 »  Filter/ W4  -5.4  30.1  -5.4  30.0  

FLQi037 »  Filter/ D  -1.0  30.1  -1.0  30.0  

FLQi041 »  Auflieger WFneu  1.0  30.1    30.0  

FLQi044 »  LKW Abkippen  11.8  30.2    30.0  

Beurteilungspegel, gerundet  30  30 
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Berichtsnummer 

R0060.004.01.001
Datum 

02.03.2022 
Seite 

B-10
Berechnungsmodell, Ergebnisse 

Einzelpunktberechnungen, Beurteilungspegel / dB(A) 

Immissionsort IO 4, Müs Wohnhaus Am Rasen 8 

Beurteilungspegel  /  dB(A) 

Tag Nacht 

Schallquellen Lr,i Lr Lr,i Lr 

PRKL001 » LKW Waage 1.3 1.3 

EZQi002 » Vkd56 Stützluft 24.9 24.9 24.9 24.9 

EZQi003 » Vmb45 Aufheiz 22.3 26.8 22.3 26.8 

EZQi004 » Vml25 Siloentstaub 4.2 26.8 4.2 26.8 

EZQi005 » Schneck 1 HGF 0.2 26.8 0.2 26.8 

EZQi006 » Schneck 2 HGF 1.2 26.8 1.2 26.8 

EZQi009 » HGF-SCR Kühler -7.3 26.8 -7.3 26.8 

EZQi008 » Kühl Entlastung 7.9 26.9 7.9 26.9 

EZQi001 » Ventilator -2.8 26.9 -2.8 26.9 

LIQ 001 » LKW Fahren 10.3 27.0 26.9 

LIQ 002 » Radlader 14.3 27.2 26.9 

FLQi020 » WT/ EG-W1 -27.4 27.2 -27.4 26.9 

FLQi021 » WT/ EG-W2 -37.3 27.2 -37.3 26.9 

FLQi022 » WT/ EG-W3 -32.6 27.2 -32.6 26.9 

FLQi023 » WT/ EG-W4 -21.2 27.2 -21.2 26.9 

FLQi023 /1 Tür 9.0 27.3 9.0 27.0 

FLQi024 » WT/ EG-W5 -24.4 27.3 -24.4 27.0 

FLQi024 /1 Tor verschl -8.1 27.3 -8.1 27.0 

FLQi001 » WalkingFloor 2022/ W1 -29.2 27.3 -29.2 27.0 

FLQi002 » WalkingFloor 2022/ W2 -31.6 27.3 -31.6 27.0 

FLQi003 » WalkingFloor 2022/ W3 -28.0 27.3 -28.0 27.0 

FLQi004 » WalkingFloor 2022/ W4 -15.4 27.3 -15.4 27.0 

FLQi005 » WalkingFloor 2022/ D -24.0 27.3 -24.0 27.0 

FLQi006 » HGF 2022/ W1 Pent 12.1 27.4 12.1 27.1 

FLQi007 » HGF 2022/ W2 Pent 6.8 27.5 6.8 27.1 

FLQi008 » HGF 2022/ W3 Pent -0.1 27.5 -0.1 27.1 

FLQi009 » HGF 2022/ W4 Pent 12.0 27.6 12.0 27.3 

FLQi010 » HGF 2022/D Pent 14.1 27.8 14.1 27.4 

FLQi033 » Filter/ W1 -12.2 27.8 -12.2 27.4 

FLQi034 » Filter/ W2 -7.8 27.8 -7.8 27.4 

FLQi035 » Filter/ W3 -3.1 27.8 -3.1 27.4 

FLQi036 » Filter/ W4 -10.0 27.8 -10.0 27.4 

FLQi037 » Filter/ D -8.0 27.8 -8.0 27.4 

FLQi041 » Auflieger WFneu -0.8 27.8 27.4 

FLQi044 » LKW Abkippen 7.1 27.8 27.4 

Beurteilungspegel, gerundet 28 27 
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 Berichtsnummer 

R0060.004.01.001 

Datum 

02.03.2022 
Seite 

B-11 

 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

 

Einzelpunktberechnungen, Beurteilungspegel / dB(A) 

Immissionsort IO 5, Großenlüder Wohnhaus (Betriebsleiter GE) Am Kalkwerk 4 

 
 Beurteilungspegel  /  dB(A) 

 Tag Nacht 

Schallquellen Lr,i Lr Lr,i Lr 

PRKL001 »  LKW Waage  -16.4  -16.4      

EZQi002 »  Vkd56 Stützluft  1.0  1.1  1.0  1.0  

EZQi003 »  Vmb45 Aufheiz  -1.5  3.0  -1.5  3.0  

EZQi004 »  Vml25 Siloentstaub  9.0  10.0  9.0  10.0  

EZQi005 »  Schneck 1 HGF  2.4  10.7  2.4  10.7  

EZQi006 »  Schneck 2 HGF  2.4  11.3  2.4  11.3  

EZQi009 »  HGF-SCR Kühler  -12.8  11.3  -12.8  11.3  

EZQi008 »  Kühl Entlastung  -15.3  11.3  -15.3  11.3  

EZQi001 »  Ventilator  -1.1  11.6  -1.1  11.6  

LIQ 001 »  LKW Fahren  -2.0  11.8    11.6  

LIQ 002 »  Radlader  4.7  12.5    11.6  

FLQi020 »  WT/ EG-W1  -39.0  12.5  -39.0  11.6  

FLQi021 »  WT/ EG-W2  -41.5  12.5  -41.5  11.6  

FLQi022 »  WT/ EG-W3  -39.3  12.5  -39.3  11.6  

FLQi023 »  WT/ EG-W4  -22.6  12.5  -22.6  11.6  

FLQi023 /1  Tür  2.7  13.0  2.7  12.1  

FLQi024 »  WT/ EG-W5  -25.6  13.0  -25.6  12.1  

FLQi024 /1  Tor verschl  0.5  13.2  0.5  12.4  

FLQi001 »  WalkingFloor 2022/ W1  -34.5  13.2  -34.5  12.4  

FLQi002 »  WalkingFloor 2022/ W2  -37.8  13.2  -37.8  12.4  

FLQi003 »  WalkingFloor 2022/ W3  -36.1  13.2  -36.1  12.4  

FLQi004 »  WalkingFloor 2022/ W4  -22.9  13.2  -22.9  12.4  

FLQi005 »  WalkingFloor 2022/ D  -32.7  13.2  -32.7  12.4  

FLQi006 »  HGF 2022/ W1 Pent  -0.7  13.4  -0.7  12.6  

FLQi007 »  HGF 2022/ W2 Pent  -1.5  13.5  -1.5  12.8  

FLQi008 »  HGF 2022/ W3 Pent  1.2  13.8  1.2  13.0  

FLQi009 »  HGF 2022/ W4 Pent  0.9  14.0  0.9  13.3  

FLQi010 »  HGF 2022/D Pent  2.3  14.3  2.3  13.6  

FLQi033 »  Filter/ W1  -10.6  14.3  -10.6  13.6  

FLQi034 »  Filter/ W2  -13.4  14.3  -13.4  13.7  

FLQi035 »  Filter/ W3  -5.6  14.3  -5.6  13.7  

FLQi036 »  Filter/ W4  -2.8  14.4  -2.8  13.8  

FLQi037 »  Filter/ D  -2.7  14.5  -2.7  13.9  

FLQi041 »  Auflieger WFneu  -10.8  14.5    13.9  

FLQi044 »  LKW Abkippen  -8.5  14.5    13.9  

Beurteilungspegel, gerundet  15  14 
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 Berichtsnummer 

R0060.004.01.001 

Datum 

02.03.2022 
Seite 

B-12 

 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

 

Einzelpunktberechnungen, Beurteilungspegel / dB(A) 

Immissionsort IO 6, Uffhausen, Wohngebiet Am Sesselsgraben Nordwest 

 
 Beurteilungspegel  /  dB(A) 

 Tag Nacht 

Schallquellen Lr,i Lr Lr,i Lr 

PRKL001 »  LKW Waage  -16.7  -16.7      

EZQi002 »  Vkd56 Stützluft  13.7  13.7  13.7  13.7  

EZQi003 »  Vmb45 Aufheiz  17.5  19.0  17.5  19.0  

EZQi004 »  Vml25 Siloentstaub  19.7  22.4  19.7  22.4  

EZQi005 »  Schneck 1 HGF  9.5  22.6  9.5  22.6  

EZQi006 »  Schneck 2 HGF  9.7  22.8  9.7  22.8  

EZQi009 »  HGF-SCR Kühler  -6.4  22.8  -6.4  22.8  

EZQi008 »  Kühl Entlastung  -8.9  22.8  -8.9  22.8  

EZQi001 »  Ventilator  6.0  22.9  6.0  22.9  

LIQ 001 »  LKW Fahren  8.7  23.1    22.9  

LIQ 002 »  Radlader  18.2  24.3    22.9  

FLQi020 »  WT/ EG-W1  -38.7  24.3  -38.7  22.9  

FLQi021 »  WT/ EG-W2  -35.3  24.3  -35.3  22.9  

FLQi022 »  WT/ EG-W3  -32.6  24.3  -32.6  22.9  

FLQi023 »  WT/ EG-W4  -16.6  24.3  -16.6  22.9  

FLQi023 /1  Tür  9.7  24.5  9.7  23.1  

FLQi024 »  WT/ EG-W5  -18.1  24.5  -18.1  23.1  

FLQi024 /1  Tor verschl  -4.1  24.5  -4.1  23.1  

FLQi001 »  WalkingFloor 2022/ W1  -19.0  24.5  -19.0  23.1  

FLQi002 »  WalkingFloor 2022/ W2  -22.1  24.5  -22.1  23.1  

FLQi003 »  WalkingFloor 2022/ W3  -27.4  24.5  -27.4  23.1  

FLQi004 »  WalkingFloor 2022/ W4  -11.2  24.5  -11.2  23.2  

FLQi005 »  WalkingFloor 2022/ D  -10.9  24.5  -10.9  23.2  

FLQi006 »  HGF 2022/ W1 Pent  -1.1  24.5  -1.1  23.2  

FLQi007 »  HGF 2022/ W2 Pent  0.8  24.5  0.8  23.2  

FLQi008 »  HGF 2022/ W3 Pent  9.1  24.6  9.1  23.4  

FLQi009 »  HGF 2022/ W4 Pent  8.9  24.7  8.9  23.5  

FLQi010 »  HGF 2022/D Pent  11.1  24.9  11.1  23.8  

FLQi033 »  Filter/ W1  -5.4  24.9  -5.4  23.8  

FLQi034 »  Filter/ W2  2.1  24.9  2.1  23.8  

FLQi035 »  Filter/ W3  3.0  25.0  3.0  23.8  

FLQi036 »  Filter/ W4  -3.8  25.0  -3.8  23.8  

FLQi037 »  Filter/ D  8.2  25.1  8.2  23.9  

FLQi041 »  Auflieger WFneu  9.9  25.2    23.9  

FLQi044 »  LKW Abkippen  12.7  25.4    23.9  

Beurteilungspegel, gerundet  25  24 
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14 Anlagensicherheit 

14.1 Anlagensicherheit 

Alle einschlägigen Vorschriften und Normen nach VDI, VDE, DIN, DVGW, VSG (UW), 

usw. werden nach Aussage des Lieferanten beim genannten Anlagentypen 

berücksichtigt. Die Anlagen besitzen alle sicherheitstechnisch notwendigen 

Komponenten. 

Für mögliche Störungen sind die erforderlichen Vorkehrungen getroffen. 

Die sonstigen sicherheitstechnischen Vorkehrungen werden durch das beantragte 

Vorhaben nicht verändert. 

Steuerung und Regelung des Drehofens erfolgen in einer Leitwarte. Bei Störungen 

wird der Brennprozess automatisch unterbrochen (wobei die Versorgung mit 

Sekundärbrennstoffen zuerst abgeschaltet wird) und der Fehler in der Leitwarte 

akustisch und optisch gemeldet.  

Eine Mitverbrennung von Sekundärbrennstoffen erfolgt nur bei einem konstanten 

Ofengang (kein Anfahr- oder Abfahrbetrieb). Eine Verriegelung in der 

Prozesssteuerung stellt sicher, dass die Sekundärbrennstoff-Aufgabe erst 

zugeschaltet werden kann (zeitlich verzögert), wenn die Dosierung des Kohlenstaubs 

eingeschaltet ist und alle prozesstechnischen Voraussetzungen vorliegen, d. h. 

insbesondere die Mindesttemperatur von 850 °C bei einer Verweilzeit von 2 Sekunden 

eingehalten wird.  

Die Siloanlagen und die zugehörigen Fördereinrichtungen sind komplett geschlossen. 

Die gereinigte Abluft aus dem Siloaufsatzfiltern wird nicht in die Atmosphäre 

abgegeben, sondern als Verbrennungsluft in den Drehofen eingeleitet. Im 

Normalbetrieb kann somit kein Sekundärbrennstoff freigesetzt werden. 

Für mögliche Störungen sind die erforderlichen Vorkehrungen getroffen. Falls während 

des Befüllens des Silos der Schlauch zwischen Silofahrzeug und Silo reißt, wird die 

Förderung vom Fahrer sofort unterbrochen, so dass nur geringe Mengen 

Sekundärbrennstoff freigesetzt werden können. Das freigesetzte Material wird 

umgehend mit einer vorhandenen mobilen Absauganlage abgesaugt und 

anschließend dem Brenner zugeführt. Sollte dennoch z. B. Tiermehl austreten, wird 

260



das Material mittels einer mobilen Absauganlage von einem Fachunternehmen 

fachgerecht entsorgt. 

Damit ist sichergestellt, dass sowohl im Normalbetrieb als auch bei Störungen keine 

Belästigungen oder Gefährdungen der Mitarbeiter und der Nachbarschaft sowie der 

Allgemeinheit auftreten. 

Die HGF-SCR, die Kreislaufentlastung und die Walkingfloorandockstation werden 

nach aktuell geltenden arbeitsschutzrelevanten Vorschriften, u.a. Arbeitsschutzgesetz, 

DGUV Vorschrift 1, hinsichtlich Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber, geliefert, 

errichtet und montiert. 

Im Rahmen der Inbetriebnahme der Anlagen werden-auf Grundlage technischer-

/kaufmännischer Einkaufsbedingungen- die vollständige CE-Dokumentation der 

Gesamtanlage eingefordert bzw. seitens Anlagenhersteller an ZKW übergeben. 

Für den Zeitpunkt der Anlagenübergabe Hersteller und Betreiber wird seitens 

Anlagenbetreiber ZKW eine Gefährdungsbeurteilung erstellt bzw. für alle relevanten 

Anlagen-/Betriebsmodis vorhanden sein, die den jederzeit sicheren Betrieb der Anlage 

abbildet. Dabei werden alle Gefährdungen erfasst, beurteilt und dokumentiert, die im 

Vorfeld der finalen Beurteilung vorhanden-/wirksam sein können. Für die jeweiligen 

Gefährdungsfaktoren werden die entsprechenden Maßnahmen nach dem S-T-O-P-P-

Prinzip (substituieren-technisch-organisatorisch-PSA-persönliches Verhalten) 

festgelegt und umgesetzt. Diese Maßnahmen berücksichtigen vorerst den Zeitraum 

der Anlagen-/Betriebsphase Inbetriebnahme – Übergabe (Schnittstelle im Sinne der 

Maschinenverordnung-Betriebssicherheitsverordnung) und zielen insbesondere auf 

das gefahrlose, sichere Betreiben der Anlage bis zur 100%-Inbetriebnahme ab. 

Parallel zu diesem Zeitraum wird die Gefährdungsbeurteilung überprüft und auf 

fehlende Gefährdungen hin beurteilt. Mit den Erkenntnissen des „laufenden 

Anlagenbetriebes“ wird die Gefährdungsbeurteilung aktualisiert und dahingehend 

final bearbeitet, dass alle S-T-O-P-P-Maßnahmen in ihrer Umsetzung wirksam 

werden und den Schutz aller hier beauftragten Beschäftigten sicherstellen. 
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Im Rahmen der organisatorischen Maßnahmen werden u.a. Betriebs-/Arbeits-

/Verfahrensanweisungen erstellt, die für den jederzeit sicheren und gefahrlosen 

Regelbetrieb der Anlage gültig sind.  

Alle beauftragten Beschäftigten werden in den Anlagenbetrieb in erforderlicher Tiefe 

eingewiesen, geschult und ausgebildet. Das technische Anlagenpersonal ist damit u.a. 

für das bestimmungsgemäße Betreiben der Anlage ausreichend qualifiziert und 

geeignet. 

14.2 Umgang mit Gefahrstoffen 

14.2.1 Einstufung in eine Schutzstufe gemäß der Gefahrstoffverordnung 

Für den Umgang mit Gefahrstoffen existiert ebenfalls eine Gefährdungsbeurteilung, in 

der alle betrieblich vorhandenen Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrstoffverordnung auf 

ihre Gefährdungen hin beurteilt wurden. Dementsprechend sind alle Gefahrstoffe in 

einem Gefahrstoffkataster zusammengefasst worden und zu jedem separaten 

Gefahrstoff liegt eine Gefahrstoffbetriebsanweisung vor. Die Beschäftigten, die im 

betrieblichen Alltag mit Gefahrstoffen umgehen, erhalten eine Einweisung vor dem 

Umgang mit diesen Stoffen und werden regelmäßig (1xJahr) unterwiesen. Es werden 

keine zusätzlichen Gefahrstoffe beantragt. 

14.2.2 Gefährliche chemische Reaktionen 

Bei den hier beschriebenen Verfahren sind keine gefährlichen (z. B. stark exotherme) 

chemische Reaktionen zu erwarten. 

14.2.3 Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung 

Beim Umgang mit Stoffen, die mit Luft eine explosionsfähige Atmosphäre bilden 

können, ergeben sich durch das Vorhaben keine Veränderungen. 

14.2.4 Druckbehälter 

HGF-SCR 

Verwendung findet ein Druckbehälter gemäß der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU 

(DGRL) mit Sicherheitsventil und CE-Zeichen. 

Die Druckluftverrohrung ist aus verzinktem oder nicht rostendem Stahl. Die Anlage 

unterliegt, wie in Kapitel 14.3 dargestellt, nicht der Störfall-Verordnung. Die Erstellung 

eines sicherheitstechnischen Konzeptes ist nicht notwendig. 
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Die Prüffristen des Druckbehälters setzen sich aus der Inneren und der 

Festigkeitsprüfung zusammen. Die innere Prüfung wird alle 5 Jahre durchgeführt, die 

Festigkeitsprüfung alle 10 Jahre. 

14.2.5 Dampfkessel 

Es sind keine genehmigungs- oder anzeigepflichtigen Dampfkessel vorhanden. 

14.2.6 Sonstige prüfpflichtigen Anlagen 

Die sonstigen prüfpflichtigen Anlagen, wie z. B. ortsbewegliche Elektrogeräte, Leitern 

und Tritte, etc. werden gemäß den gesetzlichen und untergesetzlichen Regelwerken 

regelmäßig geprüft. 

14.2.7 Sonstige sicherheitsrelevante Angaben 

Strahlenschutz 

In dem hier beschriebenen Vorhaben sind keine Aspekte des Strahlenschutzes zu 

berücksichtigen; es werden keine radioaktiven Stoffe eingesetzt.  

Gentechnik  

In dem hier beschriebenen Vorhaben werden keine Verfahren im Sinne der 

GentechnikSicherheitsverordnung durchgeführt. 

14.3 Allgemeine Betrachtung zur Einordnung der Anlage in die Störfall-

Verordnung 

Die Anlage unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BlmSchV), da keine im Anhang 

der Störfall-Verordnung genannten Stoffe bzw. Stoffe mit den im Anhang der Störfall-

Verordnung genannten Gefährlichkeitsmerkmalen in relevanten Mengen gehandhabt 

werden. Auf das Ausfüllen der Formulare 14.1 und 14.2 wird daher verzichtet. 

14.4 Sicherheitstechnisches Konzept 

Die Anlage unterliegt, wie in Kapitel 14.3 dargestellt, nicht der Störfall-Verordnung. Die 

Erstellung eines sicherheitstechnischen Konzeptes ist nicht notwendig. 
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15 Arbeitsschutz 

15.1 Technischer Arbeitsschutz 

ZKW verfügt über eine umfassende Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisation, 

wodurch der Arbeits- und Gesundheitsschutz im erforderlichen gesetzlichen Rahmen 

umgesetzt und erfüllt werden kann. Es liegen für alle Abläufe und Tätigkeiten 

umfassende Gefährdungsbeurteilungen vor; daraus resultierend sind 

Betriebsanweisungen in verständlicher Form für die organisatorischen-

/personenbezogenen Maßnahmen für einen jederzeit sicheren Arbeits-

/Tätigkeitsablauf vorhanden. Auch um auf aktuelle (technische und gesetzliche) 

Anforderungen-/Veränderungen zu reagieren, wird die Dokumentation stets geprüft 

bzw. einer erforderlichen Wirksamkeitskontrolle unterzogen. 

Für den Umgang mit Gefahrstoffen existiert ebenfalls eine Gefährdungsbeurteilung, in 

der alle betrieblich vorhandenen Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrstoffverordnung auf 

ihre Gefährdungen hin beurteilt wurden. Alle Gefahrstoffe sind in einem 

Gefahrstoffkataster zusammengefasst worden und zu jedem separaten Gefahrstoff 

liegt eine Gefahrstoffbetriebsanweisung vor. Die Beschäftigten, die im betrieblichen 

Alltag mit Gefahrstoffen umgehen, erhalten eine Einweisung vor dem Umgang mit 

diesen Stoffen und werden regelmäßig (1xJahr) unterwiesen. 

Die arbeitsmedizinische und die arbeitssicherheitliche Betreuung ist vertraglich 

geregelt; hier arbeitet ZKW mit externen Dienstleistern zusammen. 

Managementsysteme, u.a. DIN ISO 9001, DIN ISO 50001, sind auch mit dem Arbeits- 

und Gesundheitsschutz „verzahnt“, sodass hier Synergieeffekte optimal genutzt 

werden. 

Vorhandene technische Anlagen und Arbeitsmittel sind CE-konform und erfüllen die 

Anforderungen an den Stand der Technik. Hierbei erfüllen alle technischen Anlagen 

und Arbeitsmittel diese Voraussetzung. 

Im ZKW wird konsequent der oberste Grundsatz verfolgt, dass niemals 

sicherheitswidrige Arbeiten ausgeführt werden dürfen, um letztlich die Gesundheit und 

Unversehrtheit von Leib und Leben aller Beschäftigten zu erhalten und zu schützen. 

Die Ausführung sämtlicher Maschinen- und Anlagenteile entspricht den zurzeit 

geltenden Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den anerkannten 
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sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln. Im Übrigen werden die 

arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, die sich aus Gesetzen, Richtlinien und 

sonstigen Vorschriften ergeben, beachtet und eingehalten. In einer Betriebsanweisung 

werden die speziellen Verhaltensanforderungen an die Beschäftigten zur 

Gefahrenabwendung im Normalbetrieb, bei Wartung / Instandhaltung sowie bei der 

Störungsbeseitigung dargestellt. Kunden und Lieferanten werden auf die, an gut 

sichtbarer Stelle ausgehängte Betriebsanweisung und auf deren Beachtung 

hingewiesen. Zur Vermeidung von gefahrenträchtigen Handlungen und 

Verhaltensweisen sind die Gefahrenstellen, z. B. Bandübergabestellen, mit 

Warnzeichen versehen. Die Beschäftigten werden regelmäßig über mögliche 

Gefährdungen und Verhaltensweisen unterwiesen. Zur Bedienung und Wartung sind 

Bedienungsbühnen, Wartungs- und Laufstege sowie Steigleitern in ausreichendem 

Umfang vorhanden. Die Silo- und Dosieranlagen sind komplett geschlossen, so dass 

Mitarbeiter im Normalbetrieb nicht mit darin lagernden Einsatzstoffen oder Produkten 

in Kontakt kommen. Die mit der Reinigung beauftragten Mitarbeiter erhalten 

Schutzhandschuhe, Einweg-Schutzanzüge, P2- oder FFP 2-Atemschutzmasken und 

staubdichte Schutzbrillen. Die technischen Arbeitsschutzeinrichtungen der übrigen 

Anlagenteile sind von der geplanten Änderung nicht betroffen. 

Die Ausführung sämtlicher Anlagenteile zur Lagerung und Förderung von 

Sekundärbrennstoffen und Sekundärrohstoffen entsprechen den zurzeit geltenden 

Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den anerkannten 

sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln. Die Silo- und Dosieranlagen 

sind komplett geschlossen, so dass Mitarbeiter im Normalbetrieb nicht mit darin 

gelagerten Stoffen in Kontakt kommen. Die mit der Reinigung beauftragten Mitarbeiter 

erhalten Schutzhandschuhe, Einweg-Schutzanzüge, P2-Atemschutzmasken und 

staubdichte Schutzbrillen. Der Umgang mit Tiermehl ist in der Arbeitsanweisungen PA-

Z 15 und für Flugasche in der Arbeitsanweisung PA-Z 16 geregelt. Für den Umgang 

mit Holzspänen wird eine entsprechende Arbeitsanweisung erstellt.  

 

15.2 Sozialer Arbeitsschutz 

Durch die beantragte Änderung erfolgt im Bereich des sozialen Arbeitsschutzes keine 

Veränderung. Auf Angaben im Formularsatz 15 wird daher verzichtet. 
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16 Brandschutz 

16.1 Brandschutzkonzept 

Das bestehende Brandschutzkonzept wurde aktualisiert (s. Anlage: 

Brandschutzkonzept Stand 17.12.2021, Neumann Krex & Partner, Ingenieurbüro für 

Brandschutz und Bauwesen GmbH)
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Enster Straße 5
59872 Meschede

Tel. 0291.20042 0
Hermann-Scheer-Straße 4

34266 Niestetal
Tel. 0561.7664588 0

Fax 0561.7664588 99

Hohenlohestraße 23
90491 Nürnberg

Tel. 0911.5808773 0
brandschutz@nk-ing.de

www.nk-ing.de

Handelsregister Arnsberg: HRB 2440, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE 215731493
Geschäftsführende Gesellschafter: Dr.-Ing. Lars Krex, B. Eng. Christian Hagner, Dipl.-Ing. Till Reinhold,

Dipl.-Ing. Martin Schmeling, M. Eng. Doreen Weidenthal, Dipl.-Ing. (FH) Torsten Wiegelmann

29.02.2008

Stand: 17.12.2021

01080005-1.0

Brandschutzkonzept
gemäß Anlage 2 Pkt. 7.4 BVErl

- 1. Nachtrag -

Das Konzept umfasst 35 Seiten und 2 Anlagen.

Auftraggeber: Zement- und Kalkwerke

Otterbein GmbH & Co. KG

Hauptstraße 50

36137 Großenlüder

Auftragsinhalt: Brandschutzkonzept zur Errichtung von Si-

los sowie Änderungen von Lagerstoffen im

Zement- und Kalkwerk Otterbein in Großen-

lüder.
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Anlage 1

zum Brandschutzkonzept

–01080005-1.0–

Stand: 17.12.2021

Konzept zur Löschwasser-Rückhaltung
gemäß Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen

beim Lagern wassergefährdender Stoff (LöRüRL)

Inhalt: Konzept zur Löschwasser-Rückhaltung

für die Lagerung von Sekundärbrennstoffen
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16.2 Ergänzung zum Blitzschutz 

Hinsichtlich der Erfordernis einer Blitzschutzanlage bei der Erweiterung der 

vorhandenen Produktionsstätte wurde durch das Sachverständigenbüro für 

Elektroanlagen JANZ Stellung genommen. Demnach wird die Installation einer 

Blitzschutzanlage in Bezug auf den Genehmigungsgegenstand als nicht erforderlich 

eingestuft. Die Stellungnahme liegt bei.  
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Vom VdS anerkannte Prüfstelle zum Prüfen elektrischer Anlagen 
 

55129 Mainz, Carl-Zeiss-Straße 37 – Tel.: 06131 - 53076, Fax: 53079, E-Mail: buero@svb-janz.de 

65205 Wiesbaden, Tempelhofer Straße 49, Tel.: 0611 – 73299690, Fax: 73299691, E-Mail: buero@svb-janz.de 
 

 

 
 
Zement- und Kalkwerke OTTERBEIN 
z. H. Herrn Koch  
Hauptstraße 50 
36137 Großenlüder-Müs 
 

Mainz, den 23. Mai 2022 
 
 
 

Stellungnahme zum Erfordernis einer Blitzschutzanlage bei der Erweiterung der 
vorhandenen Produktionsstätte auf Ihrem Betriebsgelände 
 
Sehr geehrter Herr Koch, 
 
bezugnehmend auf Ihre Mail, hinsichtlich dem Erfordernis einer Blitzschutzanlage bei der 
Erweiterung der vorhandenen Produktionsstätte auf Ihrem Betriebsgelände, möchte ich wie folgt 
Stellung nehmen: 
 
1. Aus den baurechtlichen Vorgaben, gemäß Bauordnung und Sonderbauverordnungen für 

das Land Hessen, lässt sich das Erfordernis einer Blitzschutzanlage für Ihr Kalk- und 
Zementwerk nicht ableiten. 
 

2. Ihr Bauvorhaben stellt nur eine Erweiterung der vorhandenen Produktionsstätte dar. Die 
jetzige Produktionsstätte besitzt keine äußere Blitzschutzanlage. Die Erweiterung der 
vorhandenen Produktionsstätte überragt in der Höhe die bereits vorhandenen Gebäude 
nicht, sondern ist wesentlich kleiner. Somit ist auch damit kein Erfordernis einer äußeren 
Blitzschutzanlage vorhanden. 
 

3. In der neuen Produktionsstätte hält sich nur eine sehr begrenzte Personenzahl 
gleichzeitig auf, so dass auch hier eine erhöhte Gefährdung nicht gegeben ist. 
 

4. Eine erhöhte Brandgefahr in Folge Blitzeinschlag ist für die Produktionsstätte nicht 
erkennbar. Dabei wird davon ausgegangen, dass sämtliche Stahl- und Metallteile 
mehrfach an die vorhandene Erdungsanlage und an die bereits vorhandenen 
Stahlkonstruktionen fachgerecht angeschlossen werden. 
 

5. Der innere Blitzschutz ist durch den Einbau von Blitzstromableitern in den 
Hauptverteilungen gewährleistet. 
 

6. Die bei einem direkten Blitzeinschlag eventuell auftretenden wirtschaftlichen Schäden 
sind durch das Unternehmen zu tragen. Wir empfehlen hierzu eine Rücksprache mit 
dem Sachversicherer. 
 

7. Letztendlich ist das Schadenrisiko über eine Gefährdungsbeurteilung zu betrachten und 
durch Ihr Unternehmen fest zu legen. Auf Wunsch können wir eine Risikoanalyse gemäß 
DIN EN 62305-2 durchführen. Dies wäre jedoch kostenpflichtig und mit nicht geringem 
Aufwand verbunden. 
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16.3 Inertisierung von Brennstoffsilos  

Hinsichtlich der Inertisierung der Brennstoffsilos und dem Vorhaltungskonzept von 

Inertgas wird mit dem vorliegenden Genehmigungsantrag keine Änderung gegenüber 

des Status Quo beantragt.  

Allgemein ist die Inertisierung an Brennstoffsilos ein Baustein im Rahmen des Brand- 

und Explosionsschutzes. Als Sicherheitsmaßnahme zur Verhinderung eines möglw. 

explosionsfähigen Gemisches und zur Unterbindung einer Selbstentzündung wird bei 

bestimmten Brennstoffen ein Inertgas im Silo oberhalb des Brennstoffpulvers 

eingesetzt. Das Wirkprinzip ist die Luft-Sauerstoffverdrängung durch Inertgas 

unterhalb der Sauerstoffgrenzkonzentration (Sauerstoffvolumenanteil).  

Im Zementwerk Otterbein wird als Inertgas Kohlenstoffdioxid eingesetzt. Die 

Inertisierung ist bei Lagerung und Einsatz der Brennstoffe Braunkohlenstaub und 

Trockenklärschlamm notwendig.  

Das Inertisierungskonzept am Braunkohlenstaub-Silo aus dem 

Genehmigungsvorgang aus dem Jahre 1982 mit dem Aktenzeichen III/2-53e621(694) 

wird unverändert beibehalten. Dieses Konzept wird nachfolgend kurz skizziert, 

Eckpunkte zur technischen Auslegung sind in dem vorgenannten 

Genehmigungsbescheid beschrieben:  

Eine den Anforderungen des Genehmigungsbescheids entsprechende Anlage zur 

Lagerung und Dosierung von Inertgas ist vorhanden und wird betrieben. Die 

Inertisierung wird mit flüssigem CO2 durchgeführt, welches in einem dafür 

vorgesehenen Tank vorgehalten wird. Das CO2 gelangt hierbei über Steigleitungen in 

das Silo. Das Gebäude, in dem sich der CO2-Tank befindet, ist mit einem CO2-

Warngerät ausgestattet, um eine erhöhte Konzentration frühzeitig erkennen zu 

können.  

Zur Früherkennung von Schwelbränden ist eine CO-Messung im Silo installiert. Ab 

einem eingestellten Grenzwert wird der Leitstand alarmiert und die Inertisierung 

eingeleitet. Das CO2 wird bei der Inertisierung über zwei Kupferrohrleitungen mit einer 

Länge von etwa 30 m in Silodach und Silotrichter geleitet.  

Gemäß des Genehmigungsbescheids vom 21.10.2008 mit dem Aktenzeichen 

33/Ks 53 e 621-4.12-otterbein-we ist das Silo für Trockenklärschlamm mit einer Anlage 
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zur Inertisierung auszustatten. Ferner ist demnach das zur Inertisierung notwendige 

Inertgas auf dem Betriebsgelände vorzuhalten. Es ist weiterhin sicherzustellen, dass 

die Inertisierung durch den Betreiber möglich ist.  

Beim künftig vorgesehenen Einsatz und der Lagerung von Trockenklärschlamm wird 

der vorgehend beschriebenen Nebenbestimmung nachgekommen. Die Auslegung 

und Ausführung der CO2-Anlage (Vorhaltemenge, Überwachungseinrichtung) erfolgt 

analog zu dem genehmigten Konzept beim Braunkohlenstaub-Silo. 
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17 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Die im Zementwerk hergestellten Klinker und Zemente sind ebenso wie die Klinker und 

Zemente, die künftig zugekauft werden, als schwach wassergefährdend (WGK 1) 

eingestuft. Damit handelt sich beim Zementwerk um eine Anlage zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen. Da keine Erhöhung der innerhalb des Zementwerks 

gehandhabten Klinker und Zemente durch den Zukauf von Klinker und Zementen  (Der 

Zukauf soll während Produktionsstörungen erfolgen, welche die jährliche Produktion 

der OTTERBEIN-Anlagen mindern) erfolgt, ergeben sich keine Änderung beim 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.  

Weiterhin ist auch Harnstofflösung und Eisen(II)-sulfat schwach wassergefährdend 

(WGK 1). Der Umgang mit Eisen(II)-sulfat wird durch diese Genehmigung nicht 

verändert.  

Die Harnstoffanlieferung und Lagerung wird durch die Genehmigung nicht verändert. 

Die Harnstofflösung wird mittels LKW zum Werk transportiert und direkt in den 

Vorratstank gegeben. Dieser ist doppelwandig, hat ein Fassungsvermögen von 50m3 

und ist mit einer Leckageanzeige ausgestattet. Die Anzeige wird jährlich überprüft. Den 

Umgang mit Harnstofflösung regelt eine entsprechende Betriebsanweisung.  

Die Grundsatzanforderungen gemäß§ 17 AwSV sowie die allgemeinen Anforderungen 

nach §26 AwSV, insbesondere hinsichtlich Standsicherheit, Dichtheit, 

Widerstandsfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit etc. der einzelnen Anlagenteile, 

werden eingehalten. Auf das Ausfüllen des Formularsatzes 17 wird somit verzichtet.  
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18 Bauantrag 
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Architekturbüro Alfred Lerg  |  Am Bornacker 12  |  36367 Wartenberg 

Landkreis Fulda 
-Kreisbauamt-
Wörthstraße 15

36037 Fulda 
Landenhausen, 2022-02-11 

Bauvorhaben: 

Bauort: 

Bauherr: 

Erstellung von drei Industrieanlagen: 1. Anlage zur Abluftreinigung HGF-SCR, 
2. Anlage zur Kreislaufentlastung, 3. Walking Floor Anlage mit Überdachung

Georg-Otterbein-Str.123, 36137 Großenlüder - Müs, Flur 8, Anlage 1 und 2 auf Flurstück 83/2, 
Anlage 3 auf Flurstück 81 

Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG, Herr Dr. Christian W. Müller, 
Hauptstraße 50, 36137 Großenlüder - Müs 

Allgemeine Bau-, Betriebs- und Anlagenbeschreibung zur Baueingabe für 
die Bauaufsicht und als Ergänzung zum BImSchG-Antrag 

Allgemeines 

Die Fa. Zement- und Kalkwerke Otterbein beabsichtigt drei neue Industrieanlagen zu 
errichten. Für diese Anlagen wird ein Antragsverfahren nach Bundesemissions-
schutzgesetz durchgeführt. Diese Bauantragsunterlagen dienen als Ergänzung zum 
Antrag. Da alle drei Maßnahmen beim BImSchG-Antrag im Zusammenhang behandelt 
werden, die baulichen Standorte im Betrieb eng zusammenliegen und zeitlich 
zusammenhängend ausgeführt werden, sind die Maßnahmen in einem Bauantrag 
zusammengefasst. 

Baubeschreibung der Anlagen (Alle technischen Beschreibungen sind aus dem 
BImSchG-Antrag entnommen) 

Anlage Nr. 1 Nr. 6.3.1.2 vom BImSchG-Antrag

Anlage zur Abluftreinigung HGF-SCR 

Mit diesem Vorhaben soll im Zementwerk OTTERBEIN weltweit erstmalig ein 
prozessintegriertes Gasreinigungs-System installiert werden, wobei sich das für die 
Zementindustrie neuartige Verfahren durch eine Heißgasentstaubung mittels 
keramischer Filterkerzen mit systemintegrierter SCR-Technologie zur Minderung der 
NOx- und NH3-Emissionen auszeichnet. Das sog. Heißgasfilter-SCR-System (HGF-
SCR-System) bestehend aus Filtration und Katalysator in einer technischen Einheit 
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erlaubt den Einsatz unmittelbar nach Zyklonvorwärmer, wodurch erhebliche Vorteile 
gegenüber dem Stand der Technik generiert werden. Das so gewählte Anlagendesign 
bewirkt hohe Verfügbarkeiten bzgl. der Emissionsreduzierung und eine signifikante 
Energie- und CO2-Einsparung gegenüber dem bekannten „End of Pipe“-Low-Dust-SCR-
Verfahren, welches eine Wiederaufheizung der Abgase systembedingt notwendig 
macht. Weiterhin führt das Vorhaben zu einer deutlich längeren Standzeit der 
Katalysatoren im Vergleich zur High-Dust-SCR-Technologie und somit zu einer 
Einsparung wertvoller Metalle und der damit verbundenen Energieaufwendungen. Mit 
der Technologie werden erhebliche Vorteile im Hinblick auf die Anlagenverfügbarkeit/-
sicherheit sowie einer weiteren energetischen Optimierung der Produktionslinie 
erschlossen werden. 

Die technische Funktionsweise des Vorhabens ist gekennzeichnet durch das 
Zusammenspiel der nachfolgend aufeinander abgestimmten Hauptkomponenten, wobei 
das System Heißgasfilter in konstruktiver Einheit mit dem Katalysator direkt nach 
Vorwärmer der Ofenanlage die wesentliche Innovation darstellt. 

(1) Reduktionsmitteleindüsung
Das für die Entstickungsreaktion notwendige Reduktionsmittel wird durch die Eindüsung
von 40 %-iger Harnstofflösung im Steigschacht und/oder vor der obersten Zyklonstufe
des Vorwärmers zur Verfügung gestellt. Im Rohmaterial vorhandene Ammonium-
Verbindungen werden ebenfalls umgesetzt, sodass die NH3-Emissionen zuverlässig
reduziert werden.

 Zur Sicherstellung einer möglichst hohen Anlagenverfügbarkeit soll die Eindüsung
des Harnstoffs wahlweise an der obersten Zyklonstufe und/oder im Steigschacht des
Wärmetauschers erfolgen: Fahrweise „Steigschacht im Wärmetauscher“: Die
Harnstoffeindüsung erfolgt über die vorhandene SNCR-PLUS-Anlage

 Fahrweise „oberste Zyklonstufe“: Die Harnstoffeindüsung erfolgt über zu errichtende
Eindüslanzen. In diesem Zuge werden auch Vorrohrungen, eine Pumpstation sowie
eine Leckageüberwachung neu gebaut.

 Fahrweise „Kombination“ entspricht einer gleichzeitigen Eindüsung im Bereich des
Steigschachts im Wärmetauscher sowie in der obersten Zyklonstufe.

Die Lagerung des Harnstoffs erfolgt in dem bereits vorhandenen Tank. 

Im Falle einer betriebsbedingten Ausfallzeit der HGF-SCR-Anlage wird die Fahrweise 
der heutigen SNCR-PLUS-Anlage aktiviert. In diesem Falle erfolgt die alleinige 
Eindüsung des Harnstoffs im Steigschacht des Wärmetauschers. 

(2) Abgaskonditionierung
Für den effizienten Betrieb des Katalysators wird ein Temperaturfenster von ca. 350 °C
- 400 °C angestrebt. Durch die Konditionierung der Abgastemperatur wird der
Katalysator am Betriebspunkt mit der höchsten Abscheideleistung (Aktivität) betrieben
und negative Effekte, die die Deaktivierungsrate verringern, können dadurch
weitestgehend reduziert werden. Die Konditionierung des Abgases erfolgt durch
Eindüsung von Wasser in der Fallleitung nach dem Vorwärmerturm und vor dem
Ofengebläse.
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(3) Heißgasfilter
Unmittelbar nach dem Ofengebläse werden die zu behandelnden Ofenabgase durch
den (5) Stützventilator durch das HGF-SCR-System gesaugt, beginnend mit der
vollständigen Entstaubung des Abgases durch die spezielle Heißgasfiltration. Um
diesen Filter bei Temperaturen von >300 °C betreiben zu können, werden keramische
Filterkerzen als Filtermedium installiert. Nach der Heißgasfiltration werden die Abgase
im unmittelbaren Verbund dem Katalysator mit einem geringen Pitch-Maß zugeführt.
Das Abreinigungssystem des Heißgasfilters ist für eine sehr hohe Abreinigungsleistung
dimensioniert und somit kann auch bei schwierigen Staub- und Abgaseigenschaften
eine funktionierende Abreinigung mit nachfolgender Entstickung gewährleistet werden.
Der im HGF abgeschiedene Staub wird mittels Schnecken, Schneckenpumpe und
Wiegezellen in das System zurückgeführt oder wahlweise zur Weiterverwendung zur
Zementmahlanlage bzw. zu anderen Produktionsbereichen gefördert.

(4) SCR-Katalysator
Wie aus jüngsten Industrieanwendungen bestätigt, zeichnet sich ein SCR-Katalysator
durch eine hohe Wirksamkeit der NOx- und NH3-Reduktion sowie eine deutliche
Verminderung organischer Verbindungen (TOC) aus.
Nach der Entstaubung wird das heiße Abgas über den Wabenkatalysator geleitet. Der
Einsatz eines 40 Zellers erlaubt es im Vergleich zu einer High-Dust-SCR-Anlage das
Katalysatorvolumen stark zu reduzieren. Auch gegenüber der „End of Pipe“-Low-Dust-
Anlage zeichnet sich der Wabenkatalysator durch ein geringeres Volumen infolge der
höheren Temperatur und damit höheren Aktivität aus.
Das innovative Anlagendesign bietet zentrale Vorteile, die zu einer wesentlich
effizienteren Ressourcennutzung und geringen laufenden Betriebskosten führen: Durch
die vorgeschaltete Heißgasfiltration wird der Katalysator im entstaubten Reingas
betrieben, wodurch die Deaktivierung des Katalysators vermindert wird. Zusätzlich
erlaubt die konstruktive Anordnung von Filtration und Entstickung, dass bei Bedarf
jeweils das Filtermedium oder der Katalysator gezielt ausgetauscht werden können.
Das Anlagendesign ist so gewählt, dass der Katalysator vor der Beaufschlagung mit
Ofenabgas aufgeheizt bzw. beim Abfahren mit Frischluft gespült werden kann. Durch
den Aufheizkreis werden Ammoniumsulfat-Ablagerungen und eine mögliche
Deaktivierung, verursacht durch die Kondensation von Alkalien, verhindert.
Das Heißgasfilter-Katalysator System ist auf Abbildung 1 dargestellt.

(5) Stützventilator
Zur Überwindung des zusätzlichen Gesamt-Druckverlustes wird ein zusätzliches
Gebläse installiert.
Nach Durchströmen der HGF-SCR-Anlage werden die gereinigten, heißen Abgase zur
vorhandenen Anlage zur Trocknung von Rohmaterialien geleitet. Das Gas aus dem
Trockner wird vor Ableiten über den Kamin in einem bestehenden Schlauchfilter
entstaubt.
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Abbildung 1: Visualisierung der HGF-SCR, Quelle: Fa. Scheuch 

Im Zuge der Umbaumaßnahmen wird im vorhandenen Aufzugschacht des 
Wärmetauschers im Drehrohrofen ein neuer Aufzug installiert. Der bislang genutzte 
außenliegende Aufzug wird demontiert. 

Die Lage der Anlage auf dem Gelände und deren Größe ist aus den Plänen zu 
entnehmen. 

Anlage Nr. 2 Nr. 6.3.2.1 vom BImSchG-Antrag 

Bau und Betrieb einer Anlage zur Kreislaufentlastung 

Geplant ist, im Rahmen der Zementklinkerherstellung den Einsatz von sog. 
biomassenhaltigen Sekundärbrennstoffen (z. B. Tiermehl, Fluff) zu erhöhen, um 
verstärkt fossile Brennstoffe (z. B. Kohle, Gas) zu schonen und CO2-Emissionen weiter 
zu reduzieren. Da biomassenhaltige Sekundärbrennstoffe typischerweise anteilig Chlor 
enthalten, welches die Stabilität des Ofengangs sowie die Anlagenverfügbarkeit negativ 
beeinflusst, muss die Kreislaufführung des Chlors im Rahmen der 
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Anlage Nr. 3 Nr. 6.3.2.3 vom BImSchG-Antrag 

Bau und Betrieb einer Walking-Floor-Anlage

Zusätzlich zu der bereits bestehenden „Walking-Floor-Anlage“ soll eine weitere Anlage 
mit zwei LKW-Andockstationen erbaut werden. 
Die Förderleistung soll jeweils bis zu 50 m^3/h und 5 t/h betragen. 

Der Walking-Floor-Trailer dockt an die Annahmebox an. Diese ist seitlich mit elastischen 
Gummiabdichtungen verkleidet, wodurch der Auflieger formdicht abgeschlossen wird. 
Durch eine Einfahrbreite von 2,50m dichtet die elastische Gummiabdichtung ab und 
verhindert somit Staubaustritt.  

Durch den Trogkettenförderer wird das in die Annahmebox geschobene Material in das 
Rohrwagensystem gebracht. Dieses ist mit dem Prozessleitsystem des Drehofens 
verbunden, somit kann die benötigte Menge an Sekundärbrennstoff durch die 
Injektorzellenradschleuse in den Hauptbrenner des Drehofens gelangen.  

Die Anlage wird von drei Seiten eingehaust. Durch das dichte Anliegen des Aufliegers 
tritt während ordnungsgemäßen Gebrauchs kein Sekundärbrennstoff aus. 

Die Anlage besteht aus: 

1. LKW Walking-Floor-Andockstation für zwei Sattelauflieger

2. Doppeltes Hydraulikaggregat für den Antrieb der Walking-floor-Anlage

3. Trogkettenförderer zur Übergabe

4. Dosierbandwaage

5. Injektorzellenradschleuse

6. Hochleistungsgebläse?

7. Systemsteuerung

Abbildung 3: Beispiel einer Walking-Floor-Andockstation 

Eine Überdachung (Einhausung) der Anlage ist wie in der vorhergehenden Abbildung 
vorgesehen. Die Ausführung erfolgt in einfacher Stahlkonstruktion mit Dach- und 
Wandverkleidung aus Trapezblech. Die Lage der Anlage auf dem Gelände und deren 
Größe ist aus den Plänen zu entnehmen. 
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19 Unterlagen für sonstige Konzessionen 

19.1 Angaben zur Freisetzung von Treibhausgasemissionen 

Der Antragssteller betreibt eine Anlage zur Herstellung von Zementklinker oder 

Zement, die seit 2005 dem TEHG unterliegt. Die ausgeübte Tätigkeit ist gemäß 

Anhang 1 Teil 2 TEHG der Nr. 14 zugeordnet. Die Erfassung der 

Treibhausgasemissionen erfolgt nach einem genehmigten ÜP. Die beantragte 

Steigerung des Einsatzes von Sekundärbrennstoffen auf 100% der FWL wird aufgrund 

des höheren Anteils von Biomasse im Vergleich zu Primärbrennstoffen zur Senkung 

von brennstoffbedingten Emissionen führen. Diese Änderung und der Einsatz von 

weiteren Sekundärbrennstoffen wie auch die verfahrenstechnische Anlagenänderung 

sind für den Emissionshandel relevant. Der z. Zt. gültige ÜP wird im Einklang mit TEHG 

und MVO aktualisiert und der zuständigen Behörde zur Genehmigung vorgelegt. Ein 

Formblatt 19/1 liegt bei.    

19.2 Zulassungen, die nach § 13 BlmSchG einzuschließen sind 

Die Kapitel 19.2.1 „Eingriff gemäß § 14 Bundesnaturschutzgesetz“, 19.2.2 

„Auswirkungen auf gesetzliche geschützte Biotope und Landschaftsbestandteile“, 

19.2.3 „Auswirkungen auf Landschaftsschutzgebiete“, 19.3 „Auswirkungen auf Natura 

2000-Gebiete“ und 19.4 „Artenschutzrechtliche Belange“ sind in 

der Umweltverträglichkeitsvorprüfung in Kapitel 20 beschrieben und erläutert.  
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20 Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung 

20.1 UVP-Vorprüfung

338





 

 

 

Umweltverträglichkeitsvorprüfung Technischer Bericht A-2020/2379-V3 Seite 2 von 153 

 

Umweltverträglichkeitsvorprüfung für das Zementwerk Otterbein am Standort 

Großenlüder-Müs: Bau eines neuen Heißgasfilters mit nachgeschalteter SCR-

Anlage zur Stickstoffoxidreduktion, Installation einer Anlage zur 

Kreislaufentlastung für Chloride und Schwefel sowie Erhöhung der 

Ersatzbrennstoffrate von 60 auf 100 % der Feuerungswärmeleistung 

 

 

Auftraggeber: Zement und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG 

Auftraggeber, vertreten durch: Dr. Christian W. Müller 

Auftragsdatum:  12.10.2020 

Bestell-Nr. des Auftraggebers:  - 

Zeichen des Auftraggebers:  - 

Unsere Auftragsnummer: A-2020/2379 

Projektleiter:  Dipl.-Ing. Cornelia Seiler /  

Dr. rer. nat. Stefan Schäfer 

Bearbeiter:  Dipl.-Ing. Cornelia Seiler 

Abteilung: Umwelt und Betriebstechnik 

Ausgestellt am:  22.06.2022 

Berichtsumfang: 153 Seiten 

 

 

Anlage 1: Bericht Fa. iMA Richer & Röckle GmbH & Co. KG: 

Prognostische Windfeldbibliothek für einen Standort bei Großenlüder-Müs 

Anlage 2: Bericht lfU GmbH:  

Detaillierte Prüfung der Repräsentativität meteorologischer Daten nach VDI-Richtlinie 

3783, Blatt 20 für Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft  

340



 

 

 

Umweltverträglichkeitsvorprüfung Technischer Bericht A-2020/2379-V3 Seite 3 von 153 

Inhaltsverzeichnis 

1 Vorgang und Aufgabe 6 

2 Merkmale des Vorhabens 8 

2.1 Größe des Vorhabens 8 

2.2 Anlagenbeschreibung 8 

2.2.1 Istzustand 8 

2.2.1.1 Technische Daten der Drehofenanlage 10 

2.2.1.2 Vorhandene Einrichtungen zur Emissionsminderung 11 

2.2.2 Planzustand – vorgesehene Änderungen 11 

2.2.2.1 Errichtung und Betrieb einer HGF-SCR-Anlage 11 

2.2.2.2 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Kreislaufentlastung 15 

2.2.2.3 Technische Daten der geplanten Einrichtungen zur Emissionsminderung 17 

2.2.2.4 Abgasvolumina in Ist- und Planzustand 17 

2.2.2.5 Erhöhung der Ersatzbrennstoffeinsatzrate / Anpassung des Brennstoffportfolios 19 

2.2.2.6 Dosierung und Lagerung von Ersatzbrennstoffen 22 

2.2.2.7 Sonstige vorgesehene Änderungen – Einsatzmenge Eisenoxidträger 22 

2.2.2.8 Sonstige vorgesehene Änderungen – Hüttensandmehl 23 

2.2.2.9 Sonstige vorgesehene Änderungen – Tägliche Annahmemenge von Klinker und 

Zement im Falle von Betriebsstörungen 23 

2.2.2.10 Derzeitige und beantragte Emissionsbegrenzungen 23 

2.2.2.11 Derzeitige und zukünftige Einrichtungen zur Emissionsüberwachung 25 

2.3 Nutzung und Gestaltung von Fläche, Wasser, Boden und Landschaft 25 

2.4 Abfallerzeugung 25 

2.5 Umweltverschmutzung und Belästigungen 26 

2.5.1 Aktuelle Emissionssituation der Ofenanlage 26 

2.5.2 Derzeitiges und geplantes Roh- und Brennstoffmengengerüst 29 

2.5.3 Zusammensetzung der Roh- und Brennstoffe 32 

2.6 Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen 35 

2.7 Arbeitssicherheit 35 

3 Standort des Vorhabens 37 

3.1 Bestehende Nutzung des Gebietes – besondere örtliche Gegebenheiten 38 

3.1.1 Nächstgelegene Wohngebiete 38 

3.1.2 Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete im Untersuchungsgebiet 39 

3.2 Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden, Natur und 

Landschaft 41 

3.3 Belastbarkeit der Schutzgüter 41 

4 Mögliche Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter 42 

4.1 Bestehende Nutzung des Gebietes 42 

4.2 Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit 42 

4.2.1 Lärm 42 

4.2.2 Gerüche 43 

4.2.3 Luftschadstoffe 44 

4.3 Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 44 

4.4 Schutzgut Fläche und Boden 44 

4.5 Schutzgut Wasser 45 

4.6 Schutzgut Luft 45 

4.7 Schutzgut Klima 45 

4.8 Schutzgut Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 46 

4.9 Wechselwirkungen 46 

341



 

 

 

Umweltverträglichkeitsvorprüfung Technischer Bericht A-2020/2379-V3 Seite 4 von 153 

4.10 Maßnahmen zur Verminderung bzw. Kontrolle unvermeidbarer anlagenbedingter 

Umweltauswirkungen 46 

4.11 Zusammenfassung 47 

5 Bewertung der zukünftigen Emissionssituation am Standort 48 

5.1 Gesamtstaub 48 

5.2 Staubinhaltsstoffe 48 

5.3 Quecksilber 53 

5.4 Schwefeloxide 54 

5.5 Stickstoffoxide 55 

5.6 Ammoniak 56 

5.7 Fluoride und Chloride 56 

5.8 Organische Emissionen – Gesamt-C 57 

5.9 Kohlenmonoxid 58 

5.10 Dioxine und Furane 58 

5.11 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, polychlorierte Chlorbenzole, 

Benzo(a)pyren und Tetrachlorethen 59 

5.12 Benzol 59 

5.13 Probenahme- und Analysenkonzept für Ersatzbrennstoffe 59 

5.14 Auswirkungen auf das Produkt 61 

5.14.1 Prognose der Spurenelementgehalte im Zementklinker 61 

5.14.2 Bewertung des Auslaugverhaltens 63 

5.14.2.1 Auslaugverhalten von Frischbeton 63 

5.14.2.2 Auslaugverhalten von Frischbeton 64 

5.14.2.3 Auslaugverhalten von gebrochenem Beton nach der Nutzungsphase 65 

6 Bewertung der zukünftigen Immissionssituation am Standort 67 

6.1 Überprüfung der Schornsteinbauhöhe des Hauptkamins 67 

6.1.1 Berechnung der Schornsteinmindesthöhe 68 

6.1.2 Berücksichtigung von Bebauung und Bewuchs 70 

6.1.3 Berücksichtigung der Topographie 74 

6.1.4 Zusammenfassung 76 

6.2 Beurteilung der Immissionssituation für Luftschadstoffe am Standort 77 

6.2.1 Definition und Prüfung der Schutzpflicht nach TA Luft 77 

6.2.2 Emissionsmassenströme 77 

6.2.3 Vorbelastung am Standort 79 

6.2.4 Prüfung auf irrelevante Zusatzbelastung 84 

6.3 Ausbreitungsrechnung für Luftschadstoffe 84 

6.3.1 Durchführung der Immissionsprognosen 84 

6.3.1.1 Rechengebiet und Beurteilungsgebiet 84 

6.3.1.2 Ausbreitungsmodell 86 

6.3.1.3 Berücksichtigung von Geländeunebenheiten 87 

6.3.1.4 Kaltlufteinflüsse am Standort 87 

6.3.1.5 Berücksichtigung von Bebauung 87 

6.3.1.6 Aufpunkte und Kenngrößen der Immissionszusatzbelastung 89 

6.3.1.7 Ausbreitungsbedingungen / meteorologische Daten 89 

6.3.1.8 Rauigkeitslänge 90 

6.3.1.9 Qualitätsstufe und statistische Unsicherheit 90 

6.3.1.10 Quellenspezifische Eigenschaften 90 

6.3.1.11 Korngrößenverteilung der emittierten Stäube 95 

6.3.1.12 Bewertung der Zusatzbelastung – Prüf- und Beurteilungskriterien 96 

6.3.1.13 Schutz der menschlichen Gesundheit – Langzeitbetrachtung 98 

342



 

 

 

Umweltverträglichkeitsvorprüfung Technischer Bericht A-2020/2379-V3 Seite 5 von 153 

6.3.1.14 Schutz der menschlichen Gesundheit – Kurzeitbetrachtung 104 

6.3.1.15 Schutz vor erheblichen Belästigungen und erheblichen Nachteilen durch 

Staubniederschlag 104 

6.3.1.16 Schutz vor erheblichen Nachteilen, insbesondere der Vegetation und von 

Ökosystemen 106 

6.3.1.17 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schadstoffdeposition 107 

6.3.2 Ermittlung der vorhabenbedingten Stoffeinträge (Stickstoff und Säure) 112 

7 Schlussfolgerungen / Zusammenfassung 116 

8 Vorhandene Unterlagen und Literatur 124 

9 Anhang 127 

9.1 Emissionsprognosen – Berechnungstabellen 127 

9.1.1 Spurenelementeintrag ROHSTOFFE in Ist- und Planzustand 127 

9.1.2 Ergebnistabellen Emissionsprognosen – mittlere Spurenelementgehalte 127 

9.1.3 Ergebnistabellen Emissionsprognosen – maximale Spurenelementgehalte in 

Ersatzbrennstoffen 132 

9.2 Schornsteinhöhenberechnung mit BESMIN – Protokolldatei 137 

9.3 Nebenquellen in Ist- und Planzustand 138 

9.4 Protokolldatei AUSTAL – Istzustand (Hauptkamin) 141 

9.5 Protokolldatei AUSTAL – Planzustand (Planzustand) 145 

9.6 Protokolldatei AUSTAL – Istzustand (Staubnebenquellen) 149 

 

343



 

 

 

Umweltverträglichkeitsvorprüfung Technischer Bericht A-2020/2379-V3 Seite 6 von 153 

1 Vorgang und Aufgabe 

Die Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG betreibt am Standort Großenlüder-Müs eine 

Drehofenanlage zur Herstellung von Zementklinker. Es handelt sich um eine genehmigungsbedürftige 

Anlage gemäß Anhang 1, Nr. 2.3.1 der 4. Bundes-Immissionsschutzverordnung [1] mit einer maximal 

genehmigten Tagesleistung von 650 t/d Klinker. Der zur Klinkerherstellung erforderliche Rohstoff Mu-

schelkalk wird im benachbarten Kalktagebau gewonnen und sowohl im Zementwerk als auch im eben-

falls benachbarten Kalkwerk sowie in der Werktrockenmörtelanlage zu einer Vielzahl an Qualitätspro-

dukten weiterverarbeitet.  

Das Unternehmen plant nun umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen an der Zementdrehofenanla-

ge, die nachhaltig zu einer weiteren Verbesserung der Umweltsituation am Standort und zum Klima-

schutz beitragen. Konkret sind folgende Maßnahmen geplant: 

- Emissionsminderung: Errichtung und Betrieb einer innovativen „HGF-SCR-Anlage“ (HGF-SCR: 

Heißgasfilter-Selective Catalytic Reduction) zur prozessintegrierten Staubabscheidung im 

Heißgasbereich und katalytischen Abgasreinigung zur Emissionsminderung 

- Grenzwertabsenkung: Verzicht auf die rohstoffbedingten Ausnahmen bei den 

Emissionsgrenzwerten für Schwefeloxide (SO2) und Ammoniak (NH3) 

- Ressourcenschonung bei der Klinkerherstellung: Weiterer Verzicht auf fossile Energieträger 

durch Erhöhung der Ersatzbrennstoffrate von derzeit 60 % auf bis zu 100 % der 

Feuerungswärmeleistung des Ofens  

- Ressourcenschonung bei der Zementherstellung: Erhöhung des Einsatzes von Hüttensand 

und Hüttensandmehl aus externer Lieferung einschließlich der Lagerung in Summe auf bis zu 

25.000 t/a und Trocknung von bis zu 10.000 t/a Hüttensand in einer Trockentrommel 

- Klimaschutz: Veränderung des bisher genehmigten Brennstoffmix durch Verzicht auf Flugasche 

und ölverunreinigte Bleicherde und Antrag auf Einsatz von Holzspänen zusätzlich zu den bereits 

genehmigten Brennstoffen Fluff, Tiermehl und Trockenklärschlamm, als nahezu vollständig 

biomassehaltiger und damit CO2-freundlicher Brennstoff 

- Kreislaufentlastung: Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Kreislaufentlastung für Chloride 

und Schwefel vor dem Hintergrund der geplanten Erhöhung des Anteils von Ersatzbrennstoffen 

aus Biomasse und Förderung und Lagerung des Vorwärmerkalks aus der Anlage in bestehenden 

betrieblichen Silos 

- Brennstoffdosierung: Errichtung und Betrieb einer weiteren sogenannten Walking-Floor-Anlage 

inklusive pneumatischer Förderleistung zum Ofenkopf zur präzisen Einbringung von Brennstoff in 

den Prozess 

Weiterhin sind mit den oben genannten Vorhaben folgende Anpassungen der bestehenden Genehmi-

gung notwendig: 

- Ergänzung der bereits genehmigten Abfallschlüsselnummern für den Ersatzbrennstoff Fluff um 

die Abfallschlüsselnummer 191212 zur Verbesserung der lieferantenbezogenen 

Materialverfügbarkeit durch Differenzierung in eine hoch- und mittelkalorische Fraktion 

- Anpassung der Begrenzung der maximalen Spurenlementgehalte für Blei und Nickel im 

Ersatzbrennstoff Tiermehl 

- Nutzungserweiterung der bestehenden Lagersilos sowie Errichtung und Betrieb von 

Förderanlagen für den Umschlag der Stoffe HGF-SCR-Staub, Vorwärmerkalk sowie Errichtung 

einer LKW-Verlademöglichkeit 

- Anpassung des genehmigten Einsatzes von Eisenoxid-Träger als Rohmaterialkomponente auf 

bis zu 6.000 t/a 
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- Anpassung der genehmigten Einsatzmenge von Klinker und Zement aus externer Lieferung bei 

Betriebsstörungen des Drehrohrofens bzw. der Zementmühle für den Zeitraum von jeweils max. 

drei Monaten pro Jahr (72 Tage) einschließlich der Lagerung in vorhandenen Silos, auf jeweils 

max. 600 t/d, Einsatzmengen: jeweils max. 21.600 t/a 

- Anpassung des bislang genehmigten anlagenbezogenen LKW-Verkehrs 

Bei den geplanten Modernisierungsmaßnahmen handelt es sich um eine wesentliche Änderung des 

Betriebs der Drehofenanlage entsprechend der §§ 10 und 16 des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes [2]. Bei Änderungsgenehmigungsverfahren besteht eine Verpflichtung zur Durchführung ei-

ner Umweltverträglichkeitsprüfung, wenn die Anlage in Anlage 1 des UVPG [3] mit einem „X“ gekenn-

zeichnet ist (Spalte 1) oder wenn eine allgemeine Vorprüfung (Kennzeichnung mit einem „A“ in Spalte 

2) zu dem Ergebnis kommt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Das Zementwerk 

Otterbein ist aufgrund der Produktionskapazität von weniger als 1.000 Tonnen pro Tag der Spalte 2 in 

Anlage 1 des UVPG zuzuordnen und fällt damit zunächst in den Bereich der allgemeinen UVP-

Vorprüfung. Die Vorprüfung wird nach den Vorgaben und Kriterien der Anlagen 2 und 3 UVPG durch-

geführt und soll überschlägig prüfen, ob das beantragte Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltaus-

wirkungen haben kann.  

Die Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG beauftragte die VDZ Technology gGmbH mit 

der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsvorprüfung des Vorhabens. Sie soll der zuständigen 

Genehmigungsbehörde als Grundlage zur Entscheidung über die UVP-Pflicht des Vorhabens dienen. 

Bei der Vorprüfung sind auch frühere Änderungen oder Erweiterungen des UVP-pflichtigen Vorhabens 

einzubeziehen, für die keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde. Für den Standort 

wurde im Jahr 2008 bereits eine ausführliche Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) durchge-

führt, im Zusammenhang mit der Erhöhung der Ersatzbrennstoffeinsatzrate auf bis zu 60 % der Feue-

rungswärmeleistung des Ofens. Die Ergebnisse der damaligen UVU sowie die seither durchgeführten 

genehmigten Änderungen an der Anlage wurden deshalb im Rahmen dieser Vorprüfung entsprechend 

berücksichtigt. 

Mit dem Vorhaben ist keine Leistungssteigerung oder flächenhafte Erweiterung der Anlage verbun-

den. Die geplanten Änderungen haben im Wesentlichen Auswirkungen auf die Emissionen über den 

Luftpfad, die deshalb im Fokus dieser Vorprüfung stehen.  
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2 Merkmale des Vorhabens 

2.1 Größe des Vorhabens 

Die Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG plant umfangreiche Modernisierungsmaß-

nahmen an der Drehofenanlage zur Herstellung von Zementklinker. Die Klinkerleistung der Anlage ist 

laut geltender Genehmigung [4], [5] derzeit auf 650 t/d begrenzt und soll durch das beantragte Vorha-

ben nicht geändert werden. Im Fokus der Maßnahmen stehen im Wesentlichen die Errichtung und der 

Betrieb einer innovativen HGF-SCR-Anlage zur prozessintegrierten Staubabscheidung im Heißgasbe-

reich und zur katalytischen Abgasreinigung von Stickstoffoxiden (NOx). Weiterhin sollen die Ersatz-

brennstoffrate auf bis zu 100 % der Feuerungswärmeleistung des Ofens erhöht und das Brennstoff-

portfolio angepasst werden. Darüber hinaus sollen Chlor- und Schwefelkreisläufe durch die Installation 

einer Anlage zur Kreislaufentlastung am Ofeneinlauf entlastet werden. Die erforderlichen Umbaumaß-

nahmen sollen zu Beginn des Jahres 2023 im Zeitraum der jährlichen Winterrevision der Ofenanlage 

durchgeführt werden. Die Erhöhung der Ersatzbrennstoffrate sowie die Änderungen von Brennstoffmix 

und -charakteristika sollen erst nach erfolgreicher Inbetriebnahme der HGF-SCR-Anlage und der An-

lage zur Kreislaufentlastung realisiert werden. In den nachfolgenden Kapiteln sind die geplanten Maß-

nahmen ausführlich dargestellt. 

 

2.2 Anlagenbeschreibung 

2.2.1 Istzustand  

Die Herstellung von Zement gliedert sich in die Hauptproduktionsabschnitte  

- Rohmaterialgewinnung (Steinbruchbetrieb, Homogenisierung auf Mischbett) 

- Trocknung des Kalksteins 

- Rohmehlerzeugung (Rohmehlmahlung) 

- Brennen des Klinkers im Drehrohrofen 

- Klinker- /Zementmahlung und  

- Versand 

Der überwiegende Anteil des Rohmaterials wird im benachbarten Steinbruch durch Sprengen gewon-

nen, mittels Schwerlastkraftwagen zu einem Brecher transportiert und auf Korngrößen von kleiner 

6 cm vorzerkleinert. Das vorzerkleinerte Material wird in einer Trocknungsanlage unter Nutzung von 

Ofenabgas und Kühlerabluft getrocknet. Nach Zwischenlagerung in Trockenschotterbunkern wird das 

Material in der Rohmehlmahlanlage zu einem Rohmehl vermahlen. Das Rohmehl wird in Silos zwi-

schengelagert und anschließend über ein Becherwerk in den Zyklonvorwärmer der Ofenanlage trans-

portiert und dort aufgegeben. Das Rohmehl erwärmt sich im Gegenstrom mit den Ofenabgasen, wäh-

rend sich die Ofenabgase abkühlen. Hierbei beginnt das Material zu entsäuern, d. h. der Kalkstein 

verwandelt sich in Calciumoxid (CaO) unter Abgabe von Kohlendioxid (CO2). Aus dem Zyklonvorwär-

mer gelangt das bereits teilentsäuerte Mehl in den Drehrohrofen, in dem es bei Temperaturen von ca. 

1.450 °C zu Klinker gebrannt wird. Der Drehrohrofen wird derzeit entsprechend der aktuell geltenden 

Genehmigung mit fossilen Brennstoffen (z. B. Braunkohlenstaub, Gas) und im Umfang von bis zu 60% 

der Feuerungswärmeleistung mit Ersatzbrennstoffen (im Wesentlichen Fluff und Tiermehl) über einen 

entsprechenden Brenner befeuert.  

Durch die Neigung der Ofenachse und die Rotation des Ofens wird das Brenngut durch den 42 m lan-

gen Drehrohrofen zum Klinkerkühler transportiert. Im Klinkerkühler erfolgt die Abkühlung des Klinkers 

mit Luft. Die vom heißen Klinker erwärmte Kühlluft wird dem Brennprozess als Verbrennungsluft zuge-

führt, gleichzeitig wird der Klinker auf eine Temperatur von ca. 70 °C gekühlt. Die überschüssige, nicht 

für den Drehrohrofen benötigte Kühlluft wird zur Trocknung des Rohmaterials verwendet.  
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haltigem Abgas beaufschlagt) und somit zu einer Einsparung wertvoller Metalle und der damit verbun-

denen Energieaufwendungen. 

In Bild 2-3 ist die Einbettung der Anlage an der Drehofenanlage erkennbar (im Hintergrund ist der 

Wärmetauscherturm / Zyklonvorwärmer ersichtlich). Ein Fließbild ist in Bild 2-4 dargestellt. 

Bild 2-3 Einbettung der HGF-SCR-Anlage im Ofensystem 

Reduktionsmitteleindüsung und Abgaskonditionierung: 

Um Stickstoffoxide im Katalysator mindern zu können, ist die Zugabe eines Reduktionsmittels erfor-

derlich, in diesem Fall 40 %-ige Harnstofflösung. Zur Sicherstellung einer möglichst hohen Anlagen-

verfügbarkeit soll die Eindüsung des Harnstoffs wahlweise an der obersten Zyklonstufe (bevorzugt) 

und / oder im Steigschacht des Wärmetauschers erfolgen. Bei Zugabe im Steigschacht kann die Ein-

düsung über die bereits vorhandene SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction)-Anlage erfolgen. Für 

die Eindüsung an der obersten Zyklonstufe werden neue Eindüselanzen inklusive Pumpstation und 

Leckageüberwachung neu gebaut und installiert. Die Lagerung der Harnstofflösung erfolgt wie bisher 

auch in einem bereits vorhandenen Tank. Im Falle einer betriebsbedingten Ausfallzeit der HGF-SCR-

Anlage wird die Fahrweise der heutigen SNCR-PLUS-Anlage aktiviert. In diesem Falle erfolgt die al-

leinige Eindüsung des Harnstoffs im Steigschacht des Wärmetauschers. 

Für einen möglichst effizienten Betrieb des Katalysators ist ein Temperaturfenster von ca. 350 – 

400 °C erforderlich. Die Konditionierung des Abgases erfolgt durch Eindüsung von Wasser in der Fall-

leitung nach dem Vorwärmerturm und vor dem Ofengebläse. Eine solche Wassereindüsung findet be-

reits heute vor der Trockentrommel zur Abgaskonditionierung für die anschließende Staubminderung 
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im Gewebefilter statt. Die Konditionierung wird zukünftig somit im Wesentlichen an die Position vor 

dem Heißgasfilter verschoben. 

Staubminderung im Heißgasfilter und Weiterverwendung des HGF-Staubes 

Das konditionierte Rohgas wird nach dem Ofengebläse mittels Stützventilator durch das HGF-SCR-

System gesaugt, beginnend mit der vollständigen Entstaubung des Abgases durch die spezielle Heiß-

gasfiltration. Um dieses Filter bei Temperaturen von >300 °C betreiben zu können, werden kerami-

sche Filterkerzen als Filtermedium installiert. Der im HGF abgeschiedene Staub wird mittels Schne-

cken, Schneckenpumpe und Wiegezellen in das System zurückgeführt oder wahlweise zur 

Weiterverwendung in der Produktion gefördert und in bestehenden Siloanlagen zwischengelagert. Für 

die Förderung sollen sogenannte „Schneckenpumpen“ zum Einsatz kommen, welche eine energieeffi-

ziente Förderung erlauben. Der Heißgasfilterstaub wird vollständig betriebsintern genutzt. Nach der 

Heißgasfiltration werden die Abgase im unmittelbaren Verbund dem Katalysator zugeführt. 

Katalytische NOx-Minderung: 

Nach der Entstaubung wird das heiße Abgas über den Wabenkatalysator geleitet. Die Porenweite  

(= Pitchmaß) des Katalysators kann aufgrund des staubarmen Abgases sehr klein gewählt werden 

(40-Zeller), wodurch das benötigte Katalysatorvolumen im Vergleich zu einer High-Dust-SCR-Anlage 

stark reduziert werden kann. Auch gegenüber einer Low-Dust-SCR-Anlage zeichnet sich der Waben-

katalysator durch ein geringeres Volumen infolge der höheren Temperatur und damit höheren Aktivität 

aus.  

Dieses innovative Anlagendesign bietet deshalb zentrale Vorteile, die zu einer wesentlich effizienteren 

Ressourcennutzung und geringeren laufenden Betriebskosten führen: Die konstruktive Anordnung von 

Filtration und Entstickung erlaubt, dass bei Bedarf jeweils das Filtermedium oder der Katalysator ge-

zielt ausgetauscht werden können.  

Das Anlagendesign ist so gewählt, dass der Katalysator vor der Beaufschlagung mit Ofenabgas auf-

geheizt bzw. beim Abfahren mit Frischluft gespült werden kann. Durch den Aufheizkreis werden Am-

moniumsulfat-Ablagerungen und eine durch die Kondensation von Alkalien mögliche Deaktivierung 

verhindert. 

Nach Durchströmen der HGF-SCR-Anlage werden die gereinigten, heißen Abgase zur vorhandenen 

Anlage zur Trocknung von Rohmaterialien geleitet und dort zusammen mit der Kühlerabluft zur Trock-

nung des Rohmaterials genutzt. Das Gas aus dem Trockner wird vor Ableiten über den Kamin im be-

stehenden Schlauchfilter entstaubt. 
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2.2.2.2 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Kreislaufentlastung 

Zukünftig sollen an der Drehofenanlage verstärkt biomassehaltige Ersatzbrennstoffe eingesetzt wer-

den, um weiter fossile Brennstoffe einzusparen und die CO2-Emissionen bei der Klinkerherstellung 

weiter zu reduzieren. Biomassehaltige Ersatzbrennstoffe enthalten typischerweise mehr Chlor als fos-

sile Brennstoffe. Erhöhte Konzentrationen von Chlor und Schwefel können sich im Inneren des Ofen-

systems anreichern (Kreislaufbildung) und bei gleichzeitigem Vorhandensein von Alkalien durch so-

genannte Ansatzbildung (Anbackungen /Verkrustungen an den Wänden) die Stabilität und 

Anlagenverfügbarkeit nachteilig beeinflussen. Aus diesem Grund muss das Kreislaufverhalten von 

Chlor und Schwefel bei der Herstellung von Zementklinker überwacht und kontrolliert werden.  

Zu diesem Zweck plant das Unternehmen den Bau einer Anlage zur Kreislaufentlastung am Ofenein-

lauf. Hierbei wird ein Teilluftstrom des Ofenabgases (ca. 3 – 4 % im Normalbetrieb) aus dem Über-

gangsbereich Drehrohr-Wärmetauscher abgeführt. In diesem Bereich ist das Chlor noch dampfförmig. 

In einer Mischkammer wird dieser Teilluftstrom dann mit Hilfe von Kühlluft zügig auf rund 200 °C ab-

gekühlt („gequencht“). Das mitgeführte Mehl dient dabei als Kondensations- und Kristallisationsober-

fläche für die dampfförmigen Chloride. In einem nachgeschalteten hochwirksamen Gewebefilter wird 

dann das abgeschiedene und teilentsäuerte Vorwärmermehl (sogenannter „Vorwärmerkalk“) vom Gas 

getrennt. Die genaue Regelung des Systems erfolgt auf Grundlage von Analysen der Heißmehlpro-

ben. Damit wird die Anreicherung von Chloriden und Schwefel (Kreislaufbildung) im Wärmetauscher 

kontrolliert und begrenzt. Auch bei höherem Einsatz von Biomasse-haltigen Ersatzbrennstoffen ist 

somit ein weiterhin stabiler Ofengang möglich.  

Das System zur Kreislaufentlastung besteht aus folgenden Komponenten / Subsystemen: 

- Kombination aus Abzugshaube, Mischkammer mit Frischluftgebläse, Gasleitungen, relevante 

Klappen und Filter sowie Kreislaufentlastungsventilator 

- Anlage zum Staubtransport (Zellenradschleuse, Schneckenförderer, pneumatisches 

Fördersystem) sowie -Lagerung (Staubsilo / Verladeeinrichtung) 

- Automatisierungstechnik 

In Bild 2-5 ist die Anlage schematisch dargestellt. Die grüne Rohrleitung führt den Teilgasstrom des 

Ofenabgases zur Quenchkammer (Frischluftzufuhr) und anschließend zum Gewebefilter. Nach der 

Entstaubung wird das Abgas aus der Anlage zur Kreislaufentlastung wieder mit dem Ofenabgasstrom 

(nach Trockentrommel und Gewebefilter) vereinigt und über den Hauptkamin in die Umgebung abge-

führt. Für den vereinigten Abgasstrom wird die Einhaltung / Unterschreitung der beantragten Emissi-

onsgrenzwerte sichergestellt. 

Die Anlage zur Kreislaufentlastung wird erst nach erfolgreicher Inbetriebnahme der HGF-SCR-Anlage 

in Betrieb genommen. 

Der komplette Systemverbund der zukünftigen Abgasführung mit allen Abgasreinigungsanlagen ist in 

Bild 2-6 dargestellt. 

Das Material aus dem Kreislaufentlastungsfilter (Vorwärmerkalk) wird nach dem Gewebefilter zur Zwi-

schenlagerung in bestehende Silos gefördert und dort gemeinsam mit anderen betrieblichen Material-

strömen gelagert. Es ist die vollständige Nutzung des Vorwärmerkalks im Rahmen der Produktion 

vorgesehen. Hierzu soll der Vorwärmerkalk ebenfalls über Schneckenpumpen in das  bestehende Silo 

„Trockentrommel  Silo 4“ gefördert werden. Von dort werden die Stäube in das „Staubsilo Zement-

mühle“ sowie das „Staubsilo Mischerei“ gefördert und in diesen gelagert, um sie nach Bedarf in den 

betrieblichen Produktionsanlagen einsetzen zu können. 
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2.2.2.3 Technische Daten der geplanten Einrichtungen zur Emissionsminderung 

Heißgasfilter 

Hersteller:   Scheuch 

Anzahl Filterkerzen:  1.080 (Durchmesser 150 mm, Länge 4.000 mm) 

Filterfläche:   2.030 m² 

Gasmenge:   120.000 m³/h 

Gastemperatur:   350 °C 

Staubförderung:  Trogkettenförderschnecke mit nachgeschalteter Kühlschnecke und 

    Zellenradschleuse 

Selektive katalytische Rauchgasreinigung (SCR) 

Hersteller:   Scheuch 

Reduktionsmittel:  40 %-ige Harnstofflösung (Zugabe bevorzugt über oberste Zyklonstu-

    fe gegebenenfalls ergänzt durch SNCR-Plus-Eindüselanzen) 

Katalysatortyp:   Wabe 

Reduktionsmittelmenge: dynamisch geregelt 

Eindüselanzen:   oberste Zyklonstufe: maximal 2 

    Steigschacht: maximal 12 

Lage der Lanzen:  drei Ebenen à vier Stück im Steigschacht 

Regelung der Eindüsung: Temperatur- und NOx-abhängig 

Anlage zur Kreislaufentlastung: 

Hersteller:   ThyssenKrupp 

Ausschleusrate:  bis zu 8 % 

Kühlung:   Frischluftzufuhr 

Prozessschlauchfilter:  Gewebefilter (Glasfaser mit PTFE-Membran) 

Abreinigung:   pneumatisch 

Art des Staubaustrag:  Förderschnecke 

Betriebsvolumenstrom:  bis zu 46.000 m³/h 

 

2.2.2.4 Abgasvolumina in Ist- und Planzustand 

Die geplanten Maßnahmen sind nicht mit einer Steigerung der Produktionskapazität am Standort ver-

bunden. Auch zukünftig sollen maximal 650 Tonnen Klinker pro Tag produziert werden. Im Rahmen 

der Umweltverträglichkeitsuntersuchung im Jahr 2008 wurde seinerzeit ein trockener Abgasvolumen-

strom von 60.000 m³/h (i. N. tr. bez. auf 10 Vol.-% O2) bei maximaler Klinkerleistung zugrunde gelegt. 

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass das spezifische Abgasvolumen im Reingas der Drehofen-

anlage bei ca. 2,5 Nm³/kg liegt (siehe Auswertung in Bild 2-7). Unter der Annahme einer Vollauslas-

tung der Anlage (maximale Klinkerproduktion) berechnet sich so ein etwas höheres Abgasvolumen 

von rund 68.000 m³/h (i. N. tr. bez. auf 10 Vol.-% O2). Dieses Abgasvolumen wurde deshalb den hie-

sigen Betrachtungen für den Ist- und Planzustand zugrunde gelegt.  
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2.2.2.5 Erhöhung der Ersatzbrennstoffeinsatzrate / Anpassung des Brennstoffportfolios 

Die thermische Energie zum Brennen des Zementklinkers aus dem gemahlenen Rohstoff Kalkstein 

wird über die Primär- und Ersatzbrennstoffe bereitgestellt. Als Primärbrennstoffe können Braunkohle, 

Steinkohle, PC-Staub sowie Erdgas zum Einsatz kommen. Um den Einsatz dieser fossilen Energie-

träger weiter zu reduzieren, können im Zementwerk Otterbein an der Drehofenanlage seit 2008 bis zu 

60 % Ersatzbrennstoffe eingesetzt werden. Genehmigt ist der Einsatz von Fluff, Tiermehl, Flugasche, 

Trockenklärschlamm und ölverunreinigter Bleicherde [4]. Die eingesetzten Ersatzbrennstoffe werden 

durch entsprechende Aufbereitung geeigneter Reststoffe gewonnen, die nicht wiederverwendet oder 

wiederverwertet werden können. Zum Einsatz beim Klinkerbrennen müssen sie bestimmte Eigen-

schaften aufweisen, wie z. B. einen entsprechenden Heizwert sowie geringe Spurenelementgehalte. 

Die Aschen der Brennstoffe müssen außerdem stofflich zur Klinkermatrix passen, da beim Klin-

kerbrennprozess sämtliche Aschen im Klinker eingebunden werden und somit keine zu entsorgenden 

Reststoffe anfallen. Aus diesem Grund können auch nicht beliebig viele Reststoffe in beliebiger Men-

ge eingesetzt werden. Die Zusammensetzung und Qualität der Ersatzbrennstoffe bestimmt schluss-

endlich, ob und in welchen Mengen diese eingesetzt werden können. 

Der Einsatz von Ersatzbrennstoffen an Drehofenanlagen in der deutschen Zementindustrie wird seit 

Jahrzehnten praktiziert und ist umfangreich erforscht. Viele Werke können mittlerweile bis zu 100 % 

qualitätsgesicherte Ersatzbrennstoffe einsetzen und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Kreis-

laufwirtschaft, zum Klimaschutz und zur Schonung natürlicher Ressourcen. Mit den geplanten Moder-

nisierungsmaßnahmen können so auch im Zementwerk Otterbein optimale Voraussetzungen geschaf-

fen werden, den Ersatzbrennstoffeinsatz weiter zu erhöhen. Das Unternehmen beantragt deshalb eine 

Erhöhung der Einsatzrate auf bis zu 100 % der Feuerungswärmeleistung des Ofens sowie damit ver-

bunden eine Anpassung des gegenwärtigen Brennstoffportfolios. Dies ist in Tabelle 2-2 dargestellt.  

Die Ersatzbrennstoffart „Fluff“, die sogenannte flugfähige Feststofffraktion, beschreibt Materialien, 

welche aus der Aufbereitung von definierten Reststoffströmen bestehen. Zur Verbesserung der liefe-

rantenbezogenen Materialverfügbarkeit wird beantragt, die unter der Ersatzbrennstoffart „Fluff“ sub-

sumierten bereits genehmigten Abfallschlüsselnummern (191208 und 191210) um die Abfallschlüs-

selnummer 191212 zu ergänzen. Daneben wird beantragt, die Ersatzbrennstoffart „Fluff“ anhand des 

Heizwertes in eine hochkalorische sowie eine mittelkalorische Fraktion zu differenzieren.  

Die Abfallschlüsselnummern für die Brennstoffe Trockenklärschlamm und Tiermehl bleiben unverän-

dert. Der Einsatz beider Brennstoffe soll außerdem mengenmäßig etwas erhöht werden können. Für 

Holzspäne werden zwei Abfallschlüsselnummern für unbelastete, nicht gefährliche Qualitäten bean-

tragt. 

Auf den bislang genehmigten Einsatz von Flugasche sowie Ölverunreinigter Bleicherde wird zukünftig 

verzichtet. 
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2.2.2.8 Sonstige vorgesehene Änderungen – Hüttensandmehl 

Seit 2013 ist der Einsatz von 10.000 t/a Hüttensandmehl sowie 5.000 t/a Hüttensand als Zementzu-

schlagstoff am Standort genehmigt. Die Bedeutung hüttensandhaltiger Zement gewinnt zukünftig im 

Hinblick auf die Möglichkeiten zur CO2-Einsparung weiter an Bedeutung. Daher beantragt das Unter-

nehmen, die Menge von Hüttensand und Hüttensandmehl zukünftig auf 25.000 t/a zu erhöhen.  

Die Aufgabe von Hüttensand erfolgt gegenwärtig über einen Aufgabetrichter direkt in die Zementmüh-

le. Bei höheren Aufgabemengen reicht die Mahlwärme der Zementmühle nicht aus um die eingetra-

gene Feuchte zu verdampfen und limitiert somit die Hüttensandeinsatzmenge. Aus diesem Grund sol-

len zukünftig zusätzlich bis zu 10.000 t/a Hüttensand mit der Trockentrommel im thermischen Verbund 

mit der Drehofenanlage mit der verfügbaren Abwärme getrocknet werden. Anschließend soll der ge-

trocknete Hüttensand über geeignete Förder- und Dosiertechnik auf die Zementmühle aufgegeben 

werden und wahlweise alleinig zu Hüttensandmehl oder gemeinsam mit weiteren Materialien zu hüt-

tensandhaltigen Zementen vermahlen werden. 

Der angelieferte Hüttensand soll auch weiterhin in den bereits bestehenden überdachten Boxen gela-

gert werden. Der Umschlag erfolgt per Radlader auf vorhandene Trichter. Förderbänder transportieren 

das Material anschließend zur Trockentrommel. Die Übergaben sind eingehaust und werden mittels 

Staubfilter entstaubt. Das getrocknete Material soll danach wahlweise in den Trockentrommel-Silos 1, 

2 oder 3 gelagert werden. Von dort erfolgt die Beförderung über bestehende Band-Förderanlagen zum 

Vorratssilo an der Zementmühle. Das Mahlgut wird wie bisher auch in vorhandenen betrieblichen Silos 

gelagert. 

 

2.2.2.9 Sonstige vorgesehene Änderungen – Tägliche Annahmemenge von Klinker und 

Zement im Falle von Betriebsstörungen 

Aus Gründen der Betriebssicherheit und mit dem Ziel der Sicherstellung der Lieferfähigkeit im Falle 

von Anlagenausfällen ist bisher am Standort eine externe Anlieferung und Lagerung von Klinker und 

Zement von jeweils maximal 300 t/d sowie 21.600 t/a genehmigt. Der genehmigte Zeitraum ist auf 

maximal drei Monate pro Jahr, entsprechend 72 Tagen, fixiert. 

In Anlehnung an die genehmigte Ofenleistung (650 t/d Klinkerproduktion) wird zur verbesserten Si-

cherstellung der Liefersicherheit im Falle von Anlagenausfällen nun beantragt, die Maximalmengen 

der täglichen externen Anlieferung im Falle einer Betriebsstörung auf jeweils bis zu 600 t/d Klinker 

bzw. Zement zu erhöhen. Der Zeitraum soll unverändert auf maximal 3 Monate pro Jahr, entspre-

chend 72 Tagen fixiert werden. Die maximalen Jahresmengen soll unverändert jeweils 21.600 t/a 

Klinker bzw. Zement betragen. 

 

2.2.2.10 Derzeitige und beantragte Emissionsbegrenzungen 

Die Emissionen der Ofenanlage sind laut aktuell geltenden Genehmigungsbescheiden [4], [6], [7] des 

Regierungspräsidiums Kassel auf die in Tabelle 2-5 in den ersten beiden Spalten angegebenen Werte 

begrenzt. Sie entsprechen den Vorgaben der 17. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV), 

Anlage 3, Nr. 2 [8]. Für Stickstoffoxide (NOx) und Ammoniak (NH3) und Schwefeloxide (SO2) bestehen 

derzeit Ausnahmeregelungen gemäß § 24 (1) und Anlage 3, Nr. 2.1.2 und Nr. 2.1.4 der 17. BImSchV. 

Die Gültigkeit der Ausnahmeregelung für NOx und NH3 ist bis zum 31.12.2022 begrenzt. Zum 01.01. 

2023 gelten daher die Emissionsbegrenzungen für NOx gemäß Anlage 3, Nr. 2.1. d) und h) für NOx 

und NH3 (siehe Tabelle 2-5 - Planzustand). Mit Betrieb der neuen HGF-SCR-Anlage kann zukünftig auf 

eine rohmaterialbedingte Ausnahmeregelung für NH3 verzichtet werden.  
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2.5 Umweltverschmutzung und Belästigungen 

Der Mensch und insbesondere die menschliche Gesundheit stehen als zentrales Schutzgut im Mittel-

punkt der Betrachtung. Der Mensch steht in vielfältiger Wechselbeziehung zu seiner Umwelt und ist 

oft deren prägendes Element. Aus diesem Grund wird auf die durch das Vorhaben bedingten mögli-

chen Einwirkungen hinsichtlich Lärm (siehe Kapitel 4.2.1) und Gerüchen (siehe Kapitel 4.2.2) einge-

gangen. Zudem müssen mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Luft (siehe Kapitel 4.2.3 in Ver-

bindung mit Kapitel 4.6) betrachtet werden. 

 

2.5.1 Aktuelle Emissionssituation der Ofenanlage 

Auf den nachfolgenden Seiten sind die Ergebnisse der kontinuierlichen (werksseitigen) und diskonti-

nuierlichen (externen) Emissionsüberwachung an der Drehofenanlage aus den vergangenen Jahren 

2019 – 2021 dargestellt (Tabelle 2-7). Diesen ist zu entnehmen, dass sich das Emissionsniveau in den 

vergangen drei Jahren nicht wesentlich verändert hat. Im Jahresmittel liegen die Emissionen für NOx, 

NH3, SO2, Gesamtstaub, CO und Quecksilber deutlich unterhalb der jeweiligen Emissionsgrenzwerte. 

Dementsprechend gab es nur sehr wenige vereinzelte Überschreitungen. Für die Komponente CO 

wurden innerhalb der letzten drei Jahre drei Überschreitungen verzeichnet. Für die Komponente NOx 

wurden insgesamt vier Überschreitungen registriert. Der Emissionsgrenzwert für Quecksilber wurde in 

drei Jahren einmal überschritten und der Grenzwert für NH3 insgesamt dreimal. Auch die Ergebnisse 

der jährlichen externen Emissionsmessungen bestätigen ein niedriges Emissionsniveau für Chlor, 

Fluor, Schwermetalle, Gesamt-C, PCDD/F und PCB sowie Benzol. Die im Rahmen der externen 

Emissionsüberwachung gemessenen Konzentrationen im Abgas liegen zum Teil sehr deutlich unter 

den genehmigten Grenzwerten. In den vergangenen drei Betriebsjahren wurden stets Ersatzbrenn-

stoffe (Fluff und Tiermehl) an der Drehofenanlage eingesetzt. Eine nachteilige Auswirkung auf das 

Emissionsniveau war dabei zu keinem Zeitpunkt festzustellen. 
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Die verschiedenen Szenarien wurden so gewählt, dass für jeden Ersatzbrennstoff mindestens einmal 

die maximal beantragte Einsatzmenge berücksichtigt wird. Das Szenario für den Istzustand orientiert 

sich an der gegenwärtigen Ersatzbrennstoffrate von ca. 55 %. Für den Planzustand wurden drei Sze-

narien mit Einsatz von 80 % EBS und fünf Szenarien mit Einsatz von 100 % EBS berücksichtigt. Die 

insgesamt acht Szenarien für den Planzustand bilden so die insgesamt verfügbare Bandbreite und 

sämtliche möglichen Brennstoffkombinationen ab.  
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Gehalte von Braun- und Steinkohlen aufgeführt. Da Steinkohle etwas höhere Schwermetallkonzentra-

tionen aufweist als Braunkohle wurden konservativ die Werte für Steinkohle in der Stoffflussanalyse 

(Kapitel 5.2) angesetzt.  

Fluff und Tiermehl werden seit vielen Jahren als Ersatzbrennstoffe an der Drehofenanlage eingesetzt. 

Hier liegen zahlreiche Analysenwerte vor. Die in Tabelle 2-12 aufgeführten mittleren Gehalte, die dar-

aus berechnet wurden zeigen, dass die tatsächlichen Spurenelementgehalte in der Regel deutlich un-

ter dem jeweiligen Maximalwert liegen. Der Einsatz von Trockenklärschlamm an der Drehofenanlage 

ist zwar genehmigt, bisher wurde dieser Brennstoff allerdings noch nicht eingesetzt. Entsprechend lie-

gen keine aktuellen Analysenwerte vor, weshalb als mittlere Gehalte die Werte angenommen wurden, 

die auch in der Umweltverträglichkeitsuntersuchung in 2008 für die damaligen Stoffflussanalysen an-

gesetzt wurden.  

Für den zukünftig neuen Ersatzbrennstoff Holzspäne liegen nur wenige Analysenwerte vor. Im VDZ-

Arbeitskreis „Spurenelemente“ wurden seinerzeit Holzspäne ausführlich analysiert und untersucht. Die 

in diesem Arbeitskreis ermittelten Gehalte (50- und 80 %-Perzentilwerte) wurden deshalb für die 

Stoffflussanalysen zugrunde gelegt. 
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2.6 Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen 

Besondere Risiken im Hinblick auf mögliche Störfälle, Unfälle und Katastrophen sind mit dem Vorha-

ben nicht verbunden. Der Betrieb der Drehofenanlage inklusive aller zugehörigen Aggregate und Ne-

beneinrichtungen wird kontinuierlich im 24-Stunden-Schichtdienst durch qualifiziertes Personal über-

wacht. Der Betrieb der Drehofenanlage fällt heute wie auch zukünftig nicht unter die 

Störfallverordnung [15]. Durch das beantragte Vorhaben sind keine gefährlichen (z. B. stark exother-

me) chemische Reaktionen zu erwarten und keine Aspekte des Strahlenschutzes zu berücksichtigen, 

da keine radioaktiven Stoffe eingesetzt werden.  

 

2.7 Arbeitssicherheit 

Die Drehofenanlage und die dazu gehörigen Lager- und Dosiereinrichtungen sowie Anlagen zur Ab-

luftreinigung werden vom zentralen Leitstand des Werkes betrieben und überwacht. Für die entspre-

chenden Tätigkeiten von Personal in und an der Anlage gibt es entsprechende Gefährdungsbeurtei-

lungen, sicherheitstechnische Konzepte sowie Vorgaben zum Tragen entsprechender 

Arbeitsschutzkleidung. Im Hinblick auf die neu zu errichtenden Aggregate wurde das bestehende 

Konzept mit Maßnahmen zum Brand- und Explosionsschutz entsprechend angepasst und ergänzt. 

Das aktualisierte Brandschutzkonzept wurde von der Fa. Neumann Krex & Partner (Ingenieurbüro für 

Brandschutz und Bauwesen GmbH) erstellt [16]. Die Anlagen besitzen alle sicherheitstechnisch not-

wendigen Komponenten. Für mögliche Störungen sind die erforderlichen Vorkehrungen getroffen.  

Für den Zeitpunkt der Anlagenübergabe zwischen Hersteller und Betreiber wird seitens des Betreibers  

eine Gefährdungsbeurteilung erstellt bzw. für alle relevanten Anlagen- / Betriebsmodi vorhanden sein, 

die den jederzeit sicheren Betrieb der Anlage abbildet. Dabei werden alle Gefährdungen erfasst, beur-

teilt und dokumentiert, die im Vorfeld der finalen Beurteilung vorhanden und / oder wirksam sein kön-

nen. Für die jeweiligen Gefährdungsfaktoren werden die entsprechenden Maßnahmen nach dem S-T-

O-P-P-Prinzip (substituieren-technisch-organisatorisch-PSA-persönliches Verhalten) festgelegt und 

umgesetzt. Diese Maßnahmen berücksichtigen vorerst den Zeitraum der Anlageninbetriebnahme und 

Übergabe (= Schnittstelle im Sinne der Maschinenverordnung / Betriebssicherheitsverordnung) und 

zielen insbesondere auf das gefahrlose, sichere Betreiben der Anlage bis zur vollständigen Inbetrieb-

nahme ab. Parallel zu diesem Zeitraum wird die Gefährdungsbeurteilung überprüft und auf fehlende 

Gefährdungen hin beurteilt. Mit den Erkenntnissen des „laufenden Anlagenbetriebes“ wird die Gefähr-

dungsbeurteilung schließlich aktualisiert und dahingehend final bearbeitet, dass alle S-T-O-P-P-

Maßnahmen in ihrer Umsetzung wirksam werden und den Schutz aller hier beauftragten Beschäftig-

ten sicherstellen. 

Steuerung und Regelung des Drehofens erfolgen mittels eines modernen Prozessleitsystems in einer 

Leitwarte. Eine Mitverbrennung von Ersatzbrennstoffen erfolgt nur bei einem konstanten Ofengang 

(kein Anfahr- oder Abfahrbetrieb). Eine Verriegelung in der Prozesssteuerung stellt sicher, dass die 

Ersatzbrennstoff-Aufgabe erst zugeschaltet werden kann (zeitlich verzögert), wenn die Dosierung des 

Kohlenstaubs eingeschaltet ist und alle prozesstechnischen Voraussetzungen vorliegen, d. h. insbe-

sondere die Mindesttemperatur von 850 °C bei einer Verweilzeit von 2 Sekunden eingehalten wird.  

Die Siloanlagen und die zugehörigen Fördereinrichtungen sind komplett geschlossen. Die Abluft wird 

als Verbrennungsluft in den Drehofen eingeleitet (Tiermehl-/Trockenklärschlammsilo) oder gereinigt 

(entstaubt mittels Siloaufsatzfilter) in die Atmosphäre abgegeben (Kohle-/PC-Staub-Silo). Es kann 

somit kein Ersatzbrennstoff freigesetzt werden. Für mögliche Störungen sind die erforderlichen Vor-

kehrungen getroffen. Das Befüllen ist mit einem hohen Sicherheitsstandard verbunden. So wird ein 

doppelwandiger Schlauch eingesetzt und weiterhin wird die Schlauchkupplung durch zusätzliche Stifte 

abgesichert. Falls beispielsweise während des Befüllens des Silos der Schlauch zwischen Silofahr-

zeug und Silo reißt, wird die Förderung vom Fahrer sofort unterbrochen, so dass nur geringe Mengen 

Ersatzbrennstoff freigesetzt werden können. Das freigesetzte Material wird umgehend mit einer vor-
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handenen mobilen Absauganlage abgesaugt und anschließend dem Brenner zugeführt. Sollte den-

noch z. B. Tiermehl austreten, wird das Material mittels einer mobilen Absauganlage von einem Fach-

unternehmen fachgerecht entsorgt. 

Für den Umgang mit Gefahrstoffen existiert eine Gefährdungsbeurteilung, in der alle betrieblich vor-

handenen Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrstoffverordnung auf ihre Gefährdungen hin beurteilt wur-

den. Dementsprechend sind alle Gefahrstoffe in einem Gefahrstoffkataster zusammengefasst worden 

und zu jedem separaten Gefahrstoff liegt eine eigene Gefahrstoffbetriebsanweisung vor. Die Beschäf-

tigten, die im betrieblichen Alltag mit Gefahrstoffen umgehen, erhalten eine Einweisung vor dem Um-

gang mit diesen Stoffen und werden regelmäßig (1 x pro Jahr) unterwiesen. Mit dem Vorhaben wer-

den keine zusätzlichen Gefahrstoffe beantragt. 

Alle beauftragten Beschäftigten werden in den Anlagenbetrieb in erforderlicher Tiefe eingewiesen, ge-

schult und ausgebildet. Das technische Anlagenpersonal ist damit u.a. für das bestimmungsgemäße 

Betreiben der Anlage ausreichend qualifiziert und geeignet. 

Die Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG verfügt über eine umfassende Arbeits- und 

Gesundheitsschutzorganisation, wodurch der Arbeits- und Gesundheitsschutz im erforderlichen ge-

setzlichen Rahmen umgesetzt und erfüllt werden kann. Es liegen für alle Abläufe und Tätigkeiten um-

fassende Gefährdungsbeurteilungen vor; daraus resultierend sind Betriebsanweisungen in verständli-

cher Form für die organisatorischen-/personenbezogenen Maßnahmen für einen jederzeit sicheren 

Arbeits- / Tätigkeitsablauf vorhanden. Auch um auf aktuelle (technische und gesetzliche) Anforderun-

gen-/Veränderungen zu reagieren, wird die Dokumentation stets geprüft bzw. einer erforderlichen 

Wirksamkeitskontrolle unterzogen. 

Die Ausführung sämtlicher Maschinen- und Anlagenteile sowie Anlagenteile zur Lagerung und Förde-

rung von Ersatzroh- und -brennstoffen entspricht den zurzeit geltenden Unfallverhütungs- und Arbeits-

schutzvorschriften sowie den anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln. 

Im Übrigen werden die arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, die sich aus Gesetzen, Richtlinien 

und sonstigen Vorschriften ergeben, beachtet und eingehalten. In einer Betriebsanweisung werden 

die speziellen Verhaltensanforderungen an die Beschäftigten zur Gefahrenabwendung im Normalbe-

trieb, bei Wartung / Instandhaltung sowie bei der Störungsbeseitigung dargestellt. Kunden und Liefe-

ranten werden auf die, an gut sichtbarer Stelle ausgehängte Betriebsanweisung und auf deren Beach-

tung hingewiesen. Zur Vermeidung von gefahrenträchtigen Handlungen und Verhaltensweisen sind 

die Gefahrenstellen, z. B. Bandübergabestellen, mit Warnzeichen versehen. Die Beschäftigten werden 

regelmäßig über mögliche Gefährdungen und Verhaltensweisen unterwiesen. Zur Bedienung und 

Wartung sind Bedienungsbühnen, Wartungs- und Laufstege sowie Steigleitern in ausreichendem Um-

fang vorhanden. Die Silo- und Dosieranlagen sind komplett geschlossen, so dass Mitarbeiter im Nor-

malbetrieb nicht mit darin lagernden Einsatzstoffen oder Produkten in Kontakt kommen. Die mit der 

Reinigung beauftragten Mitarbeiter erhalten Schutzhandschuhe, Einweg-Schutzanzüge, P2- oder FFP 

2-Atemschutzmasken und staubdichte Schutzbrillen. Der Umgang mit Tiermehl ist in der Arbeitsan-

weisungen PA-Z 15 geregelt. Für den Umgang mit Holzspänen wird eine entsprechende Arbeitsan-

weisung erstellt. 

Die Mitarbeiter unterliegen außerdem einer vertraglich geregelten betriebsärztlichen Überwachung. 

Sämtliche gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen sowie unternehmensweiten Regelungen zur 

Arbeitssicherheit werden angewendet und eingehalten. 
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3 Standort des Vorhabens 

Der Standort des Vorhabens ist ausführlich in der Umweltverträglichkeitsstudie aus dem Jahr 2008 

beschrieben. Der Standort selbst bzw. die Nutzung des Gebietes sowie die Belastbarkeit der Schutz-

güter haben sich in den vergangenen Jahren seither nicht signifikant verändert. Daher stützen sich die 

nachfolgenden Betrachtungen im Wesentlichen auf den Kenntnisstand der damaligen Umweltverträg-

lichkeitsstudie. Durch die geplanten Modernisierungsmaßnahmen ergeben sich vorwiegend Auswir-

kungen über den Luftpfad auf die Schutzgüter nach UVPG [3]. Die Emissionen des Hauptkamins ste-

hen dabei im Fokus. Nach TA Luft [9] soll das Gebiet zur Beurteilung der Auswirkungen von 

Luftschadstoffemissionen mit einem Radius der 50-fachen Schornsteinbauhöhe festgelegt werden. 

Für den 47 Meter hohen Hauptkamin ergibt sich somit ein Kreisgebiet mit 2.350 Meter Radius. Darauf 

basierend wurde das Untersuchungsgebiet angegrenzt. In Bild 3-1 ist das Luftbild des Untersuchungs-

gebiets mit dem Beurteilungskreis nach TA Luft dargestellt.  

 

  

Bild 3-1 Luftbild: Untersuchungsgebiet und Darstellung des Beurteilungskreis nach TA Luft  für Luftschad-

stoffe mit Radius = 50-facher Schornsteinhöhe [Quelle: esri-ArcMap]  

Blau umrandet ist das Werksgelände der Fa. Otterbein inklusive Kalkwerk und Steinbruch 
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3.1 Bestehende Nutzung des Gebietes – besondere örtliche Gegebenheiten 

Der Standort der Fa. Otterbein befindet sich im Bundesland Hessen. Die nächstgelegenen Wohnge-

biete sind nordnordwestlich die Ortschaft Müs in ca. 400 Meter Entfernung sowie im Osten die Ge-

meinde Großenlüder in ca. 1.300 Meter Entfernung. Das ca. 1.200 Meter südöstlich gelegene Uffhau-

sen ist ein Ortsteil der Gemeinde Großenlüder. Südwestlich befinden sich große Waldgebiete, 

ansonsten ist die Gegend überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Das Firmengelände ist über die 

Georg-Otterbein-Straße an die Bundesstraße B 254 angebunden. In Bild 3-2 ist eine Karte (OpenSt-

reetMap) mit Beurteilungskreis nach TA Luft dargestellt. 

 

 

Bild 3-2 Karte (Open Street Map): Untersuchungsgebiet und Darstellung des Beurteilungskreis nach TA Luft 

für Luftschadstoffe mit Radius = 50-facher Schornsteinhöhe [Quelle: esri-ArcMap] 

 

3.1.1 Nächstgelegene Wohngebiete 

Die nächstgelegenen Wohngebiete mit den Ortsteilen Müs, Uffhausen und Großenlüder sind in Bild 3-

3 dargestellt. Sie wurden mit dem Programm ArcMap auf Basis verfügbarer Kartendaten der Hessi-

schen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation generiert (WMS-Kartrnserver). 
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Bild 3-3 Darstellung der Wohngebiete im Untersuchungsgebiet [Quelle: esri-ArcMap / 

www.geoportal.hessen.de] 

 

3.1.2 Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete im Untersuchungsgebiet 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich zahlreiche sogenannte Flora-Fauna-Habitat 

(FFH)-Schutzgebiete. Diese genießen einen besonderen Schutzstatus nach der europäischen FFH-

Richtlinie [17]. Es handelt sich um die Gebiete „Talauen bei Herbstein“, „Kalkberge bei Großenlüder“ 

sowie „Lüder mit Zuflüssen“. In Bild 3-4 sind die Gebiete gekennzeichnet. 

Diese Gebiete sind teilweise auch als Vogelschutzgebiet, Natur- und Landschaftsschutzgebiet, Natio-

nalpark und Biosphärenreservat eingestuft (siehe Bild 3-5).  
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Bild 3-4 Darstellung der FFH-Gebiete im Untersuchungsgebiet [Quelle: esri-ArcMap / geodienste-

umwelt.hessen.de] 

 

 

Bild 3-5 Darstellung von Schutzgebieten (Tiere und Pflanzen) mit unterschiedlichem Schutzstatus im Unter-

suchungsgebiet [Quelle: esri-ArcMap / geodienste-umwelt.hessen.de] 
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3.2 Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden, Natur und 

Landschaft 

Die seit der letzten Umweltverträglichkeitsstudie durchgeführten genehmigungsrechtlich relevanten 

Änderungen sowie die geplanten Maßnahmen lassen keine Relevanz für diese Aspekte erwarten. Auf 

eine erneute detaillierte Beschreibung der Umwelt-Ist-Situation sowie der Potenziale, Schutz- und Er-

haltungsziele wird deshalb an dieser Stelle verzichtet. 

 

3.3 Belastbarkeit der Schutzgüter 

Durch die geplante Modernisierung der Abgasreinigung sowie die Erweiterung des Brennstoffportfo-

lios stehen bei dem beantragten Vorhaben die Auswirkungen über den Luftpfad im Vordergrund. 

Durch die beantragten Grenzwertabsenkungen werden sich beispielsweise die Emissionen der Anlage 

für SO2, NOx und NH3 entsprechend verringern und damit zu einer Verbesserung der Immissionssitua-

tion führen. Durch einen veränderten Brennstoffeinsatz können sich – je nach Zusammensetzung der 

einzelnen Input-Ströme – die Einträge an Spurenelementen in das Ofensystem verändern und damit 

deren Emissionsniveau im Ofenabgas beeinflussen. Die Untersuchung dieser Auswirkungen steht 

deshalb im Vordergrund der Vorprüfung. 

Die ausführlichen Betrachtungen der Umweltverträglichkeitsstudie in 2008 haben damals gezeigt, 

dass die Immissionswerte der TA Luft und der 39. Bundes-Immissionsschutzverordnung [18] für alle 

relevanten Stoffe sicher und deutlich eingehalten werden. Es ist davon auszugehen, dass dies auch 

zukünftig der Fall sein wird und sich darüber hinaus weitere Verbesserungen der Immissionssituation 

am Standort ergeben werden. 
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4 Mögliche Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter 

4.1 Bestehende Nutzung des Gebietes 

Durch die geplanten Modernisierungsmaßnahmen sowie durch den erweiterten Ersatzbrennstoffein-

satz im Zementwerk Otterbein sind keine Auswirkungen auf die bestehende Nutzung des umliegen-

den Gebietes zu erwarten. Da die vorgesehenen Änderungen ausschließlich auf bestehendem 

Werksgelände geplant sind, werden keine Eingriffe in die Schutzgüter Wasser und Boden vorgenom-

men. Mit dem geplanten Vorhaben sind auch keine Auswirkungen auf das Landschaftsbild verbunden. 

Das Erscheinungsbild des Zementwerkes wird sich durch die geplanten Änderungen nicht signifikant 

verändern.  

 

4.2 Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit 

Die menschliche Gesundheit kann potenziell durch die anlagenbezogenen Emissionen von Lärm, Ge-

rüchen und / oder Luftschadstoffen beeinträchtigt werden. Nachfolgend wird bewertet, ob und in wel-

chem Ausmaß sich diesbezüglich potenziell nachteilige Auswirkungen durch das geplante Vorhaben 

ergeben können.   

 

4.2.1 Lärm 

Schallpegelmessungen am Standort Otterbein wurden zuletzt im Herbst 2020 durch die Fa. Wölfel 

Engineering GmbH + Co. KG durchgeführt [19]. Dabei wurden an sechs Messorten in der Ortslage 

Müs über einen Zeitraum von 22 Stunden Dauermessungen durchgeführt. Die Wahl der Messorte be-

rücksichtigte eine freie Schalleinwirkung aus dem Zementwerk ohne relevante Schallreflexionen in 

Obergeschosshöhe. Die Richtwerte gemäß Genehmigungsbescheid und die Anforderungen der TA 

Lärm für Immissionsorte in Allgemeinen Wohngebieten [20] wurden dabei an allen Messorten sicher 

eingehalten.  

Es ist zukünftig nicht zu erwarten, dass sich mit den geplanten Maßnahmen die Lärmemissions- und  

Lärmimmissionssituation verschlechtern wird. Die neuen Maschinen und Aggregate befinden sich in 

Gebäuden und sind nach dem Stand der Technik eingehaust bzw. mit entsprechenden Schalldämp-

fern versehen. Die Fa. Wölfel Engineering GmbH + Co. KG hat die Auswirkungen des geplanten Vor-

habens entsprechend untersucht und gutachterlich bewertet [21]. Dabei wurden die Lärmeinwirkungen 

auf die folgenden sechs Immissionsorte, die zum Teil im Genehmigungsbescheid festgelegt sind, 

rechnerisch untersucht: 

IO 1: Wohnhaus, Am Stempel 21, Müs (Allgemeines Wohngebiet) 

IO 2: Wohnhaus Georg-Otterbein-Straße 5, Müs (Allgemeines Wohngebiet) 

IO 3.1: Wohnhaus Kirchweg 13, Müs (Allgemeines Wohngebiet) 

IO 3.2: Wohnhaus Kirchweg 13, Müs (Allgemeines Wohngebiet)  

IO 4: Wohnhaus Am Rasen 8, Müs (Allgemeines Wohngebiet) 

IO 5: Wohnhaus Am Kalkwerk 4, Großenlüder (Gewerbegebiet) 

IO 6: Gebiet Zum Sesselsgraben, Uffhausen (Allgemeines Wohngebiet) 

Die Geräuschemissionen der neuen Anlagenaggregate wurden auf Basis vorliegender Planunterlagen 

berechnet und als Summenschalleistungspegel für Dauerbetrieb in die Berechnungen übernommen. 

Der im Zusammenhang mit der neuen Walking-Floor-Anlage zusätzliche Lieferverkehr wurde als An-

lagenverkehr mit den entsprechenden Wechselvorgängen berücksichtigt. Insgesamt erhöht sich der 

Anlagenverkehr zukünftig um maximal bis zu 3 LKW täglich (= 6 Bewegungen) aufgrund der unter-

schiedlichen Lagerorte (Walking-Floor-Anlage, Anlieferung Eisenerz und Hüttensand). Weitere zusätz-
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liche Fahrzeugbewegungen ergeben sich am Standort nicht, da sich die für die Klinker- und Zement-

produktion bei Vollauslastung benötigten Gesamtroh- und -brennstoffmengen nicht verändern und das 

Vorhaben nicht mit einer Steigerung der Produktionskapazität der Anlage verbunden ist. 

Für die Geräuscheinwirkungen an den maßgeblichen Immissionsorten wurden die zu erwartenden 

Beurteilungspegel mit dem Programm IMMI durch eine Schallimmissionsprognose ermittelt und nach 

den Vorgaben der TA Lärm [20] beurteilt. Bei gleichmäßiger Verteilung über einen Tageszeitraum von 

16 Stunden berechnet sich eine Erhöhung der Beurteilungspegel um 1,9 dB an Werktagen und um 

3,6 dB an Sonn- und Feiertagen. Insgesamt unterschreiten die ermittelten Beurteilungspegel für Anla-

gendauerbetrieb an den Immissionsorten den Immissionsrichtwert „Nacht“ der TA Lärm für Allgemeine 

Wohngebiete von 40 dB(A) aber um mindestens 10 dB(A). Da der Betrieb auch tagsüber nur unwe-

sentlich höhere Geräuschimmissionen verursacht, ergeben sich Unterschreitungen des „Tag“-

Richtwertes von 55 dB(A) um mindestens 25 dB(A). Am Immissionsort (5) werden die Richtwerte für 

Gewerbegebiete ebenfalls deutlich unterschritten. Der betrachtete Anlagenteilbetrieb ist damit gemäß 

TA Lärm als irrelevant einzustufen, da aufgrund der Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um 

mindestens 10 dB die Immissionsorte gemäß TA Lärm nicht mehr im Einwirkungsbereich der (Teil)-

Anlage liegen.  

Die Aufnahme des Anlagengesamtbetriebes (ganzer Standort der Fa. Zement- und Kalkwerke Otter-

bein GmbH & Co. KG) mit Erstellung eines sogenannten Lärmkatasters ist beauftragt und aktuell in 

Arbeit.  

 

4.2.2 Gerüche 

Geruchsstoffe, die bei technischen oder biologischen Prozessen gebildet werden, stellen im Sinne des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes eine Luftverunreinigung dar. Von einer Geruchsbelästigung kann 

aber erst dann gesprochen werden, wenn die Wahrnehmung der Geruchsstoffe zu einer allgemeinen 

Störung des Wohlbefindens und damit einer deutlichen Belästigung der Betroffenen führt. 

Zur Ermittlung und Bewertung von Gerüchen kann die VDI-Richtlinie 3886, Blatt 1 [22], herangezogen 

werden. Sie dient als Entscheidungshilfe über die Notwendigkeit und gegebenenfalls den Umfang ei-

nes Geruchsgutachtens. In einem ersten Prüfschritt wird dabei zunächst beurteilt, ob von einer Anlage 

überhaupt relevante Geruchsemissionen ausgehen oder geruchsrelevante Stoffe während des Pro-

duktionsprozesses entstehen und / oder entweichen können. Weiterhin wird bewertet, ob außerhalb 

des Anlagengeländes Geruchsimmissionen feststellbar sind.  

Im Hinblick auf die Immissionssituation am Standort Otterbein und das beantragte Vorhaben kann be-

reits im Rahmen des ersten Prüfschrittes geschlussfolgert werden, dass eine gesonderte Ermittlung 

und Bewertung von Gerüchen im Rahmen eines Geruchsgutachten nicht erforderlich sind. Am Stand-

ort Otterbein existieren keine definierten Quellen mit relevanten Geruchsemissionen. Transport, Anlie-

ferung und Lagerung der alternativen Brennstoffe erfolgen in geschlossenen Systemen mit entspre-

chender Abluftreinigung über Filter, so dass hierdurch keine Geruchsbelästigungen in der Umgebung 

des Zementwerks auftreten. Auch eine Erhöhung der Einsatzmengen bewirkt aufgrund der geschlos-

senen Systeme keine Erhöhung oder Neuentstehung von Geruchsemissionen /-immissionen. Die 

LKW-Auflieger sind dicht verschlossen und beim Andocken an die Walking-Floor-Station schließt die 

Rückwand mit den vorhandenen Gummilippen an der Andockstation entsprechend dicht ab. Auch für 

die zukünftig eingesetzten Ersatzbrennstoffe Trockenklärschlamm und Holzspäne werden vorhandene 

und vor allen Dingen geschlossene Lager- und Dosiereinrichtungen genutzt. Die beim Befüllen des 

Tiermehl-/Trockenklärschlammsilos entweichende Förderluft wird entstaubt und der Drehofenanlage 

zur Verbrennung zugeführt. 

Durch die Verbrennungsbedingungen beim Klinkerbrennprozess selbst werden potenzielle geruchs-

trächtige organische Verbindungen sicher zerstört. Geruchsemissionen, die aus dem 47 Meter hohen 

Kamin in die Atmosphäre abgeleitet werden, sind somit nicht zu erwarten.  
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In der Umgebung des Anlagengeländes wurden bislang keine relevanten Geruchsimmissionen fest-

gestellt. As gutachterlicher Sicht bestehen keine Anhaltspunkte, dass sich dies zukünftig ändern wird.  

 

4.2.3 Luftschadstoffe 

Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen und der erweiterte Ersatzbrennstoffeinsatz haben Ein-

fluss auf die Emissionen der Anlage. Über den Luftpfad können sich somit Auswirkungen auf die 

Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche und Boden sowie Luft und Klima er-

geben. Da mit der Umsetzung des Vorhabens weitergehende Emissionsminderungen insbesondere 

für Stickstoffoxide (NOx), Ammoniak (NH3) und Schwefeldioxide (SO2) bewirkt werden, sind die Aus-

wirkungen als positiv zu beurteilen. Aufgrund der zukünftigen Änderungen im Brennstoffportfolio kann 

sich die Abgaszusammensetzung im Hinblick auf Quecksilber- und Spurenelementemissionen zukünf-

tig ändern. Dieser Aspekt wurde im Rahmen ausführlicher Stoffflussanalysen (Emissionsprognosen) 

ausführlich untersucht (siehe Kapitel 5.2 und 5.3) und bei der Ausbreitungsrechnung für Luftschadstof-

fe berücksichtigt (Kapitel 6.3).  

 

4.3 Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Wie auch für das Schutzgut Mensch können sich über den Luftpfad auch Auswirkungen auf das 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ergeben. Diesbezüglich sind vor allem mögliche 

zusätzliche Stickstoff- und Säureeinträge aufgrund der Emissionen von NOx, SO2 und NH3 einer Anla-

ge relevant. In Anhang 8 der neuen TA Luft [9] sind hierzu Abschneidekriterien für den Eintrag an 

Stickstoff und Säure in besonders geschützte Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-

Gebiete nach [17]) festgelegt. Werden durch ein geplantes Vorhaben zukünftig zusätzliche Stoffein-

träge oberhalb der in der TA Luft festgelegten Abschneidekriterien in solche Gebiete generiert, müs-

sen weitere Schritte zur Prüfung der Verträglichkeit eingeleitet und durchgeführt werden. Die geplan-

ten Modernisierungsmaßnahmen am Standort Otterbein führen zukünftig zu einer deutlichen 

Reduktion der Stickstoff- und Säureeinträge durch die Drehofenanlage. Dies wurde im Rahmen der 

Immissionsprognosen für Luftschadstoffe entsprechend untersucht und bewertet (siehe Kapitel 6.3.2). 

Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische 

Vielfalt sind aufgrund der weiteren Reduktion von Luftschadstoffemissionen als positiv zu beurteilen. 

 

4.4 Schutzgut Fläche und Boden 

Die Fa. UCL (Umwelt Control Labor) GmbH hat im Jahr 2020 eine Vorprüfung zum Ausgangszu-

standbericht (AZB) für Boden und Grundwasser erstellt [23]. Da für den Standort bislang noch kein 

AZB vorliegt, sollte zunächst festgestellt werden, inwieweit auf dem Betriebsgrundstück relevante ge-

fährliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden und ob unter den derzeitigen Standortbe-

dingungen Einträge von relevanten gefährlichen Stoffen zu erwarten sind. Die Vorprüfung sollte als 

Grundlage zur Entscheidung der Genehmigungsbehörde dienen, ob die Erstellung eines AZB Boden 

und Grundwasser erforderlich ist. Im Rahmen der Begutachtung wurde geprüft, ob die in der Produkti-

onsanlage verwendeten Stoffe im Sinne des BImSchG gefährlich und hinsichtlich ihrer Menge relevant 

sind und ob unter den derzeitigen Standortbedingungen die Möglichkeit besteht, dass relevante ge-

fährliche Stoffe in den Boden oder das Grundwasser gelangen können. Im Ergebnis wurden insge-

samt sieben Stoffe bzw. Stoffgemische als relevant im Sinne der Gefahrstoffverordnung eingestuft 

(Hilfsmittel Eisen(II)-Sulfat Monohydrat, Mahlhilfsmittel XT 752 und die Produkte Zement (CEM I –III), 

Portlandzementstaub, Branntkalk, Kalkhydrat und natürlich hydraulischer Kalk). Zur Prüfung der tat-

sächlichen Möglichkeit von Einträgen dieser Stoffe in den Boden wurden die Standortbedingungen 

sowie die chemisch-physikalischen Stoffeigenschaften bewertet. Dabei wurde festgestellt, dass Ein-
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träge dieser Stoffe in Grundwasser und Boden nicht zu erwarten sind. Nach Einschätzung der Fa. 

UCL wurde deshalb die Erstellung eines AZB Boden und Grundwasser als nicht erforderlich bewertet. 

Die geplanten Maßnahmen finden ausschließlich auf dem Betriebsgelände der Fa. ZKW Otterbein 

statt. Mit dem beantragten Vorhaben werden keine weiteren zusätzlichen gefährlichen Stoffe oder 

Stoffgemische freigesetzt / emittiert, die in Grundwasser und Boden eingetragen werden können. In 

seiner Nutzungsfunktion wird der Boden am Standort selbst sowie in der großräumigen Umgebung 

durch das Vorhaben deshalb nicht beeinträchtigt. Mit dem Vorhaben ist außerdem keine zusätzliche 

Flächenversiegelung verbunden.  

Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Schutzgut Fläche und Boden sind deshalb als 

neutral zu bewerten. 

  

4.5 Schutzgut Wasser 

Im Umfeld der Zement und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG befinden sich einzelne Wasser-

schutzgebiete. Die Schutzzone III eines Wasserschutzgebietes (WSG-ID: 631-081) beginnt westlich 

des Betriebsgeländes in ca. 700 Meter Entfernung. In einer Entfernung von ca. 1,5 km östlich des Be-

triebsgeländes befindet sich ebenfalls ein Wasserschutzgebiet (WSG-ID: 631-030). Die Entfernung zu 

einem nördlich des Betriebsgeländes gelegenen Heilquellenschutzgebietes (Zone D; WSG-ID: 631-

130) beträgt ca. 600 m. Eingriffe in und Auswirkungen auf diese Gebiete durch das Vorhaben sind 

nicht gegeben, da die geplanten Maßnahmen ausschließlich auf dem Betriebsgelände der Fa. Otter-

bein stattfinden. Eventuell mögliche Einträge über Stoffeinträge in den Boden und das Grundwasser 

wurden im Rahmen der Vorprüfung zum Ausgangszustandbericht für Boden und Grundwasser [23] 

durch die Fa. UCL GmbH evaluiert und seinerzeit als nicht relevant für die sieben am Standort identifi-

zierten potenziell gefährlichen Stoffgruppen eingestuft.    

Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Schutzgut Wasser sind deshalb als neutral zu 

bewerten. 

 
4.6 Schutzgut Luft 

Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen und der erweiterte Ersatzbrennstoffeinsatz haben Ein-

fluss auf die Emissionen der Anlage. Da mit der Umsetzung des Vorhabens weitergehende Emissi-

onsminderungen insbesondere für Stickstoffoxide (NOx), Ammoniak (NH3) und Schwefeldioxide (SO2) 

bewirkt werden, sind die Auswirkungen als positiv zu beurteilen. Mögliche Auswirkungen auf das 

Schutzgut Luft können sich dann ergeben, wenn der veränderte Einsatz von Brennstoffen aufgrund 

der jeweils unterschiedlichen Zusammensetzung zu einer veränderten Abgaszusammensetzung im 

Hinblick auf die Spurenelemente führt. Auf diesen Aspekt wird in den nachfolgenden Kapiteln ausführ-

lich eingegangen. In den vergangenen Jahren konnte gezeigt werden, dass der Einsatz von bis zu 

60 % alternativer Brennstoffe keine negativen Auswirkungen auf die Höhe der Emissionen hat. 

 

4.7 Schutzgut Klima 

Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen bewirken eine weitergehende Umwelt- und Ressourcen-

schonung sowie CO2-Einsparung. Der Einsatz von alternativen Brennstoffen und insbesondere der bi-

omassehaltigen Brennstoffe führt aufgrund der damit verbundenen Substitution fossiler Brennstoffe zu 

einem positiven Effekt auf das Klima. Weiterhin ist die Herstellung klinkereffizienter Zemente ein wich-

tiger Hebel zur CO2-Minderung in der Zementindustrie. Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens 

auf das Schutzgut Klima sind deshalb positiv zu bewerten. 
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4.8 Schutzgut Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Das bestehende Anlagengelände dominiert den optischen Eindruck der umgebenden Landschaft. Die 

geplanten Modernisierungsmaßnahmen werden diesen Gesamteindruck nicht verändern, da die neu-

en Abgasreinigungseinrichtungen sowie die zweite Walking-Floor-Anlage innerhalb der bestehenden 

Struktur des Zementwerks errichtet werden und aufgrund ihrer baulichen Ausprägung von außerhalb 

nicht gesondert oder auffällig wahrzunehmen sind. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sind daher 

durch das Vorhaben nicht gegeben bzw. als neutral zu beurteilen. 

 

4.9 Wechselwirkungen 

Schutzgutübergreifende Wechselwirkungen ergeben sich durch die Auswirkungen über den Luftpfad 

(Schutzgut Luft) auf das Schutzgut Mensch und das Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt. 

Die entsprechenden Auswirkungen wurden anhand von ausführlichen Emissions- und Immissions-

prognosen ausführlich untersucht (siehe nachfolgende Kapitel 5.2, 5.3 und 6.3).  

Weitergehende Wechselwirkungen, die zu erheblichen Umweltauswirkungen führen könnten und nicht 

bereits schutzgutbezogen bewertet wurden, sind nicht erkennbar. 

 

4.10 Maßnahmen zur Verminderung bzw. Kontrolle unvermeidbarer anlagenbedingter 

Umweltauswirkungen 

Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen bewirken bereits an sich vielfältige positive Auswirkungen 

aufgrund der weitergehenden Minderung von Luftschadstoffemissionen mit den neuen Abgasreini-

gungseinrichtungen. Besondere Risiken im Hinblick auf mögliche Störfälle, Unfälle und Katastrophen 

sind mit dem Vorhaben nicht verbunden. Die entsprechenden Maßnahmen zur Anlagen- und Arbeits-

sicherheit (Brandschutzkonzept, Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen) liegen vor und 

werden, falls erforderlich, angepasst (siehe auch Kapitel 2.6).  
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5 Bewertung der zukünftigen Emissionssituation am Standort 

Nachfolgend wird ausführlich dargestellt und bewertet, welche Auswirkungen der Betrieb der neuen 

HGF-SCR-Anlage, der Anlage zur Kreislaufentlastung sowie der erweiterte Ersatzbrennstoffeinsatz 

auf das Emissionsniveau der verschiedenen Abgaskomponenten hat. 

 

5.1 Gesamtstaub 

Die Gesamtstaubemissionen einer Drehofenanlage der Zementindustrie werden im Wesentlichen vom 

Gesamtentstaubungsgrad der Filteranlagen bestimmt und sind in der Regel unabhängig von der Art 

der verwendeten Brennstoffe. Untersuchungen des Forschungsinstituts der Zementindustrie haben 

ergeben, dass unter gleichen verfahrenstechnischen Randbedingungen (Abgasmenge, Abgastempe-

ratur, Taupunkt) der Reingasstaubgehalt auch durch den Einsatz von Ersatzbrennstoffen nicht nach-

haltig verändert wird. Mit dem gegenwärtig installierten Staubfilter (Gewebefilter) werden bereits heute 

sehr niedrige Staub-Konzentrationen im Reingas erzielt (im Jahresmittel der letzten drei Jahre 

< 1 mg/m³). Es ist zu erwarten, dass die Staubemissionen im Reingas auch zukünftig voraussichtlich 

deutlich unter dem bereits heute schon geltenden Emissionsgrenzwert von 10 mg/m³ (i. N. tr. bei 10 

Vol.-% O2) liegen werden. Auch das neue Gewebefilter für den Teil-Abgasstrom aus der Anlage zur 

Kreislaufentlastung wird eine effektive Staubminderung gewährleisten. Der erweiterte Ersatzbrennstof-

feinsatz hat dabei keine nachteiligen Auswirkungen auf das Emissionsniveau für Staub. 

 

5.2 Staubinhaltsstoffe 

Durch die Roh- und Brennstoffe werden dem Drehofen neben den Haupt- und Nebenbestandteilen 

auch Spurenelemente zugeführt. Aufschluss über die zukünftig zu erwartenden Spurenelementemis-

sionen liefert eine Abschätzung der Elementeinnahmen in den Klinkerbrennprozess. Die hierfür zu-

grunde gelegten mittleren Spurenelementgehalte in den Rohstoffen und die mittleren und maximalen 

Spurenelementgehalten in den (Ersatz-)Brennstoffen sind in Tabelle 2-11 und Tabelle 2-12 dargestellt. 

Die mittleren Gehalte repräsentieren dabei den üblichen praxisnahen Betriebszustand, der für den 

größten Teil der Ofenbetriebszeit gilt. Die maximalen Gehalte treten nur in Form kurzzeitiger Spitzen-

werte auf und dienen der Abschätzung, inwieweit die Emissionsgrenzwerte auch bei kurzzeitigen 

Emissionsspitzen eingehalten werden. 

Methodik 

Für die Roh- und Brennstoffe wurden unter Berücksichtigung der Elementgehalte und der maximalen 

Einsatzmengen die entsprechenden Spurenelementeinträge in das Ofensystem abgeschätzt. Im Sin-

ne einer Maximalabschätzung wurden separate Prognosen auf Basis mittlerer Gehalte in allen Ein-

satzstoffen sowie auf Basis mittlerer Gehalte in den Rohstoffen und maximaler Gehalte in den Brenn-

stoffen für den Ist- und Planzustand durchgeführt. Die in Tabelle 2-10 dargestellten 

Brennstoffszenarien für den Ist- und Planzustand wurden entsprechend berücksichtigt. 

Die Emissionen, bezogen auf die mit den Roh- und Brennstoffen in das Ofensystem eingetragenen 

Mengen, wurden durch die in Tabelle 5-1 dargestellten Emissionsgrade nach dem „Leitfaden zur ener-

getischen Verwertung von Abfällen in Zement-, Kalk- und Kraftwerken in NRW“ [14] abgeschätzt. 

Der Emissionsgrad gibt an, wie viel Prozent der Einnahmen aus den Roh- und Brennstoffen als Rein-

gasbestandteile emittiert werden. Die Höhe des Emissionsgrades hängt dabei entscheidend von der 

Ausbildung möglicher innerer und äußerer Kreisläufe während des Brennens von Zementklinker ab. 

Bestimmend sind hier insbesondere die Art der Ofenanlage sowie der Abscheidegrad des Vorwärmers 

und der Entstaubungseinrichtungen. Darüber hinaus hat der Grad der Staubrückführung Einfluss auf 

das Kreislaufniveau für das hochflüchtige Element Quecksilber sowie für Thallium.  
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von 26 %. Die bisherigen Messergebnisse aus den letzten drei Jahren im Reingas der Drehofenanla-

ge bestätigen, dass das Emissionsniveau für Spurenelemente generell sehr niedrig ist. Die Messwerte 

lagen im Bereich 0,005 – 0,05 mg/m³. Auch diesbezüglich ist die Emissionsprognose folglich konser-

vativ. 

Der Summengrenzwert für As, Cd, Co, Cr wird in den Szenarien mit mittleren Spurenelementgehalten 

in allen Einsatzstoffen sowohl im Ist- als auch im Planzustand zu rund 10 % ausgeschöpft. Das mittle-

re Emissionsniveau auf Basis der Prognosen liegt bei 0,005 mg/m³. Werden maximale Spurenele-

mentgehalte in den Ersatzbrennstoffen berücksichtigt, berechnet sich ein geringfügig höheres Emissi-

onsniveau von maximal 0,009 mg/m³. Die Messergebnisse im Reingas der Drehofenanlage in den 

letzten drei Jahren lagen im Bereich 0,0003 – 0,008 mg/m³ und damit deutlich unter dem Summen-

grenzwert von 0,05 mg/m³.   

Aus den vorgenannten Betrachtungen lässt sich schlussfolgern, dass der geplante erweiterte Einsatz 

von Ersatzbrennstoffen in der betrieblichen Praxis zu keiner wesentlichen Änderung des Emissionsni-

veaus im Reingas der Drehofenanlage führen wird. Das (berechnete) Emissionsniveau auf Basis ma-

ximaler Spurenelementgehalte in den Ersatzbrennstoffen ist in den Szenarien mit höherer Ersatz-

brennstoffrate etwas höher als im Istzustand. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass für die 

Berechnung der äußerst konservative Fall angenommen wurde, dass für sämtliche Parameter und in 

allen Ersatzbrennstoffen die Maximalwerte gleichzeitig auftreten, was in der betrieblichen Praxis nicht 

der Fall sein wird. Die Prognosen auf Basis mittlerer Spurenelementgehalte stellen den Regelfall dar 

und hier zeigen die Prognosen, dass keine signifikante Erhöhung des Emissionsniveaus zu erwarten 

ist. Die Emissionsmessungen aus den letzten drei Jahren bestätigen ein generell sehr niedriges Emis-

sionsniveau für Spurenelemente im Reingas der Drehofenanlage. Sämtliche Summengrenzwerte sind 

nicht nur sicher eingehalten, sondern zum Teil sehr deutlich unterschritten worden.  

Dies wird aus gutachterlicher Sicht auch zukünftig der Fall sein. Generell ist es so, dass – aufgrund ih-

rer geringen Flüchtigkeit – die Spurenelemente, die mit den Roh- und Brennstoffen in das Ofensystem 

eingetragen werden, fest in die Klinkermatrix eingebettet werden. Nur ein sehr geringer Anteil wird mit 

dem Reingas emittiert. Lediglich die hochflüchtige Komponente Quecksilber (siehe nachfolgendes 

Kapitel 5.3) sowie die leichtflüchtigen Komponenten Thallium und das schwer flüchtige Cadmium kön-

nen in Abhängigkeit von weiteren abgastechnischen Randbedingungen (Temperaturen, Kreislaufbil-

dung im Ofensystem, Filterstaubausschleusung) zu einem etwas höheren Grad emittiert werden. Aus 

diesem Grund werden für diese Komponenten höhere Emissionsfaktoren (Tabelle 5-1) angesetzt und 

bei den Prognosen berücksichtigt.  

Der Eintrag an Spurenelementen über die Ersatzbrennstoffe ins Ofensystem wird regelmäßig streng 

überwacht und kontrolliert (siehe Kapitel 5.13). In Verbindung mit den gesetzlich vorgeschriebenen 

regelmäßigen Emissionsmessungen im Reingas der Drehofenanlage durch ein bekanntgegebenes, 

zertifiziertes Messinstitut können Veränderungen im Emissionsniveau verlässlich festgestellt werden. 

Bisher haben alle Ergebnisse der regelmäßigen Emissionsmessungen gezeigt, dass das Emissionsni-

veau für Spurenelemente an der Drehofenanlage im Zementwerk Otterbein sehr niedrig ist. 

Aus gutachterlicher Sicht werden die Spurenelementgrenzwerte auch bei einem zukünftig geplanten 

Einsatz von bis zu 100 % Ersatzbrennstoffen weiterhin sicher unterschritten werden. 
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ber abhängig von der Höhe des Quecksilber-Kreislaufes ist, welcher sich über längere Zeiträume von 

Tagen bzw. Wochen auf- und wieder abbaut. Dementsprechend wurden die Emissionsprognosen für 

Quecksilber auf Basis mittlerer Spurenelementgehalte in allen Einsatzstoffen durchgeführt. Die Er-

gebnisse sind ebenfalls in Tabelle 5-2 dargestellt und zeigen, dass sich das Emissionsniveau sowohl 

für den Ist- als den Planzustand im Bereich von 0,007 – 0,008 mg/m³ (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) be-

wegt. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der werksseitigen kontinuierlichen Emissionsmessung. Die 

Jahresdurchschnittswerte der Drehofenanlage bewegen sich stabil im Bereich von rund 0,006 mg/m³ 

und liegen damit deutlich unter dem Emissionsgrenzwert (Tagesmittel) von 0,03 mg/m³ (i. N. tr. bez. 

10 Vol.-% O2).  

Die Emissionsprognosen zeigen, dass es rechnerisch bei einem maximalen Einsatz von Trockenklär-

schlamm zu einer Erhöhung des Emissionsniveaus kommen kann. Die Emissionen könnten laut 

Prognose rechnerisch auf bis zu 0,017 mg/m³ ansteigen; sie würden aber immer noch sicher unter-

halb des Grenzwertes liegen. Diesbezüglich ist aber zu berücksichtigen, dass die Abschätzung mit 

dem zugrunde gelegten Emissionsfaktor von 40 % sehr konservativ ist und damit noch keine Maß-

nahmen der Kreislaufentlastung und damit Emissionsminderung berücksichtigt sind. Die Quecksilber-

Emissionen werden im Abgas der Zementdrehofenanlage kontinuierlich gemessen und überwacht. 

Aufgrund der speziellen Abgasführung (durchgehender Verbundbetrieb mit der Trockentrommel) in 

Verbindung mit der Ausschleusung von Prozessstäuben ist das Emissionsniveau auf stabil niedrigem 

Niveau. Für den Fall, dass über einen längeren Zeitraum eine Erhöhung des durchschnittlichen Emis-

sionsniveaus (unterhalb des Grenzwertes) festgestellt werden sollte, kann durch geeignete Maßnah-

men gegengesteuert werden. So bewirkt beispielsweise eine Absenkung der Abgastemperaturen im 

Bereich der Staubabscheidung auf < 120 °C eine weitergehende Abscheidung des Quecksilbers am 

Staub. Werden diese Prozessstäube anschließend vermehrt ausgeschleust, können Quecksilber-

Kreisläufe gezielt entlastet und damit die Emissionen gemindert werden. Auch der SCR-Katalysator 

kann die Abscheidung von Quecksilber an Staubpartikeln zukünftig positiv begünstigen. Aus einer 

Vielzahl von Messungen an SCR-Katalysatoranlagen ist bekannt, dass der Katalysator das Quecksil-

ber stark oxidiert. Das oxidierte Quecksilber kann anschließend im Bereich der Staubabscheidung po-

tenziell besser adsorbieren.  

An der Drehofenanlage im Zementwerk Otterbein wird bereits heute zur Entlastung von Quecksilber-

Kreisläufen ein Teil des Staubes aus der Entstaubung der Trockentrommel kontinuierlich ausge-

schleust. Auch zukünftig kann und soll weiterhin Filterstaub aus der Trockentrommel ausgeschleust 

werden. Die Menge an ausgeschleustem Staub kann prinzipiell weiter erhöht und über Analysen des 

Hg-Gehalts im Filterstaub weiter geregelt werden. Weiterhin kann zusätzlich der Filterstaub aus der 

HGF-SCR-Anlage sowie aus der Anlage zur Kreislaufentlastung ausgeschleust werden und es beste-

hen Möglichkeiten zur Absenkung der Abgastemperaturen. Unter Berücksichtigung der vorgenannten 

Maßnahmen und Aspekte ist folglich kein signifikanter Anstieg des gegenwärtig niedrigen Emissions-

niveaus für Quecksilber zu erwarten. Dies gilt auch bei etwaigen kurzzeitig erhöhten Quecksilber-

Einträgen in das Ofensystem. 

 

5.4 Schwefeloxide 

Schwefel wird dem Klinkerbrennprozess über die Roh- und Brennstoffe zugeführt. Untersuchungen an 

einer Vielzahl von Drehofenanlagen der Zementindustrie haben gezeigt, dass der mit den Brennstof-

fen in das Ofensystem eingebrachte Schwefel weitgehend als Alkalisulfat im Klinker und in den Ofen-

stäuben gebunden wird. Dies kann daraus geschlossen werden, dass in den unteren Zyklonstufen von 

Ofenanlagen mit Zyklonvorwärmer in der Regel kein SO2 mehr gemessen werden kann, obwohl im 

Ofeneinlauf z. T. höhere SO2-Gehalte vorliegen können. Das im Calcinationsbereich bei Temperatu-

ren von 800 bis 1000 °C entstehende frisch entsäuerte Calciumoxid gewährleistet offenbar eine voll-

ständige Einbindung des SO2 der Ofenabgase. 

392



 

 

 

Umweltverträglichkeitsvorprüfung Technischer Bericht A-2020/2379-V3 Seite 55 von 153 

Ursache von SO2-Emissionen von Drehofenanlagen der Zementindustrie können dagegen im Roh-

mehl enthaltene, in sulfidisch gebundener (leicht-flüchtiger) Form vorliegende Schwefelverbindungen 

sein, die bei der Vorwärmung des Brennguts bei Temperaturen zwischen 370 und 420 °C zu SO2 oxi-

diert werden. Sulfide liegen überwiegend als Eisendisulfid (FeS2) in den Modifikationen Pyrit oder 

Markasit in den Rohstoffen vor. In den oberen Zyklonstufen findet eine teilweise Wiedereinbindung 

des Schwefeloxids in Form von Sulfaten statt. Diese werden im Vorwärmer nicht mehr freigesetzt, 

sondern gelangen mit dem Brenngut in den Drehofen und werden im Klinker eingebunden. Das nicht 

gebundene SO2 aber gelangt mit dem Rohgas in den Bereich der Rohmaterialtrocknung /-mahlung.  

Im Zementwerk Otterbein wird das Ofenabgas durch die Trockentrommel geführt. Dort kann eine teil-

weise Einbindung des SO2 durch die aktiven Partikeloberflächen und die mit Wasserdampf angerei-

cherte Gasatmosphäre erfolgen.  

Bisher waren die SO2-Emissionen im Abgas der Drehofenanlage im Zementwerk Otterbein auf 

200 mg/m² im Tages- bzw. 350 mg/m³ im Halbstundenmittel begrenzt (i. N. tr. bez. auf 10 Vol.-% O2). 

Die SO2-Emissionen im Abgas werden kontinuierlich überwacht. Im Jahresdurchschnitt lag das Emis-

sionsniveau in den letzten drei Jahren im Bereich von nur 1 – 4 mg/m³. Grenzwertüberschreitungen 

sind in allen drei Jahren nicht aufgetreten. Aus diesem Grund verzichtet die Fa. Otterbein zukünftig 

auf die bislang geltende, rohmaterialbedingte Ausnahme für Schwefeldioxid.  

Aus gutachtlicher Sicht ist davon auszugehen, dass die nach 17. Bundes-Immissionsschutz-

verordnung [8] geltenden niedrigeren Emissionsgrenzwerte von 50 mg/m³ (Tagesmittel) und 

200 mg/m³ (Halbstundenmittel) zukünftig sicher eingehalten werden. Der erweiterte Ersatzbrennstoff-

einsatz hat dabei keine nachteiligen Auswirkungen auf das SO2-Emissionsniveau. 

 

5.5 Stickstoffoxide 

Stickstoffmonoxid entsteht generell bei Verbrennungsprozessen durch teilweise Oxidation des mole-

kularen Luftstickstoffs (thermisches NO) sowie des organisch gebundenen Stickstoffs im Brennstoff 

(Brennstoff-NO). NO kann bei niedrigen Temperaturen mit Sauerstoff zu Stickstoffdioxid (NO2) reagie-

ren. Im Abgas von Drehofenanlagen der Zementindustrie liegen beide Oxide vor, die zusammenfas-

send als NOx bezeichnet werden. Dabei ist der Anteil des NO an der NOx-Emission im Allgemeinen 

größer als 90 – 95 %. 

Die Herstellung von Zementklinker erfordert Brennguttemperaturen von 1.450 °C, eine entsprechende 

Verweilzeit des Brenngutes sowie oxidierende Brennbedingungen. Um diese Kriterien zu erfüllen, sind 

Flammentemperaturen von etwa 2.000 °C bei Luftüberschuss einzustellen. Die Entstehung von NO ist 

bei Drehofenanlagen der Zementindustrie deshalb in erster Linie auf die teilweise Oxidation des mole-

kularen Stickstoffs der Verbrennungsluft bei Temperaturen über 1.300 °C zurückzuführen (thermische 

NO-Bildung im Bereich der Hauptfeuerung). Die brennstoffbedingte NO-Bildung durch Oxidation der 

organischen Stickstoffverbindungen im Brennstoff ist im Vergleich zur thermischen NO-Bildung von 

geringerer Bedeutung.  

Generell gilt, dass die NOx-Konzentration im Reingas von Drehofenanlagen der Zementindustrie durch 

die Wahl der Brennstoffe nur in geringem Maße beeinflusst werden kann. 

Zur Minderung der NOx-Emissionen ist an der Drehofenanlage bisher eine SNCR-Anlage installiert, 

mit der im Steigschacht des Wärmetauschers über Lanzen 40 %-ige Harnstofflösung in den Ab-

gasstrom eingedüst wird. Damit konnten die NOx-Konzentrationen im Reingas bislang erfolgreich auf 

< 200 mg/m³ (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) gemindert werden, allerdings auf Kosten erhöhter NH3-

Emissionen (sogenannter NH3-Schlupf = überschüssiges NH3 aus dem Reduktionsmittel) bei hohen 

NO-Minderungsraten und in Verbindung mit dem rohmaterialbedingt erhöhten NH3-Grundniveau. Mit 

der neuen HGF-SCR-Anlage soll das Reduktionsmittel Harnstofflösung über zwei neue Eindüselanzen 

im Bereich der obersten Zyklonstufe und / oder im Bereich des Steigschachts (vorhandene Lanzen) 

eingedüst werden. Durch die anschließende Reduktion in der Katalysatoreinheit erfolgt eine stöchio-
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metrische Umsetzung, was zu niedrigen NOx-Emissionen bei gleichzeitig niedrigen NH3-Emissionen 

führt. Mit der neuen Technologie ist zu erwarten, dass die Emissionsgrenzwerte von 200 mg/m³ im 

Tages- und 400 mg/m³ im Halbstundenmittel (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) für NOx zukünftig sicher ein-

gehalten werden. Der erweiterte Ersatzbrennstoffeinsatz hat dabei keine nachteiligen Auswirkungen 

auf das NOx-Emissionsniveau. 

 

5.6 Ammoniak 

Für gegebenenfalls erhöhte NH3-Emissionen an Drehofenanlagen der Zementindustrie können zwei 

Ursachen ausschlaggebend sein: zum einen der NH3-Gehalt der eingesetzten natürlichen Rohstoffe 

und zum anderen aus dem Einsatz des ammoniakhaltigen Reduktionsmittels in der SCR- und SNCR-

Anlage (NH3-Schlupf).  Die Art der eingesetzten Brennstoffe hat keinen Einfluss auf das Emissionsni-

veau von Ammoniak. 

An der Drehofenanlage im Zementwerk der Fa. Otterbein besteht noch bis Ende 2022 eine rohmateri-

albedingte Ausnahme für die Begrenzung NH3-Emissionen. Im Jahresmittel lagen die NH3-

Konzentrationen im Reingas im Bereich zwischen 20 – 40 mg/m³ (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) aufgrund 

rohmaterialbedingt erhöhter Emissionen in Verbindung mit dem NH3-Schlupf aus der SNCR-Anlage 

bei hohen NO-Minderungsraten. Mit der geplanten Installation der HGF-SCR-Anlage werden auch 

rohmaterialbedingte Emissionsspitzen zuverlässig gemindert werden und darüber hinaus erfolgt eine 

stöchiometrische Umsetzung des Reduktionsmittels. Aus gutachterlicher Sicht ist deshalb zu erwar-

ten, dass die NH3-Konzentrationen im Reingas zukünftig sicher unter dem beantragten Grenzwert von 

30 mg/m³ im Tages- und 60 mg/m³ im Halbstundenmittel (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) liegen werden. 

Der erweiterte Ersatzbrennstoffeinsatz hat dabei keine nachteiligen Auswirkungen auf das NH3-

Emissionsniveau. 

 

5.7 Fluoride und Chloride 

Fluor beteiligt sich wie andere Bestandteile in den Einsatzstoffen an den Reaktionen im Drehofen. 

Umfangreiche Bilanzuntersuchungen des Forschungsinstituts der Zementindustrie haben dabei ge-

zeigt, dass das Fluor in Drehofenanlagen der Zementindustrie zu 90 bis 95 % im Klinker und der Rest 

in Form von schwerlöslichem CaF2 am Staub gebunden vorliegt. Die Emission relevanter gasförmiger 

Fluorverbindungen, insbesondere auch von Fluorwasserstoffverbindungen, kann daher nach den vor-

liegenden Erfahrungswerten ausgeschlossen werden. Dies bestätigen auch die Messungen im Rein-

gas der Drehofenanlage im Zementwerk Otterbein. In den letzten drei Jahren lagen die Messwerte 

stets im Bereich < 0,2 mg/m³ (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2). Der erweiterte Ersatzbrennstoffeinsatz hat 

keine nachteiligen Auswirkungen auf das Emissionsniveau für Fluor und Fluorverbindungen. Auch mit 

Umsetzung der geplanten Modernisierungsmaßnahmen ist zu erwarten, dass der Emissionsgrenzwert 

von 1 mg/m³ (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) zukünftig weiterhin sicher unterschritten werden wird.  

Die Konzentration der in den Roh- und Brennstoffen enthaltenen Chlorverbindungen ist in der Regel 

gering. Chlor reagiert im Drehofen mit anderen Bestandteilen des Brennguts vorwiegend unter Bildung 

von Alkalichloriden. Da Alkalichloride leicht verdampfbar sind, ist deren Einbindung in den Klinker in 

der Regel gering. Alkalichloride kondensieren auf dem kälteren Brenngut im Bereich des Ofeneinlaufs 

und reichern sich daher im inneren Kreislauf häufig stärker an. Erhöhte Chloridanreicherungen können 

insbesondere bei Drehrohröfen mit Zyklonvorwärmer zur Ansatzbildung im unteren Vorwärmerbereich 

bzw. am Ofeneinlauf und damit zu Störungen des Ofenbetriebs führen. Da Ersatzbrennstoffe zum Teil 

etwas höhere Chlorgehalte aufweisen als Kohlen, wird der Chloreintrag in das Ofensystem durch de-

ren Einsatz etwas erhöht. Aus diesem Grund wird eine entsprechende Anlage zur Kreislaufentlastung 

im Bereich des Ofeneinlaufs installiert, mit der die Chlorkreisläufe erfolgreich entlastet werden können. 
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Chloreinträge über die Brennstoffe sind beim Klinkerbrennprozess zudem nicht emissionsrelevant. 

Chlorwasserstoff (HCl) liegt beim Klinkerbrennprozess aufgrund des hohen Überschusses an alkalisch 

reagierenden Brenngutbestandteilen nicht als stabile Verbindung vor. Daher wird mit dem Ofenabgas 

kein gasförmiger Chlorwasserstoff emittiert. Feinste Kornfraktionen der Alkalichloride des Reingas-

staubes, die das Messgasfilter der zur Bestimmung von Chlorwasserstoff eingesetzten Probenahme-

sonde passieren, können allerdings bei Drehöfen der Zementindustrie geringe Gehalte an gas-

förmigen, anorganischen Chlorverbindungen im Abgas vortäuschen. Die Höhe dieser Emissionen ist 

jedoch unabhängig von der Art der eingesetzten Ersatzbrennstoffe. 

Die gegenwärtigen Konzentrationen an Chlor und Chlorverbindungen im Reingas liegen mit < 2 mg/m³ 

(i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) deutlich unter dem Grenzwert von 10 mg/m³ (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2). 

Auch zukünftig ist davon auszugehen, dass sich die Emissionen in vergleichbarer Größenordnung 

bewegen. Gegebenenfalls erhöhte Chlor-Einträge über die Ersatzbrennstoffe (bei hohen Substituti-

onsraten) werden durch die neue Anlage zur Kreislaufentlastung kompensiert. 

 

5.8 Organische Emissionen – Gesamt-C 

Die Emissionen an organischen Stoffen, gekennzeichnet durch die Leitkomponente Gesamt-

kohlenstoff, sind bei Drehofenanlagen der Zementindustrie vorwiegend rohmaterialbedingt und kön-

nen bei optimierter Verbrennung durch die Art der verwendeten Brennstoffe sowie deren Einsatz an 

den jeweiligen Stellen des Prozesses nicht beeinflusst werden. In Abhängigkeit von den in der jeweili-

gen Lagerstätte vorherrschenden Gehalten an organisch gebundenem Kohlenstoff werden diese Ver-

bindungen im Bereich des Drehofenvorwärmers je nach Flüchtigkeit freigesetzt und bestimmen auf 

diese Weise unabhängig von den Verbrennungsbedingungen das Emissionsniveau organischer Ver-

bindungen im Abgas der Ofenanlage.  

Generell kommt den Verbrennungsbedingungen bei der Betrachtung organischer Emissionen eine 

besondere Bedeutung zu. Dabei unterscheiden sich Drehofenanlagen der Zementindustrie von klassi-

schen Verbrennungsanlagen durch die besondere Verfahrenstechnik beim Klinkerbrennen. Hier wird 

das Brenngut im Gegenstromverfahren mit den Rauchgasen aus der Feuerung geführt. Daraus resul-

tieren einerseits die für das Ofengas langen Verweilzeiten bei hoher Temperatur. Andererseits wird 

durch die intensive Gas-/Brenngutdurchmischung eine effektive Adsorption am Feststoff begünstigt, 

so dass chemische Grenzflächenprozesse wie Abbaureaktionen und Oxidationen bevorzugt ablaufen.  

Temperaturverlauf und Gasverweilzeiten in Drehrohröfen sind im Hinblick auf die Zerstörung organi-

scher Verbindungen, die gegebenenfalls über die Brennstoffe eingetragen werden, weitgehend unab-

hängig von der Art der Drehofenanlage. Das Temperaturprofil in einem Drehofenrohr ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass von einer Verweilzeit von etwa 3 – 4 Sekunden ausgegangen werden kann, in 

denen die Gastemperatur mehr als 1.200 °C beträgt. Toxische organische Verbindungen, die gegebe-

nenfalls in Einsatzstoffen in geringen Mengen enthalten sein können, erfahren dadurch auf ihrem Weg 

durch das Drehrohr eine sehr effektive Umsetzung und sind im Ofenabgas praktisch nicht mehr wie-

derzufinden. Um bei allen Betriebszuständen optimierte Verbrennungsbedingungen sicherzustellen, 

werden an der Drehofenanlage im Zementwerk Otterbein mittels kontinuierlicher Gasanalyse der Ge-

halt an Sauerstoff (O2) und Kohlenmonoxid (CO) im Drehofenabgas gemessen. Zudem wird über 

elektrische Verriegelungen sichergestellt, dass die Ersatzbrennstoffe nur eingesetzt werden, wenn 

sich die Ofenanlage im bestimmungsgemäßen Klinkerproduktionsbetrieb befindet und optimierte Ver-

brennungsbedingungen im Ofenraum herrschen. Die Aufgabe der Ersatzbrennstoffe ist so verriegelt, 

dass sie bei einer Rohmehlaufgabe von < 22,5 t/h abgeschaltet und die Hauptfeuerung ausschließlich 

mit Regelbrennstoffen weiter betrieben wird. 

Die Emissionen an Gesamt-C werden bislang diskontinuierlich überwacht. Zukünftig soll eine kontinu-

ierliche Überwachung erfolgen. Zahlreiche Untersuchungen im Reingas von Drehofenanlagen mit ei-

ner SCR-Anlage haben gezeigt, dass mit dem Katalysator als positiver Nebeneffekt auch die Emissio-
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nen an Gesamt-C gemindert werden. Insofern ist davon auszugehen, dass der Emissionsgrenzwert 

von 10 mg/m³ im Tages- und 20 mg/m³ im Halbstundenmittel (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) auch zukünf-

tig sicher eingehalten wird. Der erweiterte Ersatzbrennstoffeinsatz hat dabei keine nachteiligen Aus-

wirkungen auf das Emissionsniveau für Gesamt-C. 

 

5.9 Kohlenmonoxid 

Die Konzentration von CO im Abgas von Zementdrehofenanlagen ist im Wesentlichen rohmaterialbe-

dingt. Während des Vorwärmprozesses werden die organischen Bestandteile des Rohmaterials unter 

dem Einfluss der hohen Temperaturen freigesetzt, zu einem geringen Teil als organische Verbindun-

gen mit dem Abgasstrom emittiert und weit überwiegend zu Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid oxi-

diert. Aufgrund der rohmaterialbedingten Bildung tritt Kohlenmonoxid somit zum Großteil unabhängig 

von den Verbrennungsbedingungen im Abgas von Drehofenanlagen der Zementindustrie auf. 

Aufgrund der spezifischen Rohmaterialsituation im Zementwerk Otterbein können im Abgas Emissi-

onskonzentrationen von bis zu 3.000 mg/m³ auftreten, weshalb entsprechende Emissionsgrenzwerte 

festgelegt sind (3.000 mg/m³ im Tages- und 4.500 mg/m³ im Halbstundenmittel i. N. tr. bez. 10 Vol.-% 

O2). Das Emissionsniveau im Jahresmittel lag in den letzten drei Jahren im Bereich von 850 – 

1.500 mg/m³.  Aufgrund der rohmaterialbedingten Emissionen, wird sich das Emissionsniveau auch 

zukünftig in einer vergleichbaren Größenordnung bewegen. Der erweiterte Einsatz von Ersatzbrenn-

stoffen hat dabei keine nachteiligen Auswirkungen auf die CO-Emissionen im Reingas. 

 

5.10 Dioxine und Furane 

Für die Entstehung von Dioxinen und Furanen bei Hochtemperaturprozessen können drei Prozesse 

ursächlich sein: 

1. Bereits in Spuren vorhandene PCCD/F werden bei ungeeigneten Verbrennungsbedingungen 

nicht hinreichend zerstört. 

2. Geeignete Vorläuferverbindungen wie polychlorierte Biphenyle (PCB) und polychlorierte Phe-

nole (PCPh) liefern während des Verbrennungsprozesses Furane bzw. Dioxine. 

3. Es kommt zur sogenannten De-novo-Synthese aus anderen, nichtchlorierten organischen 

Stoffen. 

Die Ergebnisse zahlreicher Messungen, die bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen an Zement-

drehofenanlagen durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass – unabhängig von der Wahl des einge-

setzten Brennstoffs – die gemessenen Konzentrationen von Dioxinen und Furanen im Reingas äu-

ßerst gering sind und in der Regel deutlich unterhalb des Grenzwertes von 0,1 ngTE/m³ (i. N. tr. bez. 

10 Vol.-% O2). Dies bestätigen auch die bisherigen Messungen im Reingas der Drehofenanlage im 

Zementwerk Otterbein. Aufgrund der hohen Temperaturen beim Klinkerbrennprozess, verbunden mit 

langen Verweilzeiten, werden auch thermisch stabile Verbindungen, wie Dioxine und Furane die in 

Brennstoffen der Primärfeuerung enthalten sind, praktisch vollständig zerstört.  

Auch zukünftig und mit Erweiterung des Einsatzes von Ersatzbrennstoffen sind keine nachteiligen 

Veränderungen des Emissionsniveaus für PCDD/F zu erwarten. Aus den bisherigen Erfahrungen und 

zahlreichen Messungen im Reingas von Drehofenanlagen mit SCR-Katalysator ist bekannt, dass die-

ser als positiver Nebeneffekt zu einer Minderung auch dieser Komponenten beiträgt. Insofern könnten 

die tatsächlichen Emissionen zukünftig sogar noch geringer sein.  
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5.11 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, polychlorierte Chlorbenzole, Ben-

zo(a)pyren und Tetrachlorethen 

Zum Emissionsverhalten von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) und polychlo-

rierten Chlorbenzolen (PCBz) an Drehofenanlagen der Zementindustrie liegen ebenfalls zahlreiche 

Emissionsmessergebnisse vor. Aufgrund der hohen Temperaturen und langen Verweilzeiten ist davon 

auszugehen, dass sich diese Stoffe ähnlich wie Dioxine und Furane verhalten und demnach bei opti-

maler Verbrennungsführung der Drehofenanlage eine weitreichende Zerstörung gewährleistet ist. In 

Bezug auf die Emissionskonzentrationen der PAK liegt im Allgemeinen eine Verteilung vor, in der 

Naphtalin mit einer Gewichtskonzentration von etwa 95 % an den PAK der EPA (US Environmental 

Protection Agency)-Liste dominiert. 

Die Konzentrationen von Benzo(a)pyren sowie Tetrachlorethen liegen im Reingas von Drehofenanla-

gen der Zementindustrie in der Regel immer im Bereich unterhalb der Bestimmungsgrenze des Analy-

senverfahrens.  

Der zukünftige erweiterte Einsatz von Ersatzbrennstoffen hat keine nachteiligen Auswirkungen auf das 

Emissionsniveau der vorgenannten Komponenten. 

 

5.12 Benzol 

Benzol ist die einfachste aromatische Verbindung. Es entsteht bei der thermischen Zersetzung orga-

nischer Bestandteile des Rohmaterials im Vorwärmer. Typische Emissionskonzentrationen im Rein-

gas von Zementdrehofenanlagen mit Zyklonvorwärmer liegen in der Regel unter 5 mg/m³. Die Emissi-

onen im Reingas der Drehofenanlage im Zementwerk Otterbein lagen bei den letzten 

Emissionsmessungen stets im Bereich von < 1 mg/m³ (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2).  Durch den zukünf-

tig geplanten erweiterten Ersatzbrennstoffeinsatz wird sich dieses Emissionsniveau nicht ändern. 

Da aus zahlreichen Messungen an Drehofenanlagen mit Katalysator bekannt ist, dass dieser als posi-

tiver Nebeneffekt auch zur weitergehenden Minderung von Benzol-Emissionen beiträgt, könnten die 

tatsächlichen Emissionen zukünftig sogar noch geringer sein. 

 

5.13 Probenahme- und Analysenkonzept für Ersatzbrennstoffe 

Die heute und zukünftig eingesetzten Ersatzbrennstoffe werden hinsichtlich ihrer Zusammensetzung 

streng überwacht. Für jede einzelne Anlieferung wird zunächst eine Eingangskontrolle vorgenommen. 

Diese Annahmekontrolle umfasst mindestens die Ermittlung und Dokumentation von 

- Art des Brennstoffs, einschließlich Abfallschlüsselnummer 

- Menge 

- Datum und Uhrzeit der Annahme 

- Herkunft 

- Ergebnis der Sichtkontrolle 

Die Lieferanten der Ersatzbrennstoffe müssen die Qualität der Ersatzbrennstoffe außerdem durch re-

gelmäßige Deklarationsanalysen nachweisen. Diese Analysen müssen mindestens folgende Parame-

ter enthalten: 

- Heizwert 

- Schwermetalle (Hg, Cd, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) 

- Chlor, gesamt 
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- Schwefel 

- Fluor, gesamt 

Bei jeder Anlieferung eines Ersatzbrennstoffes erfolgt die Probenahme einer Mischprobe, die ein Jahr 

lang aufbewahrt wird. Viermal pro Jahr werden durch ein unabhängiges Labor von jedem 

Ersatzbrennstoff unangekündigt und in unregelmäßigen Abständen jeweils zwei Einzelproben auf die 

vorgenannten Parameter hin untersucht. Dabei gelten die Grenzwerte als eingehalten, wenn für jeden 

Parameter die jeweils festgelegten Maximalwerte (siehe Tabelle 2-3) nicht überschritten werden. Für 

Fluff und Trockenklärschlamm gilt zusätzlich, dass bei jedem Lieferantenwechsel zusätzlich in den 

ersten zwei Monaten jeweils drei Stichproben zu analysieren sind. 

Wird ein Maximalwert überschritten, sind hierfür fünf Rückstellproben, die unmittelbar vor und nach 

der zu beanstandenden Probe gezogen wurden, hinsichtlich des kritischen Parameters zu 

untersuchen und das 80- und 90 %-Perzentil zu ermitteln. Damit kann festgestellt werden, ob die 

Überschreitung des Maximalwertes systematisch ist oder ob ein einzelner Ausreißer vorliegt. Wird das 

90 %-Perzentil nicht überschritten, gilt der Wert als eingehalten. Bei Nichteinhaltung der Maximalwerte 

muss der Abfalllieferant unterrichtet werden und der Ersatzbrennstoff so lange nicht angenommen 

werden, bis die erforderliche Qualität wieder hergestellt ist.  

Zusätzlich zu den Untersuchungen im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung laut 

Genehmigung, werden die Ersatzbrennstoffe unter anderem auch gemäß der Monitoringverordnung 

zum Emissionshandel [25] beprobt, analysiert und überwacht.  
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Der Vergleich mit den zulässigen Maximalgehalten (VVEA) zeigt, dass die Erwartungswerte für den 

Klinker zum Teil deutlich unter den in der Schweiz zulässigen Höchstwerten liegen. Für die Elemente 

Thallium, Mangan und Vanadium finden sich keine Grenzwerte in der VVEA. Auch der Vergleich der 

prognostizierten Spurenelementgehalte im Zementklinker mit den Spannbreiten der Gehalte natürli-

cher Spurenelemente in Gesteinen zeigt, dass sich die berechneten Spurenelementgehalte in den für 

natürliche Gesteine ermittelten Bereichen wiederfinden.  

Insofern bestehen keine Anhaltspunkte für nachteilige Auswirkungen auf das Produkt, den Zement-

klinker durch den erweiterten Einsatz von Ersatzbrennstoffen und das veränderte Brennstoffportfolio. 

Inwieweit nachteilige Auswirkungen auf das Produkt hinsichtlich der späteren Nutzungsphase zu er-

warten sind, wird nachfolgend betrachtet. 

 

5.14.2 Bewertung des Auslaugverhaltens 

Bezüglich des Auslaugverhaltens von Zement und Beton ist zwischen der Phase der Betonherstellung 

(Frischbetonphase) sowie der Nutzungsphase (Festbetonphase) zu unterschieden. So erfolgt unmit-

telbar nach dem ersten Kontakt des Zements mit dem Wasser eine Serie komplexer physika-

lisch/chemischer Reaktionen, bei denen verschiedene chemische Verbindungen in Lösung gehen und 

erste Reaktionsprodukte entstehen. Diese hydraulischen Reaktionen bewirken im weiteren Verlauf der 

Hydratation das Erstarren und Erhärten von Zementen bzw. der damit hergestellten Betone. Dabei 

werden zum Beispiel die Festigkeitsentwicklung und das Auslaugverhalten der Betone in entschei-

dender Weise vom Wasserzementwert, d.h. von dem Gewichtsverhältnis des eingesetzten Zements 

zum Zugabewasser, beeinflusst. Niedrige Wasserzementwerte führen zu Zementstein mit einem sehr 

geringen Kapillarporenraum und damit zu einem hohen Auslaugwiderstand des Betons. Nachfolgend 

wird das Auslaugverhalten von Betonen beschrieben, wobei zwischen Frisch- und Festbeton unter-

schieden wird. Darüber hinaus wird eine Bewertung des Auslaugverhaltens von gebrochenem Beton 

nach dessen Nutzungsphase vorgenommen. 

 

5.14.2.1 Auslaugverhalten von Frischbeton 

Zur Betonherstellung werden Zement, Gesteinskörnungen und gegebenenfalls Betonzusatzstoffe und 

-zusatzmittel mit dem Zugabewasser gemischt. Die löslichen Alkalien des Zements im verarbeitbaren 

Frischbeton bewirken einen pH-Wert von 12,5 – 13,5. Aufgrund der hohen Alkalität kann Frischbeton 

deshalb bei direktem Kontakt eine Reizung der Augen und bei längerem Kontakt auch der Haut her-

vorrufen. Bei der manuellen Verarbeitung müssen daher geeignete Handschuhe und Schutzkleidung 

getragen werden. 

Untersuchungen des Forschungsinstituts des Vereins Deutscher Zementwerke (VDZ) zum Verhalten 

von Spurenelementen im Frischbeton haben gezeigt, dass beispielsweise die Elemente Arsen, Cad-

mium und Zink in zementhaltigen Suspensionen in praktisch unlöslicher Form vorliegen. Versuche, bei 

denen Zementsuspensionen gezielt Spurenelemente zugesetzt wurden, zeigten darüber hinaus, dass 

selbst wasserlösliche Salze dieser Elemente in Zementsuspensionen in unlösliche Verbindungen 

überführt wurden. So betrug zum Beispiel der lösliche Anteil für das Element Thallium weniger als 1 % 

des zugegebenen Salzes. Im Gegensatz dazu weist das Element Chrom zunächst eine höhere Lös-

lichkeit auf. In der Zeitspanne zwischen der Wasserzugabe und dem Ende der Verarbeitungszeit des 

Betons werden 10 bis 20 % des gesamten Chroms gelöst. Mit fortschreitender Hydratation jedoch wird 

das gelöste Chromat in die Hydratphasen (Chromatettringit) eingebunden und liegt im erhärteten Be-

ton dann in praktisch unlöslicher Form vor. 

Der Gehalt an wasserlöslichem Chromat im Frischmörtel oder -beton kann bei häufigem, intensivem 

Hautkontakt in Abhängigkeit von der persönlichen Konstitution eine Chromatallergie, das sogenannte 

„Maurerekzem“ auslösen. Aufgrund der heute weitgehend industriellen Betonherstellung ist das Risiko 

401











 

 

 

Umweltverträglichkeitsvorprüfung Technischer Bericht A-2020/2379-V3 Seite 68 von 153 

  

Bild 6-2 Darstellung modellierten Gebäude am Standort und Kennzeichnung der betrachteten Haupt- und 

Nebenquellen des Zementwerks (Zahlenwerte kennzeichnen Gebäudehöhen)  

 

Nachfolgend wird geprüft, welche Schornsteinbauhöhe sich für den zukünftigen Zustand auf Basis der 

neuen Vorgaben der TA Luft Nr. 5.5.2 ergibt. 

 

6.1.1 Berechnung der Schornsteinmindesthöhe 

Die Berechnung der Schornsteinmindesthöhe erfolgt gemäß dem Anhang 2, Nr. 14 der TA Luft [9]. 

Dessen Voraussetzungen sind im Programm BESMIN Version 1.0 [31] umgesetzt, welches vom Um-

weltbundesamt zur Verfügung gestellt wird. Das Programm BESMIN bestimmt die Bauhöhe eines ein-

zelnen Schornsteins so, dass für jede Wettersituation der Maximalwert der bodennahen Konzentration 

die durch den S-Wert vorgegebene Konzentration (Zahlenwert in mg/m³) gerade nicht überschreitet. 

Dabei wird auf die Ergebnisse von Ausbreitungsrechnungen zurückgegriffen, die für jede der in Be-

tracht zu ziehenden Wettersituationen und ein Spektrum von effektiven Quellhöhen für eine passive 

Punktquelle in ebenem Gelände und ohne Gebäudeeinfluss durchgeführt worden sind. 

Die S-Werte für bestimmte Schadstoffe und Schadstoffklassen sind in Anhang 6, Tabelle 21 TA Luft 

aufgeführt. Anhand des S-Wertes wird die Relevanz eines Schadstoffes beurteilt. Je größer das Ver-

hältnis von Emissionsmassenstrom Q zu S-Wert ist (sogenanntes Q/S-Verhältnis), umso relevanter ist 

der Schadstoff zu beurteilen.  

Die Berechnung mit BESMIN erfolgt in zwei Schritten: 

1. Es wird für jede Wettersituation die effektive Quellhöhe berechnet, die erreicht werden muss, damit 

bei dem vorgegebenen Emissionsmassenstrom die bodennahe Konzentration den S-Wert nicht über-

schreitet. 
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2. Es wird für jede Wettersituation die Bauhöhe bestimmt, bei welcher sich zusammen mit der Abgas-

fahnenüberhöhung (berechnet mit IBJpluris) die erforderliche effektive Quellhöhe ergibt. Der höchste 

Wert der für alle Wettersituationen bestimmten Bauhöhen ist die gesuchte Schornsteinhöhe. [31] 

Folgende Emissionsparameter sind dabei im Programm vorzugeben: 

- Emissionsmassenstrom [Q in kg/h] 

- Innendurchmesser des Schornsteins [d in m] 

- Austrittsgeschwindigkeit [v in m/s] bei Betriebsbedingungen 

- Austrittstemperatur [T in °C] 

- Wasserbeladung [x in kg/kg] 

Die Wasserbeladung x (Parameter zq in kg/kg) wurde nach der folgenden Formel berechnet: 

x = 
𝑉(𝑁,𝑓.)−𝑉(𝑁,𝑡𝑟.)

𝑉(𝑁,𝑡𝑟.)
 

𝜌(𝑉,𝑁)

𝜌(𝑉,𝑁,𝑡𝑟.)
 

mit V (N, f.) = feuchter Normvolumenstrom bei Betriebs-O2  
V (N, tr.) = trockener Normvolumenstrom bei Betriebs-O2  
ρ (V, N) = Dichte von Wasserdampf im Normzustand: 0,80376 
ρ (V, N, tr.) = Dichte von trockener Luft im Normzustand in Abhängigkeit vom O2-Gehalt. Für O2 = 15 Vol.-%: 1,324 

 

In Tabelle 6-1 sind die entsprechenden Eingangsgrößen für den Hauptkamin für den Planzustand dar-

gestellt. Die Berechnung erfolgte für die neu beantragten Emissionsgrenzwert im Tagesmittel (bzw. 

Mittelwert über die Probenahmezeit) entsprechend Tabelle 2-5. 

Die Ergebnisse der Schornsteinhöhenberechnungen mit dem Programm BESMIN sind ebenfalls in 

Tabelle 6-1 zusammengefasst. Die Dateien aus BESMIN können im Anhang, Kapitel 9.2 eingesehen 

werden. Für die meisten Komponenten liegt die berechnete Mindesthöhe unterhalb der niedrigsten 

möglichen Bauhöhe von 6 Metern. Die höchste Schornsteinmindestbauhöhe berechnet sich für die 

Komponente Stickstoffdioxid zu 7 Metern. Zusätzlich wurde geprüft, welche Mindesthöhe sich berech-

net, wenn der für Ausfallzeiten der SCR-Anlage (maximal 5 % der Betriebszeit der Ofenanlage) bean-

tragte höhere NOx-Grenzwert von 350 mg/m³ (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) zugrunde gelegt wird. Die 

höchste erforderliche Mindestbauhöhe beträgt für diesen Fall 11 Meter. 
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Programm BESMIN bestimmt wurde, mindestens aber mit dem Radius 150 Meter. Innerhalb dieses 

Kreises ist der Bereich mit geschlossener Bebauung oder geschlossenem Bewuchs zu ermitteln, der 

5 % der Kreisfläche umfasst und in dem die Bebauung oder der Bewuchs die größte mittlere Höhe 

über Grund aufweist. Hohe Einzelgebäude sind dabei aber nicht einzubeziehen. 

Im vorliegenden Fall wurde die Mindesthöhe zu 11 Meter bestimmt, folglich ist hinsichtlich Bebauung 

und Bewuchs ein Gebiet mit Radius 165 Meter zu berücksichtigen. Dieses Gebiet in Bild 6-3 darge-

stellt.  

 

 

Bild 6-3 Beurteilungsgebiet zur Ermittlung der durchschnittlichen Höhe von Bebauung und Bewuchs 

 

Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass innerhalb dieses Kreises im Prinzip flächendeckend überwie-

gend Gebäudekomplexe Fa. ZKW Otterbein vorhanden sind. Kreisflächenanteile von 5 % mit größter 

mittlerer Bauhöhe über Grund lassen sich hier aus gutachtlicher Sicht nur ungenau abgrenzen. Im 

Sinne einer pragmatischen Vorgehensweise wurden deshalb nicht einzelne Flächenanteile betrachtet, 

sondern eine einfache mittlere Gebäudehöhe (ohne Flächengewichtung) aus allen Gebäudekomple-

xen (bis auf hohe Einzelgebäude mit 37, 41 und 48 Metern) innerhalb dieses Kreises ermittelt. Diese 

beträgt 16,8 Meter und wurde unmittelbar zur Schornsteinmindesthöhe addiert. Die erforderliche Bau-

höhe aufgrund von Bebauung müsste folglich 11 + 16,8 = 27,8 Meter betragen. Die aktuelle Bauhöhe 

von 47 Metern liegt deutlich über diesem Wert. 

Die TA Luft [9] gibt keine weiteren Hinweise, inwiefern hohe Einzelgebäude, die bei der Bestimmung 

der mittleren Höhe von Bebauung und Bewuchs explizit nicht zu berücksichtigen sind, stattdessen be-

trachtet werden sollen. Vorgelagerte Gebäudekomplexe werden in der VDI-Richtlinie 3781, Blatt 4 [30] 

adressiert. Die Richtlinie bezieht sich auf kleine und mittlere Feuerungsanlagen, kann aber in Teilbe-

reichen sinngemäß auch auf andere Anlagenarten übertragen werden. Der Einfluss vorgelagerter Ein-

zelgebäude wird in Abschnitt 6.2.2.1 der Richtlinie adressiert. Mit den dort angeführten Berechnungs-

formeln kann abgeschätzt werden, ob der zu betrachtende Schornstein innerhalb der 
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Zur Bestimmung der Länge der Rezirkulationszone, die sich ausbildet, wenn der Wärmetauscherkom-

plex mit Wind aus nordöstlicher Richtung angeströmt wird, wurden abschätzend die in Bild 6-5 ge-

kennzeichneten Längen und Abmessungen aus dem modellierten Gebäudekataster für die Ausbrei-

tungsrechnung verwendet. Dabei wurde vereinfacht von einem quaderförmigen, geschlossenen 

Gebäudekomplex ausgegangen (siehe gestrichelte schwarze Linie). Die Abmessungen wurden in An-

lehnung an Bild 8 aus der VDI-Richtlinie bestimmt (siehe Bild 6-6). 

 

 

 

Bild 6-5 Verwendete Abmessungen zur Bestimmung der Länge der Rezirkulationszone bei Windanströ-

mung des Wärmetauschers aus nordöstlicher Richtung als vorgelagertes Gebäude zur Hauptemis-

sionsquelle 

 

Die effektive Gebäudebreite leff berechnet sich mit einem Winkel ß von 68 ° zu 17,5 Metern. Daraus 

wiederum berechnet sich die Länge der Rezirkulationszone lRZ gemäß Gleichung (15) in Nr. 6.2.2.1 

der VDI-Richtlinie zu 28,08 Metern. Der horizontale Abstand der Emissionsquelle (lA) beträgt 28,5 Me-

ter. Die Länge der Rezirkulationszone unterschreitet die Länge lA, somit kann geschlussfolgert wer-

den, dass der Einfluss des Wärmetauscherturms als vorgelagertes Gebäude nicht berücksichtigt wer-

den muss. Dabei ist außerdem zu berücksichtigen, dass bei den vorgenannten Darstellungen sehr 

konservativ von einer Anströmung des Windes aus nordöstlicher Richtung ausgegangen wurde. Tat-

sächlich kommt der Wind am Standort aber am häufigsten aus westlicher bzw. ostsüdöstlicher Rich-

tung. Die betrachtete Situation (Anströmung aus Nordosten) kommt daher ohnehin selten vor. 
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Bild 6-6 Bild 8 in Nr. 6.2.2.1 der VDI-Richtlinie 3781, Blatt 4 [22] 

 

Weiterhin verfügt die Abgasfahne aufgrund der Abgastemperatur (145 °C) und der hohen Austrittsge-

schwindigkeit (33,6 m/s) sowohl über einen thermischen als auch einen Impuls-Auftrieb. Die effektive 

Quellhöhe aufgrund der Abgasfahnenüberhöhung ist somit nochmal deutlich höher als die tatsächliche 

Bauhöhe des Kamins. Im Rahmen der Schornsteinhöhenberechnung im Jahr 2007 [29] wurde über-

prüft, wie hoch die Abgasfahnenüberhöhung am nächstgelegenen höchsten Gebäude (Wärmetau-

scherturm) ist. Seinerzeit wurden eine niedrigere Kaminhöhe (42 Meter), eine niedrigere Abgastempe-

ratur (120 °C) sowie ein geringerer Abgasvolumenstrom (93.500 m³/h i. N. f.) den Berechnungen 

zugrunde gelegt. Die berechnete Abgasfahnenüberhöhung (effektive Quellhöhe: 51,3 Meter) am 

Wärmetauscherturm war auch bei diesen Zahlenwerten noch so groß, dass die Differenz zwischen ef-

fektiver Quellhöhe und Höhe des Wärmetauschers mit 3,3 Meter bei mehr als 3 Meter lag. Somit 

konnte eine Behinderung der Abgasfahne aufgrund der Ausbildung eines Leewirbels als nicht wahr-

scheinlich beurteilt werden. Aufgrund der heutigen Bauhöhe des Kamins von 47 Metern ist dieser 

Sachverhalt somit ebenfalls als erfüllt zu bewerten. Unabhängig davon wurden alle umliegenden Ge-

bäudekomplexe (auch der Wärmetauscher) bei der Ausbreitungsrechnung für Luftschadstoffe (Kapitel 

6.3) und damit deren Einfluss auf das Windfeld berücksichtigt. 

 

6.1.3 Berücksichtigung der Topographie 

In stark gegliedertem Gelände ist außerdem darauf zu achten, dass die Schornsteinmündung nicht in 

einer geländebedingten Kavitätszone des Windfeldes liegt (siehe Bild 6-7). Dies bedeutet konkret, 

dass zu prüfen ist, ob der Landschaftshorizont, von der Mündung des Schornsteines aus betrachtet 

und in einem 20° breiten Richtungssektor, über der Horizontalen in einem Winkel von kleiner als 15° 

liegt. Ist dies nicht der Fall, ist der Schornstein so weit zu erhöhen, bis dieser Winkel kleiner oder 

gleich 15° ist [9]. 

Anhand von Geländeschnitten (digitales Höhenmodell) wurde dieser Sachverhalt für die drei höchsten 

umliegenden Geländeerhebungen im Umkreis geprüft (siehe Tabelle 6-2 und Bild 6-8). Der 47 Meter 

hohe Kamin ist ausreichend hoch, um diese Vorgaben zu erfüllen und liegt nicht in einer geländebe-

dingten Kavitätszone. Der Landschaftshorizont von der Schornsteinmündung aus betrachtet liegt ma-

ximal 3,1° über der Horizontalen. 

412





 

 

 

Umweltverträglichkeitsvorprüfung Technischer Bericht A-2020/2379-V3 Seite 76 von 153 

 

Bild 6-8 Kennzeichnung der gewählten Geländeerhebungen zur Prüfung der Lage der Schornsteinmündung 

in einer möglichen Kavitätszone 

 

6.1.4 Zusammenfassung 

Die gegenwärtige Schornsteinbauhöhe von 47 Metern ist auch zukünftig ausreichend hoch, um einen 

ungestörten Abtransport mit der freien Luftströmung zu gewährleisten und eine ausreichende Verdün-

nung der Abgase zu ermöglichen.  
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6.2 Beurteilung der Immissionssituation für Luftschadstoffe am Standort 

6.2.1 Definition und Prüfung der Schutzpflicht nach TA Luft 

Immissionskenngrößen kennzeichnen die Höhe der Belastung durch einen luftverunreinigenden Stoff. 

Bei der Belastung sind Vorbelastung, Gesamtzusatzbelastung, Zusatzbelastung und Gesamtbelas-

tung zu unterscheiden. Die Vorbelastung ist die vorhandene Belastung durch einen Schadstoff. Die 

Zusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag des Vorhabens. Die Gesamtbelastung ergibt sich aus der 

Vorbelastung und der Zusatzbelastung. Die Gesamtzusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag, der 

durch die gesamte Anlage hervorgerufen wird. Bei Neugenehmigungen entspricht die Zusatz-

belastung der Gesamtzusatzbelastung. Im Fall einer Änderungsgenehmigung kann der Immissions-

beitrag des Vorhabens (Zusatzbelastung) negativ, d. h. der Immissionsbeitrag der gesamten Anlage 

(Gesamtzusatzbelastung) kann nach der Änderung auch niedriger als vor der Änderung sein. 

Bei Schadstoffen, für die Immissionswerte in den Nummern 4.2 bis 4.5 der TA Luft [9] festgelegt sind, 

soll die Bestimmung von Immissionskenngrößen 

a) wegen geringer Emissionsmassenströme (siehe Nr. 4.6.1.1) 

b) wegen einer geringen Vorbelastung (siehe Nr. 4.6.2.1) oder 

c) wegen einer irrelevanten Gesamtzusatzbelastung  

entfallen. In diesen Fällen kann davon ausgegangen werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen 

durch die Anlage nicht hervorgerufen werden können, es sei denn, trotz geringer Massenströme (a)) 

oder geringer Vorbelastung (b)) liegen hinreichende Anhaltspunkte für eine Sonderfallprüfung nach 

Nummer 4.8 TA Luft vor. Die Kriterien a) bis c) sind unabhängig voneinander zu verstehen, so dass 

die Erfüllung eines Kriteriums ausreicht, um auf die Ermittlung der Kenngrößen zu verzichten. 

Nachfolgend werden die drei genannten Kriterien im Hinblick auf das geplante Vorhaben am Standort 

Otterbein abgeprüft.  

 

6.2.2 Emissionsmassenströme 

Die Ermittlung von Immissionskenngrößen und damit der Vorbelastung ist nicht erforderlich, wenn die 

tatsächlichen, maximal möglichen Emissionsmassenströme der zu bestimmenden Komponenten die 

in Nr. 4.6.1.1, Tabelle 7 der TA Luft aufgeführten Bagatellmassenströme unterschritten werden und 

soweit sich nicht wegen der besonderen örtlichen Lage oder besonderer Umstände etwas anderes 

ergibt. In Tabelle 6-3 sind die maximal möglichen Emissionsmassenströme in Ist- und Planzustand bei 

maximalem Abgasvolumenstrom sowie Grenzwertausschöpfung dargestellt und den Bagatellmassen-

strömen der TA Luft gegenübergestellt. Für die Spurenelemente wurden die jeweils höchsten Werte 

gemäß Tabelle 6-10 aus den Eingangswerten für die Immissionsprognosen für den Ist- und Planzu-

stand herangezogen (siehe Kapitel 6.3.1.8). 

Die Auswertung zeigt, dass die Emissionsmassenströme für Arsen, Benzo(a)pyren, Blei, Cadmium, 

Nickel, Schwefeloxide, Stickstoffoxide (im Planzustand) sowie Tetrachlorethen bagatellhaft im Sinne 

der TA Luft sind und somit theoretisch die Ermittlung von Immissionskenngrößen für diese Komponen-

ten entfallen kann. Die Emissionsmassenströme für Gesamtstaub und Partikel (PM10 und PM2,5) der 

Drehofenanlage (Hauptkamin) sind ebenfalls bagatellhaft. Allerdings sind der Drehofenanlage zahlrei-

che kleine Staubnebenquellen zugeordnet. Die Gesamtstaubfracht dieser Quellen liegt in Summe 

oberhalb der Bagatellmassenströme.  
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6.2.3 Vorbelastung am Standort 

Die Ermittlung der Vorbelastung durch gesonderte Messungen ist nach Nr. 4.6.2.1 der TA Luft mit Zu-

stimmung der zuständigen Behörde nicht erforderlich, wenn nach Auswertung der Ergebnisse von 

Messstationen aus den Immissionsmessnetzen der Länder und nach Abschätzung oder Ermittlung der 

Zusatzbelastung oder auf Grund sonstiger Erkenntnisse festgestellt wird, dass die Immissionswerte 

für den jeweiligen Schadstoff am Ort der höchsten Belastung eingehalten sein werden.  

Ferner ist die Ermittlung nicht erforderlich, wenn auf Grund sonstigen Vorwissens, z.B. älteren Mes-

sungen, Messungen aus vergleichbaren Gebieten, Ergebnissen orientierender Messungen oder Er-

gebnissen von Ausbreitungsrechnungen, festgestellt werden kann, dass für den jeweiligen Schadstoff 

am Ort der höchsten Vorbelastung 

- der Jahresmittelwert weniger als 85 von Hundert des Konzentrationswertes erreicht, 

- der höchste 24-Stunden-Wert weniger als 95 von Hundert des 24-Stunden-Konzentrationswertes 

(außer Partikel PM10) beträgt und 

- der höchste 1-Stunden-Wert weniger als 95 von Hundert des 1-Stunden-Konzentrationswertes 

beträgt, sowie 

- für Partikel (PM10) eine Überschreitungshäufigkeit des 24-Stunden-Konzentrationswertes als Mit-

telwert der zurück liegenden drei Jahre mit nicht mehr als 15 Überschreitungen pro Jahr ver-

zeichnet wird. 

Am Standort Großenlüder-Müs selbst wurden bislang keine Vorbelastungsmessungen durchgeführt. 

Zur Abschätzung der Vorbelastung können aber Daten der nächstgelegenen Luftmessstationen des 

HLNUG (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) herangezogen werden [34], 

[35], [36], [37]. Dabei handelt es sich um die Station Fulda „Petersberger Straße“ (13 km süd-

südwestlich; innerstädtische Verkehrsmessstation), Fulda „Zentral“ (13 km süd-südwestlich; städti-

scher Hintergrund) und Burg Herzberg (21 km nordöstlich; ländlicher Hintergrund). Die entsprechen-

den Werte aus den Jahren 2017 – 2020 für Feinstaub (PM10 und PM2,5) und Stickstoffdioxid sind in 

Tabelle 6-4 dargestellt. Schwefeldioxid wird an diesen Messstellen nicht gemessen. Ersatzweise sind 

deshalb für diese Komponente die Bandbreiten (Jahresmittelwerte) aller Messstationen des HLNUG 

angegeben. Aus gutachterlicher Sicht sind die Feinstaub-Messwerte der beiden Stationen in Fulda 

auch auf die großräumige Umgebung bei Großenlüder-Müs übertragbar und stellen diesbezüglich ei-

ne konservative Abschätzung dar. Es ist davon auszugehen, dass - aufgrund der eher ländlichen Prä-

gung - die verkehrlich bedingte Feinstaubbelastung deutlich geringer ist als im Stadtzentrum von 

Fulda. Auf der anderen Seite tragen Zement- und Kalkwerk mit zur Vorbelastung bei. Die Vorbelas-

tung wird deshalb (im Sinne einer Maximalbetrachtung und auf der Basis von vorliegenden Immissi-

onsmesswerten an vergleichbaren Standorten) mit 20 µg/m³ (Partikel PM10) und 15 µg/m³ (Partikel 

PM2,5) abgeschätzt.  

In der TA Luft ist darüber hinaus ein Immissionsgrenzwert für den Tag von 50 µg/m³ festgelegt, der an 

maximal 35 Tagen im Jahr überschritten werden darf. Die maximale Überschreitungshäufigkeit an 

beiden Messstellen lag bei 12 Tagen (Station Fulda „Zentral“) im Jahr 2017 mit seither sinkender Ten-

denz. In den letzten beiden Jahren wurde nur noch je an einem Tag der Tagesmittelwert von 50 µg/m³ 

überschritten. Für den Standort Großenlüder-Müs wird konservativ eine Überschreitungshäufigkeit von 

5 Tagen abgeschätzt. 

Die gemessenen NO2-Immissionskonzentrationen mit knapp 40 µg/m³ an der Messstelle Fulda „Pe-

tersberger Straße“ zeigen einen deutlichen Einfluss des dortigen Verkehrsaufkommens. Der maximale 

Stundenwert von 200 µg/m³ wurde in zurückliegenden vier Jahren kein einziges Mal überschritten. An 

der Messstelle Fulda „Zentral“ liegt das Immissionsniveau im Bereich 17 – 21 µg/m³ und an der Mess-

stelle „Burg Herzberg“ im Bereich < 10 µg/m³.  Die Vorbelastung am Standort Großenlüder-Müs liegt 
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aus gutachterlicher Sicht in der Größenordnung zwischen den beiden vorgenannten Messstationen. 

Konservativ wird eine Vorbelastung von 20 µg/m³ angenommen. 

An keiner der drei nächstgelegenen Messstationen wird aktuell die Konzentration an SO2 gemessen. 

Aus diesem Grund wurden sämtliche verfügbaren Messwerte der Messstationen des HLNUG ausge-

wertet. An insgesamt sechs Messstellen wird SO2 in der Außenluft gemessen, die sich allesamt in Bal-

lungszentren befinden. Die Bandbreite der SO2-Belastung bewegt sich im Bereich von unter 2 µg/m³. 

Die Vorbelastung am Standort Großenlüder-Müs wurde deshalb ebenfalls mit < 2 µg/m³ abgeschätzt. 

Zur Abschätzung der Vorbelastung von Benzol, Arsen, Blei, Cadmium und Nickel, die ebenfalls nur an 

einzelnen Messstationen des HLNUG gemessen werden, wurden konservativ die Bandbereiten aller 

verfügbaren Daten aus den Jahren 2017 – 2020 herangezogen (siehe Tabelle 6-5). Für Benzol wurde 

somit eine Vorbelastung von < 1,5 µg/m³, für Arsen von < 1 ng/m³, für Cadmium von < 0,5 ng/m³ und 

für Nickel von < 6 ng/m³ abgeschätzt. Die Konzentrationen weiterer Metalle (Kobalt, Chrom, Kupfer, 

Mangan, Thallium und Vanadium) in der Außenluft werden bislang an keiner Messstelle des Landes 

erfasst. In der VDI-Richtlinie 2267, Blatt 1 [38] sind typische Bandbreiten für partikelgebundene Metal-

le in der Außenluft benannt, die für eine qualitative Einschätzung der Vorbelastung am Standort her-

angezogen werden können. Sie sind ebenfalls in Tabelle 6-5 aufgeführt. 

Auch zur Abschätzung der Vorbelastung für Staubniederschlag sowie staubgebundene Metalle im 

Staubniederschlag wurden die Bandbreiten aller verfügbaren Daten des Landes-Messstellen ausge-

wertet (siehe Tabelle 6-7). Für Staubniederschlag wurde somit eine Vorbelastung von 

< 150 mg/(m²*d), für Arsen von < 2 µg/(m²*d), für Blei von < 20 µg/(m²*d), für Cadmium von 

< 0,5 µg/(m²*d), für Nickel von < 8 µg/(m²*d) und für Thallium von < 0,2 µg/(m²*d) für den Standort 

Großenlüder-Müs abgeschätzt. Dies ist eine in jeglicher Hinsicht konservative Abschätzung, da auf-

grund der ländlichen großräumigen Prägung nicht davon auszugehen ist, dass sich die Vorbelastung 

für diese Komponenten in der Umgebung von Großenlüder-Müs tatsächlich in der Größenordnung 

dieser überwiegend industriell und verkehrlich geprägter (Mess-)Standorte liegt. Quecksilber und 

PCDD/F im Staubniederschlag werden messtechnisch an keiner der Messstellen des Landes erfasst. 

Insgesamt liegen die Vorbelastungswerte in der großräumigen Umgebung in einer typischen Größen-

ordnung, wie sich auch in anderen Bundesländern an ähnlich geprägten Standorten vorzufinden ist. 

Anhaltspunkte für eine Überschreitung der Immissions- und Depositionswerte bestehen nicht.  

 

418









 

 

 

Umweltverträglichkeitsvorprüfung Technischer Bericht A-2020/2379-V3 Seite 84 von 153 

6.2.4 Prüfung auf irrelevante Zusatzbelastung 

Von einer Ermittlung der Vor- und Gesamtbelastung am Standort ist ebenfalls abzusehen, wenn die 

durch das beantragte Vorhaben voraussichtlich hervorgerufene Gesamtzusatzbelastung als irrelevant 

zu bewerten ist (TA Luft Nr. 4.2.2). Eine irrelevante Gesamtzusatzbelastung TA Luft liegt dann vor, 

wenn diese in Bezug auf Immissionswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit und auf Staub-

niederschlag drei Prozent des Immissionswertes nicht überschreitet, die Gesamtzusatzbelastung in 

Bezug auf Immissionswerte zum Schutz der Vegetation und von Ökosystemen 10 Prozent des jeweili-

gen Immissionswertes und in Bezug auf Immissionswerte für Schadstoffdepositionen 5 Prozent des 

jeweiligen Immissionswertes nicht überschreitet. Bei Überschreitung der Irrelevanzschwellen muss 

geprüft werden, ob die Gesamtbelastung (= Summe aus Vorbelastung und Zusatzbelastung) die fest-

gelegten Immissionswerte der TA Luft unterschreitet. In den nachfolgenden Kapiteln ist ausführlich 

dargestellt, wie sich die Immissionssituation beim heutigen Betrieb und beim zukünftigen Betrieb 

(nach Realisierung der geplanten Modernisierungsmaßnahmen) darstellt. Dabei wurde für Ist- und 

Planzustand jeweils zunächst die Gesamtzusatzbelastung des Zementwerks ermittelt. Die Zusatzbe-

lastung des geplanten Vorhabens ergibt sich aus der Gesamtzusatzbelastung im Planzustand abzüg-

lich der Gesamtzusatzbelastung im Istzustand.  

 

6.3 Ausbreitungsrechnung für Luftschadstoffe 

6.3.1 Durchführung der Immissionsprognosen 

Im Anhang 2 der TA Luft [9] sind die Rechenvorschriften zur Ermittlung der Immissionsbeiträge fest-

gehalten. Das Rechenprogramm AUSTAL (Version 3.1) setzt diese Vorgaben um. Mit AUSTAL kön-

nen die in Tabelle 6-8 aufgeführten staub- und gasförmigen Komponenten, die über den Hauptkamin 

der Ofenanlage emittiert werden, rechnerisch betrachtet werden. Die Ermittlung der maximalen Im-

missionsbeiträge erfolgt dabei auf der Basis von Emissionsgrenzwerten und auf Basis der maximalen 

Klinkerleistung. Da die tatsächlichen Emissionen in der Praxis für die meisten Komponenten oft deut-

lich geringer sind, entspricht dies einer konservativen Vorgehensweise.  

 

6.3.1.1 Rechengebiet und Beurteilungsgebiet 

Das Beurteilungsgebiet für eine einzelne Emissionsquelle ist gemäß TA Luft, Anhang 2 Nr. 8 das In-

nere eines Kreises um den Ort der Quelle, dessen Radius das 50-fache der Schornsteinbauhöhe be-

trägt. Für den Hauptkamin der Drehofenanlage als höchste Emissionsquelle ergibt sich somit ein Be-

urteilungsgebiet mit einem Radius von 47 * 50 = 2.350 Metern (siehe Bild 6-9). 

Das Raster zur Berechnung von Konzentration und Deposition ist so zu wählen, dass Ort und Betrag 

der Immissionsmaxima mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden können. Dies ist in der Regel 

der Fall, wenn die horizontale Maschenweite die Schornsteinbauhöhe nicht überschreitet. In Quellent-

fernungen größer als das 10-fache der Schornsteinbauhöhe kann die horizontale Maschenweite pro-

portional größer gewählt werden. Im vorliegenden Fall wurde für das kleinste Raster eine horizontale 

Maschenweite von 4 Metern gewählt, um die Gebäude am Anlagenstandort und deren Einfluss auf die 

Ausbreitung der Partikel am Standort hinreichend genau zu berücksichtigen. Insgesamt wurde ein 

sechsfach geschachteltes Gitter verwendet.  
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Bild 6-9 Beurteilungsgebiet nach TA Luft mit Radius = 50-fache Schornsteinhöhe 

 

6.3.1.2 Ausbreitungsmodell 

Die Ermittlung der Immissionszusatzbelastung durch das beantragte Vorhaben ist im vorliegenden 

Fall gemäß den Vorschriften der TA Luft 2021 durchzuführen. Im Anhang 2 der TA Luft ist hierzu ein 

Berechnungsverfahren dargestellt, das auf einem Lagrange‘schen Ausbreitungsmodell basiert und in 

der Richtlinie VDI 3945, Blatt 3 [38] beschrieben ist. Mit dem Ausbreitungsmodell werden punktförmi-

ge Partikel, die einen Spurenstoff repräsentieren, auf ihrem Weg durch die Atmosphäre verfolgt. Die 

Partikel bewegen sich mit der mittleren Strömung und werden dabei zusätzlich dem Einfluss der Tur-

bulenz ausgesetzt. Die Wirkung der Turbulenz wird modelliert, indem bei jedem Partikel zu der mittle-

ren Bewegung eine weitere zufällige Bewegung addiert wird. Diese wird aus einem Markow-Prozess 

gewonnen, hängt von der Turbulenzintensität ab und ist für alle Partikel verschieden. Die Konzentrati-

onsverteilung wird durch Auszählen der Partikel in vorgegebenen Auszählvolumina als Mittelwert über 

Volumenelemente und Zeitabschnitte bestimmt.  

Das Lagrange‘sche Partikelmodell zeichnet sich dadurch aus, dass es im Modellkonzept weitgehend 

die natürlichen Vorgänge der turbulenten Diffusion nachahmt. Die Methode lässt beliebige Quellgeo-

metrien bei beliebigem Zeitverhalten einer räumlich variablen Quelle zu. Es können die Sedimentation 

von schwerem Staub, die Resuspension sowie physikalische und chemische Umwandlungsprozesse 

erster Ordnung beschrieben werden. Komplexe Geometrie von Hindernissen kann ebenfalls berück-

sichtigt werden. 

Als meteorologische Eingangsgrößen werden auf bestimmte Zeitabschnitte bezogene Felder der mitt-

leren Windkomponenten, der Windfluktuationen und der Diffusionskoeffizienten benötigt, die man mit 

meteorologischen Vorschaltmodellen bestimmen kann. Bei zeitabhängigen Rechnungen müssen die-

se Größen als Folge von Feldern zur Verfügung stehen. Weiterhin werden Emissionsdaten und gege-

benenfalls Geländedaten und ein Hindernis- bzw. Gebäudekataster benötigt. Im Ergebnis erhält man 

eine zeitliche Folge der räumlichen Verteilung der Konzentration des emittierten Stoffes, seiner Um-
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wandlungsprodukte und der abgelagerten Menge. Die Genauigkeit des Ergebnisses ist u. a. be-

schränkt durch den Stichprobenfehler beim Auszählen der Partikel im Rezeptorvolumen. Der Stich-

probenfehler kann durch die Erhöhung der Partikelzahl gesenkt werden (Wahl einer höheren Quali-

tätsstufe), allerdings wird dadurch die benötigte Rechenzeit höher. 

 

6.3.1.3 Berücksichtigung von Geländeunebenheiten 

Geländeunebenheiten sind in der Regel nur zu berücksichtigen, falls innerhalb des Rechengebietes 

Höhendifferenzen zum Emissionsort von mehr als dem 0,7-fachen der Schornsteinbauhöhe und Stei-

gungen von mehr als 1:20 auftreten. Die Steigung ist dabei aus der Höhendifferenz über eine Strecke 

zu bestimmen, die dem 2-fachen der Schornsteinbauhöhe entspricht. Geländeunebenheiten können in 

der Regel mit Hilfe eines mesoskaligen diagnostischen Windfeldmodells berücksichtigt werden, wenn 

die Steigung des Geländes den Wert 1:5 nicht überschreitet und wesentliche Einflüsse von lokalen 

Windsystemen oder anderen meteorologischen Besonderheiten ausgeschlossen werden können. 

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, können die Geländeunebenheiten in der Regel mit Hilfe eines 

prognostischen mesoskaligen Windfeldmodells berücksichtigt werden, das den Anforderungen der 

VDI-Richtlinie 3783, Blatt 7 [40] entspricht.  

Das Anlagengelände der Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG liegt in einem Gebiet mit 

stark gegliederter Topografie und großen Geländesteigungen, so dass die Anwendbarkeit eines diag-

nostischen Windfeldmodells am Standort nicht gegeben ist. Aus diesem Grund wurde die Fa. iMA 

Richter & Röckle GmbH & Co. KG damit beauftragt, eine prognostische Windfeldbibliothek auf Basis 

aktueller Daten zu erstellen. Mit Hilfe einer solchen Bibliothek können anschließend Immissionsprog-

nosen mit AUSTAL ohne Anwendung des darin enthaltenen diagnostischen Windfeldmodells durchge-

führt werden. Anwendungseinschränkungen z. B. hinsichtlich der Quellkonfiguration bestehen dabei 

nicht. Im beigefügten Bericht der Fa. iMA (Anlage 1) ist die Erstellung der Windfeldbibliothek ausführ-

lich beschrieben [41].  

 

6.3.1.4 Kaltlufteinflüsse am Standort 

Kaltluftströmungen entstehen in wolkenarmen Nächten bei großräumig windschwachen Wetterlagen. 

Über Grünland und Ackerland kühlt die Luft deutlich stärker ab als über Wald- und Siedlungsgebieten. 

Die kühlere Luft setzt sich, da sie schwerer ist, zunächst dem lokalen Geländegefälle folgend hang-

abwärts in Bewegung (Kaltluftabfluss). Mehrere solcher Kaltluftabflüsse können sich zu Kaltluftströ-

mungen und Kaltluftströmungssystemen zusammenschließen, die auch in ebenes Gelände hineinrei-

chen und niedrige Hügel überströmen können. Aufgrund der ausgeprägten Tallagen im Rechengebiet 

sind Einflüsse solcher lokaler thermischer Windsysteme am Standort Großenlüder-Müs zu erwarten. 

Sie lassen sich durch geeignete Einbindung in die Windfeldmodellierung berücksichtigen. Von der Fa. 

iMA wurden deshalb Kaltluftwindfelder unter Anwendung des prognostischen Windfeldmodells MET-

RAS-PCL berechnet [41]. Prognostische Windfeldbibliotheken mit Kaltluftanteilen können mit dem 

Standard-AUSTAL-Programm nicht berechnet werden. Sämtliche Berechnungen wurden deshalb im 

Unterauftrag von der Fa. iMA auf Basis der vom VDZ zur Verfügung gestellten Eingangsdaten mit 

dem Programm LASAT (Lagrange Simulation von Aerosol-Transport) berechnet, dass für diese An-

wendung geeignet ist und konform mit den Anforderungen der TA Luft, Anhang 2 bzw. der VDI-

Richtlinie 3945, Blatt 3 (Partikelmodell) [39] ist. 

 

6.3.1.5 Berücksichtigung von Bebauung 

In Nr. 11 Anhang 2 der TA Luft ist festgehalten, inwiefern Einflüsse von Bebauung auf die Immissions-

situation im Rechengebiet zu berücksichtigen ist. Gebäude können dann vernachlässigt werden, wenn 

ihre Entfernung vom Schornstein größer als das 6-fache ihrer Höhe und größer als das 6-fache der 
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Der fünfte (zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung erst später hinzugekommene) Gebäudekomplex ist 

nur rund 11 Meter hoch und zwischen zwei weiteren Gebäudekomplexen gelegen (in der Grafik rot 

umrandet). Sein Einfluss auf das Windfeld kann daher als vernachlässigbar gering gewertet werden, 

weshalb keine erneute Anpassung des Windfeldmodells für den Planzustand vorgenommen wurde. 

 

6.3.1.6 Aufpunkte und Kenngrößen der Immissionszusatzbelastung 

Gemäß TA Luft wird die Konzentration an den Aufpunkten im Rechengebiet vom Programm AUSTAL 

als Mittelwert über ein vertikales Intervall vom Erdboden bis 3 m Höhe über dem Erdboden berechnet 

und ist damit repräsentativ für eine Aufpunkthöhe von 1,5 m über Flur.  

Das Ausbreitungsmodell liefert bei Verwendung einer Ausbreitungsklassenstatistik mit Zeitreihe für je-

de Stunde des Jahres an den vorgegebenen Aufpunkten die Konzentration und die Deposition eines 

Stoffes. Für jeden Aufpunkt wird der Immissionsbeitrag der Quelle als Immissions-

Jahreszusatzbelastung (IJZ) und gegebenenfalls als Immissions-Tageszusatzbelastung (ITZ) und 

Immissions-Stundenzusatzbelastung (ISZ) berechnet. Dabei ist die IJZ der arithmetische Mittelwert al-

ler berechneten Einzelbeiträge an jedem Aufpunkt. Bei Verwendung einer repräsentativen meteorolo-

gischen Zeitreihe ist die ITZ der für jeden Aufpunkt berechnete höchste Tagesmittelwert. Die Kenn-

größe für die ISZ ist der berechnete höchste Stundenmittelwert für jeden Aufpunkt. 

 

6.3.1.7 Ausbreitungsbedingungen / meteorologische Daten 

Als meteorologische Grundlage für die Ausbreitungsrechnung wird eine Zeitreihe (AKTerm) verwen-

det. Eine Zeitreihe enthält für jede Stunde des Jahres fortlaufend Daten über Windgeschwindigkeit, 

Windrichtung und Ausbreitungsklasse. Die Bestellung und Implementierung der meteorologischen Da-

ten erfolgte über die Fa. iMA in Zusammenarbeit mit der lfU GmbH. Die Position des Anemometers 

wurde dabei zunächst von der Fa. iMA entsprechend einem Verfahren, welches in der VDI-Richtlinie 

3783, Blatt 16 [42] beschrieben ist, bestimmt. Die Herleitung der Ersatzanemometerposition (EAP) ist 

in [43] ausführlich beschrieben. Am Standort der EAP (Ostwert: 32 535184 / Nordwert: 56 03136) be-

trägt die mittlere lokale Rauigkeit z0 = 1,5 Meter, korrespondierend zu einer Anemometerhöhe ha = 

33,6 Meter.  

Die lfU GmbH führte anschließend die entsprechende Übertragbarkeitsprüfung für meteorologische 

Daten auf einen Standort durch unter Berücksichtigung der von der Fa. iMA ermittelten Ersatz-

anemometerposition (EAP) im Rechengebiet. Einzelheiten dazu können dem Bericht der lfU GmbH 

entnommen werden, welcher dieser Vorprüfung beigelegt ist (Anlage 2). Von insgesamt sechs umlie-

genden Windmessstationen wurde die Station „Hoherodskopf/Vogelsberg“ als geeignet für eine Über-

tragung ausgewählt. Deren meteorologischen Daten repräsentieren die regionalen topografischen Ein-

flüsse und beinhalten stundenfeine Daten der Windrichtung, der Windgeschwindigkeit und des 

Turbulenzzustands. Am Anlagenstandort wird die Windströmung durch die Sattellage kanalisiert und 

es treten entsprechend der Talrichtung vorwiegend westliche und ostsüdöstliche Windrichtungen auf 

(siehe Bild 6-11, rechts). Am Anemometerstandort sind südwestliche und nordöstliche Windrichtungen 

am häufigsten vertreten (siehe Bild 6-11, links). Die Windgeschwindigkeit am Anlagenstandort liegt im 

Mittel deutlich niedriger als am höher gelegenen Anemometerstandort. Die Turbulenzinformation der 

meteorologischen Daten ist in Form von sechs Ausbreitungsklassen definiert, wobei die Klassen I und 

II stabilen, die Klassen III/1 und III/2 neutralen und die Klassen IV und V labilen Austauschverhält-

nissen entsprechen. Die Daten der Station „Hoherodskopf/Vogelsberg“ weisen überwiegend neutrale 

Stabilitätsklassen auf. Am Anlagenstandort werden, wie bereits erwähnt, die meteorologischen Bedin-

gungen durch die Sattellage beeinflusst. Die Verteilung der Ausbreitungsklassen wurde daher nach 

einem speziellen Verfahren auf den Anlagenstandort übertragen und in der Ausbreitungsrechnung 

verwendet. Dies ermöglichte auch eine sachgerechte Berücksichtigung von Kaltluftströmungen in der 

Ausbreitungsrechnung.  
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Als repräsentatives Jahr (Analyse eines 10-jährigen Zeitraumes) wurde das Jahr 2020 ausgewählt. 

Weiterhin wurden stündliche Niederschlagsdaten der Station „Hoherodskopf/Vogelsberg“ in die Aus-

breitungsklassenzeitreihe implementiert. Die gesamte Niederschlagsmenge im Jahr 2020 betrug 

912 mm und wurde, um eine langjährige zeitliche Repräsentativität zu gewährleisten, auf das langjäh-

rige Mittel der letzten 10 Jahre normiert (954,3 mm). Damit weist die bereitgestellte Jahreszeitreihe in 

Summe die gleiche Niederschlagsmenge wie der langfristige Durchschnitt über 10 Jahre auf und den-

noch können die Niederschlagsereignisse stundengenau in der Ausbreitungsrechnung angesetzt wer-

den. 

 

 

Bild 6-11 Windrichtungshäufigkeitsverteilung der verwendeten meteorologischen Daten am Anemometer-

standort (links) und die resultierende Verteilung am Anlagenstandort (rechts) [43] 

 
 
6.3.1.8 Rauigkeitslänge 

Die Rauigkeitslänge für die Ausbreitungsrechnungen (Ist- und Planzustand) für den Hauptkamin wur-

de automatisch aus dem Corine-Kataster bestimmt und ausgelesen zu z0 = 0,2 Meter.  

Für die Staubausbreitungsrechnung mit allen Staubnebenquellen ergab sich zunächst eine automa-

tisch ausgelesene Rauigkeit von z0 = 0,1 Meter. Da eine Rauigkeitslänge von z0 = 0,2 Meter besser zu 

den Vor-Ort-Gegebenheiten passt, wurde deshalb für diese Berechnung eine Rauigkeitslänge von z0 

= 0,2 Meter vorgegeben. 

 

6.3.1.9 Qualitätsstufe und statistische Unsicherheit 

Die Ausbreitungsrechnungen wurden mit der Qualitätsstufe qs = 4 durchgeführt. Damit konnte eine 

statistische Unsicherheit für die Immissionsjahreswerte (maximaler Aufpunkt) von kleiner / gleich 

2,9 % im Istzustand und kleiner / gleich 3,3 % erzielt werden, die den Anforderungen der TA Luft, An-

hang 2 Nr. 10 entspricht. Die einzelnen Werte können den Protokolldateien im Anhang (Kapitel 9.4, 

9.5 und 9.6) entnommen werden. 

 

6.3.1.10 Quellenspezifische Eigenschaften 

Die quellenspezifischen Eigenschaften der Hauptemissionsquelle am Standort sind in Tabelle 6-9 dar-

gestellt. Sowohl für den Ist- als auch den Planzustand wurde ein maximaler Abgasvolumenstrom (Bei 
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Stickstoffoxide (NOx) erfahren teilweise nach kurzer Verweildauer in der Atmosphäre eine Umwand-

lung (NO zu NO2). Da diese Umwandlungszeiten vom Berechnungsprogramm berücksichtigt werden, 

müssen die emittierten NO- und NO2-Massenströme getrennt angegeben werden. Aus zahlreichen 

Emissionsmessungen der Umweltmessstelle des VDZ ist bekannt, dass der Anteil von Stickstoffmo-

noxid (NO) bei Drehofenanlagen der Zementindustrie größer als 95 % ist, während weniger als 5 % 

der Stickstoffoxide in Form von Stickstoffdioxid (NO2) emittiert werden. Die Emissionsmassenströme 

der Komponenten NO und NO2 wurden deshalb entsprechend des jeweiligen Emissionsanteils aufge-

teilt. 

 

Für die Schwermetalle / Spurenelemente ist zu beachten, dass das Rechenprogramm AUSTAL stan-

dardmäßig mit den Komponenten Quecksilber (Hg), Blei (Pb), Arsen (As), Cadmium (Cd), Nickel (Ni) 

und Thallium (Tl) rechnet. Die Komponenten Pb, As, Cd, Ni und Tl sind dabei Bestandteil unterschied-

licher Summengrenzwerte (siehe Tabelle 2-5) und – bis auf Thallium – im Abgas der Drehofenanlage 

des Zementwerks Otterbein nicht als Einzelwerte begrenzt. Bei der Ausbreitungsrechnung wurde für 

diese Komponenten deshalb zunächst jeweils mit der Emissionsfracht gerechnet, die sich ergibt, wenn 

der jeweilige Summengrenzwert zugrunde gelegt wird (siehe Tabelle 6-11). Anschließend wurde auf 

Basis der Emissionsprognosen für mittlere Spurenelementgehalte in allen Einsatzstoffen (Kapitel 5.2) 

ermittelt, welchen Anteil die einzelnen Spurenelemente in Ist- und Planzustand prozentual an der 

prognostizierten Gesamtemission haben. Dasselbe Verhältnis wurde anschließend auf die jeweiligen 

Summengrenzwerte sowie die berechneten Immissionskonzentrations- sowie Depositionswerte über-

tragen, um individuelle Ergebnisse für die einzelnen Spurenelemente zu erhalten. Da die prognosti-

zierten Emissionen an Spurenelementen die jeweiligen Summengrenzwerte zu weniger als 20 % in 

Ist- und Planzustand ausschöpfen, wie in Kapitel 5.2 gezeigt wurde, überschätzt dieser Ansatz die tat-

sächliche Emissions- und Immissionssituation deutlich und ist in jeder Hinsicht als konservative Maxi-

malabschätzung zu bewerten. In Tabelle 6-12 sind die entsprechenden Emissionsmassenströme für 

den Ist- und Planzustand dargestellt.  

 

Neben dem Summengrenzwert ∑(Cd, Tl) ist im Reingas der Drehofenanlage darüber hinaus Thallium 

als Einzelwert begrenzt. Laut geltender Genehmigung sollen die Emissionen an Thallium einen Wert 

von 0,0048 mg/m³ (i. N. tr. bei 10 Vol.-% O2) nicht überschreiten (siehe Tabelle 2-5). Bei den Immissi-

onsprognosen wurde deshalb zusätzlich berechnet, welche Thallium-Deposition sich auf Basis dieser 

Emission ergibt. Entsprechend sind in den Ergebnistabellen zwei Immissionswerte für Thallium aufge-

führt (siehe Kapitel 6.3.1.17) 
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6.3.1.12 Bewertung der Zusatzbelastung – Prüf- und Beurteilungskriterien 

Die Beurteilung der durch luftförmige Verunreinigungen hervorgerufenen Immissionen und deren 

Auswirkungen erfolgt auf Basis der Gesamtbelastung bzw. der nach TA Luft rechnerisch ermittelten 

Gesamtzusatzbelastung durch die Zementdrehofenanlage in Ist- und Planzustand.  

Im Hinblick auf die Bewertung der Immissionssituation wird für jede zu betrachtende Komponente, so-

fern nicht anders beschrieben, die Immissionssituation am Aufpunkt mit der maximalen Gesamtzu-

satzbelastung dargestellt. Für einige Komponenten und insbesondere für die nassen Schwermetallde-

positionen liegen die maximalen Aufpunkte im Bereich des Werksgeländes. Hier wurde deshalb der 

Immissionsbeitrag außerhalb des Werksgeländes sowie darüber hinaus an umliegenden beurteilungs-

relevanten Aufpunkten im Untersuchungsgebiet dargestellt und ermittelt. Für Immissionswerte zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit sind dies insbesondere bewohnte Gebiete, wo sich Menschen 

dauerhaft aufhalten (siehe Bild 3-3). Im Hinblick auf Stickstoff- und Säureeinträge sind hingegen aus-

schließlich die Immissionsbeiträge in den umliegenden FFH-Gebieten für die Bewertung relevant (sie-

he Bild 3-4). Bei der Bewertung von Schadstoffdepositionen werden für Schwermetalle, je nach Ge-

bietsnutzung, unterschiedliche Schutzstandards herangezogen. 

Die Bewertung der Immissionszusatzbelastung im Hinblick auf die Luftqualität erfolgt zunächst anhand 

der Immissionswerte der TA Luft [9] und der 39. Bundes-Immissionsschutzverordnung [18]. In der TA 

Luft Nr. 4.2 bis 4.5 sind Immissionswerte zum Schutz vor Gesundheitsgefahren, zum Schutz vor er-

heblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen und bezüglich der Schadstoffdeposition festge-

legt. Die Einteilung erfolgt in Werte für Langzeitwirkungen (Jahresmittelwert IJZ) sowie in Werte für 

Kurzzeitwirkungen (Tages- und Stundenmittelwert ITZ bzw. ISZ).  

Für Stoffe, für die in der TA Luft keine Immissionswerte festgelegt sind, ist eine Prüfung, ob schädliche 

Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden können nur dann erforderlich, wenn hierfür hinreichende 

Anhaltspunkte bestehen. Die in den nachfolgend genannten Literaturstellen abgeleiteten Schutzstan-

dards können bei der Bewertung zusätzlich mit herangezogen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass die aufgeführten Werte unterschiedlich definiert sind (z. B. Richtwerte, Schutzstandards, Wir-

kungsschwellen etc.). Für die genauen Definitionen der einzelnen Werte wird auf die entsprechenden 

Literaturstellen verwiesen. Im Folgenden werden die Werte allgemein als "Schutzstandards" bezeich-

net.  

LAI-Beurteilungswerte für luftverunreinigende Immissionen [44] 

Der Unterausschuss "Wirkungsfragen" des LAI hat seit 1991 für eine Reihe von Stoffen Beurteilungs-

werte abgeleitet, die im Rahmen von Genehmigungsverfahren zur Bewertung von Immissionskon-

zentrationen bzw. -zusatzbelastungen herangezogen werden sollen. Zu den Stoffen, für die bis heute 

entsprechende Werte festgelegt wurden, gehören u. a. organische Verbindungen (z. B. Dioxine und 

Furane, dioxinähnliche Substanzen, Toluol, Xylol) und Schwermetalle (z. B. Quecksilber, Chrom, Ni-

ckel, Vanadium). 

Kühling / Peters etc. [45] 

Von Kühling wurden für 52 relevante Schadstoffkomponenten Immissionsstandards abgeleitet, die als 

Bewertungsmaßstäbe im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung zugrunde gelegt werden 

können. Hierzu wurden internationale Standards zusammengestellt sowie die Umweltrelevanz und 

Wirkungsweise der betrachteten Stoffe aufgezeigt. Auf dieser Grundlage wurden nachvollziehbare 

Luftqualitätsstandards zur Umweltvorsorge begründet. Ziel ist die nachhaltige Entwicklung einer Luft-

qualität, die eine gesunde Lebensgrundlage, eine standorttypische Entwicklung von Pflanzen und Tie-

ren sowie den Erhalt der menschlichen Gesundheit und des Wohlbefindens gewährleistet. 

Weitere zur Beurteilung vorhandene Immissionswerte (Schutzstandards) stammen vom FoBiG (For-

schung- und Beratungsinstitut Gefahrstoffe) [46], von Eikmann et al. (Gefährdungsabschätzung von 

Umweltschadstoffen) [47] sowie Roller und Nies [48]. 
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an der Werksgrenze liegt mit 33 µg/m³ sicher unter dem Immissionswert. Die Gesamtbelastung für 

PM2,5 beträgt außerhalb des Werksgeländes knapp 22 µg/m³ und in den Wohngebieten (= beurtei-

lungsrelevante Immissionsorte) knapp 19 µg/m³. Beide Werte unterschreiten ebenfalls sicher den zu-

lässigen Immissionswert von 25 µg/m³. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass durch das geplante Vorhaben nach Angaben des Betrei-

bers keine neuen Staubquellen in nennenswerter Größenordnung im Zementwerk hinzukommen. In-

sofern handelt es sich bei den dargestellten Immissionsbeiträgen um Werte, die auch für den heutigen 

Zustand (Istzustand) repräsentativ sind. Die vorhabenbedingte Zusatzbelastung kann daher im Hin-

blick auf den Staubimmissionsbeitrag des Zementwerks als neutral bewertet werden.  

Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen und der erhöhte Einsatz von Ersatzbrennstoffen haben 

deshalb zusammenfassend keine nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, son-

dern führen für die meisten Komponenten sogar zu einer deutlichen Verbesserung. 
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Bild 6-12 Planzustand: Flächenhafte Verteilung der Schwebstaub(PM10)-Immissionszusatzbelastung außer-

halb des Werksgeländes im Beurteilungsgebiet (Hauptkamin und 36 Staubnebenquellen) 

 

  

Bild 6-13 Planzustand: Flächenhafte Verteilung der Schwebstaub(PM10)-Immissionszusatzbelastung in den 

umliegenden Wohngebieten im Beurteilungsgebiet (Hauptkamin und 36 Staubnebenquellen) 
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Bild 6-14 Planzustand: Flächenhafte Verteilung der Schwebstaub(PM2,5)-Immissionszusatzbelastung au-

ßerhalb des Werksgeländes im Beurteilungsgebiet (Hauptkamin und 36 Staubnebenquellen) 

 

 

Bild 6-15 Planzustand: Flächenhafte Verteilung der Schwebstaub(PM2,5)-Immissionszusatzbelastung in den 

umliegenden Wohngebieten im Beurteilungsgebiet (Hauptkamin und 36 Staubnebenquellen) 
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6.3.1.14 Schutz der menschlichen Gesundheit – Kurzeitbetrachtung 

Neben den Immissions-Jahreswerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit sind in der Nr. 4.2.1 

der TA Luft zusätzlich Tages- und Stundenmittelwerte für die Komponenten Schwebstaub (PM10), SO2 

und NO2 festgelegt. Der Immissions-Tageswert (IT) ist der Konzentrationswert eines Stoffes, gemittelt 

über einen Kalendertag mit der zulässigen Überschreitungshäufigkeit (Anzahl der Tage) während ei-

nes Jahres. Der Immissions-Stundenwert (IS) ist der Konzentrationswert eines Stoffes, gemittelt über 

eine volle Stunde mit der zulässigen Überschreitungshäufigkeit (Anzahl der Stunden) während eines 

Jahres. Im vorherigen Kapitel wurde gezeigt, dass die Gesamtzusatzbelastung für die Komponenten 

SO2 und NO2 die Immissionswerte der TA Luft zu weniger als drei Prozent ausschöpft und somit als ir-

relevant zu bewerten ist. Aufgrund der geringen Gesamtzusatzbelastung für das Jahr ist somit auch 

von einer sicheren Unterschreitung der Tages- und Stunden-Immissionswerte der TA Luft auszuge-

hen. 

Im Hinblick auf die Komponente Schwebstaub (PM10) wird die Irrelevanzschwelle für den Jahres-

Immissionswert in den beurteilungsrelevanten Gebieten durch den Immissionsbeitrag der betrachteten 

37 Staubquellen des Zementwerks geringfügig überschritten. Diesbezüglich muss aber berücksichtigt 

werden, dass es sich bei den berechneten Werten um die Gesamtzusatzbelastung des Zementwerks 

und nicht um die vorhabenbedingte Zusatzbelastung handelt, da sich die Staubemissions- 

/Immissionssituation durch das geplante Vorhaben nicht wesentlich ändern wird. 

Nach TA Luft gilt bei Einhaltung eines Jahreswertes (PM10) von 28 µg/m³ auch die Einhaltung des Ta-

gesmittelwertes als gewährleistet. Dies ist in den beurteilungsrelevanten Gebieten (= Wohngebiete) 

der Fall. Selbst wenn konservativ ein zusätzlicher Immissionsbeitrag von 4 µg/m³ (Betrieb Kalkwerk 

und Steinbruch) zur Vorbelastung addiert wird, ergibt sich dort eine Gesamtbelastung, die mit knapp 

26 µg/m³ unterhalb von 28 µg/m³ liegt.  Auch im Hinblick auf die Kurzzeitwerte der TA Luft ist der 

Schutz der menschlichen Gesundheit durch das Vorhaben folglich nicht beeinträchtigt. 

 

6.3.1.15 Schutz vor erheblichen Belästigungen und erheblichen Nachteilen durch Staubnie-

derschlag 

Gemäß Nr. 4.3 der TA Luft ist der Schutz vor erheblichen Belästigungen und erheblichen Nachteilen 

durch Staubniederschlag sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung an keinem Beurteilungspunkt den 

Immissions-Jahreswert von 350 mg/(m²*d) überschreitet. Überschreitet die nach Nummer 4.7 ermittel-

te Gesamtbelastung für Staubniederschlag an einem Beurteilungspunkt den Immissionswert, darf die 

Genehmigung wegen dieser Überschreitung nicht versagt werden, wenn 

a) die Kenngröße für die Zusatzbelastung durch die Emissionen der Anlage an diesem Beurteilungs-

punkt einen Wert von 10,5 mg/(m²*d) - gerechnet als Mittelwert für das Jahr - nicht überschreitet, 

b) durch eine Bedingung sichergestellt ist, dass in der Regel spätestens sechs Monate nach Inbe-

triebnahme der Anlage solche Sanierungsmaßnahmen (Beseitigung, Stilllegung oder Änderung) an 

bestehenden Anlagen des Antragstellers oder Dritter durchgeführt sind, die die Einhaltung des Immis-

sionswertes gewährleisten, 

c) durch Maßnahmen im Rahmen eines Luftreinhalteplanes die Einhaltung des Immissionswertes 

nach einer Übergangsfrist zu erwarten ist oder 

d) eine Sonderfallprüfung nach Nummer 4.8 ergibt, dass wegen besonderer Umstände des Einzelfalls 

keine erheblichen Nachteile hervorgerufen werden können. 

Die Protokolldateien der Ausbreitungsrechnungen können im Anhang, Kapitel 9.4 - 9.6 eingesehen 

werden. Die durch die staubförmigen Emissionen des Hauptkamins hervorgerufene Staubdepositions-

zusatzbelastung beträgt in Ist- und Planzustand jeweils 2,3 mg/(m²*d) und ist damit als irrelevant zu 

bewerten. Der Depositionsbeitrag der im Planzustand durch die staubförmigen Emissionen des 
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Bild 6-17 Planzustand: Flächenhafte Verteilung der Staubdeposition-Zusatzbelastung in den umliegenden 

Wohngebieten im Beurteilungsgebiet (Hauptkamin und 36 Staubnebenquellen) 

 

6.3.1.16 Schutz vor erheblichen Nachteilen, insbesondere der Vegetation und von Ökosys-

temen 

Zum Schutz vor erheblichen Nachteilen sind in der Nr. 4.4 der TA Luft Immissionswerte für Schwefel-

dioxid und Stickstoffoxide festgelegt. Der Immissions-Jahreswert für Schwefeldioxid dient dabei insbe-

sondere dem Schutz von Ökosystemen (z. B. Heide, Moor und Wald) und der Immissions-Jahreswert 

für Stickstoffoxide soll den Schutz der Vegetation (z. B. Baumschulen, Kulturpflanzen) sicherstellen. 

Der Immissionswert für Fluor dient zum Schutz vor erheblichen Nachteilen. Für die vorgenannten 

Komponenten sind darüber hinaus Werte für irrelevante Zusatzbelastungen festgelegt. Überschreitet 

die nach Nummer 4.7 ermittelte Gesamtbelastung für einen der genannten luftverunreinigenden Stoffe 

an einem Beurteilungspunkt einen Immissionswert, darf die Genehmigung wegen dieser Überschrei-

tung nicht versagt werden, wenn hinsichtlich des jeweiligen Schadstoffes 

a) die Kenngröße für die Zusatzbelastung durch die Emissionen der Anlage an diesem Beurteilungs-

punkt die Werte für irrelevante Zusatzbelastungen - gerechnet als Mittelwert für das Jahr - nicht über-

schreitet, 

b) durch eine Bedingung sichergestellt ist, dass in der Regel spätestens 6 Monate nach Inbetriebnah-

me der Anlage solche Sanierungsmaßnahmen (Beseitigung, Stilllegung oder Änderung) an bestehen-

den Anlagen des Antragstellers oder Dritter durchgeführt sind, die die Einhaltung der genannten Im-

missionswerte gewährleisten, 

c) durch Maßnahmen im Rahmen eines Luftreinhalteplanes die Einhaltung der Immissionswerte nach 

einer Übergangsfrist zu erwarten ist oder 
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Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass - im Sinne einer konservativen Vorgehensweise - nicht 

die vorhabenbedingte Zusatzbelastung (Immissionsbeitrag der Drehofenanlage im Planzustand abzü-

glich Immissionsbeitrag der Drehofenanlage im Istzustand) bewertet wurde, sondern jeweils die Ge-

samtzusatzbelastung. Faktisch bewegt sich die vorhabenbedingte Zusatzbelastung in einem sehr ge-

ringen Bereich um „Null“, da sich zukünftig lediglich die prozentuale Aufteilung der Spurenelemente 

(am gleichbleibenden Summengrenzwert) ein wenig ändert und das Maximum der trockenen Deposi-

tion durch die geringfügig veränderte Abgasfahnencharakteristik (höhere Austrittsgeschwindigkeit) im 

Beurteilungsgebiet leicht verschoben ist.  

Aus gutachterlicher Sicht sind mit dem beantragten Vorhaben deshalb keine schädlichen Umweltein-

wirkungen durch Schadstoffdepositionen verbunden.   
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Bild 6-18 Istzustand: Flächenhafte Verteilung der Hg-Depositionsbeiträge außerhalb des Werksgeländes 

 

 

Bild 6-19 Planzustand: Flächenhafte Verteilung der Hg-Depositionsbeiträge außerhalb des Werksgeländes 
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Bild 6-20 Istzustand: Flächenhafte Verteilung der Hg-Depositionsbeiträge in den Wohngebieten innerhalb 

des Beurteilungsgebietes 

 

 

Bild 6-21 Planzustand: Flächenhafte Verteilung der Hg-Depositionsbeiträge in den Wohngebieten innerhalb 

des Beurteilungsgebietes 
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Bild 6-22 Istzustand: Gesamt-Stickstoffeintrag in umliegende FFH-Gebiete 

 

 

Bild 6-23 Planzustand: Gesamt-Stickstoffeintrag in umliegende FFH-Gebiete 
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Bild 6-24 Istzustand: Gesamt-Säure-Eintrag in umliegende FFH-Gebiete 

 

 

Bild 6-25 Planzustand: Gesamt-Säure-Eintrag in umliegende FFH-Gebiete 
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7 Schlussfolgerungen / Zusammenfassung 

Die Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG betreibt am Standort Großenlüder-Müs eine 

Drehofenanlage zur Herstellung von Zementklinker. Das Unternehmen plant nun umfangreiche Mo-

dernisierungsmaßnahmen an der Zementdrehofenanlage, die nachhaltig zu einer weiteren Verbesse-

rung der Umweltsituation am Standort und zum Klimaschutz beitragen. Konkret sind insbesondere fol-

gende Maßnahmen geplant: 

- Emissionsminderung: Errichtung und Betrieb einer innovativen „HGF-SCR-Anlage“ (HGF-SCR: 

Heißgasfilter-Selective Catalytic Reduction) zur prozessintegrierten Staubabscheidung im 

Heißgasbereich und katalytischen Abgasreinigung zur Emissionsminderung 

- Grenzwertabsenkung: Verzicht auf die rohstoffbedingten Ausnahmen bei den 

Emissionsgrenzwerten für Schwefeloxide (SO2) und Ammoniak (NH3) 

- Ressourcenschonung bei der Klinkerherstellung: Weiterer Verzicht auf fossile Energieträger 

durch Erhöhung der Ersatzbrennstoffrate von derzeit 60 auf bis zu 100 % der 

Feuerungswärmeleistung des Ofens  

- Ressourcenschonung bei der Zementherstellung: Erhöhung des Einsatzes von Hüttensand 

und Hüttensandmehl aus externer Lieferung einschließlich der Lagerung in Summe auf bis zu 

25.000 t/a und Trocknung von bis zu 10.000 t/a Hüttensand in einer Trockentrommel 

- Klimaschutz: Veränderung des bisher genehmigten Brennstoffmix durch Verzicht auf Flugasche 

und ölverunreinigte Bleicherde und Antrag auf Einsatz von Holzspänen zusätzlich zu den bereits 

genehmigten Brennstoffen Fluff, Tiermehl und Trockenklärschlamm, als nahezu vollständig 

biomassehaltiger und damit CO2-neutraler Brennstoff 

- Kreislaufentlastung: Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Kreislaufentlastung für Chloride 

und Schwefel vor dem Hintergrund der geplanten Erhöhung des Anteils von Ersatzbrennstoffen 

aus Biomasse und Förderung und Lagerung des Vorwärmerkalks aus der Anlage in bestehenden 

betrieblichen Silos 

- Brennstoffdosierung: Errichtung und Betrieb einer weiteren sogenannten Walking-Floor-Anlage 

inklusive Blasleitung zum Ofenkopf präzisen Einbringung von Brennstoff in den Prozess 

 

Die Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG beauftragte die VDZ Technology gGmbH mit 

der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsvorprüfung des Vorhabens. Sie soll der zuständigen 

Genehmigungsbehörde als Grundlage zur Entscheidung über die UVP-Pflicht des Vorhabens dienen. 

Bei der Vorprüfung sind auch frühere Änderungen oder Erweiterungen des UVP-pflichtigen Vorhabens 

einzubeziehen, für die keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde. Für den Standort 

wurde im Jahr 2008 bereits eine ausführliche Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) durchge-

führt, im Zusammenhang mit der Erhöhung der Ersatzbrennstoffeinsatzrate auf bis zu 60 % der Feue-

rungswärmeleistung des Ofens. Die Ergebnisse der damaligen UVU sowie die seither durchgeführten 

genehmigten Änderungen an der Anlage wurden deshalb im Rahmen dieser Vorprüfung entsprechend 

berücksichtigt. 

Mit dem Vorhaben ist keine Leistungssteigerung oder flächenhafte Erweiterung der Anlage verbun-

den. Die geplanten Änderungen haben im Wesentlichen Auswirkungen auf die Emissionen über den 

Luftpfad, die deshalb im Fokus dieser Vorprüfung stehen. Über den Luftpfad können sich Auswirkun-

gen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche und Boden sowie Luft 

und Klima ergeben. Da mit der Umsetzung des Vorhabens weitergehende Emissionsminderungen 

insbesondere für Stickstoffoxide (NOx), Ammoniak (NH3) und Schwefeldioxide (SO2) bewirkt werden, 

sind die Auswirkungen diesbezüglich als positiv zu beurteilen. In Tabelle 7-1 sind die Auswirkungen 

des beantragten Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter vorab zusammenfassend dargestellt. 
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Beurteilung der zukünftigen Emissionssituation am Standort 

Gesamtstaub:  

Es ist zu erwarten, dass die Staubemissionen im Reingas auch zukünftig voraussichtlich deutlich unter 

dem bereits heute schon geltenden Emissionsgrenzwert von 10 mg/m³ (i. N. tr. bei 10 Vol.-% O2) lie-

gen werden. Der erweiterte Ersatzbrennstoffeinsatz hat dabei keine nachteiligen Auswirkungen auf 

das Emissionsniveau für Staub. 

Staubinhaltsstoffe:  

Im Rahmen einer ausführlichen Stoffflussanalyse für insgesamt neun verschiedene Brennstoffszena-

rien wurden die Auswirkungen auf das Emissionsniveau für Quecksilber und weitere Spurenelemente 

untersucht. Für die Roh- und Brennstoffe wurden unter Berücksichtigung der Elementgehalte und der 

maximalen Einsatzmengen die entsprechenden Spurenelementeinträge in das Ofensystem abge-

schätzt. Im Sinne einer Maximalabschätzung wurden separate Prognosen auf Basis mittlerer Gehalte 

in allen Einsatzstoffen (Rohstoffe, Regelbrennstoffe und Ersatzbrennstoffe) sowie auf Basis mittlerer 

Gehalte in den Roh- und Regelbrennstoffen und maximaler Gehalte in den Ersatzbrennstoffen für den 

Ist- und Planzustand durchgeführt.  

Die Prognose zeigt, dass sich das Emissionsniveau für Cadmium und Thallium auf Basis mittlerer 

Spurenelementgehalte in allen Einsatzstoffen auch beim Einsatz von bis zu 100 % Ersatzbrennstoffen 

nicht wesentlich ändert und für den Summenwert bei etwa 0,005 mg/m³ liegt. Dies entspricht einer 

Ausschöpfung des Summengrenzwertes von rund 10 %. Werden maximale Spurenelementgehalte in 

allen Ersatzbrennstoffen zugrunde gelegt, berechnet sich ein Emissionsniveau bis maximal 

0,008 mg/m³, auch dieser Summenwert liegt sehr deutlich unterhalb dem Summengrenzwert von 

0,05 mg/m³.  

Für die weiteren Spurenelemente (As, Co, Ni, Sb, Pb, Cr, Cu, Mn, V, Sn) zeigen die Emissionsprog-

nosen auf Basis mittlerer Spurenelementgehalte in allen Einsatzstoffen, dass gegenüber dem Istzu-

stand das Emissionsniveau in Summe weitgehend unverändert bei ca. 0,07 – 0,08 mg/m³ bleibt. Dies 

ist auch dann der Fall, wenn bis zu 100 % Ersatzbrennstoffe eingesetzt werden. Der Summengrenz-

wert wird nur zu rund 16 % ausgeschöpft. Werden maximale Spurenelementgehalte in allen Ersatz-

brennstoffen berücksichtigt, berechnet sich ein etwas höheres Emissionsniveau bis maximal 

0,13 mg/m³ (gegenüber 0,09 mg/m³ im Istzustand), auch dieser Summenwert liegt deutlich unterhalb 

dem Summengrenzwert von 0,5 mg/m³ und entspricht einer Grenzwertausschöpfung von 26 %.  

Der Summengrenzwert für As, Cd, Co, Cr wird in den Szenarien mit mittleren Spurenelementgehalten 

in allen Einsatzstoffen sowohl im Ist- als auch im Planzustand zu rund 10 % ausgeschöpft. Das mittle-

re Emissionsniveau auf Basis der Prognosen liegt bei 0,005 mg/m³. Werden maximale Spurenele-

mentgehalte in den Ersatzbrennstoffen berücksichtigt, steigt das Emissionsniveau geringfügig an von 

0,006 auf maximal 0,009 mg/m³. 

Das Element Quecksilber neigt aufgrund seiner Flüchtigkeit in Drehofenanlagen der Zementindustrie 

zur Kreislaufbildung, wenn nicht durch geeignete verfahrenstechnische Maßnahmen eine Anreiche-

rung im Ofensystem ausgeschlossen wird. Die Emissionsprognosen auf Basis mittlerer Spurenele-

mentgehalte in allen Einsatzstoffen zeigen, dass sich das Emissionsniveau sowohl für den Ist- als den 

Planzustand im Bereich von 0,007 – 0,008 mg/m³ (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) bewegt. Rechnerisch 

könnte es theoretisch bei einem maximalen Einsatz von Trockenklärschlamm zu einer Veränderung 

des (gegenwärtig niedrigen) Emissionsniveaus für Quecksilber kommen und die Emissionen könnten 

laut Prognose auf bis zu 0,017 mg/m³ (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) ansteigen. Sie würden aber immer 

noch deutlich unter dem Emissionsgrenzwert liegen und es ist zu berücksichtigen, dass bei der Prog-

nose noch keine technischen Maßnahmen der Kreislaufentlastung und damit Emissionsminderung be-

rücksichtigt sind. Die Quecksilber-Emissionen werden im Abgas der Zementdrehofenanlage kontinu-

ierlich gemessen und überwacht. Aufgrund der speziellen Abgasführung (durchgehender 
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Verbundbetrieb mit der Trockentrommel) in Verbindung mit der Ausschleusung von Prozessstäuben 

ist das Emissionsniveau gegenwärtig auf stabil niedrigem Niveau. Für den Fall, dass über einen län-

geren Zeitraum eine Erhöhung des durchschnittlichen Emissionsniveaus (unterhalb des Grenzwertes) 

festgestellt werden sollte, kann durch geeignete Maßnahmen gegengesteuert werden. So bewirkt bei-

spielsweise eine Absenkung der Abgastemperaturen im Bereich der Staubabscheidung auf < 120 °C 

eine weitergehende Abscheidung des Quecksilbers am Staub. Werden diese Prozessstäube an-

schließend vermehrt ausgeschleust, können Quecksilber-Kreisläufe gezielt entlastet und damit die 

Emissionen gemindert werden. Auch der SCR-Katalysator kann die Abscheidung von Quecksilber an 

Staubpartikeln zukünftig positiv begünstigen. An der Drehofenanlage im Zementwerk Otterbein wird 

bereits heute zur Entlastung von Quecksilber-Kreisläufen ein Teil des Staubes aus der Entstaubung 

der Trockentrommel kontinuierlich ausgeschleust. Auch zukünftig kann und soll weiterhin Filterstaub 

aus der Trockentrommel ausgeschleust werden. Die Menge an ausgeschleustem Staub kann prinzipi-

ell weiter erhöht und über Analysen des Hg-Gehalts im Filterstaub weiter geregelt werden. Unter Be-

rücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen und Aspekte ist folglich kein signifikanter Anstieg des 

gegenwärtig niedrigen Emissionsniveaus für Quecksilber zu erwarten. Dies gilt auch bei etwaigen 

kurzzeitig erhöhten Quecksilber-Einträgen in das Ofensystem. 

Schwefeloxide: 

SO2-Emissionen im Abgas von Zementdrehofenanlagen sind überwiegend rohmaterialbedingt. Ein er-

höhter Einsatz von Ersatzbrennstoffen hat dabei in der Regel keine nachteiligen Auswirkungen auf 

das Emissionsniveau. Die kontinuierlichen Emissionsmessungen im Abgas der Drehofenanlage am 

Standort Otterbein in den letzten Jahren haben gezeigt, dass das Emissionsniveau generell sehr nied-

rig ist. Aus diesem Grund verzichtet die Fa. Otterbein zukünftig auf die bislang geltende, rohmaterial-

bedingte Ausnahme für Schwefeldioxid. Aus gutachtlicher Sicht ist davon auszugehen, dass die nach 

17. Bundes-Immissionsschutzverordnung geltenden niedrigeren Emissionsgrenzwerte von 50 mg/m³ 

(Tagesmittel) und 200 mg/m³ (Halbstundenmittel) zukünftig sicher eingehalten werden. 

Stickstoffoxide: 

Generell gilt, dass die NOx-Konzentration im Reingas von Drehofenanlagen der Zementindustrie durch 

die Wahl der Brennstoffe nur in geringem Maße beeinflusst werden kann. Die Entstehung von NO ist 

bei Drehofenanlagen der Zementindustrie deshalb in erster Linie auf die thermische NO-Bildung im 

Bereich der Hauptfeuerung zurückzuführen. Die brennstoffbedingte NO-Bildung durch Oxidation der 

organischen Stickstoffverbindungen im Brennstoff ist im Vergleich zur thermischen NO-Bildung von 

geringerer Bedeutung. Zur Minderung der NOx-Emissionen ist an der Drehofenanlage bisher eine 

SNCR-Anlage installiert, mit der im Steigschacht des Wärmetauschers über Lanzen 40 %-ige Harn-

stofflösung in den Abgasstrom eingedüst wird. Damit konnten die NOx-Konzentrationen im Reingas 

auf < 200 mg/m³ (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) gemindert werden. Allerdings ist das Emissionsniveau für 

NH3 erhöht, da die rohstoffbedingten Emissionen mit der SNCR-Anlage nicht gemindert werden kön-

nen und aufgrund einer gegebenenfalls nicht vollständig stöchiometrischen Umsetzung des Redukti-

onsmittels bei hohen Minderungsraten ein NH3-Schlupf resultieren kann. Mit der neuen HGF-SCR-

Anlage soll weiterhin, wie bisher, Harnstofflösung als Reduktionsmittel in den Abgasstrom eingedüst 

werden. Allerdings erfolgt durch die anschließende Reduktion in der Katalysatoreinheit eine effiziente-

re Umsetzung, was zu niedrigen NOx-Emissionen bei gleichzeitig niedrigen NH3-Emissionen führt. Mit 

der neuen Technologie ist zu erwarten, dass die Emissionsgrenzwerte von 200 mg/m³ im Tages- und 

400 mg/m³ im Halbstundenmittel (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) für NOx zukünftig bei Betrieb der HGF-

SCR sicher eingehalten werden. 

Ammoniak: 

Für gegebenenfalls erhöhte NH3-Emissionen an Drehofenanlagen der Zementindustrie können zwei 

Ursachen ausschlaggebend sein: zum einen der NH3-Gehalt der eingesetzten natürlichen Rohstoffe 

und zum anderen aus dem Einsatz des ammoniakhaltigen Reduktionsmittels in der SCR- und SNCR-
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Anlage (NH3-Schlupf).  Die Art der eingesetzten Brennstoffe hat keinen Einfluss auf das Emissionsni-

veau von Ammoniak. An der Drehofenanlage im Zementwerk der Fa. Otterbein besteht noch bis Ende 

2022 eine rohmaterialbedingte Ausnahme für die Begrenzung NH3-Emissionen. Mit der geplanten In-

stallation der HGF-SCR-Anlage werden auch rohmaterialbedingte Emissionsspitzen zuverlässig ge-

mindert werden und darüber hinaus erfolgt eine stöchiometrische Umsetzung des Reduktionsmittels. 

Aus gutachterlicher Sicht ist deshalb zu erwarten, dass die NH3-Konzentrationen im Reingas zukünftig 

sicher unter dem beantragten Grenzwert von 30 mg/m³ im Tages- und 60 mg/m³ im Halbstundenmittel 

(i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) liegen werden. 

Fluoride und Chloride: 

Der erweiterte Ersatzbrennstoffeinsatz hat keine nachteiligen Auswirkungen auf das Emissionsniveau 

für Fluor und Fluorverbindungen. Auch mit Umsetzung der geplanten Modernisierungsmaßnahmen ist 

zu erwarten, dass der Emissionsgrenzwert von 1 mg/m³ (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) zukünftig weiterhin 

sicher unterschritten werden wird. 

Erhöhte Chloridanreicherungen können insbesondere bei Drehrohröfen mit Zyklonvorwärmer zu An-

satz- und Ringbildungen im unteren Vorwärmerbereich bzw. am Ofeneinlauf und damit zu Störungen 

des Ofenbetriebs führen. Da Ersatzbrennstoffe zum Teil etwas höhere Chlorgehalte aufweisen als 

Regelbrennstoffe (Braun- und Steinkohle), wird der Chloreintrag in das Ofensystem durch deren Ein-

satz etwas erhöht. Aus diesem Grund wird eine entsprechende Anlage zur Kreislaufentlastung im Be-

reich des Ofeneinlaufs installiert, mit der die Chlorkreisläufe erfolgreich entlastet werden können. 

Emissionsrelevant sind erhöhte Chloridgehalte in den Brennstoffen allerdings nicht. Chlorwasserstoff 

(HCl) liegt beim Klinkerbrennprozess aufgrund des hohen Überschusses an alkalisch reagierenden 

Brenngutbestandteilen nicht als stabile Verbindung vor. Daher wird mit dem Ofenabgas kein gasför-

miger Chlorwasserstoff emittiert. Auch zukünftig ist deshalb davon auszugehen, dass der Emissions-

grenzwert von 10 mg/m³ (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) sicher eingehalten wird. 

Organische Emissionen – Gesamt-C 

Die Emissionen an organischen Stoffen, gekennzeichnet durch die Leitkomponente Gesamt-

kohlenstoff, sind bei Drehofenanlagen der Zementindustrie vorwiegend rohmaterialbedingt und kön-

nen bei optimierter Verbrennung durch die Art der verwendeten Brennstoffe sowie deren Einsatz an 

den jeweiligen Stellen des Prozesses nicht beeinflusst werden. Um bei allen Betriebszuständen opti-

mierte Verbrennungsbedingungen sicherzustellen, werden an der Drehofenanlage im Zementwerk 

Otterbein mittels kontinuierlicher Gasanalyse der Gehalt an Sauerstoff (O2) und Kohlenmonoxid (CO) 

im Drehofenabgas gemessen. Zudem wird über elektrische Verriegelungen sichergestellt, dass die 

Ersatzbrennstoffe nur eingesetzt werden, wenn sich die Ofenanlage im bestimmungsgemäßen Klin-

kerproduktionsbetrieb befindet und optimierte Verbrennungsbedingungen im Ofenraum herrschen. Die 

Aufgabe der Ersatzbrennstoffe wird mit der Rohmehlaufgabe so verriegelt, dass sie bei < 22,5 t/h 

Rohmehlaufgabe abgeschaltet und die Hauptfeuerung ausschließlich mit Regelbrennstoffen weiter be-

trieben wird. 

Die Emissionen an Gesamt-C werden bislang diskontinuierlich überwacht. Zukünftig soll eine kontinu-

ierliche Überwachung erfolgen. Zahlreiche Untersuchungen im Reingas von Drehofenanlagen mit ei-

ner SCR-Anlage haben gezeigt, dass mit dem Katalysator als positiver Nebeneffekt auch die Emissio-

nen an Gesamt-C gemindert werden. Insofern ist davon auszugehen, dass der Emissionsgrenzwert 

von 10 mg/m³ im Tages- und 20 mg/m³ im Halbstundenmittel (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) auch zukünf-

tig sicher eingehalten wird. 

Kohlenmonoxid: 

Die Konzentration von CO im Abgas von Zementdrehofenanlagen ist im Wesentlichen rohmaterialbe-

dingt. Aufgrund der rohmaterialbedingt höheren Emissionen, wird sich das Emissionsniveau im Abgas 

der Drehofenanlage auch zukünftig in einer vergleichbaren Größenordnung wie bisher bewegen. Der 
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erweiterte Einsatz von Ersatzbrennstoffen hat dabei keine nachteiligen Auswirkungen auf die CO-

Emissionen im Reingas. 

PCDD/F (Dioxine und Furane) sowie weitere toxische organische Inhaltsstoffe: 

Die Ergebnisse zahlreicher Messungen, die bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen an Zement-

drehofenanlagen durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass – unabhängig von der Wahl des einge-

setzten Brennstoffs – die gemessenen Konzentrationen von Dioxinen und Furanen im Reingas äu-

ßerst gering sind und in der Regel deutlich unterhalb des Grenzwertes von 0,1 ngTE/m³ (i. N. tr. bez. 

10 Vol.-% O2). Auch zukünftig und mit Erweiterung des Einsatzes von Ersatzbrennstoffen sind keine 

nachteiligen Veränderungen des Emissionsniveaus für PCDD/F zu erwarten. Aus den bisherigen Er-

fahrungen und zahlreichen Messungen im Reingas von Drehofenanlagen mit SCR-Katalysator ist be-

kannt, dass dieser als positiver Nebeneffekt zu einer Minderung auch diese Komponenten beiträgt. In-

sofern könnten die tatsächlichen Emissionen zukünftig sogar noch geringer sein. Dies gilt auch für die 

Emissionen an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) und polychlorierten Chlor-

benzolen (PCBz). 

Benzol, Benzo(a)pyren und Tetrachlorethen: 

Durch den zukünftig geplanten erweiterten Ersatzbrennstoffeinsatz wird sich das Emissionsniveau für 

Benzol nicht ändern. Da aus zahlreichen Messungen an Drehofenanlagen mit Katalysator bekannt ist, 

dass dieser als positiver Nebeneffekt auch zur weitergehenden Minderung von Benzol-Emissionen 

beiträgt, könnten die tatsächlichen Emissionen zukünftig sogar noch geringer sein. 

Die Konzentrationen von Benzo(a)pyren sowie Tetrachlorethen liegen im Reingas von Drehofenanla-

gen der Zementindustrie ohnehin in der Regel immer im Bereich unterhalb der Bestimmungsgrenze 

des Analysenverfahrens. Der zukünftige erweiterte Einsatz von Ersatzbrennstoffen hat keine nachtei-

ligen Auswirkungen auf das Emissionsniveau der vorgenannten Komponenten. 

Auswirkungen auf das Produkt 

Die Bewertung der Auswirkungen des veränderten Brennstoffportfolios auf das Zwischenprodukt, den 

Zementklinker, wurde ebenfalls anhand der Stoffflussanalyse für Spurenelemente vorgenommen. 

Damit konnte gezeigt werden, dass keine nachteiligen Auswirkungen aufgrund gegebenenfalls erhöh-

ter Spurenelementeinträge in den Klinker mit dem zukünftig geplanten Brennstoffeinsatz verbunden 

sind. Dies gilt auch für die spätere Nutzungsphase (Zement, Beton, Altbeton). Alle bislang durchge-

führten Auslauguntersuchungen im Rahmen von Forschungsprojekten haben gezeigt, dass aus ze-

mentgebundenen Baustoffen nur sehr geringe Mengen an Spurenelementen freigesetzt werden. Ins-

gesamt haben zementgebundene Baustoffe unter üblichen Anwendungsbedingungen keine negativen 

Auswirkungen auf die Umwelt. 

Beurteilung der Schornsteinbauhöhe 

Die Schornsteinbauhöhe des Hauptkamins der Drehofenanlage wurde letztmalig in 2007 gutachtlich 

überprüft. Mit Inkrafttreten der neuen TA Luft zum 01.12.2021 haben sich die Vorgaben zur Bestim-

mung der Schornsteinbauhöhe zum Teil geändert. Darüber hinaus liegt ein neues Programm zur Be-

rechnung der erforderlichen Mindesthöhe in Abhängigkeit vom jeweiligen Schadstoff vor. Aus diesem 

Grund wurde die Bauhöhe im Rahmen dieser Vorprüfung und im Hinblick auf die zukünftigen Abgas-

randbedingungen an der Kaminmündung sowie der beantragten Emissionsgrenzwerte erneut über-

prüft. Die Berechnungen haben gezeigt, dass die gegenwärtige Schornsteinbauhöhe von 47 Metern 

aus gutachtlicher Sicht ausreichend hoch ist, um einen ungestörten Abtransport mit der freien Luft-

strömung zu gewährleisten und eine ausreichende Verdünnung zu ermöglichen.  

Beurteilung der zukünftigen Immissionssituation am Standort 

Zur Ermittlung der zukünftigen Immissionssituation am Standort wurden umfangreiche Ausbreitungs-

rechnungen durchgeführt. Im Anhang 2 der neuen TA Luft sind die Rechenvorschriften zur Ermittlung 
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der Immissionsbeiträge festgehalten. Das ebenfalls aktualisierte Rechenprogramm AUSTAL setzt die-

se Vorgaben um. Bei den Ausreitungsrechnungen wurden aufgrund der deutlichen Geländesteigun-

gen im Untersuchungsgebiet prognostische Windfeldbibliotheken berechnet und darüber hinaus Kalt-

lufteinflüsse am Standort berücksichtigt. Weiterhin wurden die Gebäude am Anlagenstandort 

modelliert. Die Immissionsprognosen wurden unter der Annahme eines ganzjährigen Betriebs der 

Ofenanlage bei Volllast und unter Ausschöpfung der heutigen und zukünftigen Emissionsgrenzwerte 

vorgenommen. Dies entspricht einer deutlich konservativen Vorgehensweise.  

Das Ausbreitungsmodell liefert schließlich bei Verwendung einer Ausbreitungsklassenstatistik mit Zeit-

reihe für jede Stunde des Jahres an den Beurteilungspunkten im Rechengebiet die Konzentration und 

die Deposition eines Stoffes. Die Beurteilung der durch luftförmige Verunreinigungen hervorgerufenen 

Immissionen und deren Auswirkungen erfolgt auf Basis der Gesamtbelastung bzw. der nach TA Luft 

rechnerisch ermittelten Gesamtzusatzbelastung durch die Zementdrehofenanlage in Ist- und Planzu-

stand.  

Die Bewertung der Immissionszusatzbelastung im Hinblick auf die Luftqualität erfolgte anhand der 

Immissionswerte der TA Luft und der 39. Bundes-Immissionsschutzverordnung sowie weiterer aner-

kannter Schutzstandards. Es konnte gezeigt werden, dass die Schutzstandards der TA Luft Nummern 

4.2.1 (Schutz der menschlichen Gesundheit), 4.3 (Schutz vor erheblichen Belästigungen und erhebli-

chen Nachteilen durch Staubniederschlag), 4.4 (Schutz vor erheblichen Nachteilen, insbesondere der 

Vegetation und von Ökosystemen) sowie 4.5.1 (Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Schadstoffdeposition) sowie weitere ergänzend herangezogene Schutzstandards im gesamten Beur-

teilungsgebiet auch weiterhin sicher eingehalten sind. Faktisch bewegt sich die vorhabenbedingte Zu-

satzbelastung in einem sehr geringen Bereich um „Null“ und ist für die Komponenten NOx, SO2 und 

NH3 darüber hinaus negativ, da die Emissionsgrenzwerte für diese Komponenten niedriger sind und 

sich ansonsten lediglich die prozentuale Aufteilung der Spurenelemente auf die Summengrenzwerte 

(bei verändertem Brennstoffmix) geringfügig ändert. 

Im Rahmen der Ausbreitungsrechnungen wurden auch die Stickstoff- und Säureeinträge in die umlie-

genden FFH-Gebiete berechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Stoffeinträge zukünftig auf-

grund der geplanten Grenzwertabsenkungen für NOx, NH3 und SO2 deutlich verringern und sich somit 

insgesamt eine negative vorhabenbedingte Zusatzbelastung ergibt. Im Hinblick auf die Stickstoffein-

träge halbieren sich die Einträge und im Hinblick auf die Säureeinträge reduzieren sich die Einträge 

zukünftig sogar um rund zwei Drittel. Weitere Prüfschritte im Hinblick auf eine FFH-Vor- oder Verträg-

lichkeitsprüfung sind deshalb nicht erforderlich. 

 

Zusammengefasst zeigen die Betrachtungen, dass die geplanten Maßnahmen zukünftig mit keinen 

erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter im Untersuchungsgebiet verbunden sind. 

Weiterhin besteht keine Störfall-Relevanz und nachteilige Wechselwirkungen zwischen den Schutzgü-

tern sind ebenfalls nicht gegeben.  

Insofern ist aus gutachterlicher Sicht die Notwendigkeit zur Durchführung einer ausführlichen 

Umweltverträglichkeitsuntersuchung für das beantragte Vorhaben nicht gegeben. 

Die beantragten Modernisierungsmaßnahmen führen zu einer weiteren Verbesserung der Immissi-

onssituation am Standort. Der erweiterte Einsatz von Ersatz-Roh- und Brennstoffen bietet außerdem 

zusätzliche Möglichkeiten der Ressourcenschonung und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klima-

schutz.  
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9 Anhang 

9.1 Emissionsprognosen – Berechnungstabellen 

9.1.1 Spurenelementeintrag ROHSTOFFE in Ist- und Planzustand 

 

 

9.1.2 Ergebnistabellen Emissionsprognosen – mittlere Spurenelementgehalte 

ISTZUSTAND - Kohlenstaub, Fluff (hochkalorisch), Tiermehl 

 

 

 

  

39929 4073 684 815

0.5 8.0 0.5 7.8

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.01 0.40 0.03 0.11 0.03 0.02 0.22 0.17

Cd 0.10 3.97 0.10 0.37 1.00 0.68 10.98 8.25

Tl 0.50 19.86 0.16 0.60 1.00 0.68 2.00 1.50

As 7.40 294.00 2.60 9.74 5.00 3.40 21.51 16.16

Co 4.10 162.89 2.00 7.49 20.00 13.60 18.38 13.81

Ni 12.80 508.53 7.50 28.10 9.20 6.26 164.57 123.65

Sb 1.00 39.73 1.00 3.75 50.00 34.01 7.94 5.96

Pb 23.00 913.77 5.40 20.23 5.30 3.60 1733.57 1302.49

Cr 14.80 587.99 15.20 56.96 13.00 8.84 513.43 385.76

Cu 14.20 564.15 6.30 23.61 21.00 14.28 174.43 131.05

Mn 221.00 8780.16 40.00 149 88 250.00 170.03 5690.00 4275.08

V 20.80 826.37 12.70 47.59 10.00 6.80 133.76 100.50

Sn 1.00 39.73 3.40 12.74 30.00 20.40 54.31 40.80

0.052

0.074

0.03

0.03

0.05

0.012

0.0093

0.018

Emissionsfaktor in 

%

40

0.17

1.3

0.023

0.019

Massenstrom kg/h (f.)

Feuchte Gew.-%

Kalkstein Grubensand Gießereialtsand Eisenerz

113.68

981.25

13375.15

733.10

1039.54

2240.10

83.44

666.54

197.79

323.30

22.65

13.28

0.70

g/h (tr.)

Rohstoffe

1950 1970 0 869 0 0

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.35 0.10 0.20 0.10 0.00 0.10 0.08 1.00 0.00 0.18 0.00

Cd 0.30 0.53 0.60 1.18 0.60 0.00 0.19 0.16 1.50 0.00 0.82 0.00

Tl 0.30 0.53 0.10 0.20 0.10 0.00 0.10 0.08 0.50 0.00 0.50 0.00

As 13.60 23.87 1.00 1.96 1.00 0.00 1.00 0.84 5.00 0.00 1.90 0.00

Co 16.70 29.31 100.60 196.95 100.60 0.00 1.30 1.09 12.00 0.00 3.10 0.00

Ni 45.00 78.98 6.59 12.90 6.59 0.00 7.13 5.97 80.00 0.00 7.00 0.00

Sb 2.50 4.39 17.33 33.93 17.33 0.00 2.11 1.77 6.40 0.00 3.00 0.00

Pb 68.00 119.34 20.95 41.03 20.95 0.00 6.10 5.11 89.00 0.00 183.00 0.00

Cr 26.50 46.51 9.93 19.44 9.93 0.00 7.18 6.02 52.00 0.00 22.00 0.00

Cu 33.00 57.92 243.35 476.46 243.35 0.00 17.03 14.26 450.00 0.00 17.00 0.00

Mn 125.00 219.38 34.98 68.48 34.98 0.00 37.95 31.80 450.00 0.00 146.00 0.00

V 75.00 131.63 1.97 3.86 1.97 0.00 1.85 1.55 25.00 0.00 2.60 0.00

Sn 5.00 8.78 3.29 6.44 3.29 0.00 1.05 0.88 25.00 0.00 3.00 0.00

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Hg

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 129.77 113.68 16.09 0.10 1.41 4.79

1118.29 981.25 137.03 0.58 8.55 41.27

13694.80 13375.15 319.65 2.47 36.25 505.56

1281.73 733.10 548.64 0.12 1.75 47.32

1111.51 1039.54 71.96 0.13 1.96 41.04

2405.58 2240.10 165.48 1.20 17.69 88.78

123.53 83.44 40.09 0.04 0.55 4.56

764.39 666.54 97.85 0.23 3.37 28.22

425.15 197.79 227.35 0.08 1.19 15.69

349.97 323.30 26.66 0.08 1.18 12.92

23.46 22.65 0.81 0.30 4.49 0.85

15.15 13.28 1.87 0.03 0.38 0.56

1.33 0.70 0.63 0.53 7.82 0.03

Konzentration

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³ mg/kg Klinker

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration
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Szenario 1 - 80 % EBS - Kohlenstaub, Fluff (hochkalorisch) 

 

 

Szenario 2 - 80 % EBS - Kohlenstaub, Fluff (hochkalorisch), Fluff (mittelkalorisch), Tiermehl 

 

 

  

867 3939 0 0 0 0

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.16 0.10 0.40 0.10 0.00 0.10 0.00 1.00 0.00 0.18 0.00

Cd 0.30 0.23 0.60 2.37 0.60 0.00 0.19 0.00 1.50 0.00 0.82 0.00

Tl 0.30 0.23 0.10 0.41 0.10 0.00 0.10 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00

As 13.60 10.61 1.00 3.92 1.00 0.00 1.00 0.00 5.00 0.00 1.90 0.00

Co 16.70 13.03 100.60 393.91 100.60 0.00 1.30 0.00 12.00 0.00 3.10 0.00

Ni 45.00 35.10 6.59 25.81 6.59 0.00 7.13 0.00 80.00 0.00 7.00 0.00

Sb 2.50 1.95 17.33 67.87 17.33 0.00 2.11 0.00 6.40 0.00 3.00 0.00

Pb 68.00 53.04 20.95 82.05 20.95 0.00 6.10 0.00 89.00 0.00 183.00 0.00

Cr 26.50 20.67 9.93 38.87 9.93 0.00 7.18 0.00 52.00 0.00 22.00 0.00

Cu 33.00 25.74 243.35 952.92 243.35 0.00 17.03 0.00 450.00 0.00 17.00 0.00

Mn 125.00 97.50 34.98 136.96 34.98 0.00 37.95 0.00 450.00 0.00 146.00 0.00

V 75.00 58.50 1.97 7.72 1.97 0.00 1.85 0.00 25.00 0.00 2.60 0.00

Sn 5.00 3.90 3.29 12.87 3.29 0.00 1.05 0.00 25.00 0.00 3.00 0.00

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Hg

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 130.45 113.68 16.77 0.10 1.42 4.81

1047.48 981.25 66.22 0.54 8.01 38.66

13609.61 13375.15 234.46 2.45 36.03 502.42

1711.75 733.10 978.66 0.16 2.34 63.20

1099.09 1039.54 59.54 0.13 1.94 40.58

2375.19 2240.10 135.09 1.19 17.46 87.66

153.26 83.44 69.82 0.05 0.68 5.66

727.45 666.54 60.91 0.22 3.21 26.85

604.73 197.79 406.93 0.11 1.69 22.32

337.83 323.30 14.52 0.08 1.14 12.47

23.29 22.65 0.64 0.30 4.45 0.85

15.88 13.28 2.60 0.03 0.40 0.59

1.25 0.70 0.55 0.50 7.34 0.03

Konzentration

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³ mg/kg Klinker

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration

867 1970 1693 869 0 0

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.16 0.10 0.20 0.10 0.17 0.10 0.08 1.00 0.00 0.18 0.00

Cd 0.30 0.23 0.60 1.18 0.60 1.02 0.19 0.16 1.50 0.00 0.82 0.00

Tl 0.30 0.23 0.10 0.20 0.10 0.18 0.10 0.08 0.50 0.00 0.50 0.00

As 13.60 10.61 1.00 1.96 1.00 1.68 1.00 0.84 5.00 0.00 1.90 0.00

Co 16.70 13.03 100.60 196.95 100.60 169.26 1.30 1.09 12.00 0.00 3.10 0.00

Ni 45.00 35.10 6.59 12.90 6.59 11.09 7.13 5.97 80.00 0.00 7.00 0.00

Sb 2.50 1.95 17.33 33.93 17.33 29.16 2.11 1.77 6.40 0.00 3.00 0.00

Pb 68.00 53.04 20.95 41.03 20.95 35.26 6.10 5.11 89.00 0.00 183.00 0.00

Cr 26.50 20.67 9.93 19.44 9.93 16.70 7.18 6.02 52.00 0.00 22.00 0.00

Cu 33.00 25.74 243.35 476.46 243.35 409.46 17.03 14.26 450.00 0.00 17.00 0.00

Mn 125.00 97.50 34.98 68.48 34.98 58.85 37.95 31.80 450.00 0.00 146.00 0.00

V 75.00 58.50 1.97 3.86 1.97 3.32 1.85 1.55 25.00 0.00 2.60 0.00

Sn 5.00 3.90 3.29 6.44 3.29 5.53 1.05 0.88 25.00 0.00 3.00 0.00

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Hg

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 130.42 113.68 16.75 0.10 1.42 4.81

1048.48 981.25 67.23 0.55 8.02 38.69

13631.77 13375.15 256.63 2.45 36.08 503.24

1659.02 733.10 925.92 0.15 2.27 61.25

1102.37 1039.54 62.83 0.13 1.95 40.70

2374.54 2240.10 134.44 1.19 17.46 87.63

150.26 83.44 66.82 0.05 0.66 5.55

731.60 666.54 65.06 0.22 3.23 27.00

578.12 197.79 380.33 0.11 1.62 21.34

338.39 323.30 15.09 0.08 1.14 12.49

23.34 22.65 0.70 0.30 4.46 0.85

15.87 13.28 2.60 0.03 0.40 0.59

1.30 0.70 0.61 0.52 7.67 0.03

Konzentration

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³ mg/kg Klinker

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration
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Szenario 3 - 80 % EBS - Kohlenstaub, Fluff (mittelkalorisch), Tiermehl 

 

 

Szenario 4 - 100 % EBS - Fluff (hochkalorisch), Tiermehl 

 

 

  

867 0 4063 1159 0 0

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.16 0.10 0.00 0.10 0.41 0.10 0.11 1.00 0.00 0.18 0.00

Cd 0.30 0.23 0.60 0.00 0.60 2.44 0.19 0.22 1.50 0.00 0.82 0.00

Tl 0.30 0.23 0.10 0.00 0.10 0.42 0.10 0.11 0.50 0.00 0.50 0.00

As 13.60 10.61 1.00 0.00 1.00 4.04 1.00 1.12 5.00 0.00 1.90 0.00

Co 16.70 13.03 100.60 0.00 100.60 406.22 1.30 1.45 12.00 0.00 3.10 0.00

Ni 45.00 35.10 6.59 0.00 6.59 26.61 7.13 7.96 80.00 0.00 7.00 0.00

Sb 2.50 1.95 17.33 0.00 17.33 69.99 2.11 2.36 6.40 0.00 3.00 0.00

Pb 68.00 53.04 20.95 0.00 20.95 84.62 6.10 6.82 89.00 0.00 183.00 0.00

Cr 26.50 20.67 9.93 0.00 9.93 40.09 7.18 8.02 52.00 0.00 22.00 0.00

Cu 33.00 25.74 243.35 0.00 243.35 982.70 17.03 19.02 450.00 0.00 17.00 0.00

Mn 125.00 97.50 34.98 0.00 34.98 141.24 37.95 42.39 450.00 0.00 146.00 0.00

V 75.00 58.50 1.97 0.00 1.97 7.97 1.85 2.06 25.00 0.00 2.60 0.00

Sn 5.00 3.90 3.29 0.00 3.29 13.28 1.05 1.17 25.00 0.00 3.00 0.00

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Hg

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 132.02 113.68 18.35 0.10 1.44 4.87

1049.78 981.25 68.53 0.55 8.03 38.74

13656.28 13375.15 281.14 2.46 36.15 504.14

1760.55 733.10 1027.45 0.16 2.41 65.00

1108.33 1039.54 68.78 0.13 1.96 40.92

2384.57 2240.10 144.48 1.19 17.53 88.00

157.74 83.44 74.30 0.05 0.70 5.82

736.22 666.54 69.67 0.22 3.25 27.18

618.49 197.79 420.70 0.12 1.73 22.83

339.07 323.30 15.76 0.08 1.15 12.52

23.41 22.65 0.77 0.30 4.48 0.85

16.17 13.28 2.89 0.03 0.40 0.60

1.37 0.70 0.68 0.55 8.07 0.03

Konzentration

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³ mg/kg Klinker

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration

0 2462 0 2897 0 0

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.00 0.10 0.25 0.10 0.00 0.10 0.28 1.00 0.00 0.18 0.00

Cd 0.30 0.00 0.60 1.48 0.60 0.00 0.19 0.54 1.50 0.00 0.82 0.00

Tl 0.30 0.00 0.10 0.25 0.10 0.00 0.10 0.28 0.50 0.00 0.50 0.00

As 13.60 0.00 1.00 2.45 1.00 0.00 1.00 2.79 5.00 0.00 1.90 0.00

Co 16.70 0.00 100.60 246.19 100.60 0.00 1.30 3.63 12.00 0.00 3.10 0.00

Ni 45.00 0.00 6.59 16.13 6.59 0.00 7.13 19.90 80.00 0.00 7.00 0.00

Sb 2.50 0.00 17.33 42.42 17.33 0.00 2.11 5.90 6.40 0.00 3.00 0.00

Pb 68.00 0.00 20.95 51.28 20.95 0.00 6.10 17.05 89.00 0.00 183.00 0.00

Cr 26.50 0.00 9.93 24.30 9.93 0.00 7.18 20.06 52.00 0.00 22.00 0.00

Cu 33.00 0.00 243.35 595.57 243.35 0.00 17.03 47.54 450.00 0.00 17.00 0.00

Mn 125.00 0.00 34.98 85.60 34.98 0.00 37.95 105.99 450.00 0.00 146.00 0.00

V 75.00 0.00 1.97 4.83 1.97 0.00 1.85 5.15 25.00 0.00 2.60 0.00

Sn 5.00 0.00 3.29 8.05 3.29 0.00 1.05 2.93 25.00 0.00 3.00 0.00

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Hg

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 124.65 113.68 10.98 0.09 1.36 4.60

991.23 981.25 9.98 0.52 7.58 36.58

13566.73 13375.15 191.59 2.44 35.91 500.84

1376.21 733.10 643.11 0.13 1.88 50.81

1083.90 1039.54 44.35 0.13 1.91 40.02

2308.43 2240.10 68.33 1.15 16.97 85.19

131.76 83.44 48.32 0.04 0.58 4.86

702.57 666.54 36.03 0.21 3.10 25.93

447.62 197.79 249.82 0.09 1.25 16.52

328.54 323.30 5.24 0.08 1.11 12.13

23.18 22.65 0.53 0.30 4.43 0.84

15.30 13.28 2.02 0.03 0.38 0.56

1.22 0.70 0.53 0.49 7.20 0.03

Konzentration

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³ mg/kg Klinker

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration
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Szenario 5 - 100 % EBS - Fluff (hochkalorisch), Fluff (tiefkalorisch), Trockenklärschlamm 

 

 

Szenario 6 - 100 % EBS - Fluff (hochkalorisch), Tiermehl, Holzspäne 

 

 

  

0 2955 1354 0 1970 0

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.00 0.10 0.30 0.10 0.14 0.10 0.00 1.00 1.77 0.18 0.00

Cd 0.30 0.00 0.60 1.77 0.60 0.81 0.19 0.00 1.50 2.66 0.82 0.00

Tl 0.30 0.00 0.10 0.31 0.10 0.14 0.10 0.00 0.50 0.89 0.50 0.00

As 13.60 0.00 1.00 2.94 1.00 1.35 1.00 0.00 5.00 8.86 1.90 0.00

Co 16.70 0.00 100.60 295.43 100.60 135.41 1.30 0.00 12.00 21.27 3.10 0.00

Ni 45.00 0.00 6.59 19.36 6.59 8.87 7.13 0.00 80.00 141.82 7.00 0.00

Sb 2.50 0.00 17.33 50.90 17.33 23.33 2.11 0.00 6.40 11.35 3.00 0.00

Pb 68.00 0.00 20.95 61.54 20.95 28.21 6.10 0.00 89.00 157.77 183.00 0.00

Cr 26.50 0.00 9.93 29.15 9.93 13.36 7.18 0.00 52.00 92.18 22.00 0.00

Cu 33.00 0.00 243.35 714.69 243.35 327.57 17.03 0.00 450.00 797.73 17.00 0.00

Mn 125.00 0.00 34.98 102.72 34.98 47.08 37.95 0.00 450.00 797.73 146.00 0.00

V 75.00 0.00 1.97 5.79 1.97 2.66 1.85 0.00 25.00 44.32 2.60 0.00

Sn 5.00 0.00 3.29 9.65 3.29 4.43 1.05 0.00 25.00 44.32 3.00 0.00

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Hg

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 172.07 113.68 58.40 0.13 1.87 6.35

1034.02 981.25 52.77 0.54 7.91 38.16

14322.68 13375.15 947.53 2.58 37.91 528.74

2573.08 733.10 1839.98 0.24 3.52 95.00

1174.24 1039.54 134.70 0.14 2.07 43.35

2487.62 2240.10 247.52 1.24 18.29 91.80

169.02 83.44 85.58 0.05 0.75 6.24

836.59 666.54 170.05 0.25 3.69 30.88

649.90 197.79 452.11 0.12 1.82 23.99

336.45 323.30 13.15 0.08 1.14 12.42

23.98 22.65 1.33 0.31 4.58 0.87

18.52 13.28 5.25 0.03 0.46 0.68

2.90 0.70 2.20 1.16 17.07 0.06

Konzentration

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³ mg/kg Klinker

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration

0 3447 0 579 0 1275

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.00 0.10 0.35 0.10 0.00 0.10 0.06 1.00 0.00 0.18 0.22

Cd 0.30 0.00 0.60 2.07 0.60 0.00 0.19 0.11 1.50 0.00 0.82 0.99

Tl 0.30 0.00 0.10 0.36 0.10 0.00 0.10 0.06 0.50 0.00 0.50 0.61

As 13.60 0.00 1.00 3.43 1.00 0.00 1.00 0.56 5.00 0.00 1.90 2.30

Co 16.70 0.00 100.60 344.67 100.60 0.00 1.30 0.73 12.00 0.00 3.10 3.75

Ni 45.00 0.00 6.59 22.58 6.59 0.00 7.13 3.98 80.00 0.00 7.00 8.48

Sb 2.50 0.00 17.33 59.38 17.33 0.00 2.11 1.18 6.40 0.00 3.00 3.63

Pb 68.00 0.00 20.95 71.80 20.95 0.00 6.10 3.41 89.00 0.00 183.00 221.57

Cr 26.50 0.00 9.93 34.01 9.93 0.00 7.18 4.01 52.00 0.00 22.00 26.64

Cu 33.00 0.00 243.35 833.80 243.35 0.00 17.03 9.51 450.00 0.00 17.00 20.58

Mn 125.00 0.00 34.98 119.84 34.98 0.00 37.95 21.20 450.00 0.00 146.00 176.77

V 75.00 0.00 1.97 6.76 1.97 0.00 1.85 1.03 25.00 0.00 2.60 3.15

Sn 5.00 0.00 3.29 11.26 3.29 0.00 1.05 0.59 25.00 0.00 3.00 3.63

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Hg

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 129.16 113.68 15.48 0.10 1.41 4.77

992.19 981.25 10.94 0.52 7.59 36.62

13692.96 13375.15 317.81 2.46 36.25 505.50

1596.99 733.10 863.89 0.15 2.18 58.96

1104.21 1039.54 64.66 0.13 1.95 40.77

2536.88 2240.10 296.78 1.27 18.65 93.62

147.64 83.44 64.20 0.04 0.65 5.45

701.58 666.54 35.04 0.21 3.10 25.90

546.94 197.79 349.15 0.10 1.53 20.19

329.59 323.30 6.29 0.08 1.11 12.17

23.66 22.65 1.02 0.31 4.52 0.86

16.45 13.28 3.17 0.03 0.41 0.61

1.32 0.70 0.62 0.53 7.74 0.03

Konzentration

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³ mg/kg Klinker

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration

468
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Szenario 7 - 100 % EBS - Fluff (hochkalorisch), Fluff (mittelkalorisch), Trockenklärschlamm, 

Holzspäne 

 

 

Szenario 8 - 100 % EBS - Fluff (hochkalorisch) 

 

 

 

0 2708 1693 0 985 637

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.00 0.10 0.27 0.10 0.17 0.10 0.00 1.00 0.89 0.18 0.11

Cd 0.30 0.00 0.60 1.63 0.60 1.02 0.19 0.00 1.50 1.33 0.82 0.50

Tl 0.30 0.00 0.10 0.28 0.10 0.18 0.10 0.00 0.50 0.44 0.50 0.30

As 13.60 0.00 1.00 2.69 1.00 1.68 1.00 0.00 5.00 4.43 1.90 1.15

Co 16.70 0.00 100.60 270.81 100.60 169.26 1.30 0.00 12.00 10.64 3.10 1.88

Ni 45.00 0.00 6.59 17.74 6.59 11.09 7.13 0.00 80.00 70.91 7.00 4.24

Sb 2.50 0.00 17.33 46.66 17.33 29.16 2.11 0.00 6.40 5.67 3.00 1.82

Pb 68.00 0.00 20.95 56.41 20.95 35.26 6.10 0.00 89.00 78.89 183.00 110.79

Cr 26.50 0.00 9.93 26.73 9.93 16.70 7.18 0.00 52.00 46.09 22.00 13.32

Cu 33.00 0.00 243.35 655.13 243.35 409.46 17.03 0.00 450.00 398.86 17.00 10.29

Mn 125.00 0.00 34.98 94.16 34.98 58.85 37.95 0.00 450.00 398.86 146.00 88.39

V 75.00 0.00 1.97 5.31 1.97 3.32 1.85 0.00 25.00 22.16 2.60 1.57

Sn 5.00 0.00 3.29 8.85 3.29 5.53 1.05 0.00 25.00 22.16 3.00 1.82

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Hg

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 152.03 113.68 38.36 0.11 1.65 5.61

1013.62 981.25 32.36 0.53 7.75 37.41

14015.41 13375.15 640.26 2.52 37.10 517.40

2206.84 733.10 1473.74 0.21 3.02 81.48

1142.38 1039.54 102.84 0.14 2.02 42.18

2521.44 2240.10 281.34 1.26 18.54 93.05

166.75 83.44 83.31 0.05 0.74 6.16

770.52 666.54 103.98 0.23 3.40 28.44

650.38 197.79 452.58 0.12 1.82 24.01

333.26 323.30 9.96 0.08 1.13 12.30

23.85 22.65 1.20 0.31 4.56 0.87

17.74 13.28 4.47 0.03 0.44 0.65

2.13 0.70 1.44 0.85 12.55 0.05

Konzentration

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³ mg/kg Klinker

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration

0 4924 0 0 0 0

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.00 0.10 0.49 0.10 0.00 0.10 0.00 1.00 0.00 0.18 0.00

Cd 0.30 0.00 0.60 2.96 0.60 0.00 0.19 0.00 1.50 0.00 0.82 0.00

Tl 0.30 0.00 0.10 0.51 0.10 0.00 0.10 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00

As 13.60 0.00 1.00 4.89 1.00 0.00 1.00 0.00 5.00 0.00 1.90 0.00

Co 16.70 0.00 100.60 492.38 100.60 0.00 1.30 0.00 12.00 0.00 3.10 0.00

Ni 45.00 0.00 6.59 32.26 6.59 0.00 7.13 0.00 80.00 0.00 7.00 0.00

Sb 2.50 0.00 17.33 84.83 17.33 0.00 2.11 0.00 6.40 0.00 3.00 0.00

Pb 68.00 0.00 20.95 102.57 20.95 0.00 6.10 0.00 89.00 0.00 183.00 0.00

Cr 26.50 0.00 9.93 48.59 9.93 0.00 7.18 0.00 52.00 0.00 22.00 0.00

Cu 33.00 0.00 243.35 1191.15 243.35 0.00 17.03 0.00 450.00 0.00 17.00 0.00

Mn 125.00 0.00 34.98 171.20 34.98 0.00 37.95 0.00 450.00 0.00 146.00 0.00

V 75.00 0.00 1.97 9.66 1.97 0.00 1.85 0.00 25.00 0.00 2.60 0.00

Sn 5.00 0.00 3.29 16.09 3.29 0.00 1.05 0.00 25.00 0.00 3.00 0.00

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Hg

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 129.77 113.68 16.09 0.10 1.41 4.79

990.91 981.25 9.66 0.52 7.58 36.57

13546.35 13375.15 171.20 2.44 35.86 500.08

1924.24 733.10 1191.15 0.18 2.63 71.04

1088.14 1039.54 48.59 0.13 1.92 40.17

2342.66 2240.10 102.57 1.17 17.23 86.46

168.28 83.44 84.83 0.05 0.74 6.21

698.80 666.54 32.26 0.21 3.08 25.79

690.18 197.79 492.38 0.13 1.93 25.48

328.20 323.30 4.89 0.08 1.11 12.12

23.16 22.65 0.51 0.30 4.43 0.84

16.23 13.28 2.96 0.03 0.41 0.60

1.19 0.70 0.49 0.48 7.01 0.03

Konzentration

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³ mg/kg Klinker

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration

469
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9.1.3 Ergebnistabellen Emissionsprognosen – maximale Spurenelementgehalte in Er-

satzbrennstoffen 

ISTZUSTAND – Kohlenstaub, Fluff (hochkalorisch), Tiermehl  

 

 

Szenario 1 - 80 % EBS - Kohlenstaub, Fluff (hochkalorisch) 

 

 

1950 1970 0 869 0 0

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.35 1.20 2.35 1.20 0.00 0.10 0.08 1.50 0.00 0.27 0.00

Cd 0.30 0.53 9.00 17.62 9.00 0.00 0.50 0.42 4.00 0.00 1.60 0.00

Tl 0.30 0.53 2.00 3.92 2.00 0.00 2.00 1.68 2.00 0.00 1.00 0.00

As 13.60 23.87 13.00 25.45 13.00 0.00 5.00 4.19 13.00 0.00 3.00 0.00

Co 16.70 29.31 140.00 274.10 140.00 0.00 3.00 2.51 12.00 0.00 5.20 0.00

Ni 45.00 78.98 160.00 313.26 160.00 0.00 7.00 5.86 100.00 0.00 15.20 0.00

Sb 2.50 4.39 200.00 391.58 200.00 0.00 10.00 8.38 100.00 0.00 4.80 0.00

Pb 68.00 119.34 400.00 783.15 400.00 0.00 5.00 4.19 200.00 0.00 310.00 0.00

Cr 26.50 46.51 250.00 489.47 250.00 0.00 10.00 8.38 100.00 0.00 51.00 0.00

Cu 33.00 57.92 700.00 1370.52 700.00 0.00 30.00 25.13 500.00 0.00 32.00 0.00

Mn 125.00 219.38 500.00 978.94 500.00 0.00 45.00 37.70 750.00 0.00 170.00 0.00

V 75.00 131.63 25.00 48.95 25.00 0.00 4.00 3.35 83.00 0.00 4.50 0.00

Sn 5.00 8.78 70.00 137.05 70.00 0.00 3.00 2.51 500.00 0.00 4.80 0.00

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Hg

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 262.02 113.68 148.34 0.1939 2.85

1165.18 981.25 183.92 0.6059 8.91

14611.16 13375.15 1236.01 2.6300 38.68

2186.66 733.10 1453.56 0.2034 2.99

1583.90 1039.54 544.35 0.1901 2.80

3146.78 2240.10 906.68 1.5734 23.14

487.78 83.44 404.34 0.1463 2.15

1064.64 666.54 398.10 0.3194 4.70

503.72 197.79 305.92 0.0957 1.41

376.81 323.30 53.51 0.0867 1.27

28.76 22.65 6.12 0.3739 5.50

31.84 13.28 18.57 0.0541 0.80

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration

867 3939 0 0 0 0

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.16 1.2 4.70 1.20 0.00 0.10 0.00 1.50 0.00 0.27 0.00

Cd 0.30 0.23 9.0 35.24 9.00 0.00 0.50 0.00 4.00 0.00 1.60 0.00

Tl 0.30 0.23 2.0 7.83 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00

As 13.60 10.61 13.0 50.90 13.00 0.00 5.00 0.00 13.00 0.00 3.00 0.00

Co 16.70 13.03 140 548.21 140.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00 5.20 0.00

Ni 45.00 35.10 160 626.52 160.00 0.00 40.00 0.00 100.00 0.00 15.20 0.00

Sb 2.50 1.95 200 783.15 200.00 0.00 10.00 0.00 100.00 0.00 4.80 0.00

Pb 68.00 53.04 400 1566.30 400.00 0.00 10.00 0.00 200.00 0.00 310.00 0.00

Cr 26.50 20.67 250 978.94 250.00 0.00 10.00 0.00 100.00 0.00 51.00 0.00

Cu 33.00 25.74 700 2741.03 700.00 0.00 30.00 0.00 500.00 0.00 32.00 0.00

Mn 125.00 97.50 500 1957.88 500.00 0.00 45.00 0.00 750.00 0.00 170.00 0.00

V 75.00 58.50 25.0 97.89 25.00 0.00 4.00 0.00 83.00 0.00 4.50 0.00

Sn 5.00 3.90 70.0 274.10 70.00 0.00 3.00 0.00 500.00 0.00 4.80 0.00

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Hg

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 391.68 113.68 278.00 0.29 4.26

1137.65 981.25 156.39 0.59 8.70

15430.53 13375.15 2055.38 2.78 40.85

3499.87 733.10 2766.77 0.33 4.79

2039.15 1039.54 999.61 0.24 3.60

3859.44 2240.10 1619.34 1.93 28.38

868.55 83.44 785.10 0.26 3.83

1328.16 666.54 661.62 0.40 5.86

759.03 197.79 561.23 0.14 2.12

384.82 323.30 61.51 0.09 1.30

30.71 22.65 8.07 0.40 5.87

48.75 13.28 35.48 0.08 1.22

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration
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Szenario 2 - 80 % EBS - Kohlenstaub, Fluff (hochkalorisch), Fluff (mittelkalorisch), Tiermehl 

 

 

Szenario 3 - 80 % EBS - Kohlenstaub, Fluff (mittelkalorisch), Tiermehl 

 

 

867 1970 1693 869 0 0

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.16 1.20 2.35 1.20 2.02 0.10 0.08 1.50 0.00 0.27 0.00

Cd 0.30 0.23 9.00 17.62 9.00 15.14 0.50 0.42 4.00 0.00 1.60 0.00

Tl 0.30 0.23 2.00 3.92 2.00 3.37 2.00 1.68 2.00 0.00 1.00 0.00

As 13.60 10.61 13.00 25.45 13.00 21.87 5.00 4.19 13.00 0.00 3.00 0.00

Co 16.70 13.03 140.00 274.10 140.00 235.56 3.00 2.51 12.00 0.00 5.20 0.00

Ni 45.00 35.10 160.00 313.26 160.00 269.21 40.00 33.51 100.00 0.00 15.20 0.00

Sb 2.50 1.95 200.00 391.58 200.00 336.51 10.00 8.38 100.00 0.00 4.80 0.00

Pb 68.00 53.04 400.00 783.15 400.00 673.02 10.00 8.38 200.00 0.00 310.00 0.00

Cr 26.50 20.67 250.00 489.47 250.00 420.64 10.00 8.38 100.00 0.00 51.00 0.00

Cu 33.00 25.74 700.00 1370.52 700.00 1177.79 30.00 25.13 500.00 0.00 32.00 0.00

Mn 125.00 97.50 500.00 978.94 500.00 841.28 45.00 37.70 750.00 0.00 170.00 0.00

V 75.00 58.50 25.00 48.95 25.00 42.06 4.00 3.35 83.00 0.00 4.50 0.00

Sn 5.00 3.90 70.00 137.05 70.00 117.78 3.00 2.51 500.00 0.00 4.80 0.00

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Hg

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 374.92 113.68 261.24 0.28 4.08

1134.11 981.25 152.86 0.59 8.67

15330.56 13375.15 1955.41 2.76 40.58

3332.27 733.10 2599.17 0.31 4.56

1978.70 1039.54 939.16 0.24 3.49

3757.69 2240.10 1517.59 1.88 27.63

821.86 83.44 738.41 0.25 3.63

1317.62 666.54 651.08 0.40 5.81

722.99 197.79 525.20 0.14 2.02

385.43 323.30 62.12 0.09 1.30

31.84 22.65 9.19 0.41 6.09

46.69 13.28 33.42 0.08 1.17

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration

867 0 4063 1159 0 0

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.16 1.20 0.00 1.20 4.85 0.10 0.11 1.50 0.00 0.27 0.00

Cd 0.30 0.23 9.00 0.00 9.00 36.34 0.50 0.56 4.00 0.00 1.60 0.00

Tl 0.30 0.23 2.00 0.00 2.00 8.08 2.00 2.23 2.00 0.00 1.00 0.00

As 13.60 10.61 13.00 0.00 13.00 52.50 5.00 5.58 13.00 0.00 3.00 0.00

Co 16.70 13.03 140.00 0.00 140.00 565.34 3.00 3.35 12.00 0.00 5.20 0.00

Ni 45.00 35.10 160.00 0.00 160.00 646.10 40.00 44.68 100.00 0.00 15.20 0.00

Sb 2.50 1.95 200.00 0.00 200.00 807.63 10.00 11.17 100.00 0.00 4.80 0.00

Pb 68.00 53.04 400.00 0.00 400.00 1615.25 10.00 11.17 200.00 0.00 310.00 0.00

Cr 26.50 20.67 250.00 0.00 250.00 1009.53 10.00 11.17 100.00 0.00 51.00 0.00

Cu 33.00 25.74 700.00 0.00 700.00 2826.69 30.00 33.51 500.00 0.00 32.00 0.00

Mn 125.00 97.50 500.00 0.00 500.00 2019.06 45.00 50.26 750.00 0.00 170.00 0.00

V 75.00 58.50 25.00 0.00 25.00 100.95 4.00 4.47 83.00 0.00 4.50 0.00

Sn 5.00 3.90 70.00 0.00 70.00 282.67 3.00 3.35 500.00 0.00 4.80 0.00

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

g

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 403.60 113.68 289.92 0.30 4.39

1145.17 981.25 163.92 0.60 8.76

15541.97 13375.15 2166.83 2.80 41.14

3619.03 733.10 2885.94 0.34 4.95

2080.92 1039.54 1041.37 0.25 3.67

3919.56 2240.10 1679.46 1.96 28.82

904.19 83.44 820.74 0.27 3.99

1392.42 666.54 725.88 0.42 6.14

779.51 197.79 581.71 0.15 2.18

391.99 323.30 68.69 0.09 1.33

33.19 22.65 10.54 0.43 6.35

50.41 13.28 37.14 0.09 1.26

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration
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Szenario 4 - 100 % EBS - Fluff (hochkalorisch), Tiermehl 

 

 

Szenario 5 - 100 % EBS - Fluff (hochkalorisch), Fluff (tiefkalorisch), Trockenklärschlamm 

 

 

0 2462 0 2897 0 0

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.00 1.20 2.94 1.20 0.00 0.10 0.28 1.50 0.00 0.27 0.00

Cd 0.30 0.00 9.00 22.03 9.00 0.00 0.50 1.40 4.00 0.00 1.60 0.00

Tl 0.30 0.00 2.00 4.89 2.00 0.00 2.00 5.58 2.00 0.00 1.00 0.00

As 13.60 0.00 13.00 31.82 13.00 0.00 5.00 13.96 13.00 0.00 3.00 0.00

Co 16.70 0.00 140.00 342.63 140.00 0.00 3.00 8.38 12.00 0.00 5.20 0.00

Ni 45.00 0.00 160.00 391.58 160.00 0.00 40.00 111.70 100.00 0.00 15.20 0.00

Sb 2.50 0.00 200.00 489.47 200.00 0.00 10.00 27.92 100.00 0.00 4.80 0.00

Pb 68.00 0.00 400.00 978.94 400.00 0.00 10.00 27.92 200.00 0.00 310.00 0.00

Cr 26.50 0.00 250.00 611.84 250.00 0.00 10.00 27.92 100.00 0.00 51.00 0.00

Cu 33.00 0.00 700.00 1713.14 700.00 0.00 30.00 83.77 500.00 0.00 32.00 0.00

Mn 125.00 0.00 500.00 1223.67 500.00 0.00 45.00 125.66 750.00 0.00 170.00 0.00

V 75.00 0.00 25.00 61.18 25.00 0.00 4.00 11.17 83.00 0.00 4.50 0.00

Sn 5.00 0.00 70.00 171.31 70.00 0.00 3.00 8.38 500.00 0.00 4.80 0.00

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 293.37 113.68 179.69 0.22 3.19

1053.61 981.25 72.35 0.55 8.06

14724.48 13375.15 1349.33 2.65 38.98

2530.02 733.10 1796.92 0.24 3.46

1679.31 1039.54 639.76 0.20 2.96

3246.96 2240.10 1006.86 1.62 23.87

600.84 83.44 517.39 0.18 2.65

1169.82 666.54 503.27 0.35 5.16

548.80 197.79 351.01 0.10 1.53

369.08 323.30 45.78 0.08 1.25

33.13 22.65 10.48 0.43 6.33

36.70 13.28 23.42 0.06 0.92

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration

0 2955 1354 0 1970 0

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.00 1.20 3.52 1.20 1.62 0.10 0.00 1.50 2.66 0.27 0.00

Cd 0.30 0.00 9.00 26.43 9.00 12.11 0.50 0.00 4.00 7.09 1.60 0.00

Tl 0.30 0.00 2.00 5.87 2.00 2.69 2.00 0.00 2.00 3.55 1.00 0.00

As 13.60 0.00 13.00 38.18 13.00 17.50 5.00 0.00 13.00 23.05 3.00 0.00

Co 16.70 0.00 140.00 411.15 140.00 188.45 3.00 0.00 12.00 21.27 5.20 0.00

Ni 45.00 0.00 160.00 469.89 160.00 215.37 40.00 0.00 100.00 177.27 15.20 0.00

Sb 2.50 0.00 200.00 587.36 200.00 269.21 10.00 0.00 100.00 177.27 4.80 0.00

Pb 68.00 0.00 400.00 1174.73 400.00 538.42 10.00 0.00 200.00 354.55 310.00 0.00

Cr 26.50 0.00 250.00 734.20 250.00 336.51 10.00 0.00 100.00 177.27 51.00 0.00

Cu 33.00 0.00 700.00 2055.77 700.00 942.23 30.00 0.00 500.00 886.36 32.00 0.00

Mn 125.00 0.00 500.00 1468.41 500.00 673.02 45.00 0.00 750.00 1329.55 170.00 0.00

V 75.00 0.00 25.00 73.42 25.00 33.65 4.00 0.00 83.00 147.14 4.50 0.00

Sn 5.00 0.00 70.00 205.58 70.00 94.22 3.00 0.00 500.00 886.36 4.80 0.00

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 1299.84 113.68 1186.16 0.96 14.15

1235.46 981.25 254.21 0.64 9.45

16846.12 13375.15 3470.98 3.03 44.59

4617.46 733.10 3884.37 0.43 6.32

2287.53 1039.54 1247.99 0.27 4.04

4307.79 2240.10 2067.69 2.15 31.67

1117.29 83.44 1033.84 0.34 4.93

1529.07 666.54 862.53 0.46 6.75

818.67 197.79 620.87 0.16 2.29

402.03 323.30 78.72 0.09 1.36

34.76 22.65 12.11 0.45 6.64

58.91 13.28 45.64 0.10 1.47

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration

472
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Szenario 6 - 100 % EBS - Fluff (hochkalorisch), Tiermehl, Holzspäne 

 

 

Szenario 7 - 100 % EBS - Fluff (hochkalorisch), Fluff (mittelkalorisch), Trockenklärschlamm, 

Holzspäne 

 

0 3447 0 579 0 1275

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.00 1.20 4.11 1.20 0.00 0.10 0.06 1.50 0.00 0.27 0.33

Cd 0.30 0.00 9.00 30.84 9.00 0.00 0.50 0.28 4.00 0.00 1.60 1.94

Tl 0.30 0.00 2.00 6.85 2.00 0.00 2.00 1.12 2.00 0.00 1.00 1.21

As 13.60 0.00 13.00 44.54 13.00 0.00 5.00 2.79 13.00 0.00 3.00 3.63

Co 16.70 0.00 140.00 479.68 140.00 0.00 3.00 1.68 12.00 0.00 5.20 6.30

Ni 45.00 0.00 160.00 548.21 160.00 0.00 40.00 22.34 100.00 0.00 15.20 18.40

Sb 2.50 0.00 200.00 685.26 200.00 0.00 10.00 5.58 100.00 0.00 4.80 5.81

Pb 68.00 0.00 400.00 1370.52 400.00 0.00 10.00 5.58 200.00 0.00 310.00 375.34

Cr 26.50 0.00 250.00 856.57 250.00 0.00 10.00 5.58 100.00 0.00 51.00 61.75

Cu 33.00 0.00 700.00 2398.40 700.00 0.00 30.00 16.75 500.00 0.00 32.00 38.75

Mn 125.00 0.00 500.00 1713.14 500.00 0.00 45.00 25.13 750.00 0.00 170.00 205.83

V 75.00 0.00 25.00 85.66 25.00 0.00 4.00 2.23 83.00 0.00 4.50 5.45

Sn 5.00 0.00 70.00 239.84 70.00 0.00 3.00 1.68 500.00 0.00 4.80 5.81

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Hg

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 361.00 113.68 247.33 0.27 3.93

1074.59 981.25 93.34 0.56 8.22

15319.26 13375.15 1944.11 2.76 40.55

3187.00 733.10 2453.90 0.30 4.36

1963.45 1039.54 923.91 0.24 3.46

3991.54 2240.10 1751.44 2.00 29.35

780.10 83.44 696.65 0.23 3.44

1255.49 666.54 588.95 0.38 5.54

685.45 197.79 487.65 0.13 1.92

374.27 323.30 50.97 0.09 1.27

31.83 22.65 9.18 0.41 6.08

46.33 13.28 33.05 0.08 1.16

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration

0 2708 1693 0 985 637

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.00 1.20 3.23 1.20 2.02 0.10 0.00 1.50 1.33 0.27 0.16

Cd 0.30 0.00 9.00 24.23 9.00 15.14 0.50 0.00 4.00 3.55 1.60 0.97

Tl 0.30 0.00 2.00 5.38 2.00 3.37 2.00 0.00 2.00 1.77 1.00 0.61

As 13.60 0.00 13.00 35.00 13.00 21.87 5.00 0.00 13.00 11.52 3.00 1.82

Co 16.70 0.00 140.00 376.89 140.00 235.56 3.00 0.00 12.00 10.64 5.20 3.15

Ni 45.00 0.00 160.00 430.73 160.00 269.21 40.00 0.00 100.00 88.64 15.20 9.20

Sb 2.50 0.00 200.00 538.42 200.00 336.51 10.00 0.00 100.00 88.64 4.80 2.91

Pb 68.00 0.00 400.00 1076.83 400.00 673.02 10.00 0.00 200.00 177.27 310.00 187.67

Cr 26.50 0.00 250.00 673.02 250.00 420.64 10.00 0.00 100.00 88.64 51.00 30.88

Cu 33.00 0.00 700.00 1884.46 700.00 1177.79 30.00 0.00 500.00 443.18 32.00 19.37

Mn 125.00 0.00 500.00 1346.04 500.00 841.28 45.00 0.00 750.00 664.77 170.00 102.92

V 75.00 0.00 25.00 67.30 25.00 42.06 4.00 0.00 83.00 73.57 4.50 2.72

Sn 5.00 0.00 70.00 188.45 70.00 117.78 3.00 0.00 500.00 443.18 4.80 2.91

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Hg

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 865.99 113.68 752.31 0.64 9.42

1166.91 981.25 185.66 0.61 8.92

16330.15 13375.15 2955.01 2.94 43.23

4257.90 733.10 3524.80 0.40 5.82

2252.71 1039.54 1213.17 0.27 3.98

4354.90 2240.10 2114.80 2.18 32.02

1049.91 83.44 966.47 0.31 4.63

1464.32 666.54 797.78 0.44 6.46

824.03 197.79 626.23 0.16 2.30

393.51 323.30 70.21 0.09 1.33

33.77 22.65 11.13 0.44 6.46

57.16 13.28 43.89 0.10 1.43

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration
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Szenario 8 - 100 % EBS - Fluff (hochkalorisch) 

 

 

    

0 4924 0 0 0 0

10.0 0.6 0.6 3.6 10.0 5.0

ppm(tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.) ppm (tr.) g/h (tr.)

Hg 0.20 0.00 1.20 5.87 1.20 0.00 0.10 0.00 1.50 0.00 0.27 0.00

Cd 0.30 0.00 9.00 44.05 9.00 0.00 0.50 0.00 4.00 0.00 1.60 0.00

Tl 0.30 0.00 2.00 9.79 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00

As 13.60 0.00 13.00 63.63 13.00 0.00 5.00 0.00 13.00 0.00 3.00 0.00

Co 16.70 0.00 140.00 685.26 140.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00 5.20 0.00

Ni 45.00 0.00 160.00 783.15 160.00 0.00 40.00 0.00 100.00 0.00 15.20 0.00

Sb 2.50 0.00 200.00 978.94 200.00 0.00 10.00 0.00 100.00 0.00 4.80 0.00

Pb 68.00 0.00 400.00 1957.88 400.00 0.00 10.00 0.00 200.00 0.00 310.00 0.00

Cr 26.50 0.00 250.00 1223.67 250.00 0.00 10.00 0.00 100.00 0.00 51.00 0.00

Cu 33.00 0.00 700.00 3426.29 700.00 0.00 30.00 0.00 500.00 0.00 32.00 0.00

Mn 125.00 0.00 500.00 2447.35 500.00 0.00 45.00 0.00 750.00 0.00 170.00 0.00

V 75.00 0.00 25.00 122.37 25.00 0.00 4.00 0.00 83.00 0.00 4.50 0.00

Sn 5.00 0.00 70.00 342.63 70.00 0.00 3.00 0.00 500.00 0.00 4.80 0.00

Trockenklärschlam HolzspäneKohlenstaub Fluff (hoch) Fluff (mittel) Tiermehl

Hg

Cd

Tl

As

Co

Ni

Sb

Pb

Cr

Cu

Mn

V

Sn 456.30 113.68 342.63 0.34 4.97

1103.62 981.25 122.37 0.57 8.44

15822.49 13375.15 2447.35 2.85 41.88

4159.39 733.10 3426.29 0.39 5.69

2263.22 1039.54 1223.67 0.27 3.99

4197.98 2240.10 1957.88 2.10 30.87

1062.38 83.44 978.94 0.32 4.69

1449.69 666.54 783.15 0.43 6.40

883.05 197.79 685.26 0.17 2.47

386.93 323.30 63.63 0.09 1.31

32.44 22.65 9.79 0.42 6.20

57.33 13.28 44.05 0.10 1.43

g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) g/h (tr.) µg/m³

gesamt Rohstoffe Brennstoffe Massenstrom Konzentration
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9.2 Schornsteinhöhenberechnung mit BESMIN – Protokolldatei 

2021-11-30 15:20:35 BESMIN Version 1.0.1 

IBJpluris Version 3.1.6 

Berechnete Schornsteinhöhen hb (in m): 

Stoff                          S        eq        dq     vq      tq      zq      hb 

Partikel                    0,08  6,80E-01   1,5  33,0  145  0,0600   6,0 

Schwefeldioxid              0,14  3,40E+00  1,5  33,0  145  0,0600   6,0 

Stickstoffdioxid             0,1  8,43E+00  1,5  33,0  145  0,0600   7,0 

Stickstoffdioxid - Ausfall SCR           0,1  1,48E+01  1,5  33,0  145  0,0600  11,0 

Kohlenmonoxid                7,5  2,04E+02  1,5  33,0  145  0,0600   6,0 

Stoffe-5.2.5-C               0,1  6,80E-01   1,5  33,0  145  0,0600   6,0 

Benzol                     0,005  3,40E-01   1,5  33,0  145  0,0600   6,0 

Chlorwasserstoff             0,1  6,80E-01   1,5  33,0  145  0,0600   6,0 

Fluorwasserstoff          0,0018 6,80E-02    1,5  33,0  145  0,0600   6,0 

Quecksilber               1,3E-4  2,04E-03   1,5  33,0  145  0,0600   6,0 

Stoffe-5.2.7-I            5,0E-5  3,40E-03   1,5  33,0  145  0,0600   6,0 

Stoffe-5.2.2-III             0,1  3,40E-02   1,5  33,0  145  0,0600   6,0 

Stoffe-5.2.2-II             0,05  3,40E-02    1,5  33,0  145  0,0600   6,0 
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9.4 Protokolldatei AUSTAL – Istzustand (Hauptkamin) 

D:\Daten\_IMA\_Projekte\20-10-03-S-MuesVDZOtterbein\5 

Sim\C_Aus\Lasat\V03\istzustand_OtterbeinV03\ 

Für die Geländehöhen wurden außerdem noch 6 Dateien srfa0i1.dmna, i=1,..6 für jedes Rechengitter 

vorgegeben, die wegen ihres Umfangs hier in der Text-Dokumentation keine Aufnahme finden konn-

ten. 

param.def 

  Ident = "ZKG   Otterbein   LaufA ISTZUSTAND" 

  Seed = 11111 

  Interval = 01:00:00 

  Refdate = 2020-01-01T00:00:00+0100  

  Start = 00:00:00 

  End = 366.00:00:00 

  Average = 24 

sources.def 

! Nr  |      Xq      Yq     Hq    Aq    Bq    Cq     Wq      Dq      Vq     Tt       Wl  

Q  01 |  6136.2  3730.5   47.0   0.0   0.0   0.0    0.0   1.500  28.300  145.0  0.06000 

substances.def 

  Name = gas 

  Unit = g 

  Rate = 32.00000 

  Vsed = 0.0000 

! Substance |       Vdep       Refc       Refd       Rfak  Rexp 

K  so2  |  1.000e-02  5.000e-05  3.171e-09  2.000e-05  1.00 

K  nox      |  0.000e+00  3.000e-05  0.000e+00  0.000e+00  1.00 

K  no2      |  3.000e-03  4.000e-05  3.171e-09  1.000e-07  1.00 

K  no    |  5.000e-04  0.000e+00  3.171e-09  0.000e+00  1.00 

K  nh3      |  1.000e-02  3.000e-06  3.171e-09  1.200e-04  0.60 

K  bzl      |  0.000e+00  5.000e-06  0.000e+00  0.000e+00  1.00 

K  f   |  0.000e+00  4.000e-07  0.000e+00  0.000e+00  1.00 

K  pm-1   |  1.000e-03  4.000e-05  4.051e-06  3.000e-05  0.80 

K  pm-2   |  1.000e-02  4.000e-05  4.051e-06  1.500e-04  0.80 

K  pm25-1   |  1.000e-03  2.500e-05  0.000e+00  3.000e-05  0.80 

K  pb-1     |  1.000e-03  5.000e-07  1.157e-09  3.000e-05  0.80 

K  pb-2     |  1.000e-02  5.000e-07  1.157e-09  1.500e-04  0.80 

K  as-1    |  1.000e-03  0.000e+00  4.630e-11  3.000e-05  0.80 

K  as-2    |  1.000e-02  0.000e+00  4.630e-11  1.500e-04  0.80 
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K  cd-1    |  1.000e-03  2.000e-08  2.315e-11  3.000e-05  0.80 

K  cd-2    |  1.000e-02  2.000e-08  2.315e-11  1.500e-04  0.80 

K  ni-1   |  1.000e-03  0.000e+00  1.736e-10  3.000e-05  0.80 

K  ni-2   |  1.000e-02  0.000e+00  1.736e-10  1.500e-04  0.80 

K  hg    |  5.000e-03  0.000e+00  1.157e-11  1.000e-04  0.70 

K  tl-1     |  1.000e-03  0.000e+00  2.315e-11  3.000e-05  0.80 

K  tl-2     |  1.000e-02  0.000e+00  2.315e-11  1.500e-04  0.80 

K  dx-1    |  1.000e-03  0.000e+00  1.042e-16  3.000e-05  0.80 

K  dx-2    |  1.000e-02  0.000e+00  1.042e-16  1.500e-04  0.80 

chemics.def 

! created\from |  gas.no

C  gas.no2     |       ? 

C  gas.no      |       ? 

emissions.def 

! SOURCE |  gas.so2      gas.nox      gas.no2       gas.no      gas.nh3      gas.bzl    gas.f   gas.pm-

1     gas.pm-2   gas.pm25-1     gas.pb-1     gas.pb-2     gas.as-1     gas.as-2     gas.cd-1     gas.cd-2    

gas.ni-1     gas.ni-2     gas.hg     gas.tl-1    gas.tl-2    gas.dx-1     gas.dx-2 

E     01 |    3.778e+00    4.344e+00    2.172e-01    2.692e+00    1.133e+00    9.444e-02    1.889e-02  

1.511e-01    3.778e-02    1.511e-01    7.556e-03    1.889e-03    7.556e-04    1.889e-04    7.556e-04  

1.889e-04    7.556e-03    1.889e-03    5.667e-04    7.556e-04    1.889e-04    1.511e-09    3.778e-10 

grid.def 

  RefX =  530000.0 

  RefY = 5600000.0 

  Ggcs = UTM 

  Sk = {  0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 48.0 51.0 54.0 

57.0 60.0 63.0 66.0 69.0 72.0 75.0 78.0 81.0 84.0 87.0 90.0 93.0 96.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 

500.0 600.0 700.0 800.0 1000.0 1200.0 1500.0 } 

  Nzd = 1 

  FLAGS=+NESTED+BODIES 

! Nm | Nl Ni Nt Pt       Dd     Xmin   Ymin   Nx   Ny   Nz 

N N1 |  1  1  3  3    128.0   3072.0    768.0   46   46   44 

N N2 |  2  1  3  3     64.0   4608.0   2304.0   46   46   44 

N N3 |  3  1  3  3     32.0   5376.0   3008.0   46   46   44 

N N4 |  4  1  3  3     16.0   5600.0   3200.0   68   68   44 

N N5 |  5  1  3  3  8.0   5632.0   3232.0  130  128   44 

N N6 |  6  1  3  3  4.0   5792.0   3448.0  156  140   32 

bodies.def 

  RFile = ~Gebäude_IST.dmna 

480



Umweltverträglichkeitsvorprüfung Technischer Bericht A-2020/2379-V3 Seite 143 von 153 

2021-10-27 04:40:33 LOPREP_1.1.10 

Auswertung der Ergebnisse für "istzustand OtterbeinV03" 

     DEP: Jahres-/Langzeitmittel der gesamten Deposition 

     DRY: Jahres-/Langzeitmittel der trockenen Deposition 

     WET: Jahres-/Langzeitmittel der nassen Deposition 

 J00: Jahres-/Langzeitmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 

     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

Maximalwerte, Deposition 

AS   DEP  1,165e+01 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

AS   DRY  4,121e-02 µg/(m²*d) (+/-  2,9%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

AS   WET  1,165e+01 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

CD   DEP  1,165e+01 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

CD   DRY  4,121e-02 µg/(m²*d) (+/-  2,9%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

CD   WET  1,165e+01 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

DX   DEP  2,329e+01 pg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

DX   DRY  8,242e-02 pg/(m²*d) (+/-  2,9%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

DX   WET  2,329e+01 pg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

HG   DEP  1,284e+01 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

HG   DRY  4,446e-02 µg/(m²*d) (+/-  2,9%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

HG   WET  1,284e+01 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

NH3  DEP  1,131e+02 kg/(ha*a) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

NH3  DRY  6,391e-01 kg/(ha*a) (+/-  2,9%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

NH3  WET  1,131e+02 kg/(ha*a) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

NI   DEP  1,165e+02 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

NI   DRY  4,121e-01 µg/(m²*d) (+/-  2,9%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

NI   WET  1,165e+02 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

NO   DEP  7,750e-02 kg/(ha*a) (+/-  2,9%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

NO   DRY  7,750e-02 kg/(ha*a) (+/-  2,9%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

NO   WET  0,000e+00 kg/(ha*a) (+/-  0,0%)  

NO2  DEP  4,631e-02 kg/(ha*a) (+/-  2,9%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

NO2  DRY  4,511e-02 kg/(ha*a) (+/-  3,0%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

NO2  WET  1,918e-02 kg/(ha*a) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

PB   DEP  1,165e+02 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

PB   DRY  4,121e-01 µg/(m²*d) (+/-  2,9%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

PB   WET  1,165e+02 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 
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PM   DEP  2,329e-03 g/(m²*d)  (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

PM   DRY  8,242e-06 g/(m²*d)  (+/-  2,9%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

PM   WET  2,329e-03 g/(m²*d)  (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

SO2  DEP  6,653e+01 kg/(ha*a) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

SO2  DRY  2,133e+00 kg/(ha*a) (+/-  2,9%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

SO2  WET  6,653e+01 kg/(ha*a) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

TL   DEP  1,165e+01 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

TL   DRY  4,121e-02 µg/(m²*d) (+/-  2,9%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

TL   WET  1,165e+01 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

Maximalwerte, Konzentration bei z=1,5 m 

AS   J00  1,686e-04 µg/m³ (+/-  1,7%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

BZL  J00  1,700e-02 µg/m³ (+/-  1,7%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

CD   J00  1,686e-04 µg/m³ (+/-  1,7%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

DX   J00  3,371e-04 pg/m³ (+/-  1,7%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

F    J00  3,401e-03 µg/m³ (+/-  1,7%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

HG   J00  1,004e-04 µg/m³ (+/-  1,7%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

NH3  J00  1,983e-01 µg/m³ (+/-  1,7%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

NI   J00  1,686e-03 µg/m³ (+/-  1,7%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

NO   J00  4,777e-01 µg/m³ (+/-  1,7%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

NO2  J00  4,757e-02 µg/m³ (+/-  1,9%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

NO2  S00  3,358e+01 µg/m³ (+/-  2,9%) bei x= 4416 m, y= 3904 m (6: 11, 25) 

NO2  S18  2,194e+00 µg/m³ (+/- 11,9%) bei x= 5846 m, y= 3850 m (1: 14,101) 

NOX  J00  7,821e-01 µg/m³ (+/-  1,7%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

PB   J00  1,686e-03 µg/m³ (+/-  1,7%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

PM   J00  3,371e-02 µg/m³ (+/-  1,7%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

PM   T00  1,050e+00 µg/m³ (+/-  4,1%) bei x= 6398 m, y= 3766 m (1:152, 80) 

PM   T35  9,242e-02 µg/m³ (+/- 17,5%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

PM25 J00  2,710e-02 µg/m³ (+/-  1,7%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

SO2  J00  6,621e-01 µg/m³ (+/-  1,7%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 

SO2  T00  2,072e+01 µg/m³ (+/-  4,1%) bei x= 6398 m, y= 3766 m (1:152, 80) 

SO2  T03  1,088e+01 µg/m³ (+/-  7,0%) bei x= 6166 m, y= 3770 m (1: 94, 81) 

SO2  S00  8,574e+01 µg/m³ (+/- 80,8%) bei x= 6006 m, y= 3838 m (1: 54, 98) 

SO2  S24  2,707e+01 µg/m³ (+/- 18,5%) bei x= 5826 m, y= 3870 m (1:  9,106) 

TL   J00  1,686e-04 µg/m³ (+/-  1,7%) bei x= 6166 m, y= 3762 m (1: 94, 79) 
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9.5 Protokolldatei AUSTAL – Planzustand (Planzustand) 

D:\Daten\_IMA\_Projekte\20-10-03-S-MuesVDZOtterbein\5-

Sim\C_Aus\Lasat\V03\planzustand_OtterbeinV03\ 

Für die Geländehöhen wurden außerdem noch 6 Dateien srfa0i1.dmna, i=1,..6 für jedes Rechengitter 

vorgegeben, die wegen ihres Umfangs hier in der Text-Dokumentation keine Aufnahme finden konn-

ten. 

param.def 

  Ident = "ZKG   Otterbein   LaufB PLANZUSTAND" 

  Seed = 11111 

  Interval = 01:00:00 

  Refdate = 2020-01-01T00:00:00+0100  

  Start = 00:00:00 

  End = 366.00:00:00 

  Average = 24 

  Flags = +MAXIMA+PLURIS+CHEM 

sources.def  

! Nr  |      Xq      Yq     Hq    Aq    Bq    Cq     Wq      Dq      Vq     Tt       Wl   

Q  01 |  6136.2  3730.5   47.0   0.0   0.0   0.0    0.0   1.500  33.000  145.0  0.06000   

substances.def 

  Name = gas 

  Unit = g 

  Rate = 32.00000 

  Vsed = 0.0000 

! Substance |       Vdep       Refc       Refd       Rfak  Rexp 

K  so2      |  1.000e-02  5.000e-05  3.171e-09  2.000e-05  1.00 

K  nox      |  0.000e+00  3.000e-05  0.000e+00  0.000e+00  1.00 

K  no2      |  3.000e-03  4.000e-05  3.171e-09  1.000e-07  1.00 

K  no       |  5.000e-04  0.000e+00  3.171e-09  0.000e+00  1.00 

K  nh3      |  1.000e-02  3.000e-06  3.171e-09  1.200e-04  0.60 

K  bzl      |  0.000e+00  5.000e-06  0.000e+00  0.000e+00  1.00 

K  f        |  0.000e+00  4.000e-07  0.000e+00  0.000e+00  1.00 

K  pm-1     |  1.000e-03  4.000e-05  4.051e-06  3.000e-05  0.80 

K  pm-2     |  1.000e-02  4.000e-05  4.051e-06  1.500e-04  0.80 

K  pm25-1   |  1.000e-03  2.500e-05  0.000e+00  3.000e-05  0.80 

K  pb-1     |  1.000e-03  5.000e-07  1.157e-09  3.000e-05  0.80 

K  pb-2     |  1.000e-02  5.000e-07  1.157e-09  1.500e-04  0.80 

K  as-1     |  1.000e-03  0.000e+00  4.630e-11  3.000e-05  0.80 
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K  as-2    |  1.000e-02  0.000e+00  4.630e-11  1.500e-04  0.80 

K  cd-1    |  1.000e-03  2.000e-08  2.315e-11  3.000e-05  0.80 

K  cd-2    |  1.000e-02  2.000e-08  2.315e-11  1.500e-04  0.80 

K  ni-1   |  1.000e-03  0.000e+00  1.736e-10  3.000e-05  0.80 

K  ni-2   |  1.000e-02  0.000e+00  1.736e-10  1.500e-04  0.80 

K  hg    |  5.000e-03  0.000e+00  1.157e-11  1.000e-04  0.70 

K  tl-1     |  1.000e-03  0.000e+00  2.315e-11  3.000e-05  0.80 

K  tl-2     |  1.000e-02  0.000e+00  2.315e-11  1.500e-04  0.80 

K  dx-1    |  1.000e-03  0.000e+00  1.042e-16  3.000e-05  0.80 

K  dx-2    |  1.000e-02  0.000e+00  1.042e-16  1.500e-04  0.80 

chemics.def 

! created\from |  gas.no

C  gas.no2     |       ? 

C  gas.no      |       ? 

emissions.def 

! SOURCE |  gas.so2      gas.nox      gas.no2       gas.no      gas.nh3      gas.bzl    gas.f   gas.pm-

1     gas.pm-2   gas.pm25-1     gas.pb-1     gas.pb-2  gas.as-1     gas.as-2     gas.cd-1     gas.cd-2    

gas.ni-1     gas.ni-2     gas.hg     gas.tl-1    gas.tl-2    gas.dx-1     gas.dx-2 

E     01 |    9.444e-01    3.778e+00    1.889e-01    2.341e+00    5.667e-01    9.444e-02    1.889e-02  

1.511e-01    3.778e-02    1.511e-01    7.556e-03    1.889e-03    7.556e-04    1.889e-04    7.556e-04  

1.889e-04    7.556e-03    1.889e-03    5.667e-04    7.556e-04    1.889e-04    1.511e-09    3.778e-10 

grid.def 

  RefX =  530000.0 

  RefY = 5600000.0 

  Ggcs = UTM 

  Sk = {  0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 48.0 51.0 54.0 

57.0 60.0 63.0 66.0 69.0 72.0 75.0 78.0 81.0 84.0 87.0 90.0 93.0 96.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 

500.0 600.0 700.0 800.0 1000.0 1200.0 1500.0 } 

  Nzd = 1 FLAGS=+NESTED+BODIES 

! Nm | Nl Ni Nt Pt       Dd     Xmin   Ymin   Nx   Ny   Nz 

N N1 |  1  1  3  3    128.0   3072.0    768.0   46   46   44 

N N2 |  2  1  3  3     64.0   4608.0   2304.0   46   46   44 

N N3 |  3  1  3  3     32.0   5376.0   3008.0   46   46   44 

N N4 |  4  1  3  3     16.0   5600.0   3200.0   68   68   44 

N N5 |  5  1  3  3  8.0   5632.0   3232.0  130  128   44 

N N6 |  6  1  3  3  4.0   5792.0   3448.0  156  140   32 

bodies.def 

  RFile = ~Gebäude_PLAN.dmna 
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2021-11-10 09:37:57 LOPREP_1.1.10 

Auswertung der Ergebnisse für "planzustand OtterbeinV03" 

     DEP: Jahres-/Langzeitmittel der gesamten Deposition 

     DRY: Jahres-/Langzeitmittel der trockenen Deposition 

     WET: Jahres-/Langzeitmittel der nassen Deposition 

     J00: Jahres-/Langzeitmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 

     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

Maximalwerte, Deposition 

AS   DEP  1,165e+01 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

AS   DRY  2,845e-02 µg/(m²*d) (+/-  3,3%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

AS   WET  1,165e+01 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

CD   DEP  1,165e+01 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

CD   DRY  2,845e-02 µg/(m²*d) (+/-  3,3%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

CD   WET  1,165e+01 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

DX   DEP  2,329e+01 pg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

DX   DRY  5,690e-02 pg/(m²*d) (+/-  3,3%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

DX   WET  2,329e+01 pg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

HG   DEP  1,284e+01 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

HG   DRY  3,063e-02 µg/(m²*d) (+/-  3,3%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

HG   WET  1,284e+01 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

NH3  DEP  5,654e+01 kg/(ha*a) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

NH3  DRY  2,212e-01 kg/(ha*a) (+/-  3,3%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

NH3  WET  5,654e+01 kg/(ha*a) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

NI   DEP  1,165e+02 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

NI   DRY  2,845e-01 µg/(m²*d) (+/-  3,3%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

NI   WET  1,165e+02 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

NO   DEP  4,623e-02 kg/(ha*a) (+/-  3,3%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

NO   DRY  4,623e-02 kg/(ha*a) (+/-  3,3%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

NO   WET  0,000e+00 kg/(ha*a) (+/-  0,0%)  

NO2  DEP  2,765e-02 kg/(ha*a) (+/-  3,5%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

NO2  DRY  2,704e-02 kg/(ha*a) (+/-  3,5%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

NO2  WET  1,668e-02 kg/(ha*a) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

PB   DEP  1,165e+02 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

PB   DRY  2,845e-01 µg/(m²*d) (+/-  3,3%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

PB   WET  1,165e+02 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 
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PM   DEP  2,329e-03 g/(m²*d)  (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

PM   DRY  5,690e-06 g/(m²*d)  (+/-  3,3%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

PM   WET  2,329e-03 g/(m²*d)  (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

SO2  DEP  1,663e+01 kg/(ha*a) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

SO2  DRY  3,689e-01 kg/(ha*a) (+/-  3,3%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

SO2  WET  1,663e+01 kg/(ha*a) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

TL   DEP  1,165e+01 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

TL   DRY  2,845e-02 µg/(m²*d) (+/-  3,3%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

TL   WET  1,165e+01 µg/(m²*d) (+/-  0,0%) bei x= 6138 m, y= 3730 m (1: 87, 71) 

Maximalwerte, Konzentration bei z=1,5 m 

AS   J00  1,136e-04 µg/m³ (+/-  1,9%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

BZL  J00  1,144e-02 µg/m³ (+/-  1,9%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

CD   J00  1,136e-04 µg/m³ (+/-  1,9%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

DX   J00  2,272e-04 pg/m³ (+/-  1,9%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

F    J00  2,288e-03 µg/m³ (+/-  1,9%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

HG   J00  6,781e-05 µg/m³ (+/-  1,9%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

NH3  J00  6,721e-02 µg/m³ (+/-  1,9%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

NI   J00  1,136e-03 µg/m³ (+/-  1,9%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

NO   J00  2,793e-01 µg/m³ (+/-  1,9%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

NO2  J00  2,812e-02 µg/m³ (+/-  2,5%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

NO2  S00  2,974e+01 µg/m³ (+/-  3,8%) bei x= 4160 m, y= 4032 m (6:  9, 26) 

NO2  S18  1,498e+00 µg/m³ (+/- 21,3%) bei x= 5866 m, y= 3874 m (1: 19,107) 

NOX  J00  4,575e-01 µg/m³ (+/-  1,9%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

PB   J00  1,136e-03 µg/m³ (+/-  1,9%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

PM   J00  2,272e-02 µg/m³ (+/-  1,9%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

PM   T00  8,906e-01 µg/m³ (+/-  3,3%) bei x= 6460 m, y= 3764 m (2:104, 67) 

PM   T35  7,532e-02 µg/m³ (+/- 21,9%) bei x= 6178 m, y= 3794 m (1: 97, 87) 

PM25 J00  1,824e-02 µg/m³ (+/-  1,9%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

SO2  J00  1,121e-01 µg/m³ (+/-  1,9%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 

SO2  T00  4,381e+00 µg/m³ (+/-  3,3%) bei x= 6460 m, y= 3764 m (2:104, 67) 

SO2  T03  2,192e+00 µg/m³ (+/-  3,3%) bei x= 6196 m, y= 3780 m (2: 71, 69) 

SO2  S00  1,652e+01 µg/m³ (+/- 99,9%) bei x= 6158 m, y= 3762 m (1: 92, 79) 

SO2  S24  5,421e+00 µg/m³ (+/-  7,2%) bei x= 6412 m, y= 3772 m (2: 98, 68) 

TL   J00  1,136e-04 µg/m³ (+/-  1,9%) bei x= 6194 m, y= 3778 m (1:101, 83) 
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9.6 Protokolldatei AUSTAL – Istzustand (Staubnebenquellen) 

param.def 

  Ident = "ZKG   Otterbein   LaufB PLANZUSTAND STAUB" 

  Seed = 11111 

  Interval = 01:00:00 

  Refdate = 2020-01-01T00:00:00+0100 

  Start = 00:00:00 

  End = 366.00:00:00 

  Average = 24 

  Flags = +MAXIMA+PLURIS 

substances.def 

  Name = gas 

  Unit = g 

  Rate = 32.00000 

  Vsed = 0.0000 

! Substance |       Vdep       Refc       Refd       Rfak  Rexp 

K  pm-1   |  1.000e-03  4.000e-05  4.051e-06  3.000e-05  0.80 

K  pm-2   |  1.000e-02  4.000e-05  4.051e-06  1.500e-04  0.80 

K  pm25-1   |  1.000e-03  2.500e-05  0.000e+00  3.000e-05  0.80 

grid.def 

  RefX =  530000.0 

  RefY = 5600000.0 

  Ggcs = UTM 

  Sk = {  0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 48.0 51.0 54.0 57.0 60.0 63.0 

66.0 69.0 72.0 75.0 78.0 81.0 84.0 87.0 90.0 93.0 96.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 

1000.0 1200.0 1500.0 } 

  Nzd = 1 

  FLAGS=+NESTED+BODIES 

! Nm | Nl Ni Nt Pt       Dd     Xmin     Ymin   Nx   Ny   Nz 

N N1 |  1  1  3  3    128.0   3072.0    768.0   46   46   44 

N N2 |  2  1  3  3   64.0   4608.0   2304.0   46   46   44 

N N3 |  3  1  3  3   32.0   5376.0   3008.0   46   46   44 

N N4 |  4  1  3  3   16.0   5600.0   3200.0   68   68   44 

N N5 |  5  1  3  3  8.0   5632.0   3232.0  130  128   44 

N N6 |  6  1  3  3  4.0   5792.0   3448.0  156  140   32 

sources.def 

! Nr  |      Xq      Yq   Hq    Aq    Bq    Cq   Wq   Fq   Fr   Dq    Vq    Sh    Sv   Tt  Wl   Rh    Vw   

Lw      Ts    Rt   Iq 

Q  01 |  6136.2  3730.5   47.0   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   1.500  33.000   0.000   0.000  145.0  0.06000    0.0 

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 
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Q  02 |  6123.3  3764.5   10.6   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0 

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  03 |  6162.4  3784.3    8.0   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0  0   0.000   0.000   0.000   0.000   0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  04 |  6062.0  3743.0    5.9   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0   0   0.000   0.000   0.000   0.000   0.0  0.00000    0.0 

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  05 |  6060.4  3706.2   23.2   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0 

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  06 |  6045.3  3736.5   25.9   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  07 |  6146.3  3761.4   33.4   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0 

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  08 |  6159.8  3772.1   33.1   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  09 |  6092.6  3745.2   23.3   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  10 |  6118.0  3741.0    3.4   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0   0   0.000   0.000   0.000   0.000   0.0  0.00000    0.0 

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  11 |  6130.5  3759.7   28.8   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  12 |  6114.2  3751.7   29.2   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  13 |  6100.4  3743.5   11.7   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0 

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  14 |  6066.8  3735.6   13.7   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  15 |  6050.5  3720.5   23.0   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0 

0.00000  0.00000 -1.000   0.100    0 

Q  16 |  6073.0  3724.0   20.8   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0 

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  17 |  6036.0  3705.0   20.8   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  18 |  6036.6  3672.1   33.8   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0 

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  19 |  6072.0  3657.0    6.2   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0   0   0.000   0.000   0.000   0.000   0.0  0.00000    0.0 

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  20 |  6010.0  3716.3   21.1   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  21 |  6026.2  3727.5   20.7   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0 

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  22 |  6058.8  3734.3   17.1   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  23 |  6025.8  3664.8   34.1   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0    0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  24 |  6004.0  3658.0    6.2   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0   0   0.000   0.000   0.000   0.000   0.0  0.00000    0.0 

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 
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Q  25 |  6033.7  3663.6   28.8   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0      0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  26 |  6029.0  3660.0   28.2   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0      0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  27 |  6184.7  3741.9    6.4   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0      0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  28 |  6144.2  3717.4   12.0   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0      0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  29 |  6082.0  3676.0    3.4   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0      0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  30 |  6150.4  3784.4    5.2   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0      0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  31 |  6172.1  3745.9   17.0   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0      0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  32 |  6093.8  3751.8   10.8   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0      0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  33 |  6005.0  3715.9   16.8   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0      0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  34 |  6022.0  3843.0    4.5   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0      0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  35 |  6171.6  3734.6   23.0   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0      0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  36 |  6181.0  3737.0   23.0   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0      0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

Q  37 |  6184.4  3740.3   23.0   0.0   0.0   0.0    0.0    0.0      0   0.000   0.000   0.000   0.000    0.0  0.00000    0.0  

0.00000  0.00000  -1.000   0.100    0 

emissions.def 

! SOURCE |     gas.pm-1     gas.pm-2   gas.pm25-1 

E     01 |    1.511e-01    3.778e-02    1.511e-01 

E     02 |    1.415e-03    9.431e-04    1.415e-03 

E     03 |    8.186e-04    1.910e-03    8.186e-04 

E     04 |    3.627e-04    8.463e-04    3.627e-04 

E     05 |    5.742e-04    1.340e-03    5.742e-04 

E     06 |    4.239e-02    9.890e-02    4.239e-02 

E     07 |    5.765e-03    1.345e-02    5.765e-03 

E     08 |    5.765e-03    1.345e-02    5.765e-03 

E     09 |    1.579e-05    3.685e-05    1.579e-05 

E     10 |    2.646e-03    6.174e-03    2.646e-03 

E     11 |    1.302e-02    8.678e-03    1.302e-02 

E     12 |    1.302e-02    8.678e-03    1.302e-02 

E     13 |    6.318e-04    1.474e-03    6.318e-04 

E     14 |    1.410e-02    3.289e-02    1.410e-02 

E     15 |    8.917e-05    2.081e-04    8.917e-05 
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E     16 |    1.092e-02    2.549e-02    1.092e-02 

E     17 |    6.450e-03    1.505e-02    6.450e-03 

E     18 |    1.302e-04    3.038e-04    1.302e-04 

E     19 |    1.544e-04    3.603e-04    1.544e-04 

E     20 |    7.372e-05    1.720e-04    7.372e-05 

E     21 |    7.372e-05    1.720e-04    7.372e-05 

E     22 |    3.934e-04    9.180e-04    3.934e-04 

E     23 |    1.302e-04    3.038e-04    1.302e-04 

E     24 |    1.053e-04    2.458e-04    1.053e-04 

E     25 |    1.390e-04    3.243e-04    1.390e-04 

E     26 |    1.390e-04    3.243e-04    1.390e-04 

E     27 |    1.691e-03    3.945e-03    1.691e-03 

E     28 |    9.225e-04    2.153e-03    9.225e-04 

E     29 |    1.403e-03    3.274e-03    1.403e-03 

E     30 |    4.928e-06    1.150e-05    4.928e-06 

E     31 |    2.306e-03    5.380e-03    2.306e-03 

E     32 |    8.935e-04    2.085e-03    8.935e-04 

E     33 |    4.150e-03    9.683e-03    4.150e-03 

E     34 |    1.150e-04    7.666e-05    1.150e-04 

E     35 |    2.230e-03    5.203e-03    2.230e-03 

E     36 |    2.230e-03    5.203e-03    2.230e-03 

E     37 |    2.230e-03    5.203e-03    2.230e-03 

bodies.def 

  RFile = ~Gebäude_PLAN.dmna 

meteo.def 

  version = 5.3  

  z0 = 0.200  

  d0 = 1.200  

  xa = 5184.0  

  ya = 3136.0  

  ha = 33.6  

  ua = ?  

  ra = ?  

  km = ?  

  zgmean = 309  

  WindLib = ~..\pWFB_plan_210608\lib     

  prec = ?  

  refdate = 2020-01-01T00:00:00+0100  
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  wind = ? 

2021-11-24 06:50:49 LOPREP_1.1.10 

Auswertung der Ergebnisse für "planzustand OtterbeinV03staub" 

     DEP: Jahres-/Langzeitmittel der gesamten Deposition 

     DRY: Jahres-/Langzeitmittel der trockenen Deposition 

     WET: Jahres-/Langzeitmittel der nassen Deposition 

     J00: Jahres-/Langzeitmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 

     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

Maximalwerte, Deposition 

PM   DEP  7,311e-01 g/(m²*d)  (+/-  0,1%) bei x= 6118 m, y= 3738 m (1: 82, 73) 

PM   DRY  7,187e-01 g/(m²*d)  (+/-  0,1%) bei x= 6118 m, y= 3738 m (1: 82, 73) 

PM   WET  1,846e-02 g/(m²*d)  (+/-  0,0%) bei x= 6046 m, y= 3738 m (1: 64, 73) 

PM25 DEP  3,714e-02 g/(m²*d)  (+/-  0,1%) bei x= 6118 m, y= 3738 m (1: 82, 73) 

PM25 DRY  3,607e-02 g/(m²*d)  (+/-  0,1%) bei x= 6118 m, y= 3738 m (1: 82, 73) 

PM25 WET  1,463e-03 g/(m²*d)  (+/-  0,0%) bei x= 6046 m, y= 3738 m (1: 64, 73) 

Maximalwerte, Konzentration bei z=1,5 m 

PM   J00  1,727e+03 µg/m³ (+/-  0,0%) bei x= 6118 m, y= 3738 m (1: 82, 73) 

PM   T00  4,241e+03 µg/m³ (+/-  0,7%) bei x= 6118 m, y= 3738 m (1: 82, 73) 

PM   T35  2,908e+03 µg/m³ (+/-  0,8%) bei x= 6118 m, y= 3738 m (1: 82, 73) 

PM25 J00  5,598e+02 µg/m³ (+/-  0,0%) bei x= 6118 m, y= 3738 m (1: 82, 73) 
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20.2 Anlagen
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3.6 Zusammenwirken mit Auswirkungen anderer Vorhaben nein 

3.7 Möglichkeit, die Auswirkungen wirksam zu vermindern 
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21 Maßnahmen nach der Betriebseinstellung

Gemäß § 5 Abs. 3 BlmSchG verpflichten wir uns, auch nach der Betriebseinstellung 

sicherzustellen, dass  

 alle Anlagenteile komplett abgebaut und einer weitgehenden

Wiederverwertung zugeführt werden,

 von der Anlage oder dem Anlagengrundstück keine schädlichen

Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und

erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft

hervorgerufen werden können und

 Abfälle ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder ohne Beeinträchtigung

des Wohles der Allgemeinheit beseitigt werden.

Die Anlagen und das Anlagengrundstück werden gegen unbefugten Zutritt gesichert. 

Lager- und Produktionsbereiche werden entleert und gereinigt.  

Abfälle werden ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder ohne Beeinträchtigung 

des Wohls der Allgemeinheit beseitigt.  

Die Anlagen werden demontiert und einer Verwertung zugeführt oder, falls dies nicht 

möglich ist, ordnungsgemäß beseitigt. 

Hier erfolgt keine Veränderung. 
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22 Ausgangszustandsbericht

Im Auftrag des Antragsstellers wurde eine Vorprüfung zum Ausgangszustandsbericht 

durch UCL durchgeführt (siehe Anhang: Vorprüfung zum Ausgangszustandsbericht, 

Stand 01.09.2020, UCL) 
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1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Zement- und Kalkwerke Otterbein betreiben an ihrem Standort in Großenlüder-Müs eine Anlage

zur Herstellung von Zementklinker und Zementen.

Mit dem Genehmigungsbescheid AZ.: 33-53e 621-4.13 Otterbein/Bai vom 29.05.2013 darf bei der 

obengenannten Anlage zusätzlich Hüttensand, Quarzsandfüller, Feinkalkstein sowie gebrochener 

Kalkstein aus externer Lieferung verwendet werden. Diese Anlagenänderung führt jedoch zur Erhö-

hung der Lkw-Bewegungen, die gemäß der Nebenbestimmung 3.2.1 und 3.3 2 aus Lärmschutzgrün-

den begrenzt wurden. 

Im Rahmen der Vorprüfung von Unterlagen, die für den Änderungsantrag des Genehmigungsbe-

scheides vom 29.05.2013, Änderung der Nebenbestimmung 3.2.1, 3.2.2 und der Streichung der Ne-

benbestimmung 3.1.3, hat das RP Kassel/Bad Hersfeld in seinem Schreiben vom 11.12.2015 u.a. 

eine Vorprüfung zum AZB samt Formular 22/1 angefordert.

Die Anlagenänderung besteht in der Erhöhung der Lkw-Bewegungen auf dem Betriebsgrundstück.

Entsprechend des Genehmigungsbescheides ist erstmalig ein Ausgangszustandsbericht für den 

Standort zu erstellen.

Die nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [1] genehmigungsbedürftige Anlage ist als 

IED- Anlage im Sinne der Industrieemissions-Richtlinie (IED) [2] eingestuft.

Gemäß § 25 Abs. 2 der 9. BImSchV [3] ist dem Änderungsantrag ein Bericht beizulegen, der nach

§ 10 Abs. 1a BImSchG [1] den Ausgangszustand des Bodens und Grundwassers auf dem Grund-

stück des Anlagenkomplexes beschreibt, insofern durch die Anlagen relevante gefährliche Stoffe im 

Sinne des § 3 BImSchG verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden. 

Mit dem Schreiben vom 20.04.2017 erteilten die Zement- und Kalkwerke Otterbein der UCL Umwelt 

Control GmbH in Kiel den Auftrag, eine Vorprüfung zum Ausgangszustandsbericht für das Anlagen-

grundstück zu erstellen. Die Vorprüfung dient der Feststellung, inwieweit auf dem Betriebsgrundstück 

relevante gefährliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden und ob unter den derzeitigen 

Standortbedingungen Einträge von relevanten gefährlichen Stoffen zu erwarten sind.
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Im Westen, Süden und Osten angrenzend befinden sich im Wesentlichen land- und forstwirtschaft-

lich genutzte Flächen. Unmittelbar im Nordosten angrenzend an das Werksgelände befindet sich der 

Steinbruch, aus dem der Muschelkalk u.a. für die Zementherstellung gewonnen wird. Innerhalb des 

Steinbruchs befindet sich ein Absetzbecken bzw. Pumpensumpf.

Nordöstlich des Steinbruchs sind ein anderes Kalkwerk und ein Recyclingunternehmen angesiedelt.

Das Werksgelände wird im westlichen Teil von Nord nach Süd von der Georg-Otterbein-Straße 

durchquert, die eine Verbindung von der Ortschaft Großenlüder-Müs zu den umliegenden landwirt-

schaftlich genutzten Flächen herstellt.

2.2 Anlagenstruktur und Produktionsverfahren

Die Kalk- und Zementwerke Otterbein in Großenlüder-Müs verarbeiten pro Tag bis zu 650 t Klinker 

und bis zu 480 t Branntkalk.

Im Werk sind sämtliche für die Zementproduktion notwendigen Anlagen untergebracht (siehe Abbil-

dung 1).

Die Herstellung des Zements und des Zementklinkers erfolgt im Wesentlichen in den Anlagen auf 

dem Gelände östlich der Georg-Otterbein-Straße.

Den überwiegenden Anteil, des für die Zementherstellung des Werkes Otterbein erforderlichen Kalk-

steins, stellt der Muschelkalk dar, der im eigenen, an die Anlagen angrenzenden Steinbruch gewon-

nen wird. 

Das hier abgebaute Rohmaterial wird in einem Hauptbrecher und einem Nachbrecher vorzerkleinert, 

gesiebt und mittels Förderbänder wie auch eines Bandabsetzers auf ein so genanntes Mischbett ge-

fahren. Durch gezielte Technik des Einlagerns wird das Rohmaterial vorhomogenisiert, anschließend 

in die Trockentrommel gefördert, mit der Abwärme des Drehofens getrocknet und in den Silos der 

Trockentrommel zwischengelagert.
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Foto 1: Drehofen Foto 2: Drehofen

Der entstandene Klinker wird nach Verlassen des Drehofens im Klinkerkühler rasch abgekühlt und 

anschließend im Klinkerlager zwischengelagert.

Im letzten Produktionsschritt wird der Klinker zusammen mit in Lagerhallen und Silos gelagertem 

Anhydrit, REA-Gips und im Brennprozess abgeschiedenen Stäuben wie auch gegebenenfalls Hüt-

tensand/Hüttensandmehl und Kalkstein in den Zementmühlen zu den verschiedenen Zementen fein-

gemahlen (Foto 3).

Foto 3: Zementmühle

Die Lagerung des Fertigzements erfolgt in den Produktsilos.
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Neben der Herstellung von Zement werden in einer weiteren selbstständigen Anlage Branntkalke und

eine größere Anzahl an anderen Kalkprodukten hergestellt. 

Bei der Herstellung von Branntkalk wird die im Steinbruch mittels Walzen- und Backenbrechers ge-

wonnene Kalksteinkörnung in einer Kalkofenanlage gebrannt. Diese Anlage besteht aus drei Kal-

köfen. Je nach Ofentyp wird als Brennstoff Erdgas, Braunkohlenstaub und Steinkohlekoks eingesetzt 

(Foto 4).

Foto 4: Anlage zum Brennen von Kalkstein

Die Lagerung der Endprodukte erfolgt in Silos (lose Ware) oder in der Lagerhalle (Sackware).

Die für die Produktion benötigten Stoffe werden innerhalb des Werksgeländes in Silos und Lagerhal-

len gelagert. Mittels Förderbänder gelangen die Rohstoffe in die Rohmehl-und die Zementmühlen.

Neben den natürlichen Rohstoffen wie Kalkstein, Grubensand, Gips und Anhydrit kommen in der 

Produktion auch einige Ersatzrohstoffe zum Einsatz. Dazu zählen REA-Gips, Hüt-

tensand/Hüttensandmehl, technisches Eisenoxid und gegebenenfalls Gießereialtsand. Diese werden 

in Silos und Lagerhallen zwischengelagert.

Um alle Zementsorten chromatarm auszuführen, wird beim Klinkermahlen an den Zementmühlen 

Eisen(II)-sulfat (Foto 5) oder alternativ Zinnsulfat (Standby-Anlage) in Pulverform zugegeben.
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Foto 5: Lager- und Dosieranlage für Eisen(II)-sulfat Foto 6: Harnstofftank

Die Anlage zur Dosierung von Eisen(II)-sulfat verfügt über einen Vorratssilo von 40 m³ Volumen.

Bei der Anlage zur Dosierung von Zinnsulfat handelt es sich um eine Standby-Lösung. Bei einem 

eventuellen Ausfall der Eisen(II)-sulfat-Anlage wird sie in Betrieb genommen, um die Verfügbarkeit 

der Zementmühle/Liefersicherheit zu erhöhen. Das Vorratsvolumen dieser Dosieranlage liegt bei 

75 kg. Das Zinnsulfat wird in Kleingebinden angeliefert. Die eingesetzte Jahresmenge liegt im Be-

reich von 0 - 500 kg.

Des Weiteren findet 40%-tige Harnstofflösung Verwendung in der Produktionslinie. Die Harnstofflö-

sung reduziert mit Hilfe der SNCR-Anlage (SNCR – selective non-catalytic reduction) die NOx –

Gehalte im Abgas des Drehofens, die aufgrund der sehr hohen Temperaturen beim Klinkerbrennpro-

zess entstehen.

Der oberirdische doppelwandige Vorratstank für die 40%-tige Harnstofflösung befindet sich östlich 

des Drehofens auf einer Betonsohle. Er besitzt ein Fassungsvermögen von 50 m³ und ist mit einer 

Leckageanzeige ausgestattet, die jährlich geprüft wird (Foto 6).
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Sämtliche Leitungen zur Ofenanlage verlaufen oberirdisch (Foto 7).

Foto 7: oberirdische Leitungen des Harnstofftanks zum 
Drehofen

Als weiterer Flüssigstoff wird das Mahlhilfsmittel XT 752 im Zementmahlprozesses eingesetzt. Vor-

gehalten wird die Mahlhilfe in einem 50 m³ fassenden unterirdischen Tank (Foto 8). Der Tank ist ein-

wandig mit einer Leckschutzauskleidung (Innenhülle) ausgeführt und mit einem Leckanzeiger sowie 

einem Grenzwertgeber ausgestattet. Die vom Tank ausgehende Rohrleitung zur Zementmühle wurde

doppelwandig ausgeführt. Für die Befüllung des Tanks wurde eine flexible doppelwandige Schlauch-

leitung der Firma Klenck (“System Klenck“) mit einer Trockenkupplung im Nahbereich des Dom-

schachtes installiert. Die Schlauchleitung ist zudem mit einem Unterdruck-Leckanzeigegerät (Foto 9)

ausgestattet. Die Abfüllfläche ist durch eine Estrichschicht versiegelt. Um Tropfverluste zu vermei-

den, wird beim Abfüllvorgang zusätzlich eine Tropfwanne unter der Kupplungsstelle platziert. Die 

Schlauchleitung und der Tank werden wiederkehrend durch einen zertifizierten Betrieb auf eventuelle 

Mängel überprüft.
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Foto 8: unterirdischer Mahlhilfetank (Domschacht) Foto 9: Leckanzeiger der doppelwandigen Schlauchlei-
tung der Firma Kleck

Als Brennstoff werden am Standort in Großenlüder-Müs neben primären Brennstoffen wie Kohlen-

staub (Steinkohlen-, Braunkohlen- und Petrolkoksstaub), Erdgas und Anthrazit auch Sekundärbrenn-

stoffe eingesetzt. Dazu zählen gezielte Fluffqualitäten (aufbereiteter Gewerbeabfall) und Tiermehl.

Der Fluff wird in Walkingfloor-Aufliegern angeliefert und an die Walkingfloor-Anlage angedockt und 

anschließend an den Hauptbrenner aufgegeben. Das Tiermehl wird per Lkw angeliefert, in ein Stahl-

silo mit 200 m³ Fassungsvolumen gefördert und mittels einer Dosieranlage dem Hauptbrenner zuge-

führt.

Aus vielfältigen Gründen (Qualität, Verfahrenstechnik, normative Vorgaben, zur Schonung des natür-

lichen Kalksteinvorkommens wie auch Steigerung der Abbaueffizienz und somit zur Schonung und 

Erhaltung des Standortes) werden fremde Roh- und Einsatzstoffe eingesetzt. Dazu gehören u.a. 

Kalkstein, Grubensand, Hüttensand/Hüttensandmehl, technisches Eisenoxid, Gips, REA-Gips und 

Anhydrit.
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Die Anlieferung der erdfeuchten Stoffe erfolgt mit Kippfahrzeugen und der feinen trockenen Stoffe 

(u.a. Hüttensandmehl) per Silofahrzeuge. Der Kalkstein wird auf einer Halde vor dem Hauptbrecher 

gelagert, die erdfeuchten Schüttgüter in entsprechenden Boxen in zwei Lagerhallen. Die feinen tro-

ckenen Stoffe werden in entsprechenden Stahlsilos, die mit Siloaufsatzfilter ausgerüstet sind, bevor-

ratet.

Die Verpackung und Lagerung des Fertigzements sowie die Verladung der Produkte erfolgt im nörd-

lichen Bereich des Werksgeländes (Foto 10 und 11).

Foto 10: Abnahme des Fertigzements per Lkw und 
Silofahrzeugen

Foto 11: Lager- und Versandbereich der Fertigzement-
produkte

Neben den Haupt- und Nebenanlagen der Zementproduktion werden auf dem Werksgelände in 

Großenlüder-Müs weitere Anlagen betrieben, die jedoch nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit 

der Prozesslinie stehen. Hierzu gehören u.a. eine Betriebstankstelle und ein Waschplatz für den 

Fuhrpark sowie Lagerräume für Betriebsstoffe jener Anlagen.

2.3 Definition des Anlagengrundstückes

Die Produktionslinie nach Abbau des Rohkalkes im Steinbruch umfasst die in Kap. 2.2 beschriebe-

nen Anlagenteile.

Dabei bilden die Hauptanlagen zur Herstellung von Zement und Zementklinker sowie zur Herstellung 

von Branntkalken (z.B. Drehofen, Schachtofen und Zementmühlen) zusammen mit den Zwischen-
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speichern (Zementsilos, Lagerhallen) und den Nebenanlagen (SNCR-Anlage) eine funktionelle Ein-

heit und definieren die Fläche des Anlagengrundstücks.

Die weiteren auf dem Gelände geführten infrastrukturellen Anlagen und Einrichtungen sind nicht un-

mittelbar an den Produktionsprozess gekoppelt und werden in der weiteren Betrachtung nicht dem 

Anlagengrundstück zugeordnet. Dazu zählen die Betriebstankstelle mit Lkw-Waschplatz sowie Be-

triebswerkstatträume und die beiden Büro- und Sozialgebäude.

Abb. 4: Übersichtsplan der wichtigsten Haupt- und Nebenanlagen im Zementwerk Otterbein
(Quelle: Google Maps), blau – Hauptanlagen, gelb – Zwischenspeicher, grün – Nebenanlagen

3 Einstufung gemäß 4. BImSchV

Aufgrund der Produktionskapazität von mehr als 500 Tonnen Zement bzw. Zementklinker pro Tag

fällt die Anlage unter Nr. 2.3.1 im Anhang 1 der 4. Bundesimmissionsschutzverordnung (4. BImSchV) 

[6].
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Anlagen dieser Art sind im Anhang 1 der 4. BImSchV [6] als IED – Anlagen gekennzeichnet. Für die-

se besteht grundsätzlich die Pflicht zur Prüfung der Notwendigkeit der Erstellung eines Ausgangszu-

standsberichtes.

4 Gefährliche Stoffe oder Gemische

Die Notwendigkeit, einen Ausgangszustandsbericht für das Anlagengrundstück zu erstellen, wird 

anhand der Vorprüfung festgestellt. Die Vorprüfung umfasst im Wesentlichen die Ermittlung der rele-

vanten gefährlichen Stoffe, die innerhalb des Anlagengrundstückes verwendet, erzeugt oder freige-

setzt werden.

In den folgenden Kapiteln werden die am Standort der Zement- und Kalkwerke Otterbein verwende-

ten, erzeugten oder freigesetzten Stoffe hinsichtlich ihrer Möglichkeit, Boden- und/oder Grundwas-

serverunreinigungen hervorzurufen, geprüft. Die Prüfung erfolgt in vier Schritten.

Im ersten Schritt werden die Stoffe oder Stoffgemische ermittelt, die innerhalb des Anlagengrundstü-

ckes verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden.

Weiterhin werden die Stoffe auf ihre gefährlichen Eigenschaften sowie auf die eingesetzten Mengen 

geprüft.

Als vierter Schritt erfolgt unter Berücksichtigung der Standortbedingungen die Prüfung der tatsächli-

chen Möglichkeit von Einträgen der relevanten gefährlichen Stoffe in den Boden und das Grundwas-

ser.

4.1 Verwendete, erzeugte oder freigesetzte Stoffe

Im Otterbein-Werk in Großenlüder-Müs werden unterschiedliche Stoffe verwendet. Eine Erzeugung 

oder Freisetzung von für den Boden und das Grundwasser potentiell gefährlichen Stoffen im Sinne 

des BImSchG [1] erfolgt nicht.

Die Liste aller innerhalb der Produktionslinie verwendeten Stoffe ist der Tabelle zu entnehmen, die 

dem Bericht als Anlage 2 beiliegt.
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4.2 Stoffliche Relevanz für Boden und Grundwasser

Als „gefährliche Stoffe“ sind nach § 3 Abs. 9 BImSchG [3] jene verwendeten, erzeugten oder freige-

setzten Stoffe zu bezeichnen, denen gemäß CLP-Verordnung [7], Anhang I, Teile 2 – 5 gefährliche 

Eigenschaften zugeordnet werden. In der CLP-Verordnung sind zur Kennzeichnung der gefährlichen 

Stoffeigenschaften H-Sätze aufgeführt.

Als relevant sind diejenigen gefährlichen Stoffe im Sinne der CLP-Verordnung [7] anzusehen, die 

eine Verschmutzung des Bodens und des Grundwassers hervorrufen können. Als boden- und

grundwasserrelevant sind insbesondere die gesundheitsgefährdenden und umweltgefährdenden Ei-

genschaften anzusehen. Weitere in der CLP-Verordnung betrachtete Eigenschaften, wie physikali-

sche Gefahren (z.B. explosiv, oxidierend) und ozonschädigende Eigenschaften sind nicht boden- und

grundwasserrelevant und werden daher in der stofflichen Prüfung nicht berücksichtigt.

In den Zement- und Kalkwerken Otterbein werden neben natürlichen Roh- und Brennstoffen auch 

Ersatzbrennstoffe (EBS) und Ersatzrohstoffe eingesetzt. Bei diesen Ersatzstoffen handelt es sich um 

Abfälle aus Industrie und Gewerbe. 

Nach Art. 1, Abs. 3, CLP-Verordnung 1272/2008/EG [7] gelten Abfälle nicht als Stoffe, Gemische 

oder Erzeugnisse im Sinne dieser Verordnung. 

Da die in Tabelle in der Anlage 2 aufgeführten Ersatzbrennstoffe und Ersatzrohstoffe dem Otterbein-

Werk als Abfälle angeliefert werden, können diese in den Ausführungen der Stoffprüfung keine Be-

trachtung finden.

Ebenfalls ausgeschlossen in der weiteren Betrachtung werden die im Werk eingesetzten natürlichen 

Rohstoffe, wie z.B. Kalkstein und Sand.

Die im Werk hergestellten Produkte stellen Gemische aus verschiedenen Stoffen in variierenden An-

teilen dar.

Gemäß der EU-Leitlinie zu Ausgangszustandsberichten [5] sind bei Stoffgemischen die einzelnen 

chemischen Bestandteile auf ihre gefährlichen Eigenschaften sowie deren jeweilige Anteile im Stoff-

gemisch zu prüfen.
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Die zur Prüfung zu berücksichtigen Stoffe und Stoffgemische, die dazugehörigen Sicherheitsdaten-

blätter (Anlage 4) sowie die jährlichen Verbrauchsmengen wurden der UCL GmbH durch Zement-

und Kalkwerke Otterbein übermittelt.

Die vollständige Auflistung der Stoffe und Stoffgemische mit den jeweiligen Einzelsubstanzen sowie 

deren gefährliche Eigenschaften (H-Sätze) und Wassergefährdungsklassen (WGK, siehe Kap. 4.3) 

ist der nachfolgenden Tabelle in der Anlage 2 zu entnehmen.

Die in der Tabelle aufgeführten Einzelstoffe wurden den Stoffdatenblättern entnommen.

4.3 Mengenrelevanz

Als Maßstab für das Potential einer Gefährdung des Bodens und des Grundwassers, die von einem 

Stoff ausgeht, dient gemäß Arbeitshilfe der LABO [4] die dem Stoff zugeordnete Wassergefähr-

dungsklasse (WGK) in Verbindung mit der jährlich eingesetzten Menge des Stoffes.

Die Zuordnung der Wassergefährdungsklasse zu einem Stoff wird in der Allgemeinen Verwaltungs-

vorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wasserge-

fährdungsklassen (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS) [8] geregelt.

Eine Einstufung erfolgt dabei in die drei Wassergefährdungsklassen WGK 1, WGK 2 und der höchs-

ten Gefährdungsklasse WGK 3.

Eine Liste von Stoffen bzw. Stoffgruppen, denen eine Wassergefährdungsklasse zugordnet worden 

ist, bieten der Anhang 2 der VwVwS [8], dessen Ergänzungen / Änderungen in der Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe [9] sowie die 

Internet-Datenbank des Umweltbundesamtes.

Zur Beurteilung des Gefährdungspotentials eines Stoffes empfiehlt die LABO-Arbeitshilfe [4] eine 

Beurteilungsmatrix, in der Mengenschwellen abgestuft nach Wassergefährdungsklassen aufgeführt 

sind. Als maßgebliche Mengen sind dabei sowohl Verbrauchsmengen als auch Lagerungs-

/Vorratsmengen sowie Durchsätze (in geschlossenen Systemen) hinzuzuziehen. Die Beurteilungs-

matrix ist nachfolgend als Tabelle 1 dargestellt.
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4.4 Grundsätzliche Möglichkeit von Stoffeinträgen in den Boden und das Grundwasser 

Neben der Prüfung des Gefährdungspotentials der eingesetzten Stoffe sind zusätzlich die tatsächli-

chen Umstände zu prüfen, unter denen Einträge der Stoffe in den Boden oder das Grundwasser er-

folgen können.

Zementklinker, Zement und Kalkprodukte

Der Transport des Klinkers zur Mühle und zu den Silos erfolgt auf eingehausten Transportbädern. 

Die Möglichkeit von Freisetzungen des Klinkermaterials besteht nur innerhalb der Gebäude, die an 

den Mahlprozess gekoppelt sind. Die Freisetzung des Zementstaubes ist jedoch als gering anzuse-

hen.

Lagerung und Handhabung (Transport, Abfüllung) im Bereich der Silos und der Verpackung erfolgen 

ohne größere Stoffverluste.

Die unmittelbare Umgebung der Anlagen ist nahezu vollständig durch Asphalt und Beton versiegelt. 

Geringfügige Freisetzungen von Stäuben in die weitere Umgebung sind als unbedenklich für den 

Boden und das Grundwasser zu beurteilen, da das Material spätestens nach Kontakt mit der Boden-

feuchte abbindet und damit seine Mobilität und sein Gefährdungspotential für den Boden verliert.

Eisen(II)-sulfat und Zinnsulfat

Freisetzungen des pulverförmigen Eisen(II)-sulfates und des ebenfalls pulverförmigen Zinnsulfats 

sind im Normalbetrieb nicht zu erwarten. Leckagen im Leitungssystem würden durch das Überwa-

chungssystem schnell detektiert werden und können aufgrund der 24-stündigen Besetzung der 

Schaltzentrale behoben werden. Verluste von Eisen(II)-sulfat und Zinnsulfat innerhalb des geschlos-

senen Gebäudes lassen keine Möglichkeit von Auswirkungen auf den Boden oder das Grundwasser 

erkennen. Der Aggregatzustand der Stoffe ermöglicht darüber hinaus eine nahezu rückstandslose 

Beseitigung von Stoffverlusten an der Oberfläche.

Mahlhilfe

Der unterirdisch eingebaute Mahlhilfetank ist einwandig mit einer Leckschutzauskleidung (Innenhülle) 

ausgeführt und mit einem Leckanzeiger sowie einem Grenzwertgeber/Überfüllsicherung ausgestattet. 

Die Rohrleitung zur Zementmühle ist doppelwandig und als selbstüberwachende Saugleitung ausge-
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führt. Die Befüllung des unterirdischen Tanks erfolgt über eine flexible doppelwandige Schlauchlei-

tung mit Trockenkupplung, welche mit einem Unterdruck-Leckanzeigegerät ausgestattet ist.

Mit Blick auf die oben genannten Sicherheitsvorrichtungen der unterirdischen Tankanlage sowie der 

regelmäßigen Überwachung durch einen zertifizierten Fachbetrieb sind Einträge des gelagerten Stof-

fes in den Boden oder das Grundwasser als nicht wahrscheinlich zu beurteilen.

Fazit

Auf dem Anlagengrundstück der Zement- und Kalkwerke Otterbein ist unter den derzeitigen bzw. zu 

schaffenden Standortbedingungen nicht davon auszugehen, dass im Normalbetrieb Einträge relevan-

ter gefährlicher Stoffe in den Boden oder das Grundwasser erfolgen.
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5 Ergebnisse und Zusammenfassung der Vorprüfung zum AZB

Am Standort der Zement- und Kalksteinwerke Otterbein soll eine Änderung der nach BImSchG ge-

nehmigungsbedürftigen Anlage beantragt werden.

Da die Anlage nach Einstufung gemäß 4. BImSchV [6] als IED-Anlage betrieben wird, ist im Rahmen 

des laufenden BImSchG - Genehmigungsverfahrens ein Ausgangszustandsbericht für das Anlagen-

grundstück zu erstellen, insofern innerhalb des Anlagengrundstückes relevante gefährliche Stoffe im 

Sinne des BImSchG [1] verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden.

Mit dem vorliegenden Bericht wurde geprüft, ob die in der Produktionsanlage verwendeten Stoffe im 

Sinne des BImSchG gefährlich und hinsichtlich ihrer Menge relevant sind, und ob unter den derzeiti-

gen Standortbedingungen die Möglichkeit besteht, dass relevante gefährliche Stoffe in den Boden 

oder das Grundwasser gelangen können.

Im Ergebnis wurden insgesamt 7 Stoffe bzw. Stoffgemische als relevant gefährlich eingestuft.

Zur Prüfung der tatsächlichen Möglichkeit von Einträgen dieser Stoffe wurden die aktuellen bzw. der-

zeit geschaffenen Standortbedingungen sowie die chemisch-physikalischen Stoffeigenschaften be-

wertet.

Im Ergebnis ließ sich feststellen, dass Einträge dieser Stoffe in den Boden oder das Grundwasser 

nicht zu erwarten sind. 

In der Folge ergibt sich nach Einschätzung der UCL keine Notwendigkeit, einen Ausgangszustands-

bericht für den Anlagenkomplex des ZKW Otterbein zu erstellen.
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ZKW Otterbein
Vorprüfung zum Ausgangszustandsbericht für Boden und Grundwasser

Anlage  Prüfung der stofflichen Relevanz und Mengenrelevanz

Art des 

Stoffs

Stoffname Inhaltsstoffe EG-Nr. CAS-Nr. Stoff nach 

Artikel 3 CLP-

VO

Lagermenge in 

der Anlage/ 

Verbrauch 

[t / a] oder [l]

WGK Zusätzliche Gefahrenhinweise

H- und R-Sätze

Umgang mit 

dem Stoff in 

VAwS-Anlagen

Umgang 

außerhalb von 

VAwS-

gesicherten 

Anlagen

rgS Begründung, sofern Stoff als nicht relevant für 

den AZB angesehen wird

Anwendung Lagerort

Rohstoff Kalkstein 215-273-6 1317-65-3 nein 250.000 t nwg keine nein ja nein
nicht gesundheits- bzw. umweltgefährdend 
nach CLP

Naturrohstoff Halde

Rohstoff Quarzsand Siliciumdioxid 238-455-4 14808-60-7 nein 18.000 t nwg keine nein ja nein
nicht gesundheits- bzw. umweltgefährdend 
nach CLP

Rohstoff Halde

Rohstoff Technisches Eisenoxid / Eisenerz 215-168-2 1309-37-1 nein nwg keine nein ja nein Abfall, nicht im Geltungsbereich der CLP Rohstoff

Rohstoff REA-Gips (Calcium-Sulfat) 231-900-3 7778-18-9 nein 3.000 t WGK 1 keine nein ja nein
nicht gesundheits- bzw. umweltgefährdend 
nach CLP

Rohstoff Gipslager

Rohstoff Anhydrit 231-900-3 7778-18-9 nein 5.000 t WGK 1 keine nein ja nein
nicht gesundheits- bzw. umweltgefährdend 
nach CLP

Rohstoff Gipslager

Zementmühle / Drehofen

Rohstoff Hüttensand / Mehl 266-002-0 65996-69-2 nein 15.000 t nwg keine nein ja nein
nicht gesundheits- bzw. umweltgefährdend 
nach CLP

Ersatzrohstoff Silo

Rohstoff / 
Abfall

Gießereialtsand - - nein - nein Abfall, nicht im Geltungsbereich der CLP Ersatzrohstoff Lagerhalle 2

Rohstoff / 
Abfall

Flugasche 268-627-4 nein WGK 1 keine nein ja nein Abfall, nicht im Geltungsbereich der CLP Ersatzrohstoff Flugasche-Silo

Brennstoff Braunkohlenstaub - - ja 20.000 t - H252 nein ja nein
nicht gesundheits- bzw. umweltgefährdend 
nach CLP

Brennstoff

Brennstoff Petrolkoksstaub 265-080-3 64741-79-3 nein 15.000 t nwg keine nein ja nein
nicht gesundheits- bzw. umweltgefährdend 
nach CLP

Brennstoff

Brennstoff Erdgas 232-343-9 8006-14-2 ja 400.000 m³ nwg H220, H280 nein ja nein
nicht gesundheits- bzw. umweltgefährdend 
nach CLP

Brennstoff

Brennstoff / 
Abfall

Tiermehl - - nein - keine nein ja nein Abfall, nicht im Geltungsbereich der CLP Brennstoff

Brennstoff / 
Abfall

Fluff - - nein - keine nein ja nein Abfall, nicht im Geltungsbereich der CLP Brennstoff

Hilfsmittel Harnstofflösung 40% 200-315-5 57-13-6 ja 250.000 l WGK 1 kein gefährlicher Stoff nach GHS nein ja nein kein gefährlicher Stoff nach GHS Hilfsmittel SNCR-Anlage
Hilfsmittel Eisen (II)-sulfat Monohydrat 231-735-5 17375-41-6 ja 640 t WGK 1 H302, H315, H319  R22, R36/38 nein ja ja Hilfsmittel Eisen(II)-sulfat-Silo
Hilfsmittel Zinnsulfat 231-302-2 7488-55-3 ja 0,5 t WGK 1 H315, H317, H318, H332, H335, H373, H412 nein ja nein Mengenschwelle nicht überschritten Hilfsmittel Zinnsulfat-Silo

ja 150.000 l WGK 1

1,1,1-Nitrolotripropan-2-ol 204-528-4 122-20-3 ja WGK 1 H319, H412 nein ja ja Mahlhilfsmittel
Mahlhilfsmittel / 
Zementmühle

Triethanolamin 203-049-8 102-71-6 nein WGK 1 keine nein ja nein
nicht gesundheits- bzw. umweltgefährdend 
nach CLP

Produkt Zement 266-043-4 65997-15-1 ja 190.000 t WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43 nein ja ja Produkt Produktsilos
CEM I 32,5 R 266-043-4 65997-15-1 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
CEM I 42,5 R 266-043-4 65997-15-1 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
CEM I 52,5 R 266-043-4 65997-15-1 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
CEM II A-LL 42,5 N 266-043-4 65997-15-1 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
CEM II A-LL 42,5 R 266-043-4 65997-15-1 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
CEM II B-LL 32,5 R 266-043-4 65997-15-1 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
CEM II B-P 32,5 R 266-043-4 65997-15-1 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
CEM III A 42,5 N 266-043-4 65997-15-1 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
CEM III B 32,5 N 266-043-4 65997-15-1 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
HRB 32, 5 E 266-043-4 65997-15-1 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43

Produkt Portlandzementstaub 270-659-9 68475-76-3 9.500 t WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43 nein ja ja Produkt Produktsilos
CEM I 32,5 R 270-659-9 68475-76-3 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
CEM I 42,5 R 270-659-9 68475-76-3 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
CEM I 52,5 R 270-659-9 68475-76-3 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
CEM II A-LL 42,5 N 270-659-9 68475-76-3 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
CEM II A-LL 42,5 R 270-659-9 68475-76-3 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
CEM II B-LL 32,5 R 270-659-9 68475-76-3 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
CEM II B-P 32,5 R 270-659-9 68475-76-3 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
CEM III A 42,5 N 270-659-9 68475-76-3 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
CEM III B 32,5 N 270-659-9 68475-76-3 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
HRB 32, 5 E 270-659-9 68475-76-3 WGK 1 H315, H317, H318, H335  R37/38, R41, R43
Schachtofen / Kalkveredelung

Produkt Branntkalk Calciumoxid 215-138-9 1305-78-8 ja 60.000 t WGK 1 H315, H318, H335 nein ja ja Produkt Produktsilos / Lager
Produkt Kalkhydrat Calciumhydroxid 215-137-3 1305-62-0 ja 30.000 t WGK 1 H315, H318, H335 nein ja ja Produkt Produktsilos / Lager
Produkt Natürlich hydraulischer Kalk Calciumhydroxid 285-561-1 85117-09-5 ja 10.000 t WGK 1 H315, H318, H335 nein ja ja Produkt Produktsilos / Lager

Brennstoff Erdgas 232-343-9 8006-14-2 nein 200.000 m³ nwg keine nein ja nein
nicht gesundheits- bzw. umweltgefährdend 
nach CLP

Brennstoff

Brennstoff Braunkohlenstaub - - 7.000 t - H252 nein ja nein
nicht gesundheits- bzw. umweltgefährdend 
nach CLP

Brennstoff

Brennstoff Anthrazit - - 3.000 t - H252 nein ja nein
nicht gesundheits- bzw. umweltgefährdend 
nach CLP

Brennstoff

Mahlhilfsmittel XT 752

Seite 1 von1 

603


